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Aufgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Die Bundesanstalt für Materialforschung und-prüfung ist 
als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bun
desministers für Wirtschaft das technisch-wissenschaft
liche Staatsinstitut der Bundesrepublik Deutschland für 
Werkstoffwissenschaften, Materialprüfung und Chemi
sche Sicherheitstechnik . Dieser Komplex stellt in allen 
Industrieländern einen technologischen Schlüsselbe
reich dar, da Materialien als Konstruktions- und 
Funktionswerkstoffe die Grundlage der gesamten Tech
nik bilden . Die Materialforschung, die zuverlässige, 
normgerechte und neutrale Prüfung sowie die sicher
heitstechnische Beurteilung von Werkstoffen , Bauteilen 
und Konstruktionen sind wesentliche Voraussetzungen 
f.ür,eine Ieistungs- und wettbewerbsfähige Wirtschaft im 
Hinblick auf die Anforderungen an Qualität und 
Zuverlässigkeit technischer Produkte, Umweltschutz
erfordernisse und die Notwendigkeit der sparsamen 
Verwendung von Rohstoffen und Energie. 

Die Ursprünge der BAM reichen bis in das Jahr 1870 
zurück , in dem durch Erlaß des damaligen Preußischen 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten die Gründung einer Mechanisch-Technischen 
Versuchsanstalt bei der Gewerbeakademie beschlossen 
wurde. 1895 erfolgte die Angliederung der im Jahre 1875 
eingerichteten Prüfungsstation für Baumaterialien als 
neue Abteilung der Versuchsanstalt. Im Jahre 1904 kam es 
darüber hinaus zur Zusammenlegung mit der 1877 
errichteten Chemisch-Technischen Versuchsanstalt zum 
Königlichen Materialprüfungsamt Dessen erster Direk
tor, Adolf Martens (1850-1914) , trat u. a. als Entdecker 
des nach ihm benannten Martensit-Gefüges von Stahl und 
als Mitbegründer sowie Vorsitzender (1896-1913) des 
"Deutschen Verbandes für die Materialprüfungen der 
Technik" hervor. Das Königliche Materialprüfungsamt, 
das im Jahre 1907 eine selbständige Behörde geworden 
war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg dem Preußischen 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung 
unterstellt. Es bestand als Staatliches Materialprüfungs
amt (MPA) - bei ständiger Erweiterung seiner Aufgaben
bereiche und Angliederung anderer Institutionen, wie 
z. B. der Reichs-Röntgenstelle- bis 1945. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dem MPA die im 
Jahre 1889 errichtete Chemisch-Technische Reichs
anstalt (CTR) angeschlossen . Diese vereinigten Institu
tionen erhielten im Jahre 1954 den Status einer 
Bundesanstalt im Geschäftsbereich des Bundesministers 
für Wirtschaft, die seit 1956 den Namen "Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM)" trägt und ab 1. 1. 1987 "Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)" heißt. 

Die Aufgaben der BAM wurden durch einen Erlaß des 
Bundesministers für Wirtschaft vom 1. September 1964 
letztmalig festgelegt. Danach hat die Bundesanstalt die 
Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entspre
chend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die 
Materialprüfung sowie die Chemische Sicherheitstechnik 
stetig weiter zu entwickeln . Die Ergebnisse ihrer und 
fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundes
anstalt zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit 
zugänglich und nutzbar zu machen . Für das Land Berlin 
hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materialprüfungsamtes. Auf Antrag steht die BAM 

II 

I nd ustriefi rmen , Wirtschaftsverbänden , Verbraucherei n
richtungen sowie privaten Antragstellern zur Verfügung . 
Außerdem berät sie Bundesministerien und unterstützt 
Verwaltungsbehörden sowie Gerichte. Mit Institutionen 
ähnlicher Zielsetzung des ln-und Auslandes, insbeson
dere den nationalen Schwesterinstituten , arbeitet die 
BAM eng zusammen . Daneben ist sie in die technische 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungslän
dern eingebunden. Die Mitarbeiter der Bundesanstalt 
wirken in zahlreichen Fachgremien , gesetzgebenden 
Körperschaften und normensetzenden Institutionen an 
der Aufstellung von technischen Regeln und Sicherheits
bestimmungen mit und vertreten die Bundesrepublik 
Deutschland in internationalen und supranationalen 
Einrichtungen. 

Aufgrund des Gesetzes über explosionsgefährliche 
Stoffe, des Gesetzes über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, des Waffengesetzes 
sowie einer Reihe weiterer gesetzlicher Regelungen und 
Verordnungen hat die Bundesanstalt den Status einer 
Bundesoberbehörde. Damit erhalten die in diesem 
Zusammenhang erteilten Zulassungen , Richtlinien und 
Auflagen bundesweit gesetzlichen Charakter. Im Rahmen 
der genannten Gesetze obliegen der BAM u. a. die 
Prüfung von Stoffen und Konstruktionen für die 
Zulassung explosionsgefährlicher Stoffe und Spreng
zubehör, die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und die Genehmigung der Beförderung von gefährlichen 
Gütern ohne Schutzbehälter. Ferner läßt die Bundes
anstalt Raketenmunition und Geschosse mit pyrotechni
scher Wirkung im zivilen Bereich zu und prüft die Vielzahl 
weiterer Produkte und Gegenstände im öffentlichen 
Interesse. 

Mit nahezu 1.200 Mitarbeitern, darunter etwa 300 
Wissenschaftlern unterschiedlicher naturwissenschaft
licher und technischer Fachrichtungen, befaßt sich die 
BAM in mehr als 100 Laboratorien damit, die chemischen, 
physikalischen und technologischen Eigenschaften von 
Werkstoffen zu bestimmen und Zusammenhänge zwi
schen Stoffkennwerten und Materialverhalten beim 
praktischen Einsatz aufzuklären. Dadurch werden Roh
stoffe und Werte erhalten, Schäden vermindert und 
Unfälle verhütet. Das Arbeitsgebiet schließt alle techni
schen Materialien ein: Metalle, anorganische nichtmetal
lische Stoffe, insbesondere Baustoffe und keramische 
Werkstoffe, organische Stoffe wie Kautschuk, Kunst
stoffe, Textilien, Leder, Papier, 'Holz, aber auch Verbund
werkstoffe, technische Fluide und Gase sowie feste, 
flüssige und gasförmige explosionsfähige Stoffe. Für die 
Untersuchung von Materialien unter den verschiedensten 
Beanspruchungen, z. B. mechanischer, thermischer, 
tr ibologischer, chemischer, korrosiver oder biologischer 
Art, werden unterschiedlichste Meß-, Prüf- und Analysen
techniken ei nsch I ießl ich zerstörungsfreier Prüfverfahren 
und Computertechniken eingesetzt. Durch Forschung 
und Entwicklung , Prüfung und Untersuchung sowie 
Beratung und Information dient die BAM dem Ziel, die 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft zu fördern, die tech
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erweitern so
wie die Lebensbedingungen zu sichern und zu verbes
sern . 
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Amtliche Bekanntmachungen 

Prüfstallen für die Prüfung von Gefahrgutverpackungen 
Die Erlangung einer Prüfstellenbescheinigung gem. Nr. 3.1. 2a) der Richtlinien über das Verfahren für die 
Durchführung der Bauartprüfung und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter- R 002 

Dipl.·lng. H. W. Hübner, Dipl.·lng. D. Mertens, BAM. Berlin 

Die Zahl der Bauarten von Gefahrgutverpackungen ist seit 
Einführung der Zulassungspflicht stetig gestiegen. Parallel 
dazu ist der Bedarf an Prüfsteilen ebenso gewachsen und 
wird insbesondere nach Einführung der Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver· 
packungenzur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 
Im Jahre 1988 noch weiter steigen. 
Alle Verpackungen, die für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen, auf der Straße, mit der Eisenbahn 
und mit Luftfahrzeugen vorgesehen sind, müssen nach 
einem zugelassenen Baumuster hergestellt werden. Diese 
Baumuster müssen einer vorherigen Baumusterprüfung 
nach den ln den Rechtsvorschriften festgelegten Verfah· 
ren unterzogen werden. 

Erlangung einer Prllfetellenbeechelnlgung 

Die Bundesanstalt für Materlaiforschung und ·prüfung 
(BAM) sowie das Bundeszentralamt Mlnden I W. (BZA) sind 
als einzige Prüf· und Zulassungsstellen ln der Bundesrepu· 
bllk Deutschland direkt in den Rechtsvorschriften genannt. 
Bauartprüfungen können gemäß Richtlinien R 002 
Nr. 3. 1. 2 aber auch von dem Hersteller oder Verwender ei· 
ner Verpackung oder sonstigen Prüfsteilen -wenn diese 
die Bescheinigung nach Nr. 3.1. 2 a) Satz 2 erhalten haben
durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. Die Prüfsteilen müssen den Nachweis erbrln· 
gen, daß sie über die erforderlichen Prüfeinrlchtungen, das 
fachkundige Personal sowie über eine verantwortliche 
Aufsicht Im Prüfbereich verfügen. Sind diese Vorausset· 
zungen erfüllt, wird bei der zukünftigen Prüfsteile eine 
sächliche Überprüfung durch die BAM durchgeführt. Bei 
dieser Überprüfung werden neben der Versuchsdurchfüh· 
rung Insbesondere auch die Prüfberichte bewertet. Diese 
müssen den Mlndestanforderungen, z. B. gem. Rn 3558, 
Anhang A. 5, der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
Straßen (GGVS) entsprechen, wie nachstehend aufge· 
führt: 

1. Prüfstelle; 
2. Antragsteller; 
3. Hersteller der Verpackung; . 
4. Beschreibung der Verpackung (z. B. kennzeichnende 

Merkmale wie Werkstoff, lnnenauskleldung, Abmes· 
sungen, Wanddicken, Maße, Verschlüsse, Einfärbungen 
bei Kunststoffen); 

5. Konstruktionszeichung der Verpackung und der Ver-
schlüsse (gegebenenfalls Fotos); 

6. Herstellungsverfahren; 
7. Tatsächlicher Fassungsraum; 
8. Zugelassene Fallgüter (Insbesondere mit Angaben der 

relativen Dichten und der Dampfdrücke bei 50° C bzw. 
55°C); 

9. Fallhöhe; 
10. Prüfdruck bei der Dlchtheitsprüfung nach Rn 3553; 

11 . Prüfdruck bei der Innendruckprüfung nach Rn 3554; 
12. Stapelhöhe; 
13. Prüfergebnisse; 
14. Kennzeichnung der Verpackungen und Angaben zur 

Identifizierung der Verschlüsse. 

Eine Ausfertigung des Prüfberichtes Ist bei der zuständi · 
gen Behörde aufzubewahren. 

Weiterhin wurde zwischen der BAM, dem Verband derWeil· 
pappen·lndustrle Forschungsstelle (VDW) und dem Ver· 
band der Chemischen Industrie (VCI) das Muster eines 
Prüfberichtes für Verpackungen aus Wellpappe erstellt 
und von der BAM für diese Bauarten verbindlich vereinbart. 
Das Muster dieses Prüfberichtes ist nachfolgend darge· 
stellt. 

Gemeinsamer Entwurf der Gliederung eines Prllf· 
berlchtee von VDW und VCI fllr Kisten aus Wellpappe- 4 G, 
abgestimmt am 21.11.1988 mit der BAM 

1. Prüfende Stelle 
- Name und Anschrift 
- Prüfberichts·Nr. 
- Datum 

2. Antragsteller/Auftraggeber (für Baumuster· 
prüfung) 
- Name und Anschrift 

3. Inhalt des Antrages I Auftrages 
- Kodierung der Bauart für Kisten aus Wellpappe 
-4G 
- Verpackungsgruppe(n)- der Prüfung zugrunde 
liegender Leistungsrahmen 

4. Prüfergebnisse (aus Baumusterprüfungen) 

5. Eindeutige Beschreibung des Prüfmusters (ggf. 
einschließlich lnnenverpackung(en)) 

5.1 Kiste aus Wellpappe - 4 G 
5.1.1 Hersteller der Kiste aus Wellpappe 

.- Name und Anschrift 
5.1 .2 Bauart-Ausführung 

a) Die Bauart-Ausführung der Kiste aus Wellpappe 
wird im Einklang mit der DIN 55 429, Teil I vom 
Juni 1985 beschrieben 

b) Packungsbeschreibung gem. DIN 55 468, Teil I 
vom Juli 1987: 
- Barstfestigkeit 
- Durchstoßarbeit 
_ Kantenwiderstand jeweils gemessene Werte 

- Wellenart 
c) ggf. Inneneinrichtung, Polstermittel, Saugstoff 
d) ggf. Stauchwiderstand 

5.1 .3 Wasseraufnahme nach Cobb gem. DIN 53132 vom 
Oktober 1981, drei Werte (Einzelwerte) 
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5.1.4 Abmessungen der Kiste aus Wellpappe gern . DIN 5.5 
55 429, Teil II und Außen- und lnnenmaße: L x B x H 

Physikalische Angaben zum Prüffüllgut 

(mm) 6. Prüfungen 

5.1.5 Taragewicht der Kiste aus Wellpappe, unverschlos-
sen, gemessener Wert, ermittelt nach Klimatisie- 6.1 Prüfanforderungen 

rung 
5.1.6 Angaben zu den verwendeten Paperiarten nach 6.2 

DIN 6730 -1985; Kraftliner gemäß Kapitel48, Deut-

Durchführung und Ergebnisse 
- Fallhöhe, Positionen 
- Ergebnisse, die Aussagen über tolerierbare 

5.2 

5.3 

5.4 

scher Gebrauchtszolltarif vom 01.01 .1988 und der 
flächenbezogenen Massen (Nennwerte) 

Verschlußsystem (Verwenderverschluß) der äuße
ren Verschlußklappen 
- Verschlußarten , z. B. 

Klebestreifen, Selbstklebebänder, Draht
heftung, Verklebung, Umreifung, Umschnürung, 
Stanzverschluß 

- Ausführung, z. B. 
Doppei-T-Verschluß, Längsklebung , Verschluß 
mit Heftklammern 

In nenverpackung( en) 
Eindeutige Beschreibung der bei der Prüfung ver
wendeten lnnenverpackung(en) bzw. Ersatzinnen
verpackung(en) : 
- Konstruktionszeichnung oder Angaben nach 

DIN z. B. für Formteile, Verschlüsse, Flaschen , 
Beutel , Säcke 

- Werkstoffe 
- Taragewichte der Bestandteile - Einzelteile 

Bruttomasse des Prüfmusters 

Prüfsteilen gemäß Richtlinien R 002 

Für alle Verkehrsträger 

Bundesanstalt für Materialforschung u. -prüfung 
Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45 

Für Verkehrsträger Eisenbahn 

Versuchsanstalt Minden der Deutschen Bundesbahn 
Pionierstr. 10, 4950 Minden I<Westf. 

PrOfstellen n. Ziffer 3.1 .2 a) der R 002 

Amt für Standardisierung, 
Meßwesen u. Warenprüfung (ASMW) 
Köthener Str. 33, 4060 Halle 

BASF Aktiengesellschaft VVILH-Verpackung-J 660 
6700 Ludwigshafen 

BASF Aktiengesellschaft Aweta Thermoplast 
KTEIWMW-F 206 
6700 Ludwigshafen 

Bayer AG, Packmittelprüfung 
Abt. IN-ATÜ WT 44, Geb. B 406 
5090 Leverkusen 

Beratungs- und Forschungsstelle 
für Versandverpackungen e. V. 
Institut für Export-Verpackung 
Lohbrugger Kirchstr. 65, 2050 Harnburg 89 

Bischof+ Klein 
Postfach 11 60, 4540 Lengerich I Westf. 
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Schädigungen erlauben 

7. Anlagen Ueweils mit Prüfbericht-Nr. und Prüfver
merk) z. B. Konstruktionszeichnung oder ggf. Fotos 

Bemerkung 
Der Prüfbericht muß die Unterschrift(en) des I der für die 
Prüfung Verantwortlichen tragen. 

Nach Abnahme der Baumusterprüfung in einer jeweiligen 
Prüfsteile stellt die BAM eine Bescheinigung aus, die wider
ruflich feststellt, daß die Ergebnisse der Prüfsteile aner
kannt und als Grundlage für die Zulassung der Bauart einer 
Gefahrgutverpackung verwendet werden kann . Eine sol
che Bescheinigung kann die Durchführung von Einzelprü
fungen bei einzelner oder mehrerer Verpackungsarten 
oder die Gesamtheit des Prüfprogramms von einzelnen 
oder mehreren Verpackungsarten umfassen. 

Aus der nachstehenden Liste sind die Prüfsteilen zu erse
hen, die für bestimmte entsprechende Bauarten Beschei
nigung erhalten haben. 

Herr H.W. Hübner 
Alle Bauarten 

Herr D. Mertens 

Herr Wöhrmann Alle Bauarten 

Bevollmächtigter Verpackungstyp 

Herr H. Schaffernicht Alle Bauarten 
Herr W. Schweitzer 

Herr Völker Alle Bauarten 

Herr D. Cramer 1 A, 1 H, 3 H, 6 H 
Herr H. E. Stephan 

Herr J. Schüth 1 A, 1 B, 3A 1, 1 D, 1 G, 1 H, 3 H, 
Herr W. Drewitz 4 .. ;5 .. ,6H, 6P 

Prof. K.-R. Eschke Alle Bauarten 
Herr Langpaap 

Herr Dr. H. Beck SM 



Prüfsteilen n. Ziffer 3.1.2 a) der R 002 

DVG Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH 
Heinrich -Diehi-Str. 2, 8505 Röthenbach I Pegnitz 

Dynamit Nobel AG, ZPS-Zündmittelfabrik 
Postfach 12 09, 5210 Troisdorf 

E. Merck 
Frankfurter Str. 250 
6100 Darmstadt 1 

Europa Garton AG, Zentrallabor 
Tilsiter Str. 144, 2000 Harnburg 70 

Forschungsstelle des Verbands 
der Weilpappenindustrie e. V. 
Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt 

HCH Sieger GmbH u. Co. KG 
Postfach 18 09, 5040 Brühl 

Hoechst AG, Ressort Beschaffung 
Postfach 80 03 20, 6230 Frankfurt 80 

Hoechst AG, F + E (GB-H) Polymerprüfung 
Postfach 800320,6230 Frankfurt/M. 

Hubert von Carnap GmbH & Co 
Balthasarstr. 79, 5000 Köln 1 

Mauser Werke GmbH 
Schildgestr. 71 -163, 5040 Brühl 

Papierfabrik Meldort GmbH u. Co. KG 
Postfach 114 7, 2223 Meldorf/Holst. 

Schmalbach Lubeca AG 
Postfach 1044,3370 Seesen 

Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185, 5014 Kerpen 

Universität Dortmund 
Abt. Maschinenbau - Fachgebiet Logistik 
Postfach 50 05 00, 4600 Dortmund 50 

Wehrtechnische Dienststelle für Waffen u. Munition 
WTD 91 der BW 
Postfach 1764,4470 Meppen 

Wellpappe Ansbach, Schumacher GmbH & Co. KG 
Brodswinden 80, 8800 Ansbach 

Weilpappenwerk Siebesheim GmbH & Co 
Postfach 12 20, 6083 Siebesheim I Rhein 

Weilpappenfabrik GmbH Sausenheim 
Postfach 12 20, 6718 Grünstadt 

Wellpappe Wiesloch 
Postfach 12 60, 6908 Wiesloch 

Zewawell Aktienges. & Co. KG, PWA-Verpackungswerke 
Essener Str. 60, 6800 Mannheim 

Weitere 9 Stellen haben entsprechende Anträge gestellt, 
so daß zukünftig mindestens mit 37 Prüfsteilen zu rechnen 
ist. Zur Abstimmung einheitlicherVergehensweisen bei der 
Richtlinie R 002 Bauartprüfung hat die BAM einen Arbeits
kreis "Prüfstellen" ins Leben gerufen, der am 11. September 

Bevollmächtigter 

Herr G. Dörfler 
Herr H. Grund 

Herr Weiser 

Herr F Rimkus 
Herr A. Koslowski 

Herr 0 . Kühn 

Herr H. Hof 

Herr Nahrath 
Herr W. Blöser 

HerrUnger 
Herr Fürstnow 

HerrN. Kallus 

Herr P Eiehier 
Herr R. Erfurth 

Herr B. Plötz 
Herr H. Faulenbach 

Herr. E. Nicklaus 

Herr H. Bart 
Herr G. Schilbach 

Herr K. H. Schwarzer 
Herr PVollberg 

Frau E. Jankowski 
Herr C. Zentgraf 

Herr H. G. Friedrich 
Herr R.Temmen 

Herr K.Choc 

Herr G.Tögel 
Herr W. Heimann 

Herr E. Weber 

Herr W. Meyer 

Herr F Friedhelm 

Verpackungstyp 

4C 1 bis 400kg 

4C1 bis 75kg 

1 A, 1 B, 3 A 1, 1 D 2, 2 D 1, 1 G, 
4 C, 4 D 1 , 4 F 1 , 4 G 1 , 4 H 1 
5 .. , 6 H, 6 P bis 250 kg 

4 G bis 55 kg 
6HG2 

4 G bis 120 kg 

4G 

1 A, 1 G, 3 A 1, 4 C, 4 F, 4 G, 5 L, 
5H, 5 M, 5, 6H, 80 kq U. 400 kq 

1 H 1, 1 H 2, 3 H 1, 3 H 2, 6 H 

4 G, 4 H 1, 4 C 1, 
6HG2 bis 60kg 

1 A, 1 H, 3 H 1, 1 G, 
6 HA 1 bis 400 kg , 6 HG 2 

4 G bis 50 kg 

1A,3A,OA 

1A,18, 3A 

4 G bis 250 kg 

Alle Bauarten 

4 G bis 50 kg 

4G bis 80kg 

4G bis 100kg 

Verpackung für Feststoffe 
bis 1000 kg 

4 G bis 40 kg 

1990 erstmals tagte. Es wurde eine Pflichtteilnahme verein
bart. 
Über weitere wesentliche Entwicklungen im Bereich der 
Bauartprüfung von Gefahrgutverpackungen wird zu gege
bener Zeit zu berichten sein . 
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Zulassungen, Neufassungen, Nachträge, Änderungen zu Baumustern von Tank
containern (TC) zur Beförderung gefährlicher Güter 

2. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 024/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- Internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung Uber die 
1 nnerstutl1che und grenzUberschreltende Beförderung gef~hrllcher 
GUter auf Straßen (Getahrgutverordnung Straße - GGVS) ln der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgut~nderungsverordnung vom 1B.06.1990 
( BGB 1 , I, S. 1326) 
- Insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

- 1nternatlonaler Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die 
1 nnerstaatl1 ehe und grenzUberschrel tende Be ftlrderung gef~h rl1 eher 
GUter ml t EI senbahnen ( Gefahrgutverordnung EI senbahn - GGVE) In 
der Fassung der 3. Elsenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06,06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- Insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung Uber die Beförderung gef~hrl1-
c her GUter ml t Seeschiffen (GGVSee) In der Fassung der 4. See
Gefahrgut~nderungsverordnung vom 30.06.1989 (BGBl. I, S. 1278) 
- Insbesondere IMDG-Code 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 Uber sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, s. 253) ln der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02 ,0B.19BS (BGBl. II, S.1009) 

2. Antragsteller: 

Cheml nova AGRO AIS 
DK - 7620 Lemvlg 

3. Hersteller: 

Lu tner-Werke GmbH & Co 
2300 Braunschwelg 

4. BurnusterprUfung: 

Prüfllorlcht dos Gormanlschon Lloyd, f'C Nr. 484 vom 13,01.1976 
und rC 2821/01 vom 18.12.1980. 

5, iankconta1nordaton: 

• Typonbolo1chnung dos Horstollors: TC 15/1 Typ lA 

• !So-Typ: 1C 
• !Mo-Ta nktyp: 1 
• Llingo: 6058 mm, Bre1to: 2438 mm, Häho: 2438 mm 
• Tankvolumon ca. 15 140 1 
- zul. Guamtgow1cht: 26 000 k;, Elgongew1cht ca. 40BU kg 
- max. Bt!tr1obsdruck (ADR/R!Ol: 3,0 bar (Obordruckl 

max. Bt!tr1@bsdruck (GGVSn/!MOG·Codo): 3,0 bar (übordruck) 
- PrUfdruck: 4,5 bar (Obtrdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar (Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: Kesselblech H II nach OIN 17 155 
- Tankwandd1cke: 6 mm 
- g1e1chwert1ge Wanddicke 1n Baustahl: 6,U mm 
- 01 chtungswerkstoff: IT/PTFE 
- Tank1nnenauskle1dung: Hartgummi Typ Yulcoterran 2194 d.Fa.HAW 
- öftnungen unterhalb des F1Uss1gke1tssp1egels: ne1n 
• Art der BodenöHnung: C 
- W~rme1 sol1erung: ne1n, Sonnenschutz: ja 
- He 1 zung: ne 1 n 

- Zeichnungen des Herstellers: 

l·lPR 1378,01e vom 03.03.1988 (Oruckbeh~lter 15 140 1,) · 
O·l.1404,02G vom 21.07.1983 (Rahmen komplett) 
B2-2·66l2·03b vom 28.06.1990 (Conta1nersch1ldl 
2·1PR1378.0l.01A vom 09,08.1978 (Mannloch) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es w1rd bescheinigt, daß das nach dei!J 1n 4. genannten PrUfbe
rlcnt e1nsch11eß11ch zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster e1nes Tankconta1ners (TC) tur d1e Beförderung der 1m An· 
hang genannten Stoffe gee1gn~t 1st und daß d1e Vorschriften an 
den Bau, d1e AusrUstung, PrUfung und Kennze1chnung 
des/der AOR!RIO/GGVSee/CSC erfUllt s1nd. 
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7. Nebenbest1mmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterz'ulassung hergestellte Tankcontainer 
1st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Ja nre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgescnr1ebenen PrUfungen zu unterziehen. 

01e Fristen f\lr d1e Innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Oie Tankcontainer s1nd nach den mit dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. S1e dUrten fl.Jr den Verwendungszweck 
nach d1eser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der tUr 
d le PrUfung zusUnd1ge Sachversta:ndlge bescheln1gt hat, daß d1e 
Tankcontainer und 1hre Ausrustung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß d1e vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschr1ften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben, 

7.3 Jeder Tank 1st mit dem ln 5. aufgefUhrten Tankschild zu ver
sehen. OarUber hinaus 1st jeder Tankcontainer m1t den Ubrlgen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an be1den L~ngsse1ten 1n Höhe der M1ttell1n1e m1t der 
Zulassungsnummer 

0/30 024/TC 
zu kennzeichnen. 

01e Schr1ftttlhe mu:l mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu-
1 assungsnummer s1nd 1n gleicher Schr1ttlijhe d1e Buchstaben 
B A M anzubr1 ngen. 

7.4 Oie lijchstzul~ss1ge Dichte der zu befördernden Stoffe betr~gt: 
1,81 kg/dm•. 

7 .s Entfll11 t 

7,6 Entfll11t 

7, 7 Entfll11t 

7.8 Entfllllt 

7.9 Entfllllt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungste11e 1st von einem Sac~ 
kundigen oder Sachverstllndlgen zu prufen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entf~11t 

7.12 Abdrucke der Bescha1n1gungen nach 7.1 s1nd dor BAM 
1 nnorhalb eines Jahros einzureichen. Ober Raparaturon an clen 
nach c11uer Zulassung ;ofert1gUn Tankcontainern s1nd Auf
zeichnungen zu tuhron und m1 ndostens 10 Ja nre aufzubewahren. 

8. Go 1 tungsdauer 

01oso Zulassung ersetzt den Zulassungsschein 0/ 30 024/TC· 
l,Neufusung vom 21.01.1982 und w1rd unter dem Vorbehalt du 
jederzeitigen Widerrufes erto11t, S1e g11t l~ngstons b1s 
zum 17.01.2001. 

9, Festlosung der Konnze1cnnung nach CSC: 

z ul usungs-Nr, : D·BA~092/024/81 
Herstell er-Ident1 f1 z1 erungskennze Iehen: IMCO 1·15/1-a 

1000 Ber11n 45, den 18.01.1991 
Unter den E1chen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND ·PROFUNG 

Fachgruppe l.S 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

]·,./:. b. ... 
Oberregierungsrat 

Sacnbearbe1ter: 01pl.-Ing. W.·D. M1schke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Tr ansportbehlil ter 
fUr Ge fahrgut 
In Vertretung: 

&-:.~ 
01 pl.·Ing. A. Ulr1ch 

(01ese Zulassung bestent aus 5 Selten sowie dem Stoftanhang) 



Sto ffbeze 1 c nnung 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
tUr das Baumuster e1nes Tankconta1ners 

m1t der Zulassungsnummer 
D/30 024/TC-2.Neufassung 

RIO/ ADR GGVSee 
(I MDG-Co de) u N-Nr. 

Klasse- Klasse 
Z1tfer 

O.O-D1methyl-Th1ophos- 8 - 36c 8 2267 
phoryl chlor1d 

O.O-D1Uhy1-Th 1ophos- 8 - 36b 8 2751 
p horyl eh 1 or1 d 

l. Rechtsgrundlagen 

2. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
f!ir das BIIUI'IUlBter eines Tllllkcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 0341'IC 

Autlagen/ 
Bemerkung 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter auf Straßen (Gefllhrgutverordnung Straße - OOVSl in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefllhrgutänderungsverordnung vorn 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere SS l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVEl in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefllhrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. lOOll 
- insbesondere SS l, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli-
cher GUter mit seeschiffen <GGVSeel in der Fassung der 4. See
Gefahrgut!nderungsverordnung vorn 30.06.1989 (BGBl. I, s. l278l 
- insbesondere IMOO-code 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 Uber sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, s. 253l in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009l 

2. Antragsteller: 

Cheminova DK-7620 Lemvig 

3. Hersteller: 

Luther Werke GmbH & CO, 3300 Braunschweig 

4. BaumusterprUfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd, FC-Nr. 567 vom 25.05.1977 

5. Tllllkcontainerdaten: 

- TYpenbezeichnung des Herstellers: TC 16/l Typ IA 

- I90-'l'yp: lC 
- JMO-T!IIlktyp I l 
- Linge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca. 17 200 l 
- zul. Gesamtgewicht: 26 000 kg, Eigengewicht ca, 4 300 kg 
- mt.X, Betriebedruck <ADR/Rml 1 31 0 bar <Uberdruckl 
- mt.JC, Betriebedruck (GGVSee/IMOO-codeh 3,0 bar <Uberdruck:1 
- Pr!ifdruck: 4,5 bar <Uberdruckl 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar <Uberdruckl 
- Tllllkwerkstoff 1 Kesselblech H II nach DIN 17 155 
- Tankwanddicke: 6,0 mm 
- gleichwertige wanddicke in Baustahl:6,0 mm 
- Dichtungswerkstoff: IT/PTFE 
- Tllllkinnenauskleidung : Hartgummi, VUlkoferran 2194 d.Fa. HAW 
- Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung 1 C 
- ltlrmeisoi'ierung: nein, Sonnenschutz: ja 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

l-1.1541.01 b vorn 23.06.1978 <Druckbeh!lter 17 030 ll 
0-1.1404.02 G vorn 04.03.1977 (Rahmen, komplett) 
2-lPR l378.0l.OlA vorn 09.06.1978 <Mannloch) 
B2-2-66l2-Q3 vorn 28.06.1990 (Containerschildl -Fa.Bleiwer~ 

GtJslar 
6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) f!ir die Beförderung der im An
hang genannten Stoffe geeignet ist und daS die Vorschriften 
an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
des/der ADR/Rm/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestinmlngen 1 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen f!ir die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(el 

7. 2 Die Tllllkcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der f!ir 
die Prüfung zuständige sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tllllkcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Ta.nk ist mit dem in 5, aufgeführten T!lllkschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tllllkcontainer mit den Ubrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/30 034/'K: 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe nuß mindestens SO mm betragen. Uber dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchst~ulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt• 
1,58 kg/dm • 

7. 5 Entfällt 
7.6 Entf!illt 

7. 7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entf!Ul t 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem sach
kundigen oder sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.ll Entf!illt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BFIM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung ersetzt die Zulassung D/30 034/TC-l.Neufassung 
vom 31.05.1983 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt l!ingstens bis zum 30,05.1998. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC1 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-034/034/79 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: IMOO 1-17/lsa 

1000 Berlin 45, den 18,01,1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT F!JR K\TER~ UND -PR!l:FtNJ 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Z2'~-~ 
Laboratorium 1.51 
Transportbeh!ilter 
f!ir Gefahrgut 
In Vertretung: 

~GJ2.. 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischlee 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie einem Stoffanhangl 
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ZU LASSU NGSSC HEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 034/TC-2.Neufassung 

Stoffbezeichnung RID/ADR aN See Auflagen/ 
Belrerkung 

Klasse
Ziffer 

( IMCG-<:ode) UN-Nr. 

Klasse 

0.0-Dimethyl-Thiophos
phorylchlorid 

8 - 36c 8 2267 

0.0-Diäthyl-Thiophos
phorylchlorid 

8 - 36b 8 2751 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 061/TC - l. Neufassung 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma 
Lutherwerke GmbH & Co. bzw. Fa. Bleiwerk Goslar (Erhöhung des zuläs
sigen Gesamtgewichts auf 26 000 kg) gefertigt werden: 

l-l.l54l.OlAa vorn 10.10.1979 (Druckbehälter 17030 l) 
82-2-6612-03dl vorn 28.06.1990 (Containerschild) 

Die Dichte der zur Beförderung zugelassenen Stoffe (Anhang zum zu
lassungsscheinl beträgt 1,6 kg/1. 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des 
Germanischen Lloyd vorn 09.08.1990 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/30 061/TC vom 24.07.1984. 

1000 Berlin 45, den 18.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PR()FUN:; 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

iib,oo.,, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/30 249/TC 

l. Rechtsgrundlagen 
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internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - Q:NS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(B3Bl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1 , 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - G:NE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung VQ~ 
06.06.1990 (B3Bl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30.06.1989 (B3Bl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMCG-<:ode 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, 5.1009) 

2. 

3. 

Antragsteller: 

CHEMINOVA AGRO A/ S 
DK-7620 Lemwig 

Hersteller: B3 Apparatebau GmbH & Co KG 
3380 Goslar l 

vormals 
Bleiwerk Goslar GmbH & Co KG 
3380 Goslar l 

4. Baumusterorüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 02.12.1982, FC-Nr.2836/ 0l 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: BG 9-20 

6. 

7. 

- ISo-Typ: lC 
- IM0-Tanktyp: l 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2438 mm 
- Tankvolumen ca. 17 000 l 
- zul. Gesa~gewicht: 26 000 kg, Eigengewicht ca. 5240 kg 
- max. Betriebsdruck <ADR/RID): 3,0 bar <Uberdruckl 
- max. Betriebsdruck ( GGVSee/IMCG-code l : 3, 0 bar <Uberdruck l 
- Prüfdruck: 4,5 bar <Uberdruckl 
- Berechnungsdruck: 10 bar <Uberdruck l 
- Tankwerkstoff: Kesselblech H II nach DIN 17 155 
- Tankwanddicke: 7 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 7 mm 
- Dichtungswerkstoff: IT/PTFE 
- Tankinnenauskleidung: Polypropylen 
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: C 
- Warmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

82-0-6612.00c vom 05.10.1982 (Tankcontainerl 
82-l-6613.00c vom 08.10.1982 (Containerrahmen 1Cl 
82-3-6612.03 vom 01.10.1982 (Tankschildl 

Zulassung des Baumusters 

Es wird Descheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbp
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) tür die Beförderung der im 
Anhang zu dieser Zulassung autgetührten Stotte geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung des/ der ADR! RI D/G GVSe e/C SC erful lt sind. 

Ne benDes ti rrmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalia vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den llnter 1. genannten Rechtsvor
schritten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen fur die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontiliner sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlaoen herzustellen. Sie dürten fur den Verwe.ndunaszweck 
nach di~ser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsorechen 
bzw. daß die voraeschriebenen Prüfungen den Vorschritten ent
sprechende Ergebnisse eroracht naben. · 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. autgefuhrten Tankschild zu ver
sehen. Darüber ninaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschritten und gut 
sichtbar an Deiden L•nasseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

0/30 249/TC 

zu ker.nzeicnnen. 

Die Sc hri tthihe muß r:;i ndestens 50 mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schritthöhe die Buchstaben 
B AM anzuDringen. 

7.4 Die hichstzulässige Diente der zu befördernden Stofte betr•gt: 
1,67 kg/dm'. 

7.5 Entt•llt 



7.6 Entfällt 

7.7 Enttallt 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen . 

7.ll Entfällt 

7.12 Abdrucke d~r Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen . Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8: Geltungsdauer 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein Nr . D/30 249/TC 
vom 21.03.1983 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.03.1998 . 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM- 114/249/82 
Hersteller-Ident ifizierungskennzeichen : EG 9-20 

1000 Berlin 45, den 24.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERL"U.FDRSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

Dipl.-Ing. J. Ludwig 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D . Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Stoffanhangl 

ZULASS~G~CHEIN 
D/30 249/TC - l. Neufassung 

Stoffbezeichnung 

Aceton 
Äthanol und seine 
wäßrigen Lösungen 
Cyclohexanon 
Methanol (Methylalkohol) 
Methylamin, wäßrige Lösun
gen mit höchstens 40 % 
Methylamin 
Methylisobutylketon 

RID/ADR 
Klasse
Ziffer 

3 - 3b 
3 - 3b 

3 - 3lc 
3 - l7b 
3 - 22b 

3 - 3b 

3 - 3b 
3 - 3b 
3 - 3b 

iso-Propanol 
n-Propanol 
Toluol 
Äthylprarathion 
Ethion 

6.1 - 7la 

Fenitrothion (Novathionl 
m-Kresol 
Malathion 
0,0-Diäthy1dithio
phosphorsäure (EPll 
0,0-Diäthylthiophos
phorylchlorid (EP2l 
0,0-Dimethyldithiophos
phorsäure (MPll 

0,0-Dimethylthiophos
phorylch1orid (MP2l 

Essigsäureanhydrid 
Formaldehyd, wäßrige Lö
sungen mit einem Flamm
punkt über 61 °C c .c. 

6.1- 7lb 
6.1 - 7lc 
6.1 - l4b 
6.1 - 7lc 

8 - 38b 

8 - 36b 

8 - 38b 

8 - 36c 

8 - 32b 
8 - 63c 

G3VSee 
Klasse 

3.1 
3.2/3.3 

3. 3 
3.2 
3.1 

3.2 

3.2 
3.2 
3.2 
6.1 
6.1 
6. 1 
6.1 
6.1 
8 

8 

8 

8 

8 
9 

UN
Nr. 

1090 
1170 

1915 
1230 
1235 

1245 

1219 
1274 
1294 
3018 
3018 
2783 
2076 
3018 
1760 

2751 

2920 

2267 

1715 
2209 

Auflagen/ 
Bemerkung 

frei von 
Aromaten 
H 

Betriebstem-
peratur klei-
ner 25 °C 

H 

H 

T, Betriebs-
temperatur 
höchstens 30°C 
Betr iebstempe-
ratur höchstens 
45°C 

Monochloressigsäure , 8 - 32b 8 1750 
Lösung in Methanol mit 
mindestens 80 % Monochlor-
essigsäure 
s-chlormethyl- 0 , 0 - 6.1 - 7lb 6.1 3018 
diäthyldithiophosphat 
( Chlormephos) 
0,0-Dimethyl-S-rnethoxy- 6.1 - 23c 6 .1 2810 Betriebs-
carbonylrnethyldithio- temperatur 
phosphat (MPD1l höchstens 40°C 
0, 0-Di-iso-propyldi- 8 - 38b 8 176 0 T, Be-
thiophosphorsäure tr iebs terroe-
(IPPll ratur höchs-

tens 40°C 
0,0-Di - n- propyldithio- 8 - 38b 8 1760 T, Be-
phosphorsäure (NPPl) tr iebs tempe-

ratur höchs-
tens 45°C 

Präparate (Formulierungen) folgender Stoffe: 

Dirnethoat 6.1 - 7lc 6.1 3017 H 
Ät.hylparathion 6.1 - 7la 6.1 3017 H 
Methylparathion 6.1 - 7lb 6.1 3017 H 
Ethion 6 .1 - 7lb 6 .1 3017 H 
Fenitrothion (Novathion) 6.1 - 7lc 6 .1 3017 H 
Malathion 6.1 - 7lc 6 .1 3017 H 
Formothion 6.1 - 7lc 6. 1 3017 H 

Die Präparate der o. g. Stoffe können folgende organische Lösungs
mittel enthalten: 

Xylole 
Cyclohexanon 
Shellsol AB (aromatische Kohlenwasserstoffel 
Shellsol K (arQTBtische Kohlenwasserstoffel 
Bayol 82 (Minera l öl) 

H: Die Tanks sind so zu befördern bzw . zwischenzula9ern, daß eine 
extreme Aufheizung durch klimatische Einflüsse vermieden wird 
(Flüssigkei tstemperatur an der Tankwand höchstens 30 °Cl . 

T: Es ist sicherzustellen, daß die Tanks nur vollkommen trocken 
befüllt und anschließend dicht verschlossen werden, um ein Ein
dringen von Feuchtigkeit während der Beförderung auszuschließen; 
besteht die Möglichkeit des Eindringens von Feuchtigkeit, ist der 
Stoff mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten trockenen Gas 
von 0,5 bar (Uberdruckl zu beaufschlagen. Ein Oberdruck muß dann 
bis zur volls tändigen Entleerung des Tanks erhalten bleiben. 

1. Rechtsgrundlagen 

1. Ne utassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 254/TC 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter aut Straßen (Getahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -. 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüb erschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge tahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Getahrgutänderungsverordnung vom 
06.0 6.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -. 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliehe und grenzüberschreitende Beförderung getährl i eher 
Güter auf Straßen (Getanrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Getahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1g9o 
( BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

i nternat i ona 1 er Schienenverkehr nach der Verordnung üb er die 
innerstaatliehe und grenzUb erschrei tende Be törderung getährl i eher 
Güter mit Ei senbannen (Ge tahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Getahrgutänderungsverordnung vom 
0 6.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO-, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiften (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Getahrgutänderungsverordnung vom 30,06.1989 (BGBl. I, s. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

und nach 

dem Gesetz zu dem üDereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Co ntainer -CSC- vom 10.02.1976 (BGBl . II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.1009) 
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2, Antragsteller: 

Hoecnst AG, 6230 Frankfurt am Ma1n 80 

3. Herstell er: 

Westerw~lder E1 senwerk Gerhard GmbH, 5241 We1teteld/S1eg 

4. BaurnusterprUfung: 

PrUfber1chte des German1schen Lloyd vom 13.01.1983, FC-Nr.2802/2 
vom 12.01.84, FC-Nr. 2802/32 und das Berichtsblatt vom 17.04.90, 
FC-Nr. 2802/46. 

5. Tankconta1nerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 

- I so- Typ: 20' -1C C 
- IMD-Tanktyp: 1 
- L~nge: 6058 mm, Bre1te: 2438 mm, Höhe : 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 17 000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 26 000 kg, Eigengewicht ca. 4320 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar (Oberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 3,0 bar (Oberdruck) 
- PrUfdruck: 4,5 bar (Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 10 bar ( Oberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1;4541 
- Ta nkwandd1 cke: 5,6 mm 
- gle1chwert1ge Wanddicke 1n Baustahl: 6,35 mm 
- D1 chtungswerkstoff: PTFE 
- Tank 1 nnenauskl e1 dung: ---
- Öffnungen unterhalb des F1Uss1gke1tssp1egels: ne1n 
- Sodenöffnung: C 
- W~rme1sol1erung: ne1n, Sonnenschutz: ne1n 
- He 1zung: ---

- Zeichnungen des Herstellers: 

C E-729-1 
c E-729-1a 
C E-729-1-1a 
CE-729-1c-I 
CE-729-2 
C E-729-2a-I 
CE-729-3 
C E-729-31 
CE-729-4.3a 
CE-729-4.3-Ia 
CE- 729-7.1 
CE- 729-7.1-1 
C E-729-7 .1b-I 

vom 08.09.1982 
vom 21.09.1983 
vom 20.09.1983 
vom 16.01.1990 
vom 09.09.1982 
vom 07.02.1986 
vom 20.09.1982 
vom 15.09.1983 
vom 21.09.1983 
vom 20.09.1989 
vom 21.10.1982 
vom 14.09.1983 
vom 16.01.1990 

(Zusammenstellung) bzw. 
(Zusammenstellung) bzw. 
(Zusammenstellung) bzw. 
(Zusammenstellung) 
(Rahmen) bzw, 
(Rahmen) 
(Tank) bzw. 
(Tank u. Mannloch) 
(Vent1l- u. Stutzenanordnung) 
(Vent1l- u. St utzenanordnung) 
(Tank - Typensch1ld) bzw. 
(Tank - Typensch1ld) bzw . 
(Tank- Typensch1ld) 

bzw. 

6. Zulassung des Baumusters 

Es w1rd bescheinigt, daß das nach den in 4. genannten PrUfbe
richten einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) fUr die Beförderungen des 1m 
Anhang ,genannten Stoffes geeignet 1st und daß die Vorschriften 
an den Bau, die AusrUstung, PrUfung und Kennzeichnung der/des 
GGVS/GGVE/ADR/RID/ GGVSee/CSC erfUllt s1nd, 

7, Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
1st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
a 1le 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen PrUfungen zu unterziehen. 

D1e Fristen tur d1e innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer s1nd nach den m1t dem PrUfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. S1e dUrfen fUr den ~erwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der f1Jr 
d1e PrUfung zust~nd1ge Sacnverst!nd1ge bescne1n1gt hat, daß d1e 
Tankcontainer und Ihre Ausrustung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß d1e vorgeschriebenen PrUfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank 1st m1t dem 1n 5. aufgetunrten Tanksch1ld zu ver
sehen. DarUber hinaus 1st jeder Tankcontainer m1t den Ubr1gen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an belden L~ngsse1ten 1n Höhe der M1ttellln1e m1t der 
Zulassungsnummer 

D/70 254/TC 

zu kennzeichnen. 

D1e Sehr1fthöhe muß m1naestens 50 mm betragen. Ober d1eser zu-
1 assungsnummer sind 1n gleicher Schritthöhe d1e Buchstaben 
B A M anzubrl ngen. 

7.4 D1e nöchstzul~ss1ge Dichte der zu befördernden Stoffe betr~gt: 
1,59 kg/dm•. 
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7.5 Entf~llt 

7.6 Entt~llt 

7.7 Entt~llt 

7,8 Entf~llt 

7 • 9 En t f~ 11 t 

7.10 En tt~llt 

7.11 EntUllt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 s1nd der BAM 
1 nnernalb eines Jahres e1nzure1cnen. Ober Reparaturen an den 
nach d1eser Zulassung gefertigten Tankcontainern s1nd Auf
zeichnungen zu t\Jhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren, 

8. Geltungsdauer 

D1ese Zulassung ersetzt den Zulassungssenein Nr. D/70 254/TC 
vom 02.03.1983 und w1rd unter dem Vorbehalt des jederze1t1gen 
Widerrufes erte1lt. S1e g1lt l~ngstens bis zum 01.03.1998. 

9. Festleguns der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAt+ 116/254/83 
He rsteller-Ident1f1z1erungskennzelchen: 2086 ZE 4,5/2000/17 

1000 Berl1n 45, den 17.12.1990 
Unter den E1 cnen 8 7 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumschl1 eßu ngen 

Laboratorium 1.51 
Tr ansportben~ lter 
fUr Ge fahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

,L ~~: .... Oberreg~~u~~t D1pl,-Ing, A. Ulr1cn 

Sachbearbeiter: D1 pl.-Ing, A. Ul r1ch, E. Reeck 

Anlagen: Recntsm1ttelbelenrung 

(01ese Zulassung besteht aus 4 Selten, sow1e einem Stoftanhang) 

Stoffbezeichnung 

D1metnyl sul tat 

ZULASS~M~SSCHEIN 

fUr das Baumuster e1nes Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 
D/70 254/TC-1-Neutassung 

RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-
Z 1 tter 

6.1-13a 

GGVSe e 
( IMDG-Code) UN-Nr, 
Klasse 

6.1 1595 

C: S~urefre1 (pH-Wert 6,5-8,5) 

Auflagen/ 
Bemerkung 

C,T 

T: Es 1st s1cnerzustellen, daß d1e Tanks nur vollkommen trocken be
fUllt und anschließend d1cht verschlossen werden, um e1n E1 ndr1n
gen von Feucnt1gke1t w~nrend der Beförderung auszuschließen; 
besteht d1e r-tgl1chke1t des E1 ndrlngens von Feucnt1gke1t, 1st der 
Stoft m1t St1ckstotf oder e1nem anderen geeigneten trockenen Gas 
von 0,5 bar (Oberaruck) zu beaufschlagen, Ein Oberdruck muß dann 
b1s zur vollsUnd1gen Entleerung des Tanks ernalten bleiben. 



2. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnurnner 
D/70 284;'I'C 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma 
Westerwlllder Eisenwerk Gerhard QnbH gefertigt werden (AUsrüstungs
varianten) 

CE-816-1.1 vom 30.09.1986 (Hauptzeichnungl 
CE-816-4.1.1 vom 29.09.1986 (Mannloch, SCheitelanschlUsse und Haubel 

Diesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsprüfung 
~ 2843/03 des Geriranischen Lloyd vom 08.06.1988 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 284;'I'C vom 07.03.1984. 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNOESANS'I'ALT FUR M.'.TER:IAI.FORSCHUOO UNO -PROP'UOO 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

,,ii,',:~~'""" 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-o. Mischke 

1. Nachtrag 

Laboratorium 1.51 
TransportbehU ter 
für Gefahrgut 

In Vertretung: 

(_ Q_·c c <-

Dipl,-Ing. A. Ulricl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 32l;'I'C 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma 
Westerwtilder Eisenwerk Gerhard QnbH gefertigt werden (Ausrüstungs
varianten) 

CE-889-1.1 vom 30,09.1986 <IMO l Land-Tankcontainerl 
CE-889-4.1.1 vom 29.09.1986 (Mannloch, SCheitelanechlUsae und Haubel 

DieiiMI Nachtrag lieqt die Zeichnung•- und Bc!rochnunqsprüfung 
~ 2839/07 dee ~ischen Lloyd vom 13.06.1988 zugrunde. 

Dieaar Nachtrag gilt nur in Verbindunq mit dem Zulaaaung1nchein 
D/70 321/te vom 08.05.1985. 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNOESANS'I'ALT FUR MATER~ UNO •PROFUoo 

Fachgruppe 1. 5 
Getahrgutumschlie8ungon 

Im Auftrag: 

Zib~~. 
Oberregierungerst 

Sschbearbeiter: Oipl.-Ing. w.-o. Mischke 

l. Nachtrag 

Laboratorium l.Sl 
Transportbehlll ter 
für Gefahrgut 

In Vertretung: 

Oipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnurnner 
D/70 328;'I'C 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma 
Wester.ilder Eisenwerk Gerherd QnbH gefertigt werden (Ausrüstungs
varianten) 

CE-890-l.l vom 30.09.1986 (IMO l Land-Tankcontainerl 
CE-890-4,1.1 vom 29.09.1986 (Mannloch, SCheitelanschlUsse und Haubel 

Oiesem Nachtrag liegt die Zeichnungs- und Berechnungsprüfung 
~ 2839/08 des Germanischen Lloyd vom 10.06.1988 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
0/70 328;'I'C vom 12.07.1985. 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR M1\TERIALroRSCHUNG UNO -PRUF!.JN3 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

In Vertretung• 

{j_:c l~2&~ ... Dipl.-Ing, A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. w.-o. Mischke 

fUr das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnurnner 

0/53 377;'I'C 

Die Tankcontainer dürfen auch nach folgenden Zeichnungen gefertigt 
werden (AusrUstungsvarianten, wahlweise Tankwerkstoff 1.4541 nach 
DIN 17 440): 

10 311-96-08 vom 06.11.1986 <30' Gasbinnencontainerl 
10 311-104-0la vom 08.07.1986 <GBC 32/15 bar 1.4541) 
252/1000 vom Juli 1986 ( 2 "Gas Phase 180 • Valve) 
253/1000 vom Juli 1986 (3 "Liquid Phase 90° Footvalvel 

Oie Stoffaufzählung - Anhang zum Zulassungsschein - wird um folgen
de Stoffe ergänzt: 

Stoffbezeichnung RIO/AOR 
GGVE/OOVS 
Klasse-Ziffer 

Auflagen/ 
Bemerkungen 

Dimethylamin, trock~n 
Dilnc!thyl!lther 
Äthylamin, trocken 
Äthylchlorid, trocken 
1,1-Difluor!lthan (R l52al, trocken 
Methylamin, trocken 
Tr i!Mthylamin 
Vinylchlorid, otabilioiert, trocken 
Vinylmethyl!lther 

2-3bt 
2-3b 
2-3bt 
2-3bt 
2-3b 
2-3bt 
2-3bt 
2-3c 
2-3ct 

A 
(A) 

A 
A,C 
A,C 
A 
A 
A,C 

(A)I F@uchtigkeitag@hAlt oo gering, daß keine WtiBr!ge Phase Im Tank 
ent11tehen konn. 

A1 Wlli!IBorfni 
C1 ollurefrei (pH-~rt 6,5 - 8,5) 

Dieoem Nachtrag liegt die Zeichnungo- und Borechnungoprüfung 
(FC 3803/02 und FC 3803/04) des Germanieehen lloyd zugrunde. 

Dieoer Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungaschein 
D/53 377/TC vom 05.08.1986. 

1000 Berlin 45, den 18.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALP'ORSCHUOO UND -PRUF!.JN3 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

:ii:::~~Lolwlg rß_:u.-... 
Dipl. -Ing. A. Ulricll 

Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 
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1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster e1nes Tank=ntainers 

mit der Zulassungsmmmer 
D/53 479/IC 

Die Stoffaufzählung wird um folgenden Stoff ergänzt: 

Schwefelsäure, rauchend (Oleum, Schwefeltrioxid 65% gelöst in Schwe
felsäure) 

GGVS/G:NE/ADR/RID-Klasse 8 Ziffer la. 

Die Flüssigkeitstemperatur an der Tankwand darf 30°C nicht über
schreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/53 479/IC vom 12.04.1988. 

1000 Berlin 45, den 18.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALF'OR.SCHUN3 UND -PRUFUN3 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

llb Urlwig 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

{_y__~Cß--t 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

für das Baumuster eines Tank=ntainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/22 509/I'C 

Bei der Beförderung von Trichlorsilan und Vinyltrichlorsilan, stabi
lisiert, dürfen alternativ auch Graphit-Dichtungen des Typs "Grafoil" 
der Fa. Union Carbide verwendet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/22 509/IC vom 08.08.1988. 

1000 Berlin 45, den 17.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALF'CJRSCHUN;; UND -PRt.!FUN:; 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

Z: lb. ""dwig 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

2. Nachtrag 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 575/I'C 

Für Tanks, die nach Zeichnungs-Nr. CE-1143-lb vom 12.12.1988 aus
gerüstet sind (Sicherheitsventil mit vorgeschalteter Berstscheibe), 
wird der Anhang zum Zulassungsschein D/70 575/IC (Stoffliste vom 
14.02.1989) für den Landverkehr (GGVS/ADR/G:NE/RID) um die in 
der Stoffaufzählung Typ I des Staatlichen Materialprüfungsamtes 
Nordrhein-Westfalen (MPA NW) vom 20.12.1985 und den zugehörigen 
Nachträgen zusätzlich enthaltenen Stoffe unter folgenden Bedin
gungen erweitert: 
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l. Neben den im o. g. Zulassungsschein enthaltenen Angaben und 
Nebenbestimmungen gelten die in der Stoffaufzählung Typ I 
des MPA NW vom 20.12.1985 und in den zugehörigen Nachträgen 
aufgeführten Auflagen und Bedingungen weiterhin. 

2. Die Angabe des beförderten Ladegutes hat gemäß Randnummer 
212 140 in Verbindung mit Randnummer 212 160 des Anhanges 
B.lb der Gefahrgutverordnung Straße bzw. Abschnitt 1.4 in 
Verbindung mit Abschnitt 1.6.2 des Anhanges X der Gefahr
gutverordnung Eisenbahn mit der chemischen Bezeichnung oder 
einer Samrelbezeichnung zu erfolgen, die die Stoffe grup
piert, die wesensverwandt und in gleicher Weise verträglich 
mit den Eigenschaften des Tanks sind (keine Handelsnamen u. ä.). 

3. Nach Ablauf eines jeden Jahres ist der BAM unverzüglich für 
alle der zusätzlich zur Stoffliste vom 14.02.1989 beförder
ten Stoffe unaufgefordert der Verträglichkeitsnachweis gemäß 
den Technischen Richtlinien Tankcontainer TRTC 007 "Merkliche 
Schwächung des Werkstoffes" einzureichen. 

Bei Einhaltung der vorstehend genannten Bedingungen gilt das nach 
dem im Zulassungsschein D/70 575/IC aufgeführten Prüfbericht ge
fertigte Baumuster eines Tank=ntainers für die Beförderung der 
gegenüber der Stoffliste vom 14.02.1989 zusätzlich in der Stoff
aufzählung Typ I des MPA NW vom 20.12.1985 und den zugehörigen 
Nachträgen aufgeführten Stoffe ebenfalls als geeignet. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 575/IC vom 14.02.1989. 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUN3 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

,,Jil~'~'~"'"'' 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlage: Rechtsmittelbelehrung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fürGefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 

1. Rechtsgrundlagen 

für das Baumuster eines Tankcontainers 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 683/TC 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung getährlicher Gü
ter auf Straßen {Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
{ BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefqhrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 {BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher 
Güter auf Straßen {Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
{BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B. 1b des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung getahrl i eher 
Güter mit Ei senbahnen {Ge tahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 {BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung getährli
c her Güter mit Seeschi tten (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30.06.1989 {BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

Gesetz zu dem übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 



Container -CSC- vom 10 .02. 1976 (BGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. !!, S.1UU9) 

2. Antragsteller: 

Karl Kässbohrer Fahrzeu~ke GmbH, 7910 Neu-ulm 

3. Hersteller: 

Karl Kässbohrer Fahrze~ke GmbH, 7910 Neu-{Jlm 

4. BatmnlSterprüfung: 

Prüfbericht des TUV-Südwest e.V. vom 30.03.1990, 
Prüf-Nr . 101/90/67 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CTC 26/20' 

- IS<YI'yp: -
- IMJ-'I'ankt yp: 2 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 26.400 l 
- zul. Gesamtgewicht: 30.480 kg, Eigengewicht ca. 3400 kg 
- nax. Betriebsdruck (GJVS/G:NE/ADR/RIDl: 3 bar <Uberdruckl 
- nax. Betriebsdruck (GJVSee/IMD3-<:odel: l. 74 bar <Uberdruckl 
- Prüfdruck: 4 bar <Uberdruck l 
- Berechnungsdruck: 4 bar <Uberdruckl 
- Tankwerkstoff: 1.4541 nach DIN 17441 
- Tankwanddicke: 3,5 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4,7 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

593.00.00.001-05 A 
593-59-10.001-05 Ba 
671.59.18.001-65 Ba 
8.762.522.000 c 

vom 23.07.1989 (Tankccntainer CTC 26/20') 
vom 08.03.1990 (Behälter) 
vom 08.03.1990 <Einfülldoml 
vom 09.02.1990 (Typenschildl 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt , daß das nach dem in 4. genannten PrUfbe
r icht einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
s ter eines Tankcontainers (TC) fUr die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrustung, PrUfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVEIADRIRID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstma 1 i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen . Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften en~ 
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Länasseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer -

D/70 683/TC 

zu kennzeichnen. 

Oie Schrifthöhe muß mindestens SO mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Oi c hte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,28 kg/dm'. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stotten 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Vertrag-
1 icnkeit des FLillgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstaften 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis ss· C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVEIGGVS) 

nur zugelassen, wenn die Tanks mit tlammendurchschlagsiche
ren Armaturen nach den in 5. autgeftihrten Zeichnungen ver
sehen sind. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Entfallt 

7.11 Entfällt 

7.12 Alldrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21.01.1991. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr. : D-BAM-350/683/90 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen : CTC 26/20' 

1000 Berlin 45, den 22.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -P~FUNG 

Fa c hgrupoe 1. 5 
Getahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahrgut 
In Vertretung : 

:l7:&,,,,;, {y_:k 
Di ol.-lng. A. Ul rich 

Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Di pl.-Ing . A. Ul rich, Di pl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhan9 "BAM-Li ste; 
Antorderungen an Tanks für die Betördung gefährlicher Güter") 

l. Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 692/TC 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSl in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter.mit Eisenbahnen <Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. lOOll 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSl in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vcm 18.06.1990 
(BGBl. I, S. l326l 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen <Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEl in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06 . 06 . 1990 (BGBl. I, S. lOOll 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RID -, 
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- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10 .02. 1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum 

3. Hersteller 1 

A.M.H. Steiner GmbH, 5901 Wilnsdorf/Sieq (Tank) 
Tank- und Apparatebau Schwietert GmbH, 4720 Beckum (Rahmen 

Zusarrmenbau) 

4. Baumusterprüfung 1 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd, FC-Nr. 2837/27 vom 
13.08.1990 

5, Tankcontainerdaten: 

- TYpenbezeichnung des Herstellers: ~ 25-355 

" I90-'I'yp1 --
- IID-'I'anktyp I --
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 25000 l 
- zul. Gesamtgewicht: 24000 kg, Eigengewicht ca. 10400 kq 
- rrax, Betriebsdruck (GGVS/OOVE/ADR/RID) 1 22,3 bar Wberdruck) 
- rrax. Betriebsdruck ( GGVSee/IMDG-code) 1 - bar (Uberdruck) 
- Prüfdruck: 29 bar (0bsrdruck ) 
- Berechnungsdruck: 29 bar Wbsrdruck) 
- Tankwerkstoff 1 TStE 355 nach DIN 17 102 
- Tankwanddicke: 15 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 14 mm 
- Dichtungswerkstoff: It 400 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des FlUseigkeitsspieqele: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wtirmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

H 2455/lb vom 08.09.1989 (Tankcontainer 25 m3 Inhalt ) 
H 2350/le vom 04.09.1989 (Containertank 25 m3 Inhalt ) 
Schweißplan vom 21.08.1989 (Schweißplan Bl. l + 2) 
T 6738/3b vom 21.08.1989 (Röntgenplan ) 
H 2428/lb vom 06.04.1989 (Einbauten im Containertank) 
H 2373/la vom 08.09.1989 (Rahmen fUr TC-Einzelheit, LKngs-

träger und Bodengruppe) 
H 2374/l vom 26.08.1988 (Kopfrahmen 2500 x 2600) 
H 2372/l vom 30.06.1988 (Rahmen fUr TC-Einzelheit Greifleistel 
H 2441/3 vom 28.09.1988 (Armaturenschema) 
H 2435/3c vom 15.09.1988 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
!lter eines Tankcontainers (TC) fUr die Beförderung von 

Ammoniak, verflUssigt, Wasse~ehalt mindestens 0,2 ,, 
frei von Ammonium-salzen 
GGVS/ADR/GGVE/RID Klasse 2, Ziffer 3at 1 UN-Nr, 1005 

geeignet ist und daß die Vorschriften an den Bau, die Aus
rüstung, Prüfunq und Kennzeichnung der/des GGVS/OOVE/ADR/RID/ 
CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen !Ur die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der fUr 
die Prüfunq zuständige Sachverständige bescheinigt höt, daß die 
Tankcontainer und ihre Auerüstung dieser Zulassunq entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5, aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den Ubriqen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorochriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 692/I'C 
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zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7. 5 E:ntfKll t 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7,10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen, 

7 .11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21.11.2000. 

9, Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-357/692/90 
Hersteller-Identifizierunqskennzeichen: ~ 25-355 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT Ft.lR MATERIALP'ORSCHUNJ UND -PRUFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag:~ 

likz..~ 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. Vaidyanathan 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrunq, Prüfbar icht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten ) 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
fUr Gefahrgut 
In Vertretung : 

Dipl.-Ing, A, Ulrich 

ZULASSUNGSSCHEIN 

l. Rechtsgrundlagen 

fUr das Baumuster eines Tankcenteiners 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 697/I'C 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straae - GGVS) in der Fas
sung der 3, Straßen-GefahrgutKnderunqaverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl . I , S. 1326) 
- insbesondere S 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung Uber die in-
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefKhrlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - OOVE) in 
der Fassung der 3, Eiaenbahn-Gefahrgutllnderungaverordnung vom 
06,06.1990 (BGBl, I, S, 1001) 
- insbesondere S 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung geflihrlicher 
GUter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straae - GGVS) in der ll'U
sung der 3, Strallen-Gefahrgut.Knderungaverordnung vom 18.06,1990 
(BGBl, I, S. 1326) 
- insbesondere SS 11 6 und Anhang B,lb del ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefKhrlicher 
GUter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGIJE) in 
der Fassung der 3, Eiaenbahn-Gefahrgut.Knderungaverordnung vom 
06.06,1990 (BGBl, I, S, 1001) 



- insbesondere SS l, 6 und Anha.n; X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnunq über die Beförderung gef!lhrli-
cher Güter mit Seeschiffen (OOVSee) in der Fassunq der 4, See
GefahrqUt!nderunqsverordnunq vom 30.06,1989 (BGBl, I, S. 1278) 
- insbesondere IMIXH::ode 

- Gesetz zu dem Ubereinkcmrnen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl, II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassunq vom 02.08.1985 (BGBl, II, S,l009) 

2. Antragsteller! 

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, 
2000 Hamburq 36 

3. Hersteller1 

Westerw!l.lder !::isenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4, BaUII!..Isterprüfung 1 

Prüfbericht des Lloyd's Register Industrial Division vom 
06.08.1990 

5. Tankcontainerdaten1 

- Tvpenbezeichmmq des Herstellers! TC 2086 Sf 17,0•2420 1!1•24,7 m3 

- ISC>-'I'yp1 lCC 
- IM:H'anktyp I 5 
- Llnqe1 6058 111'1\, Breitel 2438 111'1\, H8he1 2591 111'1\ 
- Tankvolumen es. 24,700 l 
- zul. Geaamt.qewicht1 30.480 kq, Eigengewicht es. 6870 kq 
- max. Betriebsdruck (GGVS/OOVE/ADR/RlDll 11,3 bar Wberdruck) 
- max. Betriebedruck (GGVSee/IMDG-code) 1 ll, 3 bar Wberdruck) 
- Prüfdruclu 17,0 bar (tlberdruck) 
- Berechnunglidruck 1 17, 0 bar Wberdruck) 
- Tankwterlcatoff1 ASMI!l BA 737 GRC 
- Tankwand4ickel 10,9 11111 
- gleichwertige wanddicke in Baustahl1 ll, 3 111'1\ 
- Dichtunqawerlcatoff1 It 400 
- Tankinnenauskleidunq 1 -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitaspieqels1 ja 
- Art der Boden6ffnunq 1 B 
- W!lrmeisolierunq1 nein, Sonnenschutz! ja 
- Heizung! -

- Zeichnungen des Hentellen1 

TC-1193-lc vom 01.06.1990 (00 5-'I'ankcontainer) 
TC-ll93-3b vom 11.06.1990 (Tank und Sonnenachutzdach) 
TC-1193-4,2.1 vom 30.05.1990 (Tankanachlüsse unten) 
c-1234-la vom 21,05.1990 (Aulrültunqsvarianten, Sicherheitsven

tilanschlüsse) 
TC-1193-7.1 vom 04.04.1990 (Tankschilder) 

6, Zulassunq des BaUII!..Isters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zuqeh6riger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Bef6rderunq der Stoffe, 
die nach dem Anhanq einem TC mit den Daten dieser Zulassunq 
zuqeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, prüfunq und Kennzeichnunq 
d!!!r/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7, Nebenbeatl.!munqen1 

7.1 Jeder nach dieser Bsumuaterzulasaunq hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 

7.2 

7.3 

alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l, genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen1 5 Jahre 

Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwandungarweck 
nach dieser !laumuaterzulassunq nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfunq zuständige sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassunq entsprechen 
bzw. daS die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent-
sprechende Erqebni1ae erbracht haben. 

Jeder Tank ist mit dem in s. aufgeführten Tankschild zu ver-
Iehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Anqaban nach den unter l, genannten Rechtsvorschriften und qut 
sichtbar an beiden Lingeseiten in H8he der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 697/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifth6he l'IIJS mindestens SO 111'1\ betragen, Uber dieser zu-
laaaunqanummer sind in gleicher Schrifth6he die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die h6chst~lässige Dichte der zu bef6rdernden Stoffe beträgt1 
1,19 kq/dm • 

7. 5 Entfällt 

7. 6 Eiltfällt 

7, 7 Die Stoffe mit einem FlS!!'IIpunkt bis 55° c sind zur Bef6rderunq 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelas
sen. 

7 • 8 Entfällt 

7, 9 Bei ausschließlicher Verwendunq im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in dicht 
verschlossenen Tanks (ohne Sicherheitsventil, ohne Berstschei
be, blindqeflanscht) bef6rdert werden. 

7,10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7 .ll Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7 .l sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen, Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassunq gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens lO Jahre aufzubewahren. 

8, Geltungsdauer 

Diese Zulassunq wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 29.10.2000. 

9, Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC1 

Zulassunqs-Nr.l D-BAM-360/697/90 
Herateller-Identifizierunqakennzeichenl TC 2086 Sf 17,0•2420 

1!1•24,7 m3, 

1000 Berlin 45, den 30,10,1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATER:tALFa\SCI!!JOO UND -PRtlnlN::l 

Fachgruppe l. 5 
GefahrgutumschlieSunqen 

Im Auftrag 1 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
Im Auftrag 1 

,l:.-lk '~~ Dipl,-Inq, U. Fricke 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter! Dipl.-Inq, A, Ulrich, Dipl,-Inq, U. Fricke 

Anlagen 1 Rechtami ttelbelehrunq, Prüfbericht 

(Diese Zulassunq besteht aue 4 Seiten sowie einem Stoffanhanq) 

Ann!!:nqzurn 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das BaUII!..Ister eines Tankcontainers 

mit der Zulaasungammrrer 
D/70 697/TC 

Stoffbezeichnung 

Butadien .. 1,2, 
stabilisiert 
Butadien - 1,3, 
stabilisiert, 
Butan 
iso-Butan 
Chlordifluoräthan 
(R l42b) 
Dimethylalnin, wasser-
frei 
Äthylamin 
Äthylchlorid 
Dimethyläther 
Methylamin, wallerfrei 
Methylchlorid (R40) 

RID/ADR 
GGW/OOVS 
Klasse
Ziffer 

2-3c 

2-3c 
2-3b 
2-3b 

2-3b 

2-3bt 
2-3bt 
2-Jbt 
2-3b 
2-3bt 
2-3bt 

Trimethylamin,waaserfrei 2-3bt 
Vinylchlorid,stabiliaiert2-3c 
Buten-l (Butylen) 2-3b 
cia-Buten-2 2-3b 

OOVSee UN
( IMDG-code) Nr, 
Klasse 

2.1 1010 

2.1 lOlO 
2.1 lOll 
2.1 1969 

2.1 2517 

2.3 1032 
2.3 1036 
2.3 1037 
2.1 1033 
2.1 l06l 
2.3 1063 
2.1 1083 
2.1 1086 
2.1 l0l2 
2.1 1012 

Auflagen/ 
Bemerkunq 

(A) 

(A) 
(A) 
(A) 

B, X 
A, X 
A,C,X 
(A) 
B,X 
A,X 
X 
A,C 

15 



iso-Buten 2-3b 2.1 1012 
trans-Buten-2 2-3b 2.1 1012 
Gemisch A <Handelsnarre: 
Butan) 2-4b 2.1 lOll A 
Gemisch NJ <Handelsnarre: 
Butan) 2-4b 2.1 lOll A 
Gemisch Al 2-4b 2.1 lOll A,Y 

<Al: Feuchtigkeitsgehalt so gering, daß keine wäßrige Phase im Tank 
entstehen kann. 

A: wasserfrei 
B: chloridfrei 
C: säurefrei (ph-wert 6,5 - 8,5) 

Weitere Auflagen: 

X: 

Y: 

Die Stoffe dürfen nur in Tanks mit Sicherheitsventil und Berst
scheibe bzw. nur im Landverkehr blindgeflanscht, dicht ver
schlossen nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen befördert 
werden. 

Nicht zugelassen zur Beförderung nach GefahrgutVSee. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 698/TC 

l. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSJ in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit ·Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 

2. 

3. 

4. 

Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009) 

Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH u. Co. KG, 4180 Goch 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH u. Co. KG, 4180 Goch 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd 
Nr. FC 3803/21 vorn 13.08.1990 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TBC 32/3Z/4 bar/ADR 

- ISQ-Jl'yp: ---
- IMO-'I'ankt yp : 
- Länge: 9125 rrm, Breite: 2500 mrn, Höhe: 2600 rrm 
- Tankvolumen ca. 32 000 l 
- zul. Gesamtgewicht: 34 000 kg, Eigengewicht ca. 5500 kg 
-oox. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDJ: 3 bar <Uberdruckl 
- ll'aX. Betriebsdruck (GGVSee/I:MD3-code): - bar <Uberdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar <Uberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4 bar <Uberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 bzw. 17 441 
- Tankwanddicke: 3,5 rrm 
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6. 

- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4,6 rrm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11582 vom 30.01.1990 (Zusammenstellung TBC 32/3Z/4 bar) 
11582-0lA vom 27.07.1990 (Behälter und Tankschildl 
1158-03 vom 01.02.1990 (Arll'aturenzeichnung) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind. 

7 • Nebenbest irrmungen : 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 698/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens SO rrm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,45 kg/dm3 (bei ausschließlicher Befüllung der äußeren Kammern). 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem FlarnTlpunkt bis 55 ° C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ 

zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.ll Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 10.01.2001. 



9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-361/698/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 32/3Z/4 bar/ADR 

1000 Berlin 45, den 11.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtl'FUN3 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

~'0-. 
Dipl.-Ing. A. U1rich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Ing. H.-D. Macziewski 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 

furUJa.M~LJ~ ~~PT~~L~ners 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 699/'I'C 

l. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(EGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (EGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSJ in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(EGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der· 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (EGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30.06.1989 (EGBl. I, s. 1278) 
- insbesondere IMCG-<::ode 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -<::SC- vorn 10.02.1976 <BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 <BGBl. II, S.l009J 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller: 

Aurepa Hockenheim, Zweigwerk der Industriewerke Saar GmbH, 
6832 Hockenheim-Talhaus 

Hersteller: 

Aurepa Hockenheim, Zlo02ig1o02rk der Industriewerke Saar GmbH, 
6832 Hockenheim-Talhaus 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyds vorn 22.08.1990, 
FC 5829/01 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers : CWB 290 

6. 

- ISO-'l'yp : --
- JM)-J]'ankt yp: 1 
- Länge: 7150 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 29.300 1, (Kammer I ca. 7300 1, 

Kammer II ca. 22000 1) 
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg, Eigengewicht ca. 4900 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDJ: 3,0 bar <Uberdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMCG-<::ode): 3,0 bar <Uberdruck) 
- Prüfdruck: 4,5 bar <Uberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,5 bar <Uberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 4,5 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,0 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels : ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

0-7-46-01-00-007 vom 29.03.1990 (Zusammenstellung) 
0-7-46-ll-00-01lb vorn 28.05.1990 (Druckbehälter) 
0-7-46-ll-00-017a vorn 28.05.1990 (Druckbehälter) 
0-7-46-ll-ü0-018a vorn 28.05.1990 (Druckbehälter) 
0-7-46-ll-00-022a vorn 28.05.1990 <Druckbehälter) 
2-7-46-38-00-009 vom 14.08.1989 <Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prütbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7 . 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahrre und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prütungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den VerwendungsZio02ck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt 1o02rden, 1o02nn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 699/'I'C 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,65 kg/dm3. 

7. 5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55° C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nicht 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Alrlrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BI\M innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
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Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Piese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21.11.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-362/699/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: CWB 290 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUN:"; UND -PR!JFUN:.; 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

~ll~-~ Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Betördung gefährlicher Güter") 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 705/I'C 

l. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(EGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen CGefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (EGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSJ in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(EGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (EGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ l, 6 und Anhang X des RIO -, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . 06.1989 (BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMDG-code 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Klaeser Internationale Fachspedition und Fahrzeugbau GmbH, 
4352 Herten 

3. Hersteller: 

4. 
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Magdeburger Apparatebau GmbH, 3035 Magdeburg 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TUv-Berlin vom 09.10.1990 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 20/4,5 

- I50-'I'yp: ---
- IID-'I'ankt yp: l 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolurren ca. 26 300 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30 480 kg, Eigengewicht ca. 4650 kg 
- ITI3.X. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 3,0 bar CUberdruckl 
- ITI3.X. Betriebsdruck ( GGVSee/IMDG-code) : 2, 65 bar ( Oberdruck) 
- Prüfdruck: 4,0 bar COberdruckl 
- Berechnungsdruck: 4, 0 bar CUberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 bzw. 17 441 
- Tankwanddicke: 5, 0 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,6 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

02.0.012.1A vorn 27.11.1990 (Zusammenstellung) 
Ol.0.004.1A vom 27.11.1990 (Druckbehälter beheizbar) 
01.0.005.3/ 89 vu~ 25.10.1989 (Tankschildl 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestirnmunqen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

0/70 705/I'C 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1' 23 kg/dm3. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55° C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ 
zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 



7.11 Entfällt 

7 .12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb e ines Jahres einzureichen . Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontaine rn sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 16.01.2001. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-368/705/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 'IC 20/4,5 

1000 Berlin 45, den 17.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFCRSC~l\N3 UND -PRf.JFUN:; 

Fachgruwe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

~llb_~ 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

k0-,_ 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Ing. H-il. Macziewski 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das BaU!lUlSter eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 707/TC 

l. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - QNS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - QNE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

2. Antragsteller: 

Ml Engineering Ltd., Bradford, England 

3. Hersteller: 

Ml Engineering Ltd., Bradford, England 

4. Baurrn.1sterprüfung: 

Pressure Vessel Certificate des British Engine Insurence Ltd. 
vom 05.04.1989; No. Q 460 846 und Tankcontainer Type Approval 
Certificate No. - RID/ADR Zulassung - GB/BEI/316 vom 05.04.1989 

5. Tankcontainerdaten: (doppelwandig, vakuumi sol iert) 

- TypenDezeichnung des Herstellers: 31/304/MC- C 489094 

- 15(}-Typ: --
- IMO-Tanktyp : 

- Länge: 8970 mm, Breite: 25UU mm, Höne: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 31 UOU 1 
- zul. Gesamtgewicht: 36 000 kg, Eigengewicht ca. 8UU5 kg 
- max . Betriebsdruck (GGVS/GGVE): 3,0 Dar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): --- Dar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 6,4 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 6,4 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstott : 304 512 nacn Br itisn Standara 1501 Pt3 
- Tankwanddicke: 3,6 mm (Mantel, lnnentank) 
- gleicnwertige Wanddicke in Baustanl: 5,5 mm 
- Di cntungswerkstoff : PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öft nungen unternalD des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bo denö t tnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenscnutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

C.489U94C 
B .489.152/C 
B .489.160/C 
B .489.156 
B .489.040/B 
E .489. 171 
c .489 . 413 

vom 23.01.1989 
vom 23.12.1988 
vom 04.01.1989 
vom 23.09.1988 
vom U3.1U.1988 
vom 08.11.1988 
vom Nov. 1989 

(General Arrangement) 
(Inner vessel snell) 
(Outer jacket witn endtrame s) 
( Endtrames tor Jacket) 
(Horizontal trame construction) 
( Fl ow-Di agram) 
(Nameplate) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescneinigt, daß das nacn dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugeröriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) fü r die Beförderung der im 
Annang dieser Zulassung aufgetü nrten Stotte geeignet sind und 
daß insoweit die Vo rsenritten an den Ba u, aie Ausrüstung, Prü
fung und Kennzeichnung der GGVS/GGVE ertül lt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7 . 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme una dann wiederkehrend den nacn 
den unter 1. genannten Rechtsv orschritten vorgeschriebenen 
Prüfungen zu unterziehen. 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfverrrerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baurrn.lSterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/22 707/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 nm betragen. Ober dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7. 5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7 . 9 Entfällt 

7.10 Jede~:: Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen . 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestinmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.1A oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit CRm), Streckgrenze CRe> und Bruchdeh
nung (As> dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwerte 
nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren . 

8. Ge 1 tungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem VorDenalt des jederzeitigen 
Widerrufes erteilt . Sie gilt längstens Dis zum 23.10.2000. 
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9. Festle9un9 der Kennzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BU NDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgr up pe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
tur Ge tahrgut 

Im Auttrag: In Vertretung : 

J~l/;L.;g 
ODerregierungsrat 

Dipl.-lng. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Di ol.-Ing . H. Vaidyanathan 

An 1 agen : Rec htsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stottanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 707/TC 

Stoffbezeichnung GJVS/CEVE Auflagen/ 
llelrerkungen Klasse 

Ziffer 

Argon *> 2 - 7a 

Sauerstoff *> 2 - 7a 

Stickstoff *> 2 - 7a 

*> tiefgekühlt, verflüssigt 

f~!J}-~~t!JJ'~frl??~cbin~l~rs 
mit der Zulassungsnummer 

D/70 708/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler. Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See-
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2. 

3. 

Gefahrgutänderungsverordnung vorn 30.06.1989 (BGBl. I, S. 1278) 
insbesondere IMDG-code 

Antragsteller: 

VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH, 
2000 Harnburg 36 

Hersteller: 

BSL Transport, F-59920 Quievrechain 

4. Baurnusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vorn 17.09.1990, 
PT/FC-Nr. 2887/01 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers: IH 1 901 255 G4 

- ISü-'I'yp : 1 0: 
- IID-Tanktyp : 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 25500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 32000 kg, Eigengewicht ca. 4150 kg 
- ffi3.X. Betriebsdruck (GGVS/CEVE/ADR/RID): 4,0 bar <Uberdruck) 
- ffi3.X. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-code): 4,0 bar <Uberdruck) 
- Prüfdruck: 6, 0 bar <Uberdruck) 
- Berechnungsdruck: 6, 0 bar <Uberdruck) 
- Tankwerkstoff: Z6 CNDT 17-12/1.4571 
- Tankwanddicke: 4,8 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,7 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

ENS 904001 D vom 11.07.1990 (Gesarntübersicht) 
BN 904001 A vom 06.07 .1990 (Containerffi3.fltel) 
TH 50010 A vom 27.04.1990 (Mannloch) 
PM 904001 C vom 26.06.1990 (Tankschilder/Beschriftung) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die.vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des G:NS/GGVE/ADR/RID/GJVSee erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erst!l'alig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen . 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2, 5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 708/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe IlUlß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1, 37 kg/dm3. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 



7. 6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55° C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ nicht 
zugelassen. 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem sach
kundigen oder sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Für alle nach dieser Baumusterzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Bleche müssen Abnahmezeugnisse nach 
DIN 50049-3.lA oder C vorliegen. 
Die Werte für Zugfestigkeit <Rml, Streckgrenze <Hel und Bruchdeh 
nung CAsl dürfen dabei die am Baumuster festgelegten Mindestwert 
nicht unterschreiten. 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der SAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fÜhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt . Sie gilt längstens bis zum 27.11.2000. 

9. Entfällt 

1000 Berlin 45, den 28.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHl.JN3 UND -PRUFUN::; 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

~c~( 
Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "SAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 

ZU LASSU NGSSCH EIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/22 711/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Betör derung getährl i eher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. StraßerrGefahrgutänderungsverordnung vom 
18. Juni 1990 (BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die irr 
n erstaatl iche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung EisenDahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06. Juni 1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -

2. Antragsteller: 

Container and Pressure Vessels Ltd., Clones, Ireland 

3. Hersteller: 

Container and Pressure Vessels Ltd., Clones, Ireland 

4. Ballllusterprüfung: 

Tank Container Type-Approval No . GB/LR 7395-1/9 0 (RID/ADR-T C4) 
vom 15.05.1990 sowie Tank Container Initial Approval 
Certiticate-No. 017073 und 01774 vom 15 .05.1990 (RID/ADR-T C6) 
ausgestellt durch Lloyd's Register lndustrial Division Cr oyd on 
England. ' ' 

5. Ta nkcontai nerdaten: 

6. 

7. 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Twin Compartment Swapbody 

- ISD-Typ: 
- !MD-Ta nktyp: 
- Länge: 6058 mm, Breite : 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 24 uoo 1 

(Kammer I: ca.1200U 1; Kammer I I: ca. 12000 1) 
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg, Eigengewicht ca. 4520 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE!ADR/RID): 2,65 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : --- bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar (Überdruck) 
- Be rechnungsdruck: 4 bar (üb erd ruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4439 nach DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 4,2 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,3 mm 
- Di chtungswerkstotf: PTFE 
- Tankinnenauskleidung : ---
- öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 

Wärmeisolierung : ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, elektrisch 

- Zeichnungen des Herstellers: 

M 20201/1 

M 20202 
M 20206 
2/2662 
4/1903 
3/1159 
54/1129 

vom 20.02.1990 (übersichtszeichnung 
- 2 Kammern, Swapbody -) 

vom 10.01.1990 (Tank- 2 Kammern-) 
vom 18.01.1990 (E-Heizung, Einzelheit) 
vom 11.01.1990 (Endrahmenmontage) 
vom 13.11.1989 (2 1/2" Sicherheitsventil mit Berstscheibe 
vom 14.04.1989 (Untenentleerung, - Zusammenstellung-) 
vom 22.12.1988 (Tankschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbericht 
einschließlich zugeroriger Unterlagen gefertigte BallTluster eines 
Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stofte, die nach dem 
Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung zugeordnet sind, ge
eignet ist und daß insoweit die Vorschritten an den Bau, die Aus
rüstung, Prüfung und Kennzeichnung der GGVS/GGVE erfüllt sind . 

Ne benbestimmungen : 

7.1 Jeder nach dieser BallTlusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstma 1 i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle 
2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschritten 
vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristentür die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Siedürten fUr den Verwendungszweck 
nach dieser BallTlusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankconta1ner und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefuhrten Tankschil ,d zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Z ul assungsnlJTlmer 

D/22 711/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schriftrohe muß mindestens 50 mm betragen. üb er dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schriftrohe die Buchstaben 
B AM anzubringen. 

7 .4 Die roc hstzul äs si ge Dichte der zu befördernden Stofte, beträgt 
1,54 kg/dm' bei Befüllung beider Kammern. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Eintüllen von Stoffen 
mit roheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg-
1 ichkeit des Fullgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstaften 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stotte mit einem Flammpunkt bis 55• C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 
nicht zugelassen. 

7.8 Entfällt 
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7 . 9 En ttä llt 

7.10 JederAu t-und ADDau der Ausrüstungsteile ist von einem Sac t>
kundigen ode r Sa chverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen . 

7.11 Hir alle nach dieser BaLlTlus terzulassung zur Herstellung von 
Tanks bestimmten Blec he müssen Ab nahmezeugnisse nach 
DIN 5U049- 3. 1A oder C vorliegen. 
Di e Werte !Ur Zugfe stigkeit IRml. Streckgrenze IRel und Bruch
dehnung IAsl dürfen daDe i die am Ba umuster testgelegten Mindest
werte nicht unterschreiten . 

7.12 Abdrucke der Besche inigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Ja hres einzureichen. üDer Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
füh ren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8 . Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt oes jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens Dis zum 13.01.2 001. 

9. Festlegung der Ke nnzeichnung nach CSC: 

Entfällt 

10UU Berlin 45, den 14. Jan. 1g91 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

:L~i.~.o.,, 
Oberregi erungsrat 

Sac hbearbe iter: Di ol .-I ng. Vaidyanathan 

LaDoratoriLITl 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahrgut 
In Vertretung: 

Di pl.-Ing. A. Ul rich 

An 1 agen : Rec htsmittelbelehrung, Anleitung zur Auswahl 
zug elassene r Stoffe 

(Diese Zulas sung besteht aus 4 Se iten sowie dem Anhang "S AM-Liste ; 
Anforderungen an Tanks flir die Be tördung gefährlicher Güter") 

1. Rechtsgrundlagen 

für ~kJ~~J.Lt~U~~§§gJt!~lli 
mit der Zulassungsnummer 

D/53 706/TC 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GÜ
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVSJ in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

- Gesetz zu dem Ubereinkamen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl . II, s. 253) in der Be
kanntm3.chung der Neufassung vom 02.08.1985 <BGBL II, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, 7910 Neu-Ulm 
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3. 

4. 

5. 

Hersteller: 

Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, 7910 Neu-Ulm 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Technischen Uberwachungs-Verein Südwest
deutschland e. V., vom 22.08.1990, Prüf-Nr. 101/ 90/ 150 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CSK 40/ 30' Alu GGVS 

- ISü-'I'yp : --
- ~anktyp: ·--
- Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 40.000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 32.000 kg, Eigengewicht ca. 3.000 kg 
- rrax. Betriebsdruck ( GGVS/GGVE/ADR/RID) : 2, 0 bar <Uberdruck J 
- rrax. Betriebsdruck (GGVSee/IMIXi-<:odel: - bar <Uberdruckl 
- Prüfdruck: 3,0 bar <Uberdruck) 
- Berechnungsdruck: 3,0 bar <Uberdruckl 
- Tankwerkstoff: Al M:J 4, 5 Mn W 28 
- Tankwanddicke: 8,1 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,3 mm 
- Dichtungswerkstoff: NBR 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- zeichnungen des Herstellers: 

59l-D0.00.00l-17A vom 04.09.1990 (Silo Binnencontainerl 
591-59.10.001-178 vom 10.01.1990 (Behälter 40 m3J 
8. 762.307.000E vom 28.09.1981 (Typenschildl 

6. Zulassung des Baumusters 

7. 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Früfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im An
hang zu dieser Zulassung genannten Stoffe geeignet ist und daß 
die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kenn
zeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/CSC erfüllt sind. 

Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstm3.lig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Früfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baunusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 706/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe llUlß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7. 5 Entfällt 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis ss• c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSJ nicht 
zugelassen. 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 



7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der 81\M innerhalb 
e ines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontaine rn s ind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 04.11.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BI\M-369/ 706/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: CSK 40/30' Alu GGVS 

1000 Berlin 45, den 05.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MA.TERIALFORSCHUN3 UND -PRt.!Flm:; 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

~ritz . 
D1pl.-ID;J. J. Ludwig 
OberregieruD;Jsrat 

Im Auftrag: 

Dipl.-ID;j. u. Fricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-ID;j. A. Ulrich, Dipl.-ID;J . U. Fricke 

Anlagen: RechtsmittelbelehruD;j, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

~L&~~~~~~§~~I;i~~ers 
mit der Zulassungsm.mmer 

D/70 713/'IC 

1. Rechtsgrundlagen 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende BeförderuD;J gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung van 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - QNE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und AnhaD;j X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung van 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und AnhaD;j B.lb des ADR -, 

- internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - QNE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung van 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und AnhaD;) X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die BeförderuD;J gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung van 30.06.1989 (BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IM!:G-code 

~ 
- Gesetz zu dem Ubereinkcmren van 02.12.1972 über sichere 

Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. II, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, 5.1009) 

2. Antragsteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 

3. Hersteller: 

Bleiwerk Goslar GmbH & Co. KG, 3380 Goslar 

4. Baumusterprüfung : 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 18.07.1990, 
FC-Nr. 2859/08 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: 8G 39-21 

- Iso-Typ: 1 
- !MJ-'I'ankt yp : lCX: 
- LäD;je: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 17780 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, EigeD;Jewicht ca. 8060 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ ADR/RID): 6,5 bar <Uberdruck) 

6. 

- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMCG-Code): 6,5 bar <Uberdruck) 
- prüfdruck: 10 bar <Uberdruck) 
- Berechnungsdruck: 21 bar <Uberdruck> 
- Tank'Nerkstoff: StE 355/l'StE 355 
- Tankwanddicke: 16 um 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 16 mm 
- Dichtung~kstoff: Prre 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung: c 
- WärneisolieruD;J: nein, Scnnenschutz: nein 
- HeiZUD;): nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

89-l-7435-QO 
89-ü-7436-QO.Ol 
89-l-7436-Q2 
89-l-7435-Q2 

vom 06.06.1989 (Zusammenstellung) 
vom 20.09.1989 (Behälter/Tank ~ 2100) 
vom 28.09.1989 (Dom DN 500) 
vom 25.08.1989 (Fabrikschild) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die BeförderuD;J des im An
hang zu dieser Zulassung aufgefÜhrten Stoffes geeignet ist und 
daß die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt 
sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt '~~erden, 'Nenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Früfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgefÜhrten Tankschild zu ver
sehen. rarüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
AD;jaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden LäD;jsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 713/'IC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrifthöhe IIUß mindestens 50 um betragen. Uber dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B AM anzubriD;Jen . 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,58. kg/dm3. 

7. 5 Entfällt 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem FJ..annpunkt bis 55 • C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) zugelas
sen. 

7.8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7 .11 Entfällt 
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7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fÜhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.10.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-372/713/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 8G 39-21 

1000 Berlin 45 1 den 31.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR Mll.TERiliLFORSCHUN UND -PRUFUN:; 

Factr;Jruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transpoi:tbehäl ter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: Im Auftrag: 

Zlb~~ 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. U. Pricke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich 1 Dipl.-Ing. U. Pricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 1 Prüfher icht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie einem Stoffanhang) 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 713/TC 

Stoffbezeichnung RID/ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse
Ziffer 

GGVSee Auflagen/ 
( :IMD:;-<ode) UN-Nr. Barerkung 
Klasse 

Fluorwasserstoff 1 8-6 8 1790 N 
wäßrige Lösung mit 
Irehr als 85 % Fluorwas
serstoff 

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0 1 5 bar <Uberdruck) zu beaufschlagen. Ein 
Uberdruck l!Ulß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks er
halten bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
0/70 714/TC 

1. Rechtsgrundlagen 
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nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher GU
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung üb er die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Getahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) · 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

2. 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefahrl icher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ l , 6 und Anhang X des RIO-, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30.06.1989 (BGBl . I, S. 1278) 
- insbesondere I MDG-Co de 

Gesetz zu dem übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -CSC- vom 10.02 . 1976 (BGBl. !I, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl . I!, 5.1009) 

Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

3. Hersteller: 

Gota Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

4. BalJllusterprüfung : 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 17.09.1990 
F C-Nr . 2849/31 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: GC 25/29 bar 

- IS~Typ: 1CC 
- IM~Tanktyp: 5 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, fiihe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca . 24900 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 8000 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR!RID): 22,3 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 22,3 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 29 bar ( überdruck) 
- Berechnungsdruck: 29 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstoft: TStE 355 nach DIN 17 102 
- Tankwanddicke: 15 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 15,4 mm 
- Dichtungswerkstoff : PTFE/ IT 
- Tankinnenauskleidung: ---

Öffnungen unterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 

Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz : ja 
- Heizung: ---

- Zeichnungen des Herstellers: 

10 311-163 vom 26.03 . 1990 (IS~Tankcontainer 20') 
10 311-163-01 vom 26.03.1990 (Tank) 
10 311-163-02 vom 03.05.1990 (Sonnendach) 
10 311-140 vom 11.02.1988 (Mannloch) 
10 311-163-01 vom 26.03 . 1990 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte BalJllu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung von 
Ammoniak, verflüssigt, Wassergehalt mindestens 0,2 %, frei von 
Ammoniumsalzen, 
GGVS/ ADR!GGVE/RID-Kl asse 2 Ziffer 3at, 
GGVSee-Kl asse 8, UN-Nr. 1005 

geeignet ist und die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, 
Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR!RID/GGVSee/CSC 
erftillt sind. · 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
i st erstma 1 i g vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzuste 11 en. Sie dürfen fUr den Verwendungszweck 
nach dieser BalJllusterzul assung nur benutzt werden, wenn der ftir 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrustung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 



sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/7 0 714/TC 

zu kennzeichnen . 

Die Schrittrohe muß mindestens 50 mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schriftrohe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1 , 1 3 k g I dm' . 

7.5 Entfallt 

7.6 Entfallt 

7.7 Entfallt 

7.8 Entfallt 

7 . 9 Entfall t 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfallt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Ge 1 tungsdauer 

9. 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 26.11.2000. 

Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-373/714/90 
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen: GC 25/29bar 

1000 Berlin 45, den 27.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge tahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

lib,,,,,g Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Di pl.-lng. A. Ul rich, Di pl.-Ing. U. Fricke 

Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten) 

l. Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulass~mgsnlllllrer 
D/70 715/I'C 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordn~mg über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförder~mg gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordn~mg Straße - G:NSJ in der Fas
SWlg der 3. Straßen-Gefahrgutänder~mgsverordn~mg van 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförder~mg gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordn~mg Eisenbahn - G:NEJ in 
der Fass~mg der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung van 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

- internationaler Straßenverkehr nach der Verordn~mg über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförder~mg gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordn~mg Straße - G:NSJ in der Fas-

sung der 3. Straßen-GefahrgutänderungsverordnWlg van 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des 1\DR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförder~mg gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fass~mg der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung van 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RIO -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli-
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänder~mgsverordnung van 30.06.1989 CBGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMDG-code 

- Gesetz zu dem Obereinkamren van 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vo~ 10.02.1976 (BGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung van 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009l 

2. Antragsteller: 

Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH , 7910 Neu-Ulm 

3. Hersteller: 

Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, 7910 Neu-ulm 

4. Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd van 18.09.1990, 
FC-Nr. 2886/02 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers: CSK 24/20 ' 

- !50-Typ: lCC 
- IMO-Tanktyp: 1 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 24.000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 24.000 kg, Eigengewicht ca. 3600 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RIDJ: 2,66 bar CUberdruck l 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/ IMDG-codel: 2,66 bar CUberdruckl 
- Prüfdruck: 4 bar CUberdruckl 
- Berechn~mgsdruck: 4 bar CUberdruckl 
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17441 
- Tankwanddicke: 5- mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6, 7 mm 
- Dichtungswerkstoff: NBR 
- Tankinnenauskleidung: ---
- öffn~mgen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: A 
- Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers: 

591-00.00.001-16 A van 16.07.1989 
591-59.10.001-18 Ba van 16.03.1990 
671-59.18.001-68 Ba vom 16.05.1990 
671-59.40.001-85 Ba vom 04.05.1990 
8.762.522.000 Ca vom 27.06.1990 

Zulassung des Baumusters 

(CSK 24/20 VA IMO ll 
(Behälter 24.000 ltr.l 
(Einfülldoml 
(Auslauf l 
(Typenschildl 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung von 

Natriumtetrasulfid, fest, 
GGVS/GGVE/ADR/RID - Klasse 8, Ziffer 45 b; GGVSee CIMDG-codel -
Klasse 8 , UN-Nr. 1759 

geeignet ist und die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, 
Prüfung und Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC 
erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahr(e) 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
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Tankconta i ner und ihre Ausrüs tung diese r Zulassung ent sprechen 
bzw. da ß d ie vorgeschriebene n Prüfungen den Vor schr i ften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7 . 3 Jede r Tank i s t mit dem in 5. aufgefÜhrte n Tankschild zu ver
se hen. Darüber h inaus ist jede r Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach de n unter 1. genannten Rechtsvorschri f t en und gut 
s i chtbar an beide n Längsseite n i n Höhe der Mitt ellinie mi t de r 
Zulassungsnumrer 

D/ 70 715/TC 

zu kennze ichnen . 

Die Schrifthöhe llU.lß mindestens 50 nm betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7.5 Entfällt 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.ll Entfällt 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BriM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fÜhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 21.01.2001. 

9 . Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-374/715/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: CSK 24/20' 

1000 Berlin 45, den 22.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANsrALT FUR MATERIALFORSCHUN;; UND -PRUFUN::; 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1. 51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

} __ Jb_,, 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht; 

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten> 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 716/TC 

1. Rechtsgrundlagen 
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nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in-
n erstaatl i ehe und grenzüberschreitende Be fcirderung gefährl i eher 
Güter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3 . Ei senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

0 6.06.1990 (BGBl . 1, S. 1001) 
- i nsbesondere § 6 und Anhang X -

i nternati ona ler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beftirderung getährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 18.06. 1990 
(BGBl. I , S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR - , 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüb erschreitende Beförderung getährliche r 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GG VE) in 
der Fassung der 3 . Ei senbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 
06 . 06 .1 990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

Seeverke hr nach der Verordnung Uber die Beförderung getährl i
eher Güter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4. Se e
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 .06. 1989 (BGBl. I , S. 1278 ) 
- insbesondere IMDG-Code 

Gesetz zu dem übereinkommen vom 02 .12 .19 72 über sichere 
Container - c sc- vom 10.02.1976 !BGBl . II , s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.I009) 

Antragsteller : 

Hoyer GmbH, 2000 Harnburg 26 

Hersteller : 

Westerwälder Ei senwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

Baumusterprüf ung : 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 24.09 . 19go, 
P T/FC-Nr. 2801/0 3 

Tankcontainerdaten : 

- Typenbezeichnung des Herstellers : TC 2086 SFrihd 4 , 5·1900 0·15m• 

- IS<rTyp : 1CC 
- IM<rTanktyp: 
- Länge : 6058 mm , Breite : 2438 mm, Höhe : 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 25 000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 32 000 kg , Eigengewicht ca. 6750 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID) : 3 ,0 bar (Überdruck) 
- max . Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code) : 3,0 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck : 4 ,5 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck : 10 bar (Überdruck) 
- Tankwerkstotf: H II nach DIN 17 155 
- Ta nkwanddi cke : 9,6 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 9 , 7 mm 
- Di chtungswerkstott : IT 300 
- Tankinnenauskleidung : ---
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöftnung : C 
- Wärmeisolierung : ja , Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampt 

- Zeichnungen des Herstellers: 

Tc- 1219-Ia 
TC-1 219- 3a 
TC-1 219-7.lc 

vom I 0. 08. 199U (! MO I - Tankcontainer) 
vom 15.08. 1990 (Tank und Heizwanne) 
vom ! 9 .1U.l990 (Tankschilder) 

Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prü fbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen getertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beftirderung der im 
Anhang aufgeführten Stotfe geeignet ist und daß die Vorschrit
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind . 

7. Nebenbestimmungen : 

7 . 1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen : 2,5 Jahr(e) 

7 .2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschritten ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben . 

7 . 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. autgetührten Tankschild zu ver· 



sehen. Dar\iber hinaus ist jeder TanKcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschritten und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/7 0 716/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schritthöhe mt.il mindestens 50 mm betragen. über dieser Zu-
1 assungsnummer sind in gleicher Schritthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2,1 kg/dm'. 

7. 5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Ei ntull en von Stotten 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg-
1 ichkeit des Ftillgutes mit den Tank- und Ausr\istungswerkstotfen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entf"allt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis ss• C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) 

zugelassen. 

7.8 Entfällt 

7.9 Entfallt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. Ober Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Ge 1 tungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 10.01.2001. 

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-375/716/90 
Hersteller-Jdentifizierungskennzeichen: TC 2086 SFrihd 4,5 

1900 0 · 15 m' 

1000 Berlin 45, den 11.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

:i:tb,, .. ,, 
Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Ve/:etung: 

~-G....,_ 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Di pl.-Ing. A. Ul rich, Di pl.-lng. U. Fricke 

Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht 

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie einem Stottanhang) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 716/TC 

Stattbezeichnung Rl D/ ADR 
GGVE/GGVS 
Klasse-

GGVSee UN-Nr. Autlagen/ 
Bemerkung (I MDG-Co de) 

Klasse 
Zi fter 

Phosphor, weiß oder gelb, 
fest 

4.2-1 4.2 1381 

Phosphor, weiß oder gelb, 
geschmolzen 

4.2-1 4.2 2447 X 

X: Die Tanks sind mit ausreichendem StickstotfUberdruck zu beaufschlagen. 
Ein Stickstottuberdruck muß unter allen Betriebsbedingungen erhalten 
bleiben. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 717/TC 

1. Rechtsgrundlagen 

nati ona 1 er Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.1b -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in-
n erstaatl i ehe und grenzüberschreitende Beförderung getährl i eher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Ei senbahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

i nternati ona ler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher 
Güter mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Ge fahrgutanderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung getährl i
c her Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Ge fahrgutänderungsverordnung vom 30.06.19B9 (BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMDG-Code 

Gesetz zu dem übereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (BGBl. 11, s. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vom 02.08.1985 (BGBl. II, S.1009) 

2. Antragsteller: 

Austrowaren GmbH, A-1015 Wien 

3. Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

4. Baumusterprüfung: 

5. 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 28.09.1990, 
P F I FC-Nr. 2861/29 

Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 2086 Eihd 2,65· 1900 0· 15 m• 

- ISD-Typ: 1 CC 
- IMO-Tanktyp: 2 
- Länge: 6058 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 15000 1 
- zul. Gesamtgewicht: 30480 kg, Eigengewicht ca. 2900 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/RID): 1,74 bar (Überdruck) 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 1,74 bar (Überdruck) 
- Prüfdruck: 2,65 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 2, 65 bar ( überdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 440 bzw. DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 3 mm 

27 



- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 4 mm 
- Dichtungswerkstoff:PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --
- öffnungenunterhalb des FlUssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 

Warmeisolierung : ja, Sonnenschutz : nein 
- Heizung : ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

TC-1206-la 
T C-1206-2 
T C-l206-3a 
C-l233-2a 

TC-l206-7.la 

vom 10.07.1990 (!MO 2-Tankcontainer) 
vom 29.05 . 1990 (Rahmen und Laufsteg) 
vom 10.07.1990 (Tank und Dampfheizung) 
vom 09.07.1990 (übersieht TankanschlUsse 

Ausrü stungsvari anten) 
vom 10.07.1990 (Tank-Schilder) 

und 

6. Zulassung des Ba1.1nusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4 . genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Ballnu-
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den &iu, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/GGVE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestinrnungen: 

7.1 Jeder nach dieser &iumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvenrerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den V~ungszweck 
nach dieser &iumusterzulassung nur benutzt WBrden, WBnn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7. 3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter l. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 717/TC 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe r!Ulß mindestens 50 rrrn betragen. Uber dieser Zu
lassungsnumrner sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2,30 kg/dm3. 

7. 5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Tenperaturen ist rw.r gestattet, WBnn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und AusrüstungsWBrkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7.6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55° c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVS) nur zu
gelassen, wenn die Tanks mit flarrrnendurchschlagsicheren Armatu
ren nach den in 5. aufgeführten Zeichnungen versehen sind. 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 16.12.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-376/717/90 
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Hersteller-Identifizierungskennzeichen: 
TC 2086 Eihd 2,65·1900 ~·15 m3 

1000 Berlin 45, den 17.12.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATER:IALFCRSCHUN::; UND -PRfJFlm::; 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

J_ifzOOwi~ Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

<Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/53 718/TC 

l. Rechtsgrundlagen 

2. 

3. 

4. 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliehe und grenzüberschreitende Be fur derung gefäh rli eher GU
t er auf Straßen (Ge fahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fa s
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S.l326) 
- insbesondere§ 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in-
n erstaat 1 i ehe und grenzüberschreitende Be fur derung gefäh r 1 i eher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§ 6 und Anhang X-, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere§§ l, 6 und Anhang B.1b des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
GUter mit Ei senbahnen (Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung vom · 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere§§ 1, 6 und Anhang X des RID-

Antragstell er: 

Chemetall GmbH, 3394 Langelsheim 1 

Hersteller: 

Wilhelm Seelbach KG, HUttental-Geisweid 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des TüV-Rheinland vom 03.09.1980 in Verbindung mit 
Bescheinigungen Nr. 91 00 43(1) - ObB-2 vom 15.08.1979 bzw. 
13.09.1979 sowie wiederkehrende Prüfbescheinigungen des TüV
Hannover vom 17.01.1990; 03.07.1990 und 19.09.1990. 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: Schering-Tainer Nr . 7 

- ISD-Typ: --
- !MD-Ta nktyp: 
- Länge: 3080 mm, Breite: 1980 mm, Höhe: 2350 mm 
- Tankvolumen ca. 7500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 10800 kg, Eigengewicht 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE!ADR/RID): 6,0 
- max. Betriebsdruck (GGVSee/IMDG-Code): 
- Prüfdruck:10 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 21 bar (Überdruck) 

ca. 2500 kg 
bar (Überdruck) 
bar (Überdruck) 



- Tankwerkstoff: H n nach DIN 17 155 
- Tankwanddicke: 10 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 10 mm 
- Di chtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: --

Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: nein 
- Art der Bodenöffnung : C 
- Wärmeisolierung : nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: nein 

- Zeichnungen des Herstellers : 

S .6416/lf vom 06.01.1974 (Transportbehälter -Fa. Seelbach KG-) 
1990-015.27 v.08.1l.1990 (Tankschild) 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der im An
hang aufgefuhrten gefährlichen Güter geeignet ist, und daß in
soweit die Vorschriften an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und 
Kennzeichnung der/des GGVS/GGVE/ADR!RID erfullt sind. 

7. Nebenbestimmunqen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 5 Jahre 

7. 2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt ""'rden, ""'nn der für 
die Prüfung zustärrlige Sachverstärrlige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/53 718/TC 
zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mn betragen. Uber dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7. 4 Entfällt 

7. 5 Entfällt 

7. 6 Entfällt 

7. 7 Entfällt 

7. 8 Entfällt 

7. 9 Entfällt 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.ll Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung gilt nur fur 3 (drei) Tankcontainer mit den 
Werks-Nr. 00 107, 00 121 und 00 176 (Hersteller-Nr.: 1250/03; 
1 250/1 7 und 1400/0 2) . 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 20.06.1998. 

1000 Berlin 45, den 17.12.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 
Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag:b 

ii. '"'"'g 
Oberregierungsrat 
Sachbearbeiter: Di pl.-Ing. H. Vaidyanathan 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

&--:.~ 
Di pl.-Ing. A. Ul rich 

Anhang zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/53 718/TC 

Stoffbezeichnung GGVS/GGVE Auflagen; 
ADR/RID Bemerkung 

Magnesiumalkylhalogenide in 
organischen Lösungsmitteln"! 
Natriumtrifluoräthylat, 
ca . 55 %-ige Lösung in 
Dimethylformamid 
Lithiumalk~le in organischen 
Lösungsmitteln' I 

Magnesiumalkylhalogenide in 
organischen Lösungsmitteln"! 
Diäthylzink, 15 %-ige Lösung 

·in Hexan*J 
Lithiumalkyle 

Klasse/Ziffer 

3-3b 

3-32c 

4.2-3 

4.2-3 

4.2-3 

4.2-3 

"!Organische Lösungsmittel 

Cyclohexan 
oiäthyläther 
Hexan, Isomerengemisch 
Isopentan 
Methylcyclohexan 
n-Pentan 
Tetrahydrofuran 
Toluol 

Auflagen: 

A: Wasserfrei 
C: Säurefrei 

3-3b 
3-2a 
3-3b 
3-la 
3-3b 
3-2b 
3-3b 
3-3b 

A,N 

A,N 

A,N 

A,N 

A,N 

N 

A,N 
A,N 
A,N 
A,N 
A,N 
A,N 
A,N 
A,C,N 

N: Der Stoff ist mit Stickstoff oder einem anderen geeigneten 
trockenen Gas von 0,5 bar (Überdruck) zu beaufschlagen. Ein 
Überdruck muß bis zur vollständigen Entleerung des Tanks 
erhalten bleiben. 

1. Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 719;'re 

- nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

- nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des ADR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter riut Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

- Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSee) in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vorn 30.06.1989 (BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMDG-code 

- Gesetz zu dem Ubereinkamen vorn 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 (EGBl. II, S. 253) in der Be
kanntmachung der Neufassung vorn 02.08.1985 (BGBl. II, S.l009) 

2. Antragsteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 
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3. 

4. 

Hersteller: 

Gofa Gocher Fahrzeugbau GmbH & Co. KG, 4180 Goch 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 05.10 . 1990 
FC-Nr. 3803/26 

5. Tankcontainerdaten: 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TBC 34/4bar/3Z 

- I50-'I'yp : -
- IMJ-'I'ankt yp: 1 
- Länge: 9125 mm, Breite: 2500 mm, Höhe: 2600 mm 
- Tankvolumen ca. 34000 1 (Kammer I+III ca. 7500 1, 

Kammer II ca. 19000 1) 
- zul. Gesamtgewicht: 34000 kg, Eigengewicht ca. 5850 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/GGVE/ADR/lUD): 3 bar <Uberdruck) 
- rrax. Betriebsdruck (GGVSee/IMCG-codel: 2,66 bar <Uberdruck) 
- Prüfdruck: 4 bar <Oberdruck) 
- Berechnungsdruck: 4 bar <Uberdruck) 
- Tankwerkstoff: 1.4571 nach DIN 17 440 bzw. DIN 17 441 
- Tankwanddicke: 4,5 mm 
- gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6 mrn 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: -
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: ja, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ja, Dampf 

- Zeichnungen des Herstellers: 

11617 vom 29.06.1990 (Tankbinnencontainer) 
11617-0lB vom 31.07.1990 (Tank und Tankschild) 
ll617-Q2 vom 05.07.1990 (Anraturen-Land) 
11617-02-0lvom 02.10.1990 (Anraturen-Seel 

6. Zulassung des Baumusters 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tankcontainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/ des GGVS/GGVE/ ADR/RID/ GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestimrnungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstrralig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfuhgen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschriebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 719/l'C 

zu kennzeichnen. 

Die Schrifthöhe IIUlß mindestens 50 mm betragen. Uber dieser zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchst~ulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
1,85 kg/dmJ bei ausschließlicher Befüllung der mittleren Kammer. 

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfüllen von Stoffen 
mit höheren Temperaturen ist nur gestattet, wenn die Verträg
lichkeit des Füllgutes mit den Tank- und Ausrüstungswerkstoffen 
nach TRTC 007 gewährleistet ist. 

7. 6 Entfällt 

7.7 Die Stoffe mit einem Flammpunkt bis 55° c sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (GGVE/GGVSl zugelas
sen. 
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7. 8 Entfällt 

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/GGVE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in Tanks 
ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht ~
fördert werden. 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.11 Entfällt 

7. 12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM innerhalb 
eines Jahres einzureichen. Uber Reparaturen an den nach dieser 
Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen zu 
führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 30.10.2000. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-377/ 719/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TBC 34/4bar/3Z 

1000 Berlin 45, den 31.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MI\TERIALFORSCHUN:; UND -PRUFuNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag: 

,l_ J- /--, <m•ig 

Oberr~~;at 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 
In Vertretung: 

Dipl.-Ing. A. Ulrich 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. u. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

<Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten sowie dem Anhang "BIIM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 

1 . Rechtsgrundlagen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines Tankcontainers 

mit der Zulassungsnummer 
D/70 720/l'C 

nationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die inner
staatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(8GBl. I, S. 1326) 
- insbesondere § 6 und Anhang B.lb -, 

nationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die in
nerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere § 6 und Anhang X -, 

internationaler Straßenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter auf Straßen <Gefahrgutverordnung Straße - GGVSJ in der Fas
sung der 3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang B.lb des 1\DR -, 

internationaler Schienenverkehr nach der Verordnung über die 
innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher 
Güter mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVEJ in 
der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 
06.06.1990 (BGBl. I, S. 1001) 
- insbesondere §§ 1, 6 und Anhang X des RID -, 

Seeverkehr nach der Verordnung über die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen (GGVSeel in der Fassung der 4. See
Gefahrgutänderungsverordnung vom 30.06.1989 <BGBl. I, S. 1278) 
- insbesondere IMCG-code 

- Gesetz zu dem Obereinkommen vom 02.12.1972 über sichere 
Container -csc- vom 10.02.1976 <BGBl . II, S. 253) in der Be
kanntrrachung der Neufassung vom 02.08 . 1985 (BGBl. II, 5 .1009) 



2. 

3. 

4. 

Antragsteller: 

Alfred Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung, 
2850 Brerrerhaven 

Hersteller: 

Westerwälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weitefeld/Sieg 

Baumusterprüfung: 

Prüfbericht des Germanischen Lloyd vom 27.09.1990, 
FC-Nr. 5833/01 

5. Tankcontainerdaten: 

6. 

- Typenbezeichnung des Herstellers: TC 1086 E 4,0·2300 ~·10,5m3 

- Iso-Typ: lD 
- IM:)-Jl'anktyp: 1 
- Länge: 2991 mm, Breite: 2438 mm, Höhe: 2591 mm 
- Tankvolumen ca. 10 500 1 
- zul. Gesamtgewicht: 20 320 kg, Eigengewicht ca. 2320 kg 
- max. Betriebsdruck (GGVS/G:NE/ADR/RID>: 3,0 bar (Überdruck> 
- max. Betriebsdruck ( GGVSee/IMCG-<:ode) : 2, 66 bar <Uberdruck > 
- Prüfdruck: 4,0 bar (Überdruck) 
- Berechnungsdruck: 4,0 bar <Uberdruck> 
- Tankwerkstoff: Z6 CN 18-09/1.4301 
- Tankwanddicke: 5,0 mm 
-gleichwertige Wanddicke in Baustahl: 6,7 mm 
- Dichtungswerkstoff: PTFE 
- Tankinnenauskleidung: ---
- Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels: ja 
- Art der Bodenöffnung: B 
- Wärmeisolierung: nein, Sonnenschutz: nein 
- Heizung: ---

- Zeichnungen des Herstellers: 

CE-1204-la 
C-1233-la 

vom 18.05.1990 
vom 09.07.1990 

CE-l204-7.la vom 09.07.1990 

Zulassung des Baumusters 

(IMO 1-Tankcontainer) 
(Übersicht Tankanschlüsse und 
Ausrüstungsvarianten) 

(Tank-Schilder> 

Es wird bescheinigt, daß das nach dem in 4. genannten Prüfbe
richt einschließlich zugehöriger Unterlagen gefertigte Baumu
ster eines Tank=ntainers (TC) für die Beförderung der Stoffe, 
die nach dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung 
zugeordnet sind, geeignet ist und daß insoweit die Vorschrif
ten an den Bau, die Ausrüstung, Prüfung und Kennzeichnung 
der/des GGVS/aNE/ADR/RID/GGVSee/CSC erfüllt sind. 

7. Nebenbestimmungen: 

7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte Tankcontainer 
ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die Fristen für die innere Besichtigung betragen: 2,5 Jahre 

7.2 Die Tankcontainer sind nach den mit dem Prüfvermerk versehenen 
Unterlagen herzustellen. Sie dürfen für den Verwendungszweck 
nach dieser Baumusterzulassung nur benutzt werden, wenn der für 
die Prüfung zuständige Sachverständige bescheinigt hat, daß die 
Tankcontainer und ihre Ausrüstung dieser Zulassung entsprechen 
bzw. daß die vorgeschr iebenen Prüfungen den Vorschriften ent
sprechende Ergebnisse erbracht haben. 

7.3 Jeder Tank ist mit dem in 5. aufgeführten Tankschild zu ver
sehen. Darüber hinaus ist jeder Tankcontainer mit den übrigen 
Angaben nach den unter 1. genannten Rechtsvorschriften und gut 
sichtbar an beiden Längsseiten in Höhe der Mittellinie mit der 
Zulassungsnummer 

D/70 720/I'C 

zu kennzeichnen • 

. Die Schrifthöhe muß mindestens 50 mm betragen . über dieser Zu
lassungsnummer sind in gleicher Schrifthöhe die Buchstaben 
B A M anzubringen. 

7.4 Die höchstzulässige Dichte der zu befördernden Stoffe beträgt: 
2 ' 14 kg/dm3 0 

7. 5 Entfällt 

7 0 6 Entfällt 

7. 7 Die Stoffe mit einem Flarnrpunkt bis 55° C sind zur Beförderung 
im nationalen Schienen- und Straßenverkehr (aNE/GGVS) 
zugelassen. 

7 0 8 Entfällt 

7.9 Bei ausschließlicher Verwendung im Landverkehr nach GGVS/G:NE/ 
ADR/RID dürfen die im Anhang aufgeführten Stoffe auch in Tanks 
ohne Sicherheitsventil, ohne Berstscheibe, blindgeflanscht 
befördert werden. 

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrüstungsteile ist von einem Sach
kundigen oder Sachverständigen zu prüfen und aufzuzeichnen. 

7.ll Entfällt 

7.12 Abdrucke der Bescheinigungen nach 7.1 sind der BAM 
innerhalb eines Jahres einzureichen. über Reparaturen an den 
nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu führen und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 

8. Geltungsdauer 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufes erteilt. Sie gilt längstens bis zum 16.01.2001. 

9. Festlegunq der Kennzeichnung nach CSC: 

Zulassungs-Nr.: D-BAM-378/720/90 
Hersteller-Identifizierungskennzeichen: TC 1086 E 4,0·2300 ~ 

·10,5 m3 

1000 Berlin 45, den 17.01.1991 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHlJN3 UND -PRtlFUN3 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag: In Vertretung: 

l-1&~,, Dipl.-Ing. A. Ulrich 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. A. Ulrich, Dipl.-Ing. U. Fricke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung, Prüfbericht, Anleitung zur Auswahl 
zugelassener Stoffe 

<Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie dem Anhang "BAM-Liste; 
Anforderungen an Tanks für die Befördung gefährlicher Güter") 
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Zulassungen und Nachträge zu Baumustern von kubischen Tank
containern (KTC) zur Beförderung gefährlicher Güter 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/BAM/15 012/KTC 

l. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung , die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vorn 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Finra 
Gebr. OTTO KG, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines ·kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/C<NE 

- Klasse 3 Gruppen bl und cl mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen bl und cl 
- Klasse 8 Gruppen bl und cl 

die bei 50 °C einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,75 kg/ 1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Gebr. OTTO KG, 5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeich!lung: ASF 250 

Grundmaße: 800 mm x 725 mm 
Höhe: 1015 mm 
Tankvolumen: 250 1 
zul. Gesamtgewicht: 600 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2, verzinkt 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar Wberdruckl 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,35 bar(Uberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

BE 1360-1 vorn 04.07.1989 (Zusammenstellung) 
BE 1357-1 vorn 06.07.1989 (Wanne mit Gestell) 
BE 1359-1 vom 03.07.1989 (Behälter) 
BE 1333-2 vom 06.04.1989 ( Dendeckel l 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

-Bericht Nr. 107 997 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vorn 08.03.1990 

-Bericht Nr. 954 743 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vorn 27.09.1989 

-Bescheinigung des RWTUV e.V. über die Bau- und Druckprüfung 
vorn 13.11.1990 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 
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5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .l Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen . 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6 .2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 3lA /Y/ /D/ OTTO /BAM/15 012/ 3000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 05.12.1995. 

1000 Berlin 45, den 06.12.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR 111\TERIALFORSCHUN:; UND -PR~ 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

1,:- J} 7 ""'"'' ~~r~r~srat 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-{). Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

t!-~. Ad4 
Dipl.-Ing. w.-n. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/BAM/15 011/KTC 

l. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vorn 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vorn 



28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Finm 
Gebr. OTTO KG, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene BaLUnUster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnature von Ni trarethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und cl 

die bei 50 °C einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,75 kg/1 haben, 
ert eilt . 

2. Hersteller 

Fa. Gebr. OTTO KG, 5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: ASF 2x225 

Grundmaße: 1200 mn x 870 mn 
Höhe: 935 mn 
Tankvolumen: 2 x 225 l 
zul. Gesamtgewicht: 1000 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2, verzinkt 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar <Uberdruck l 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,35 bar(Uberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

BE 1332-l vom 27.04.1989 
BE 1331-l vorn 06.04.1989 
BE 1330-l vorn 20.04.1989 
BE 1333-2 vom 06.04.1989 

4. Prüfung 

(Zusammenstellung) 
(Wanne mit Gestell) 
<Behälter) 
< Dorndeckel) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

-Bericht Nr. 107 997 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 08.03.1990 

-Bericht Nr. 954 743 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 27.09.1989 

- Bescheinigung des RWI'UV e. V. über die Bau- und Druckprüfung 
vorn 13.11.1990 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte BaLUnUSter eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimnungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvennerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5 .l Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Wer-k
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahrre und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter l. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen . 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen : 

~ 3lA /Y/ /D/ OTTO /BAM/15 Oll/3000 

in den Freiraum sind Monat und Jahr (die l etzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Ser ien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 05.12.1995. 

1000 Berlin 45, den 06.12.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFl.JNS 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

:-il:"~'~ Co'wig 

U~JJ. Je,~ 
Oberregi~~srat Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. w.-o. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

.Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Änderung 

für das Batn~uster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/BAM/01 078/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird fur 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

-den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngetahrgutausna~ 
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fUr den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC ou1- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Hett 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

fUr das nachstehend beschriebene Batn~uster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flUssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 
- Klasse 6.1 
- Klasse 8 
- Klasse S.1 

Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
Gruppen b) und c) 
Gruppen b) und c) 
Zi tfer 4a 

die bei 50 ·c einen Dampfdruck von höchstens 1,06 bar (absolut) und 
eine Dichte von mchstens 1, 79 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Firma Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: TP 800 und TP 1050 

Grundmaße: 
Hö he: 

1032 mm x 1232 mm 
1405 mm bzw. 165U mm 
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Ta nkv ol umen: BUO 1 Dzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1650 kg (Tp 800) bzw . 2000 kg (TP 1050) 
Entleerung: Untenentleerung und Obenentleerung 
Tank werkstoft : 1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 Dar (Überdruck) und zusätzlich: 
Prüfdruck als IBC-Baumuster: 0,65 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die SerierrKTC: 0,38 bar (Überdruck) 

- Ze ichnungen des Antragstellers: 

86.250.002-2c 
85.050.002-Zb 
86.260 .002-2c 
B 6.2 50.046-2 
86.260.05B-2 

4. Prüfung 

vom 17 . 04.19B5 (Zusammenstellung) 
vom 22.03.1985 (Gestell TP 1050 1) 
vom 17.02.19B4 (Tank 1000 1) 
vom 30.11.1g88 (Flüssigkeits-Kleincontainer 800 1) 
vom 01.12.1988 (Tank 800 1) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggt. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- 8. Nachtrag zum Bericht Nr. 73 3B5 vom 15.05.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 

- Bericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Auftragsnummer 
7 5 425) vom 15.05.19B7 

- Bericht Nr. 311-87-5571 des TüV Baden e. V. vom 17.12.1987 

- Bericht Nr. 311-89-6012 des TüV Baden e. V. vom 15.02.1989 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fur KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Ne Denbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g. , mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefahrliehen Gutes in einem KTC nach dem anerkanrr 
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß , daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
standig sind, daß sie nicht angegritfen werden oder getährliche Ver
bindungenmit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
mu s ter hergeste 11 ten Se ri err KTC weiterzugeDen. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhatt an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ UH /BAW01 078/8000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des SerierrKTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/BAW01 078/KTC vom 
06.03.1989 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt . 
Sie gilt längstens bis zum 17 . 01.1993. 

1000 Berlin 45, den 07.12.1990 
Unter den Eichen B 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
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Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahrgut 

:·,f:4J~'''" 
Im Auftrag 

tJ- 9. ÄvUq_ 
o~~re~~u~t Dipl.-lng. W.-D . Mischke 

Sachbearbeiter: Di pl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/BAM/ 15 0 10/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. SeptemDer 1985 (BGBl. I S. 1g25) 
- in sDesondere An 1 age 1, mit der Ausnahme Nr. S 61 und 

An 1 age 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Ei senbahngetahrgutausnahme
verordnung vom 16. August 1g95 (GBGL. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Pru
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 19B5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Gebr. OTTO KG, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcorr 
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stotfen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen D) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 "C einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,75 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Gebr. Otto KG, sg1o Kreuztal 

3. Containerdaten 

TypenDezeichnung: ASF 450 

Grundmaße: 1200 mm x 870 mm 
Höhe: g35 mm 
Tankvolumen: 450 1 
zul. Gesamtgewicht: 1000 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die SerierrKTC: 0,35 bar (Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

BE-132g-1 
BE-1322-1 
B E-1325-1 
B E-1333-2 

4. Prüfung 

vom 27.04.1989 (Zusammenstellung) 
vom 06.04.1989 (Wanne mit Gestell) 
vom 20.04.1989 (Behälter) 
vom 06.04.1989 (Domdeckel) 

Dieser Zulassung 1 iegen die nachstehend aufgefuhrten Unterlagen mit 
ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigung des RW TüV e. V. über die Bau- und Druckprüfung 
vom 24.08.1989 

- Bericht Nr. 107 997 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom OB.03.1990 

- Bericht Nr. 95 4 743 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 27.09.1989 



Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g . Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 
erfullt . Die Zulassung gilt auch tür KTC , die dem geprüften Bau
musterentsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Ne benbestimrungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen . 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis er bracht sein mtß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegritten werden oder gefährliche Ver
bindungenmit dem Füllgut eingehen . 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
musterhergestellten Serien-KTC weiterzugeben . 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank-
e onta i ner ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrit
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6 . 2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegehUberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

(;\n \V 31A /Y/ /D/OTTO/BAM/15 010/3000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5. 3 Be tri stung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt . 
Sie gilt längstens bis zum 28.11.1995. 

1000 Berlin 45, den 29. Nov. 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumschl iellungen 

Im Au ttrag 

D~l· . -ls ~ Ludwig 
Oberregietd.gsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . W.- D. Mischke 

An l agen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten 

Lab oratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Ge fahr gut 

Im Au ttrag 

~!) - 9, (; /;_ ~ L 1.,/q 
Di pl.- I ng. W.- D. Mi schk e 

ZULASSUNGSSCHEIN 
2. Nachtrag 

für das Bai.DT1uster eines kubischen Tankcontainers ( KT C) 
D/BAM/0 1 069/KTC - 2. Änderung 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ BP 1000/45. dürfen auch nac h folgen
den Zeichnungen der Firma Umformtechnik Hausach GmbH hergestellt werden: 

86.251.027-2 vom 30.05.1990 (Schüttgut- Kleincontainer 1000 l) 
86.261.026-2 vom 18.06 . 1990 (Tank für BP 1000/45•) 

Diesem Nachtrag liegt der Prüfbericht Nr. 311-90-8387 des TüV Südwest 
e.V. vom 29.08 . 1990 zugrunde. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM/01 069/KTC-Z.Änderung vom 04.12.1989 der Fa. Umformtechnik Hausach 
GmbH, 7613 Hausach . 

1000 Berlin 45, den 04.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Ge t ahrgu tumschl i eßungen 

Zlk, .... , 
Oberregierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing . W.-D. Mischke 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D . Mischke 

Bekanntmachungen von Zulassungen, Neufassungen und Nachträgen für die 
Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

l. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 887 /1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 262 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Getahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzuberschreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. 1 S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18.06.1990 (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 

2. 

(BGBl. I Seite 156D), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGBl. I, S.lOOl). 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postlach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 216,5 l. 

4 . Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe-

richt Nr. 96019 Vgab 51 vom 07.05.1981 der Bundesbahn Versuchsan
stalt Minden, Abteilung für Mechanik, 4950 Minden bzw. dem 
Prüfbericht Nr. IX/89 vom 15.06.89 der Mauser Werke GmbH, 
Abteilung VVB, 5040 Brühl einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw. nach den "Richtlinien türdie Bauartprüfung und die Ertei-
l ung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Befö•derung ge
fährlicher Güter mit Seeschiften - RM 001 -" vom 28. Juni I985 
(Bundesanzeiger Nr . l57a vom 24. August I985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die ~ac h der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD lA2/X283/S/ ••.•.••••..• ./D/BAM 887 - M 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 
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8 . 2 Oi e Verpackunge n dü rten für gefährl i ehe Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder 111 verwendet werden. 

8 . 3 Fo l ge nde Gr enzdate n fur den Inhalt bzw . die Verpackung dürfen 
ni cht übe rs chritten we rden: 

8 .4 

8 . 5 

Ve r packungs gruppe I Sc hüttdichte 1,2 kg/Liter, Bruttomasse 2B3 kg 
Verpackungsgruppe II " 1, 2 kg/Liter , 283 kg 
Verpackungsgruppe 111 1,6 kg/Liter, 370 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüternüssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffUll
güter entsprechen . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die überwa-
c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl i
eher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgefuhrt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
betlillt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 887/ 
1A2 vom 03.09.1981 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl. 

1 o. 3 Oi ese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulass ungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prütung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 10 .10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
GefahrgutlJIIschl ießungen 
Im Auftrag 

LaboratorilJII 1.54 
Verpackungen 

!lt.:~"" Oipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

l.Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 888/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/ 43 843 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gcfahrgutverordnung See - GGVSee} vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
( BGBl. I , S. 12 7 8) . 

1 .2 S 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 
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Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: max. 216,5 1 

Anforderunge n an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Bericht 95 942 Vgab 51 vom 22.04.1981 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden, Ababteilung für Mechanik, 4950 Min
den, alternativ Bericht Nr. XIV/ 90 vom 10.05.1990 der 
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstraße 71-163, Abteilung VVB in 
5040 Brühl einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach 
den '1 Richtlinien ftir die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
li c her Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 15 7 a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 1A2/ Y278 / S/ ............... / D/ BAM 888- M 
(Herstellungs-
datum gern. Nr . 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS / GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

3.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

3 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8 . 4 

8. 5 

Verpackungsgruppe II Schüttdichte 1,2 g/cm3 

Bruttomasse 278 kg 

Verpackungsgruppe III Schüttdichte 1,85 g/cm 3 

Bruttomasse 420 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt; befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein 
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 



~0.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 888 / 1A2 vom 03.09.1981, der Mauser-werke GmbH, 
Schildgesstraße 71-163 in 5040 Brühl. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 14 . Nov.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

f'"achgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
i m Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~------( 
/)r. P . Blümel 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

1. 

1. Neufass-Ung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1002/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43721 
3.3/ 3993 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22 . Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5. 

Sulo Eisenwerke 
Streuber & Lohmann GmbH & Co KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, wahlweise mit 
Well- oder Rollsicken auch in containergerechter oder 
restentleerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 96 255 vom 30.06 1981 sowie dem 1. Nachtrag zum 
Bericht 96 255 vom 05.03.1990 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden(Westf), Abt.Mechanik, Pionierstr.lO, 
4950 Minden einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach 
den 11 Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A1/ X /2 50/ . .. .. ... .. ... .. / D/ BAM 1002- SL 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee / GGVS/ GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 gern-• (Verpackungsgruppe 
I) bzw. 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe II ) bzw . 2,7 gcm- 3 

(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. Ggf. ist dabei 
die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach RM 001 zu beachten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8 . 4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 'C darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein D/ 03 
1002/ lAl vom 22.02.1982 der Sulo Eisenwerke Streuher u. 
Lohmann Gmbh & Co.KG, Postfach 26 44, 4900 Herford. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mi\teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. D. Mertens 
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Nr. D/ 03 1003 / lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5; 43722 

3.3/ 3994 

1. Rech ts grundlagen 

1 . 1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 
27. Juni 1986 ( BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1 . 2 S 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326 ) . 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE), vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S . 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5. 

Sulo Eisenwerke 
Streuber & Lohmann GmbH & Co KG 
Postfach 26 44 
4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel,wahlweise mit 
Well- oder Rollsicken auch in containergerechter oder 
restentleerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart m~ß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 96 256 vom 30.06 1981 sowie dem 1. Nachtrag zum 
Bericht 96 256 vom 05.03.1990 der Deutschen Bundesbahn, 
VersuchsanstaltMinden(Westf), Abt. Mechanik, Pionierstr.lO, 
4950 Minden einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~lAl/ X /350/ .. . ... . ........ /D/BAM 1003- SL 
\..:__) (Herstellungs-

datum gem . Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee / GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 
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8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 gcm- 3 (Verpackungsgruppe 
I) bzw. 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,7 gcm- 3 

(Verpackungsgruppe III ) ni cht überschreiten. Ggf. ist dabei 
die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach RM 001 zu beachten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamtüberdruck ( Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 'C darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahcgut 
erstmalig einsetzt;befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese 1. Neufassung ersetzt den zulassungsschein D/03 
1003/lAl vom 22.02.1982 der Sulo Eisenwerke Streuber u. 
Lohmann Gmbh & Co.KG, Postfach 26 44, 4900 Herford. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Matecialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 02.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgcuppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

;Jfot0~ 
Dipl . -Ing . D. ~ertens 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1100/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 016 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001) . 

Jiro.t:r a osteller 

Sulo Eisenwerk 
Lohmann & Streuber GmbH & Co. KG 
Postfach 26 44 

4900 Herford 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 97 211 vom 10.02.1982 sowie 1. Nachtrag zum . 
Bericht Nr. 97 211 vom 02.08.1990 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt in 4950 Minden einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit, bzw. nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1g35 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1g85) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1Al/X/250/ . . ....•........ /0/BAM 1100- SL 
(Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 gcm- 3 (Verpackungs
gruppe I) bzw. 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,7 gcm-3 (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 'C darf 167 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlunge~ 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den zulassungsschein 
Nr. D/03 1100/1Al vom 10.05.1982, der Sulo Eisenwerk 
Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG, 4900 Herford. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.09.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM ) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

0~ @ ;t,!!" . ., .. 
2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/03 111g/1A1A 

für die Bauart einer Verpackung zur Berorderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 007 
1.5/41 830 
3.3/5115 

Gemäß Antrag vom 15.08.1ggo der Fa. Bleta-Felser GmbH kann die 
Bauart auch wie auf der Zeichnung S 3206-2 der Fa . Bl eta-Fel ser GmbH, 
5g52 Attendorn, vom 15.08.Jggo dargestellt ausgeführt werden. 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 111g/1A1A der Fa. Bleta-Felser GmbH, 5g52 Attendorn, vom 
13.07.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prüfung, Berlin" (I SSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.og.1ggo 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Di pl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratoriwn 1.54 
Verpackungen 

!(~i-k 
Techi~~~r Angestellter 

Nr. D/03 1218/1A2 
für die Sauart einer Verpackung zur Befdrderung 

gefährl i eher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 1gg 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Ge fahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1. 2 § g Ab s .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliehe und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli l g85, 
(BGBl, I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18.06.1990 (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § g Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1g35 
(BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.19go (BG8l. I, 5.1001). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Sauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel, wahlweise mit eingestell
ten PE-Innensack. 
Nennvolumen: max. 160 l 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Ba uart mlll den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
ri cht Nr. 97 701 Vgab 51 vom 21.06.19B2 der Bundesbahn
Versucnsanstalt Minden, Abteilung für Mechanik, 4950 Minden, 
a Hernativ Prüfbericht Nr. VIII/89 vom 26.04.1989 der Mauser
Werke GmbH, Abteilung VVB, 5040 Brühl einer Bauartprüfung 
vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fur 
die Befö rderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" 
vom 2B. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19B5) 
unterzogen 'HOrden sind. 
Die Deckeldichtung kann auch der im Bericht Nr. XXV/B7 vom 
01.10.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, angegebenen Aus
führung entsprechen. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

1A2/X92/S/ •.•.•...•• •• ./0/BAM 1218 - M 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl iche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs-
9 ruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

8 .3 Fo 1 gende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

8.4 

8.5 

Verpackungsgrupoe I 
Verpackungsgruppe I! 

Schüttdichte 0,5 g/cm• Bruttomasse 92 kg 
Schüttdichte 1,0 g/cm• Bruttomasse 172 kg 

Mit eingestellten PE-Innensack 
Verpackungsgruppe I! I Schüttdichte 2 ,o g/cm' Bruttomasse 332 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffull
güter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durengefuhrt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

I o .1 Die Bauart entspricht den in den i nternati ona 1 en Obereinkommen 
tür den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) testgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
0/03 121B/IA2 vom 03.09.1g82 sowie den 1. Nachtrag zum Zulas
sungsschein-Nr. D/03 1218/1A2 vom 22.04.1988, der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 15.1D.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Labaratori um 1 .54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

A. Graßnick 
Technischer Angestellter 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 1154/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 040 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L . vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. 

7 . 

Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 WinsenjL . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(;\ 3Hl/Yl.8/100/ ....... • ..• /D/BAM 1154 - KWD 
\_!2.) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 1154/3Hl - 1. Neufassung vom 10 . 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

/"'~~L 
Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1446/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/43 990 

Gemäß Antrag der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl werden die Nr. 
4. Anforderungen an die Bauart sowie die Nr. 8.3 und 8.7 Auflagen 
über die Verwendung der Verpackungen des Zulassungsscheines wie 
folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart darf auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 91 126, 5. Nachtrag vom 19.07.1990 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt, in 4950 Minden einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 



Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

- "P3-0zonit" (peressigsäurehaltiges Produkt) 1,09 g;cm3 

nicht überschreiten. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch das 
Prüffüllgut: "P3-0zonit" (peressigsäurehaltiges Produkt) . 

Dieser 1 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 l446/3H1 - 1. Neufassung der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl vom 9. Dezember 1988 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 21.09.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

;;"jl~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A.Roesler 

2. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 1467/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 037 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1- 15 in 
2090 Winsen;L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2 . Antragsteller 

Kunsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

7. 

2090 Winsen/L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3H1/Yl . 8/200/ ........ . .. /D/BAM 1467- KWD 
\V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 1467/3Hl - 1. Neufassung vom 10. 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 2. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 2. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

l. Nachtrag zur l. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 1468/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 44 039 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L. vom 31 . 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. 

7. 

Antragsteller 

Kunsstoffwerk oraak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen;L . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3Hl/Y1.8/200/ ........ . .. / D/ BAM 1468- KWD 
\.V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 ) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 1468/3Hl - 1. Neufassung vom 10. 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1 . Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

/'/;~h/ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1616/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 202 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962), in der Fassung der 
4. See - Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) in der 
Ne~assung vom 13. November 1990 (BGBl. I, S. 2454). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Be f örderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Faß-Sauer GmbH 
Hornburger Straße 27 

6200 Wiesbaden 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
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4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

8.1 

8. 3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 133/ 83 vom 07. 02. 1983 der Hoechst AG, Ressort 
Beschaffung Beschaffungsläger, Packmittel-Entwick
lung-Eingangskontrolle D 207, 6230 Frankfurt 80 einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001" vom 28. Juni 198S (Bundesanzeiger 
Nr. 1S7a vom 24. August 198S) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Y/1SO/ ............... /D/BAM 1616- FSW 
(Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

Die Ve .. t" ..... ckunger1 aurten ti.Jr getO.IIL.LlCtJt lJUl.tL aer 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 gcm- 3 (Verpackungs
gruppe II) bzw. 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht 
überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl . vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
SS°C darf 100 kPa nicht überschreiten. 

8 . s 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. S62 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese 1 . Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 1616/ 1A2 vom OS. OS. 1983 der Faß-Sauer GmbH 
Hornburger Straße 27, 6200 Wiesbaden. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem vorbehalt des jederzei
tigen Widerrufs erteilt . 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . S Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7SS1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 13. Dezember 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.S 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium l.S4 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

4. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 1637/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen l.S/ 44 042 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-lS in 
2090 Winsen/L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert : 

2. 

7. 

Antragsteller 

Kunsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg l-1S 

2090 Winsen/ L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~3Hl/X1.6/2SO/ . . ......... / D/BAM 1448- KWD 
\V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 ) 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 1637/3H1 - 1. Neufassung vom 10. 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 4. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser 4. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7SS1) veröffentlicht . 

1000 Berlin 4S, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe l . S 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.S4 
Verpackungen 
Im Auftrag 

4~~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

4. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1841/1Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.S/43 800 1.S/41 044 

1.S/40 431 3.3/6104 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden . 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1841/1A1 der Siepe GmbH vom 09.08.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im 11 Am.ts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7SS1) veröffentlicht. 

1000 Berlin 4S, den 1S.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.S 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf~~ 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.S4 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r n.e \lvu... 1 
Dipl.-~ng~(FH) W. Taegner 



1. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1870/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 420 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 

6733 Hasslech/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen : 12 Liter für den Kopf der Baureihe 
Nennvolumen: 6 Liter für den Fuß der Baureihe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 98 521, Vgab 50 vom 08.12.1982 sowie 1. Nachtrag 
zum Bericht Nr. 98 521 vom 04.09.1989 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt in 4950 Minden einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Yl.8/200j ............... /D/BAM 1870- GDH 
(Herstellungs-

datum gem . Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSeejGGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 gcm- 3 (Verpackungs
gruppe II) bzw. 2,7 gcm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht 
überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti-

aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 'C darf 133 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen de1 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 1870/1A2 vom 10.08.1983, der Gottlieb Duttenhöfer 
GmbH & Co. KG, Postfach 11 61, 6733 Hassloch/Pfalz. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

(ljl~ 
Dipl.-Ing.(FH) A.Roesler 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1922/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 .5/44 180 

1. 5/42 093 
3.3/36 19 

Gemäß Antrag der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 vom 
19.10.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Gemäß Bericht 108 614 vom 21.06.1990 der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt, Minden;w., Abt . Mechanik, 4950 Minden kann die 
Bauart auch wahlweise wie dort beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/03 1922/1A1 der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 
5000 Köln 40 vom 13.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den Ol . Nov.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

ffi~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

'JAA~ _""'fc;~{ 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 
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2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1923/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 181 
1. 5/40 655 
3.3/36 20 

Gemäß Antrag der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 vom 
19.10.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Gemäß Bericht 108 614 vom 21.06.1990 der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt, Minden/W., Abt. Mechanik, 4950 Minden kann die 
Bauart auch wahlweise wie dort beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/03 1923/lAl der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 
5000 Köln 40 vom 13.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den Ol.Nov.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

JA~c W!Ao.~ ~f 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing. (FH) 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1924/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 . 182 
1. 5/40 465 
3.3/36 21 

Gemäß Antrag der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 vom 
19.10.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Gemäß Bericht 108 614 vom 21.06.1990 der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt, Minden;w., Abt. Mechanik, 4950 Minden kann die 
Bauart auch wahlweise wie dort beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1924/1A1 der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 
5000 Köln 40 vom 13.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.Nov.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

.~ .. 
Dlpl.-Ing. H. W. Hubner 

~M~-1öL€ 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 

3. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1925/1Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 183 

1.5/40 466 
3.3/36 22 

Gemäß Antrag der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 5000 Köln 40 vom 
19.10.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 
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Gemäß Bericht 108 614 vom 21.06.1990 der Deutschen Bundesbahn 
Versuchsanstalt, MindenjW., Abt. Mechanik, 4950 Minden kann die 
Bauart auch wahlweise wie dort beschrieben ausgeführt werden . 

Dieser 3. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/03 1925/1A1 der Fa. Van Leer Verpackungen GmbH, 
5000 Köln 40 vom 13 . 09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.Nov.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au~ Im Auftrag 

ft!M>-~ _J(olt 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing. (FH) 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1960/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 046 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr . 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. 

7. 

Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 WinsenjL. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~1H2/Y32/S/ ........... /D/BAM 1960- KWD 
\..!:._) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1960/1H2- 1. Neufassung vom 20. 01. 1988 der Fa. 
Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 



2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 1988/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 798 1.5/41 042 

1.5/43 799 3.3/5622 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden. 

Dieser 3. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1566/1Al der Siepe GmbH vom 09.02.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auf];/~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di(;:kn-r;:H) W. 

Nr. D/03 1990/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Berorderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42 324 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

Taegner 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18.06.1990 (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 ( BGBl. I, S .1001) . 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 
Nennvolumen: 30 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 92 502 Vgab 50 vom 12.09.1978 und 1. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 92 502 Vgab 50 vom 09.06.1988 der Deutschen Bun
desbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung fUr Mechanik, 
4 950 Mi nden einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnungvon Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

0 1A1/Y/250/ .. . ....... . ... /D/BAM 612- GDH 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriftender GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 

8 . 3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I!) 
Dzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den PrUffüllgütern bezUg-
1 i eh der chemi sehen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Lei stungsfäh igke it nicht Uberschrei ten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c 
darf 167 kPa nicht Uberschreiten. 

8.5 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Berorderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAQ-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen flir Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 1990/ 
1A1 vom 14.10.1983 und die 1. Neufassung des Zulassungsscheines 
Nr. D/03 1990/1A1 vom 13.01.1989 der Gottlieb Duttenhöfer KG, 
6733 Haßloch/Pfalz. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbeha 1 t des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zur 2. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1990/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 935 
1.5/42 324 

Gemäß 2. Nachtrag zum Bericht 92 502 Vgab 50 vom 23.11.1988 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden;westf., Abt. für 
Mechanik, werden die Nr. 7 Kennzeichnung und die Nr.8 Auflagen 
über die Verwendung der Verpackungen des Zulassungsscheines wie 
folgt geändert bzw. erwei~ert: 
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7. Kennzeichnung: 

1A1 / Y1.5/ 250j ...... . ... .... . / D/ BAM 1990- GDH 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . 3. Die Dichte Füllgüter darf 1,5 gjcm3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 2,25 g/ cm' (Verpackungsgruppe III) nicht über
schreiten . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 2. Neufassung zum 
Zulassungsschein Nr. D/03 1990/1A1 der Firma Gottlieb Duttenhöfer 
GmbH & Co. KG, 6733 Hassloch/Pfalz, vom 15 . 10 . 1990 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.0kt . 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2003/ 1AlA 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 517 
1.5/40 548 
3 .3/3302 

Gemäß Antrag vom 10.11.1989 der GottlieD Duttenröter GmbH & Co.KG 
wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des Zulassungsscheines 
wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch wie auf der Zeichnung Nr. 1-2-081a vom 30.06.89 
der Gottlieb Duttenröter GmbH & Co. KG dargestellt, ausgefuhrt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit den Zulassungsscheinen Nr. 
D/03 624/1Al vom 02.04.1980 und Nr. D/03 2003/1A1 vom 19.10.1983 der 
GottlieD Duttenröter GmbH & Co. KG, 6733 Haßloch . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröftentl i cht. 

1000 Berlin 45, den 02.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Jt·"lv-.-·L 
A. Gr ickf 
Techn eher Angestellter 

l .Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2046/4G1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/4 3304 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S . 962) in der Fassung der 
4 . see-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278) . 

1.2 s 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18 . 06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1326) . 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl . I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S . 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7. 

Bayer AG, PH Packungstechnologie 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 82/9980-4.2 vom 28.02.83 der Prüfstelle der 
Bayer AG und dem Nachtrag der Prüfstelle, H.C.H.Sieger, vorn 
18.06 . 90 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(\l\ 4G/Y10/Sj ..•............ /D/BAM 2046- HS 
\V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSeejGGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 9,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 



Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 2046/4Gl vom 07.11.83 der Bayer AG, 5090 Leverkusen 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1 . Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.10.90 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft/i~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

fo..._rJ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

4. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2117/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 801 1.5/41 041 

1.5/40 429 3.3/6473 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden. 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 2117/1A1 der Siepe GmbH vom 03.01.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung 
und -PrUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Au1JL 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

oX::_t~FH) w. Taegner 

3. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 2118/1Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 797 1.5/41 040 

3.3/6472 3.3/6103 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden. 

Dieser 3. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/03 2118/1A1 der Siepe GmbH vom 13.09.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -PrUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auft)f3 

mh.~. 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r"'"""~ DipL-Ing. H. - - ~. HuLneL 
Oberregierungsrat 

~~~l. - · ~tlg.(fi1J W. Taegner 

1. Nachtrag zur 2. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2230/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 049 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/ L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/L. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zuge lassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~3Hl/Xl.8 Yl.9 Zl.9/250/ ........... /0/BAM 2230- KWD 
\.::...) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 2230/3Hl - 2. Neufassung vom 07. 11. 1989 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

4/l~/ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 
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~. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 70 2236 / 3Hl 

ftir die Baua~t einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 44 045 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/ L. vom 31. OB 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr . 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. 

7 . 

An tragsteller 

Kunsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/ L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

r;;\ 3Hl / Yl. 8/200/ ........... / D/ BAM 852 - KWD 
\V (Herstellungs -

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 2236/3Hl - l. Neufassung vom 10. 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem l. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM ) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

4. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2244/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/43 803 1.5/41 038 1.5/40 861 

1.5/40 432 3.3/5624 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden. 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/03 1565/lAl der Siepe GmbH vom 02.02.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im AuftK~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di;:~r,;g~FH) w. Taegner 

4. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2250/1Al 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 802 1.5/41 036 1.5/40 860 

1.5/ 40 426 3.3/5623 

Gemäß Antrag vom 19.01.1990 der Siepe GmbH wird die Nr. 4. Anfor
derungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erwei
tert: 

Nr. 4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart kann auch wie in der Zeichnung der Siepe 
GmbH, Nr. S - 224 b - 4 vom 08.02.90, beschrieben, 
gefertigt werden. 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/03 1564/lAl der Siepe GmbH vom 02.02.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.11.1990 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

to.C..ll':j.LUl:Jpt:! J. • ..J 

Gefahrgutumschließungen 
ImAuftk 

LduuLatorl~& ~. ~~ 

Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

r~~/ 
Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 

1. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2251/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 811 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. ·I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S . 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Muhr & Söhne 
Postfach 326/27 

3. 

4. 

5952 Attendorn;westf. 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 100 Liter für den Kopf der Baureihe 
Nennvolumen: 80 Liter für den Fuß der Baureihe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 98 435, Vgab 51 vom 30. 11. 1982, 1. Nachtrag 
zum Prüfbericht Nr. 98 435 vom 03. 08. 1983, 2. Nachtrag zun 
Prüfbericht Nr. 98 435 vom 07. 10. 1983 sowie 3. Nachtrag 
zum Prüfbericht Nr. 98 435 der Deutschen Bundesbahn, 
Ver!=;nc-hsansta] I" in 4950 Hinden ein~?.r Bauot"tpriifung ver
gleichbar mit, bzw. nach den ••Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 
001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 



5. 

6. 

7. 

8. 

8.1 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi• 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß be . 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/X' )/S/ ............... /D/BAM 1675 - M+S 
(Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e ) , RM 001) 

• )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
nach Nr. 8.3 einzusetzen; 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8. 4 

8 .5 

Bruttomasse: 108 kg für den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 90 kg für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung vo n Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. D/03 2251/1A2 vom 17. 04. 1984, der Fa. Muhr & Söhne in 
5952 Attendorn;westf. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM ) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl .- Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

,!!,_1,",~~" 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

5. 

1.Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2288/4G1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43303 

Rechtsgrundlagen 

S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

§ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Ge fahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Bayer AG, PH Packungstechnologie 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 82/9980-4.1 vom 28.02.83 der Prüfstelle der 
Bayer AG und dem Nachtrag der Prüfstelle, H.C.H.Sieger, vom 
18.06.90 einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Ver 
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

("Ü'\ 4G/Y12/S/ .............. . /D/BAM 2288 - HS 
\.!:..) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechenp Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
si':! sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet Werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8. 4 

Bruttomasse: 11,3 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
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9 . 

Bauart muß nach den ''Tech~ischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den zulassungsschein Nr. 
D/ 03 2288/4Gl vom 25.06.84, der Bayer AG, 5090 Leverkusen. 

10 . 3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.10 . 90 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

DiplZ:t~) W. Taegner 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2326/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/43 602 

Ge!räß Antrag der Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH, Postfeh 324, 
4150 Krefeld, vcrn 04.01.90, darf die Bauart auch wie in der Zeich
nung Erwin Behn vcrn 26. Juli 1990 als Anlage zum Brief ul/re vcrn 26. 
Juli 1990 beschr leben, hergestellt ""'rden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 2326/5Nl der BayerN;, 5090 Leverkusen, vcrn 12.07.1984 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FfJR Mi\TElUALFORSCH UND -PRtlruN:; (ll.'\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

2. Nachtrag zum 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r~~ 
Dipl.-Ing.(FH) 
W. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2327/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 603 

Ge!räß Antrag der Erwin Behn Verpackungsbedarf GmbH, Postfach 324, 
4150 Krefeld, vcrn 04.01.90, darf die Bauart auch wie in der Zeich
nung Erwin Behn vcrn 26. Juli 1990, als Anlage zum Brief ul/re vcrn 
26. Juli 1990 beschrieben, hergestellt ~den. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit den Zulassungsscheinen Nr. 
D/03 2327/5Nl der Bayer l>G, .. 5090 Leverkusen, vcrn 12.07.1984 . 
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1. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" 
(ISSN 0340-75511 veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FfJR MI\TERIALFORSCHUN: UND -PRtlruN:; ( BI\M) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH) W.Taegner 
Technischer Angestellter 

1.Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2353/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 769 

Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 ( BGBl. I, s. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

5014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 95 bis 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 003/84 vom 23.01.84, Prüfbericht 012/84 vom 
12 . 12 . 84 sowie Prüfbericht 003/90 vom 21.03.90 der Siepe 
GmbH, 5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw. nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Y176/S/ ..•...•......•. /D/BAM 2353- Si 
(Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 



entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

8.5 

Bruttomasse: 176 kg 
Nennvolumen: 120 1 für den Kopf der Baureihe 
Nennvolumen: 95 1 für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die tiber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9 0 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03 
2353/1A2 vom 17.07.1984, der Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3. 

10.3 Diese l.Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser l.Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese !. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.11.90 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 

2. Nachtrag zur 1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2375/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 041 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2 0 Antragsteller 

Kunsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/L. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3Hl/Yl.8/300j ........... /D/BAM 2375- KWD 
~ (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung rojt dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 2375/3Hl- 1. Neufassung vom 10. 01. 1986 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 2. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 2. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

llo /~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

D~-Ing~~F~Roesler 

1. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2428/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 077 

heCOL~I.jl.UUO.L.ageli 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
?:~;~-Gefahrg~~~~?erungsverordnung vom 30. Juni 1989 

1.2 S 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße GGVS), vom 
22.J~li 1985, (BGBl. Ir:. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S.l326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung 3. 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

~ 0 

3 0 

4 0 

5. 

6 0 

7 0 

.M.!lLLO."j~LtJ.J.~L 

Diehl GmbH & Co. 
Postfach 
8500 Nürnberg 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 19/1983 vom 04.11.1983 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft (DVG) in 8505 Röthenbach a. 
d. Pegnitz einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen RM 001 - "vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart aurfen VerpacKungen .serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4Cl/Y24/S/ ............... /D/BAM 2428- DVG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

...... ~~..- .. .:.."_ : . ..:~..;r :.'...;.;..:::.::..c.~ • .:;·. r::. .. . '_ .:: :~ _ ':--n 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verp~c~ungen dür
fpn fi i r aP f ä h r l i r '"' o r. ii t p r vor • ·e> ...,A - 1- ........ ~ .... - · ·· ~- e .. . : c 

kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II und III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8 . 4 

Bruttomasse: 23,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als 
zusammengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen -
verwendet, muß nachweisbar sichergestellt sein, daß die 
zusammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen 
ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der 1n Nr . 2 genannte Antragsteller muß nacnweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter . 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 2428 / 4Cl vom 16.09.1984, der Fa. Diehl GmbH &Co., 
8500 Nürnberg 1. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Diese 1 . Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.0kt.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

1. 

1.1 

Nr. D/03 2460/4Gl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 793 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung 4ber die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
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22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 13 2 6 ) . 

1.3 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 . 06 . 1990 
(BGBl . I, S. 1001). 

Antragsteller 

Fa. E . Merck 
Postfach 41 19 

6100 Darmstadt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff, Flaschen aus Kunststoff, oder 
Glas) 

Anfocderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 7702/83 vom 30. 11. 1983 sowie Prüfbericht 
Nr. 09/84 (Ergänzung zum Prüfbericht Nr. 7702/83) vom 
26. 10. 1984 der Fa. E. Merck, 6100 Darmstadt einer Bauart
prüfung vergleichbar mit den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 
Die Bauart muß auch den im Prüfungszeugnis Nr. 113/1/90 vom 
27. 06. 1990 der Forschungsstelle des Verbandes der Wellpap
penindustrie e.v., 6100 Darmstadt beschriebenen techn. Daten 
entsprechen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach d7r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sidhtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/X33/S/ ............... /D/BAM 2460- ') 
\.::J (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

· ) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH 

HOW 

WEBI 

BROHL 

Stabernack 

WWB 

für Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 81 03 20 

6800 Mannheim 81 

für Holfelder Werke GmbH & Co. KG 
Postfach 12 60 

6837 St. Leon-Rot 

für Wellpappenwerk Siebesheim GmbH & Co. 
Postfach 12 20 

6083 Biebesheim/Rhein 

für Brohl Wellpappe 
Postfach 63 

5474 Brohl/Lützing 

für Fulda Verpackungen GmbH 
Bellingerstraße 

6400 Fulda 

für Wellpappenwerk Bruchsal GmbH & Co. 
Postfach 26 20 
7520 Bruchsal 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 



gefährliche Güter verwendet we rden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE sol che Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8. 4 

Bruttomasse: 33 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüte r müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch m~t anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innen*~rpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. D/03 2460/4Gl vom 24. 08. 1984 der Fa. E. Merck, 
6100 Darmstadt 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, oen 19. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließunge1 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

~.All~:/ 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1.Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2519/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43 770 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S . 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278 ). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 

2. 

3. 

3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstr. 185 

5 014 Kerpen 3 

Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen : 95 bis 120 Lite r 

4. Anforde rungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 005/84 vom 25 .05 .84, Prüfbericht 011/84 vom 
12.1 2. 84 sowie Prüfbericht 004 /90 vom 21.03.90 der Siepe 
GmbH, 5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung vergleichbar mit 
bzw. nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985 ) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten , 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

1A2/Y126/S/ .......... ..... /D/BAM 2519- Si 
(Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse: 126 kg 
Nennvolumen: 120 1 für den Kopf der Baureihe 
Nennvolumen: 95 1 für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8 . 4 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
er9tmalig einsetzt;befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/ 03 
2519/1A2 vom 10.10 . 1984, der Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3. 

10.3 Diese 1.Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser l.Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese l.Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 
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1 0 0 0 Berli n 45, den 01 . 11.90 

Unter den Ei c hen 87 

BUNDES ANSTALT fÜR MATERIALfORSCHUNG UND -PRÜfUNG (SAM ) 

Fa c hgr u ppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl .-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 

1. 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/ 03 2528 / 4Cl 
f ür di e Baua rt eine r Verpa ck ung zur Beförderung 

gefährli c he r Güter 
Aktenzeiche n 1.5/ 44 075 

Rechtsgr u ndlagen 

1. 1 § 5 d e r Ve rordnung über di e Beförderung gefährlicher Gü
Le[ Ihil Se esd aif feu ( Ge fa h rg utverordnung See - GGVSee ) , 
v om 27. Juni 1986, ( BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
( BGBl. I, S . 1278). 

1 . 2 s 9 Ab s . 3 Nr. 5 der VtL~- ~-- ·· ~ wWC L ~ ~e lnnerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße GGVS), vom 
22 . Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsv~rordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S.1326) . 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der fassung 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl . I, S. 1001). 

2 . Antr agste ll er 

Diehl GmbH & Co. 
Postfach 
8500 Nürnberg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz 

4. Anforderungen an die Bauart 

Di e Ba uart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 5/ 1982 vom 09.12.1982 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft (DVG) in 8505 Röthenbach a. 
d. Pegnitz einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen RM 001 - "vorn 
28.Juni 1985 ( Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

7 . 

8. 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

....... .. """':::lo;. ..L ... ~;;.c llt:t . w ... u a .. ~.. Uu l.:i. tl• Vt:Ll-'a\...r..uuytu ::.el...Lt:l1 -

mäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleist
en, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

JltP' ,... • ·· :. : hnu n g 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4Cl / Yl4/S/ . . ............. /D/BAM 2528- DVG 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen 
dürfen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorsc h riften der GGVSee / GGVS/ GGVE solche 
Verpackungen zulässig sind. 
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8 .2 Di e Ve rpa c kun ge n dürfen f ü r gefährliche Güter der Verpak
kung s gruppe II und III verwendet werden. 

8 . 3 f o lgende Gr e nzdaten für d e n Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten we r den: 

8. 4 

8 . 5 

Bruttomasse: 13,4 kg 

Die phy sikal i s c hen Eigens c haften der Füllgüter mü s sen de n 
Eigen sc haften der i m Prüfber i cht gemäß Nr . 4 ge nannten 
Prüffüllgüte r entspr e chen. 

8 .6 Die Überwachu ng der fertigung von Verpackungen na c h die
se r Bauar t mu ß na c h den ''Te c hnischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fer t igung v on Verpackungen zur Befö rde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 56 2 durchgeführt werden. 

9 . De r i n Nr . 2 genannt e Antragsteller muß nachweisba r si c h
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver 
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einse tzt/ befüllt , bekannt sind. 

1 0. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenv erkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seev erkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf 
anforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefähr-

10 . 2 Diese 1 . Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 2528 / 4Cl vom 11.10.1984, der Fa. Diehl GmbH &Co. , 
8500 Nürnberg 1. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt. 

10 . 4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10 . 5 Diese 1 . Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt de r Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.0kt . l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜfUNG (SAM) 

fa c hgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

)Ä.~ WM~_t;~-.e 
n.:r"] . -Ir n H. W. tl'ii b ,...,. r Andrea Staacks-Fohl 

Dipl.-Ing . (fH) oberregi ~ rungsrat 

1 . Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ 03 2575/ 4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 076 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
~! ..._ ... .... -- ~~ .: &~ .,. ..... ( f"! .-&-\-.,.,.,... , tverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 ( BGBl . I, S. 9 62 ) , in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 

1.3 

2. 

22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
. . - - -- -'-.. ~"l. .L 

Eisenbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 

(BGBl. I, S . 1001). 

Antragsteller 

Diehl GmbH & Co . 
Postfach 
8500 Nürnberg 1 

···· -.- -- - .• ' -· - - · · -- (' t' ('. ~ 1 990 



3. 

4. 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 10/1983 vorn 07.06.1983 der Deutschen 
verpackungsmittel Gesellschaft (DVG), in 8505 Röthenbach 
a.d. Pegnitz einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vorn ·24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~~4C1/Y30/S/ ...•........... /0/BAM 2575- DVG 
\__V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden : 

8 . 4 

Bruttomasse : 30 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderunqen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/03 2575/4Cl vom 15.11.1990 der Fa. Diehl GmbH & Co., 
Stephanstraße 8, 8500 Nürnberg 1. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
-io~or.,.P•~iC'en WidPrrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 15.0kt.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auflk 
Im Auftrag 

.... ·~ ....... .. \... '::l . .... .. .... -

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2590/5Nl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43 397 
1.5/40 050 

Gemäß Antrag van 31.08.1989 der BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen, 
wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des Zulassungsscheines wie 
folgt e""""i tert: 

Die Außenlage der Verpaclsung < 5. Lagel kann auch als hochdehnfähiges KS
Papier 70g/rn2, mit 27g/rn2 PE-Beschichtung, beschichtete Seite nach innen, 
ausgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/03 2590/ 5Nl der BASF Aktiengesellschaft, 6700 Ludwigshafen van 03.12.1984. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" <ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSfALT F0R MI\TERIALFORSCHUNG UND -PR!.lF\JNS (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

i~7~-~ 
Tee~;{ Angestellter 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/03 2606/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 079 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 ·der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vorn 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
.- ----.::l--·· .-- '- ...... : ~ ....... ..:~ - r-~e.:..: ... ~ -- •. - .. ..---~:.-1-. ... ,: ,..\.... ..... r..i't~r 

au~ Straßen (Gefahrgutverordnung Straße GGVS), vom 
22.Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S.l326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung 3 . 
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Diehl GmbH & Co. 
Postfach 
8500 Nürnberg 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie) 

55 



4. 

5. 

6. 

Anf ord erungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 3/ 1984 vom 25.05.1984 der Deutschen Ver
packungsmittel Gesellschaft (DVG) in 8505 Röthenbach a. 
d. Pegnitz einer Bauartprüfung vergleichbar mit den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen RM 001 - ''vom 
28 .Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 
Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung vo n Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährlei
sten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigtt .. 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

CD 4Cl / Yl5/S/ . .. ..... .... ... / D/ BAM 2606- DVG 
( Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. huflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSeejGGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II und III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 14,2 kg 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als 
zusammengesetzte Verpackung auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenverpackungen 
verwendet , muß nachweisbar sichergestellt sein, daß die 
zusammengesetzte Verpackung mit den Innenverpackungen 
ebenso wirksam ist wie die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technis c hen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der Oie Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 
10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein 

kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID)und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Em
pfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüf
anforderungen für Ve rpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/ 03 2606/4Cl vom 14.12.1984, der Fa. Diehl GmbH &Co., 
8500 Nürnberg 1. 

H .: 
zeitigen Widerrufs ~rteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.0kt.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

56 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

ZULASSÜNGSSCHEIN 
Nr. D/03 2641/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/43515 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 
27. Juni 1986 ( BGBl. I, S. 962 ) , in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Ge fahrgutverordnung Straße- GGVS ), vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE), vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 . 06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

E. Merck 
Postfach 41 19 
D-6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Faß aus Edelstahl mit unlösbar angebrachtem Oberboden, zwei 
Spundöffnungen mit Ventilen aus PVDF/PTFE, eingehängt in 
einen Transportrahmen aus Edelstahl. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 1 .5/40274 vom 15.03.1985 sowie dem 1 . Nachtrag 
zum Prüfbericht Nr.1.5/40274 vom 19.02.1986 der Bundes
anstalt für Materialprüfung in 1000 Berlin 45, Unter den 
Eichen 87, einer Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi~ 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß be j 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die na ch der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

fu\n ~ 1A1/Y1.7 j3 80 / . ......... .. .... / D/BAM 2641- **) 

(Herstellungs -
datum gern. Nr. 6.2.e), RM 001) 

**)An dieser Stelle ist das Kurzzeichen des jeweilige Her
ste llers einzusetzen und zwar: 

MR: MÜllPr GmbH 
Postfach 14 09 
7888 Rheifelden 

KH: Karl Helmich GmbH & Co. KG 
Postfach 11 49 
7102 Weinsberg 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee;GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,7 gcm- 3 (Verpac kungsgruppe 
II) bzw. 2,5 gcm- 3 (Verpackungsgruppe III) nicht 
überschreiten. Dabei ist die Begrenzung der 
Nettohöchstmasse nach RM 001 zu beachten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgüter n be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 na chgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruc k des Füllgutes plus Part i
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 'C darf 250 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

8.6 

9. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpac kungen nach dieser 
Bauart mu ß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001 )" , Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, 
S . 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgu t 
erstmalig einsetzt/be füllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG- Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein D/03 2641 
vom 10.04.1985 der Firma E . Merck, Postfach 41 19, 6100 
Darmstadt 1 . 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö ffentlich t . 

1000 Berlin 45, den 19.11.1990 

Unter den Eiche n 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner Dipl.-Ing . D. Mertens 

Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 03 2773 / 3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 44 036 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 winsen/L . vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2 . Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie f o lgt 
geändert: 

2. 

7. 

Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/L . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3H1/X1.3/250/ ........... / D/ BAM 2773- KWD 
'\!:_) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 03 2773/3H1 - 1. Neufassung vom 27. 08. 1987 der 
Fa. Dekalit Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem l. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsb l att der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
I m Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Roesler 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2833/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Be förderung 
gefährlicher Gü ter 

Aktenzeichen 1.5/43 060 
1.5/41 600 
1.5/40 853 

Gemäß Antrag vom 22.02 .89 der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, Appara
tebau, 6104 Seeheim-Jugenheim, wird die Nr. 4 Anforderungen an die 
Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch mit Ventilen gemäß Zeichnung Nr . S-0108/4 vom 
25.01.1989 der Finna Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, Apparatebau, 6104 See
heim-Jugenheim ausgerüstet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2833/1A1 der Firma Dip 1.- I ng. Wi 1 he 1m Sc ttni dt, Apparatebau, 
6104 Seeheim-Jugenheim, vom 19.05.1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dies er Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitte i1 ungsb 1 a tt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12 . 10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrguttJllschl i eßungen 
Im Auftrag 

Di pl.-Jng. H. W. Hübner 
Oberreg i erungs rat 

LaboratoritJll 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

ilt-·~ 
Technischer Angestellter 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2834/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 159 
1.5/40 854 

Gemäß Antrag vom 22.02.89 der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, Appara
tebau , 6104 Seeheim-Jugenheim, wird die Nr. 4 Anforderungen an die 
Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch mit Ventilen gemäß Zeichnung Nr. S-0108/4 vom 
25.01.1989 der Firma Dipl.-Jng. Wilhelm Schmidt, Apparatebau, 6104 See
heim-Jugenheim ausgerüstet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2834/1A1 der Firma Dipl.-Ing . Wilhelm Scttnidt, Apparatebau, 
6104 Seeheim-Jugenheim, vom 19.05.1986. 

Diesem Nachtrag l iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12 .10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 
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Fachgru ppe 1.5 La boratori lJTl 1. 54 
Verpackun gen Ge t ahrgu tlJTlsc hl i eß ungen 

Im Au t t r ag Im Auftrag 

Di pl. - Ing. H. W. Hüb ner 
Obe rregi er ungsrat 

l~j'-'-4 
A. Gr n i k 
Tee ischer Angestellter 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2835/lAl 

f ür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 158 
1 . 5/41 15g 

Gemäß Antrag vom 22 .0 2. 89 der Firma Dipl.-Ing . Wilhelm Schmidt, Appara
te bau, 61 04 Seeheim-Jugenheim, wird die Nr. 4 Anforderungen an die 
Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch mit Ventilen gemäß Zeichnung Nr. S-0108/4 vom 
25.01.1989 der Firma Dipl.-Ing . Wilhelm Schmidt, Apparatebau, 6104 See
heim-Jugenheim ausgerüstet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2835/1A1 der Firma Dipl .-Ing. Wilhelm Schmidt, Apparatebau, 
6104 Seeheim-Jugenheim , vom 19.05.1986 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fUr Materialforschung und -prUfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.10.1ggo 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Labaratori lJTl 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat Technischer Angestellter 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/ BAM 2842/3 Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährli che r Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 044 

Gemäß Antra9 der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/ L. vom 31 . 08 1990 werden die Nr. 2 . Antragsteller 
sowie die Nr . 7 . Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg l-15 

2090 Winsen;L . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3H1/Yl.4/200/ ....... . ... /D/BAM 2842- KWD 
\.V (Herstellungs-

datum gern. Nr . 6 . 2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr . D/BAM 2842/3Hl vom 12 . 02. 1988 der Fa. Dekalit 
Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem l. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/( !lchL 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

2 . Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 70 2871/ 1A1 

für die Baua r t einer Verpackung zur Bef6rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43337 

Gemäß Antrag der Fissler GmbH , Postfach 12 23 20 in 
6580 Idar-Oberstein vom 27. Juli 1989 wird Nr . 3 . "Anforderungen 
an die Bauart " des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

3 . Anf o rderungen an die Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 30 bis 50 Liter 

Dieser 2. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 2871/lAl der Fissler GmbH, 
6580 Idar-Oberstein vom 07.07.1986 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11 . 10.90 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/t;f1.v 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dir:~J~~FH) w. Taegner 

1. 

l.Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/ BAM 70 2907/181 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43 762 

Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 ( BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S . 1278) . 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
gren zübe rs ch re i tende Be f ö rde r ung ge f ä h r l i che r Güter mi t 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22 . Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1001) . 

2. Antragsteller 

3. 

Bayer AG 
Bayerwerk 

5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Aluminum mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 200 Liter 

4 . Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 85/57 038 vom 18. 10. 1985 sowie Bericht Nr. 
90/57 Oll vom 15 . 01. 1990 der Bayer AG, Zentrales 
Ingenieurwesen, Packmittelprüfung, Geb. B 406, 5090 Lever
kusen einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. 

7. 

8. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(}[) 1Bl/Xl.8 Yl.8 Zl. 8/250/ ............... /D/BAM 2907 - BFD 
(Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 gcm- 3 (Verpackungsgruppe 
I, II bzw. III) nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern be
züglich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füll
güter darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Parti
aldruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 •c darf 167 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach di,eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 70 2907/1B1 vom 03. 09. 1986, der Bayer AG, 
5090 Leverkusen 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

flA~::b 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2938/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 047 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 winsen;L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. Antragsteller 

Kunsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/L. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

fU\ 1H2/ Yl26/S/ ........... /D/BAM 2938 - KWD 
\.::) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 2938 /1H2 vom 25. 08 . 1987 der Fa. Dekalit 
Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2940/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 038 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L. vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2. 

7. 

Antragsteller 

KuQsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer.tigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~3Hl/Yl.4/200j ........... /D/BAM 2940- KWD \V (Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 2940/3Hl vom 29. 01 1988 der Fa. Dekalit 
Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 
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Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmitt e l bele h rung bei. 

Dieser 1 . Nachtrag wird zu gegebene r Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung , Berlin" (I SS N 0340 - 755 1 ) veröffentlicht. 

1000 Ber1in 45, den 27 . November 1990 
Unter den Eichen 87 

BUND ESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefah r gutumschließungen 
Im Auftrag 

Labo ratorium 1 .54 
Verpackungen 

/'/;_'" / 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl .- Ing. ( FH) A. Roesler 

1. Nacht rag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 300l/3Hl 

für die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung 
gefährl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 0 43 

Gemäß Antrag der Kunststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/ L . vom 31. 08 1990 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennz eic hnung des Zulassungsscheines wie f o l g t 
geändert: 

2. 

7. 

Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

209 0 Winsen/L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge fer tigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~ 3Hl/Xl.8/250/ ..... . ..... /D/BAM 3001 - KWD 
\.V (He rstellungs -

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 00 1 ) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 3001/3Hl vom 06. 04. 1987 der Fa. Dekalit 
Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbe lehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentl icht. 

1000 Berlin 45, den 27. November 1990 
Unter den E"chen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dip1.-Ing.(FH) A. Roesler 

4. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3199/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43 700 

Gemäß Antrag der BASF AG, 6700 Ludwigshafen, vom 13.12.1989 wird 
die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart wie folgt geändert: 

4 . Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 87/12 PKW vom 17.02 . 88 der BASF AG, Fachreferat 
DLL/VP Packmittelprüfung, 6700 Ludwigshafen, Physikalisch
technischem Prüfungsbefund Nr . 105/ 89 vom 09.01 . 1989 der 
ZEWAWELL AG 6 Co. KG, PWA-Verpackungswerke, werk Mannheim
Rheinau, 6800 Mannheim 81, Prüfungszeugnis Nr. 287/1/89 vom 
18.07.1989 der ~orschungsstelle des Verbandes der Wallpap
penindustrie e.V., 6100 Darmstadt, sowie Prüfbericht Nr. 
43 814, Prüfplan Nr. 137 i vom 12.09.1989 der Holfelder 

werke, 6980 Wiesloch, Prüfungszeugnis Nr. 425/ 1/89 vom 
16.10.1989 des Verbandes der Wallpappenindustrie e.V., 
6100 Darmstadt, und gemäß Prüfberichten 
- Nr. 792/90 des Verbandes der Wallpappenindustrie e.v., 

Hilpertstr. 22, 6100 Darmstadt, vom 19.03.1990, 
- Nr. 87/12 der Wallpappenfabrik GmbH Sausenheim, Postfach 

1220, 6718 Grünstadt 1, vom26.02 .1990, 
- Nr. 46.852 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlassung der 

Holfelder-werke GmbH & Co. KG, Postfach 1260, 6837 St. 
Leon-Rot 1, vom 28.06.90, 

- Nr. 46 204 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlassung der 
Holfelder-werke GmbH & Co. KG, Postfach 1260, 6837 St. 
Leon-Rot 1, vom 03.04.90, und 

- Ergänzungsprüfung zur Zulassung Nr. UN 4G/ Y25/90/ D-BAM 
3199/ ZWA-RH der ZEWAWELL AG & Co . KG PWA-Verpackungswerke, 
Postfach 81 03 20, 6800 Mannheim 81, vom 29.05.1990, 

einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprü
fung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen , 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157 a vom 
24.August 1985) unterzogen worden sind. 

Dieser 4. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. D/ BAM 3199/ 4G der BASF AG, 6700 Ludwigsha
fen, vom 22 . 04.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -P rüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.11.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

$;Lr 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r ~ Y--v 
Dipl.-Ing.(FH)W.Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3253/ 1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 994 

1.5/42 423 

Gemäß Antrag der Firma Siepe GmbH, 5014 Kerpen vom 08.08.1990 
wird die Nr.4. Anforderungen an die Bauart, die Nr.7. Kenn
zeichnung und die Nr.8./8.4. Auflagen über die Verwendung der 
Verpackung des Zulassungsscheines wie folgt erweitert bzw. ge
ändert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

7. 

8. 

8. 4. 

Gemäß Prüfbericht Nr . 07/90 vom 01.08.1990 und Prüfbericht 
Nr. 12/90 vom 06.08.1990 der Firma Siepe GmbH, Hütten
straße 185, 5014 Kerpen 3 kann die Bauart auch wie dort 
beschrieben ausgeführt werden. 

Kennzeichnug 

1A2/Y/100/ ........•...... /D/BAM 1412 - Si/E 46 
(Herstellungs-
datum gem. Nr: 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus 
Partialdruck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c darf 67 kPa nicht überschreiten. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 3253/1A2 der Firma Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 
5014 Kerpen 3 vom 23.08.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.Nov.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~~fLr 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

WM-ck -~t..{ 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3254/1A2 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 992 

1. 5/42 422 

Gemäß Antrag der Fa. Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3, vom 10.08.1990 
wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des Zulassungsscheines 
wie folgt erweitert: 

1Gemäß Prüfbericht 09/90 vom 01.08.1990 der Fa. Siepe GmbH, 
5014 Kerpen 3, kann die Bauart auch wahlweise wie dort 
beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3254/1A2 der Fa. Siepe GmbH, Hüttenstraße 185, 
5014 Kerpen 3 vom 23.08.1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den l2.0kt.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

lh.~ ~Mk-~t..{ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) 
Andrea Staacks-Fohl 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 326l/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 993 
1.5/42 560 

Gemäß Antrag vom 06.08.1990 und dem Prüfbericht 08/90 vom 
06.08.1990 der Firma Siepe GmbH, Hüttenstr. 185, 5014 Kerpen 
wird die Nr.7 Kennzeichnung und die Nr. 8.4 der Nr.8 Auflagen 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 

8.4 

1A2/Y/l00/ ..... . . ... .... /D/BAM 1013- Si/E 46 
( Herstellungsdatum 

gem.Nr.6.2 e), RM 001) 

Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 
55 •c darf 70 kPa nicht überschreiten. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 3261/1A2 der Firma Siepe GmbH, Hüttenstr. 185, 
5014 Kerpen 3 vom 26.09.1988 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und - Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließunge~ 

Im Auftrag 

lh:k 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~.ag~ ') 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

l.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3335/lAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 773 

Gemäß Antrag der Mauser Werke GmbH, Postfach 1620, 5040 Brühl, 
vom 23.03.1990 wird die Nr. 7, Kennzeichnung, wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind alternativ dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

CD 1Al/Xl.5/250/ ............... /D/BAM 876- M 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

CD lAl/X/250/ ...... . ........ /D/BAM 876- M 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. D/BAM 3335/ lAl der Mauser Werke GmbH, Postfach 
1620, 5040 Brühl vom 05.Dezember 1988. 

Diesern Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftra~ 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
:m Auftrag 

~~~'{ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

l.Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3336/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 774 

Gemäß Antrag der Mauser Werke GmbH, Postfach 1620, 5040 Brühl, 
vom 23.03.1990 wird die Nr. 7, Kennzeichnung, wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind alternativ dauerhaft und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Xl.5/350/ ............... /D/BAM 875- M 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

1Al/X/350/ ........... . ... / D/BAM 875- M 
(Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Dieser 1. Nachtrag gi l t nur in Verbindung mit dem Zulas
sungssc~ein Nr . D/BAM 3336/lAl der Mauser Werke GmbH, Postfach 
1620, 5040 Brühl vom 05.Dezember 1988. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29 . 10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

DiJ-=:t:() w. Taegner 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/8AM 3381/IAI 

für die Bauart einer Veroackung zur Betörderung 
aetährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 74g 

1 . Rechtsg rundlaaen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befö rderung gefährlicher Gü ter mit 
Seeschiiten ( Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderu ngsvero rdnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 ADs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
qrenzüberschreitende Befdrderuna aefahrlicher Güteraut Straßen 
( Gefa hrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22 . Juli 1g35, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
a nd e rungsver ordnung vom 18.06.1990 (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Ei senbahnen 
(Ge fa hrgutverordnung Ei senbahn - GG VE) vom 2 2. Ju 1 i 1985 
(BGBl. I Seite 1560), in der Fassuno der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.!9clU (BGBl. I, S.IUU1). 

2. Antragsteller 

Bl efa-Fe l ser GmbH 
Postfach 220 
5 952 At tendorn 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehnbarem Deckel, wahlweise mit 
Well- ode r Rollsicken-auch in containergerechter oder restent-
1 eerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. An toraerungen an die Bauart 

Oie Baua rt muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Be richt Nr. 
94 303 Vgab 51 vom 29.02.1980, Be ri cht Nr. 94 302 Vaab 51 vom 
29.02.1980, I. Nachtraa zum Be ric ht Nr. 94 301 Vaab 51 vom 
26.05.1981, Bericht 94-556 VgaD 51 vom 15.04.19BU, · Be richt 
95 491 Vgab 51 vom OB.12.1980, Bericht 105 065 Vgab 51 vom 
31.07.19B7, Bericht 105 OB2 Vgab 51 vom 08.09.1987 sowie I. 
Nachtrag zum Be richt JUS 082 Vgab 51 vom 13. 04. 1988, Bericht 
108 807 Vaab 51 vom 07.05.1990 de r Deu tschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden, Abteilungtür Mechanik, 4950 Minden, einer 
Bauartprüfung vergleichbar mit bzw. nach den "Richtlinien tür 
die Baua rtori..ifung una die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Befö rderung gefäh r licher Güter mit Seeschilfen 
- RM UU1 -" vom 28 . J uni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 19B5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauar t wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nacll Nummer 4 ertüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6. Fertigung ·von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die tür die Bauart Iestge
l egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnunq 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
k:ungen sind dauerhaft und gut sichtDar wie folgt zu kennzeich-
n en: 

1A1/X/250/ ............. ./D/BAM 6B9 BFD 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nacn der zuge1 assenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für s i e nach den Vor
schritten der GetahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zu-
1 ässig sind. 

B .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

B.3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I), 
1,B g/cm' ( Verpackungsgruppe I I) bzw. 2, 7 g/cm' (Veroackungs
oruppe I II) nicht überschreiten. 
Oie Dichte und der Dampfdruck der den Prüftüllgütern bezüglich 
der chemi sehen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsorechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 nachgewiesene 
Lei stungstähigkeit nicht überschreiten. 

B.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c dart 
170 kPa nicht überschreiten. 

B.5 -

B. 6 Oie Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau-
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artmuß nach den "Technischen Richtlinientür die Überwachuno 
der Fertigu ng von Verpackungen zur Betörderuno aetährlicheY. 
Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Hett 16, 1987,-s: 562, durch
gefüh rt werden. 

g_ Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len: daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen denr 
Jen1gen, der d1e Verpackungentür Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
betü llt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

I 0 .I Die Bauart entspricht den in den i nterna ti ona 1 en übereinkommen 
für den Straßenverkehr (AOR), Ei senbahnverkehr ( RIO) und See
verkehr (IMDG- Co de) sowie den in den Emotehlungen der Vereinten 
Nat ionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für VerpacKungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Mit Datum des Inkratttretens dieses Zulassungsscheines kann 
vom Zu lassungsschein-Nr. 0/03 689/IAI vom 10.07 .1980, 
vom Zulassungsschein-Nr. 0/03 84 1/IAI vom 10.07.1g81, 
vom I. Nachtrag 
zum Zulassungsschein-Nr. 0/03 841/1AI vom 11.02.1g88, 
vom Zulassungsschein-Nr. 0/03 914/IA1 vom 28.09.1981 

de r Blefa AG, 5910 Kreuztal, 

vom Zulassungsschein-Nr. 0/03 740/IA1 vom 16.10 . 1980 

der Felser-Werke GmbH, 2100 Harnburg 90, 

vom Zulassungsschein-Nr. 0/03 868/IA1 vom 16.07.1981 

der Felser-Werke Gm bH, 5000 Köln-Mühlheim, 

kein Gebrauch mehr gemacht werden, jedoch bleiben die vor
genannten Zulassungen für bis zum Datum des Inkrafttretens 
dieses Zulassungsscheines gefertigten Verpackungen rechts
wirksam. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rec htsmittelbelehrung bei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18 .07 .1ggo 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auttrag 

Dr. P. Bl üme 1 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3382/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
getährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/42 915 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Getahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. J uni 
19B6, (BGBl. I S. g62), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
ä nderungsverordnung vom 30. Juni 19B9 (BGBl. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnuna über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Befdrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Getahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19B5, 
( BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Ge fahrgut
änderungsverordnung vom 18.06 . 1g9u (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Ei senbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite I 560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGBl. I, S.I001). 

2. Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
Postfach 220 
5 952 At tendorn 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtaDnehnbarem Deckel, wahlweise mit 
We ll- oder Rollsicken - auch in containergerechter oder 
restentleerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 



4. An torderunaen an die Bauort 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 94 30 1 V~ab 51 vom 29 .02 . 1980 , 1. Nachtraa zum Bericht 
Nr. 94 30 1 Vgab 51 vom 26 . 05 . 198 1, Bericht Nr. -9 4 300 Vgab 5 1 
vom 29.02.1980, Bericht 94 555 Vgab 51 vom 15.04.19 80, 1. Nach
trag zum Bericht Nr . 94 555 Vgab 51 vom 12.04.1988, Bericht Nr. 
95 698 Vgab 51 vom 30.01.198 1, Bericht Nr. 97 850 Vgab 51 vom 
06.08.1982, Bericht Nr . 105 065 Vaab 51 vom 31.07.1987, Bericht 
Nr. 105 082 Vgab 51 vom 08 .09.198 7 sowie 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 105 082 Vgab 51 vom 13 .04.1988 , Bericht Nr. 108 807 Vgab 51 
vom 07 .05 . 1990 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minaen, 
Abteilung für Mechanik, 495 0 Minaen, einer Bauartprüfung ver
gleichbar mit bzw . nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen türdie 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiften- RM 001 -" vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5 . Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
~etertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart testge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi g gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtDar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/X/250/ .............. /D/BAM 695 BFD 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Autl agen Uber die Verwenduno der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
getährl iche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GefahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen tür getährl iche Güter der Verpackungs
gruppe I, 11 oder !II verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe 1), 
1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,7 g/cm' (Verpackungs
gruppe 111) nicht überschreiten. 
Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 nachgewiesene 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c dart 
170 kPa nicht überschreiten. 

8.5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
GUter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, S. 562, durch
geführt werden. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
betüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (R!D) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den cmptehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforder ·Jngen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Mit Datum des lnkratttretens dieses Zulassungsscheines kann 
vom ZulassungsscheirrNr. D/03 695/lAl vom 10.07.1980, 
vom ZulassungsscheirrNr. D/03 838/1A1 vom 10.07 . 1981, 
vom 1. Nachtrag 
zum ZulassungsscheirrNr. D/03 838/1A1 vom 11.02.1988, 

der Blefa AG , 5910 Kreuztal, 

vom ZulassungsscheirrNr. D/03 739/1A1 vom 16.10.1980 

der Fe 1 ser-Werke GmbH, 2100 Harnburg 90, 

vom ZulassungsscheirrNr . D/03 871/lAl vom 16.07.1981 

der Felser-Werke GmbH, 5000 Köln-Mühlheim, 

von der 1. Neufassung 
zum Zulassungsschein-Nr . D/03 739/1A1 vom 24.10.1988, 
vom Zul assungsscheirrNr. D/03 2087/lAl vom 12.12.1983, 
vom 1. Nachtrag 
zum ZulassungsscheirrNr. D/03 2087/lAl vom 11.02.1988 sowie 
vom ZulassungsscheirrNr. D/BAM 3374/1A1 vom 17.01.1989 

der Bl eta-Fe 1 ser GmbH, 59 52 Attend orn, 

kein Gebrauch mehr gemacht werden, jedoch bleiben die vorgenann
ten Zulassungen für bis zum Datum des Inkratttretens dieses Zu-
1 assungsscheines getertigten Ver packungen rechtswirksam. 

10 .3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erte i 1 t . 

10 .4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteil ungsb 1 att der Bundesansta 1t für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin " (ISS N 0340-7 551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 18 .0 7. 1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -P RüFUNG (BAI>\) 

Fachgruppe 1.5 
Ge ta hrgu tumsch 1 i eßungen 

Im Auftrag 

dt.~--!2 
Dr . P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

~}Z:->1 
Techtf;::Jfer Angestellter 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3436/3H1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 926 

1.5/42 711 

Gemäß Antrag vom 27.06.1990 der Firma E+E Plastic GmbH & 
Co. KG in 7047 Jettingen wird der Pkt. 4. Anforderungen an die 
Bauart und der Pkt. 8. Auflagen über die Verwendung der Ver
packung des Zulassungsscheines wie folgt geändert bzw. erweitert: 

4. 

8. 

8.3 

8 . 7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 90 706-118 vom 11.06.1990 der Hoechst AG, 
Forschung und Entwicklung (GB-H)/Po1ymerprüfung, 6230 
Frankfurt;Main 80 einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Kohlenwasserstoffgemisch 1, 0 g;cm' 

nicht überschreiten. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die 
Füllgüter nicht stärker geschädigt werden, als durch die 
folgenden Prüffüllgüter: 

Kohlenwasserstoffgemisch. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglich
keit muß nach anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik 
geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3436/3H1 der Firma E+E Plastic GmbH & Co. KG in 7047 
Jettingen vom 06.04.1989 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

pieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
~itteilungsb latt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.Dez.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

~
achgruppe 1.5 
efahrgutumschließungen 
m Auftrag 

JA~ 
pipl.-Ing. H. w. Hübner 
bberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

ttM-k -~~e 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 
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1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3525/ lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 44 048 

Gemäß Antrag der Kun ststoffwerk Draak GmbH, Moorweg 1-15 in 
2090 Winsen/L . vom 31. 08 199 0 werden die Nr. 2. Antragsteller 
sowie die Nr. 7. Kennzeichnung des Zulassungsscheines wie folgt 
geändert: 

2 . 

7. 

Antragsteller 

Runsstoffwerk Draak GmbH 
Moorweg 1-15 

2090 Winsen/ L. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

fu\ lHl / X/ 250 / .. ...... . . . /D/BAM 3525 - KWD 
\.V (He rstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e ) , RM 0011 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem zulassungs
schein Nr. D/BAM 3525/lHl vom 07. 09. 1989 der Fa. Dekalit 
Plastik, Postfach 1240 in 2093 Ashausen. 

Diesem 1. Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bund esanstal t für Materialforschung 
und -Prüfung, Berli n" (ISSN 0340-7551) ver5ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 2 7. November 1990 
unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSC HU NG UND -PRÜFUNG 
( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratori um 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/1. ll~e 
Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3534/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 940 
1.5/43 061 

Gemäß Antrag vom 13.07.1990 der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, 
6104 Seeheim-Jugenheim wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Nachtragsan
trag 1 vom 31.08.1990 (3. Fassung) der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, 
6104 Seeheim-Jugenheim, überprüft worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3534/1A1 der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Scllnidt vom 20.10.1989. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bu~desanstalt ftir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551 I veröf tentl i cht. 

1000 Berlin 45, den 04.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAMI 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Labaratori um 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/rfQ" 5_ß 
Techn · sche~gestellter A. Gr ick 

I. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3535/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Befö rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 939 
1.5/43 062 

Gemäß Antrag vom 05.07 .1g9o der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm Schmidt, 
6104 Seeheim-Jugenheim, wird die Nr. 4 Anforderungen an die Bauart 
des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß Nachtrags
antrag 1 vom 31.08. 1990 (2. Fassung) der Firma Dipl.-Ing. Wilhelm 
Schmidt, 6104 Seeheim-Jugenheim, überprüft worden sind . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3535/1A1 der Fa . Dipl.Ing . Wilhelm Schmidt, vom 20.10.1989. 

Diesem Nachtrag 1 iegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.09.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auflt~~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

1. Nachtrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/l"~-·ß 
A. Gr ni "j 
Tech ·schTr Angestellter 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3538/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 912 
1. 5/43 180 

Gemäß Antrag der Firma Wasag Chemie Sythen GmbH, Werk Kunigunde, 
3 384 Liebenburg 5 vom I8. 06.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an 
die Bauart des Zulassungsscheines wie folgt erweitert. 

Gemäß 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr . 106/89 vom 18.06.90 der Fa. HCH 
Sieger GmbH & Co. KG, 5040 Brühl, kann die Bauart auch wahlweise wie 
dort beschrieben ausgeftihrt werden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3538/4G der Fa. Wasag Chemie Sythen GmbH, Werk Kunigunde, 
3384 Liebenburg 5 vom 04.10.89. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dies er Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei 1 ungsb 1 att der 
Bundesanstalt ftir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.og.1ggo 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Labaratori um 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di pl.-Ing. (FH) A. Staacks-Fohl 

I. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3552/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 913 
1.5/43 1B1 

Gemäß Antrag der Fa. Wasag Chemie Sythen Gm bH, Werk Kunigunde, 3384 L ie
ber.burg 5 vom 18.06 .1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart 
des Zulassungsscheines wie folgt erweitert. 



Gemäß 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 123/89 vom 18.06.90 und den Anlagen 
des Schreibens GHo/dr vom 24.07.go der Fa. HCH Sieger GmbH & Co. KG, 
5040 Brühl, kann die Bauart auch wahlweise wie dort beschrieben ausgetührt 
werden. 

Dies er 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Z ul assun9s schein Nr. 
D/BAM 3552/4G der Fa. Wasag Chemie Systhen GmbH, Werk Kunigunde, 
3384 Liebenburg 5 vom 20.1D.89. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27.09.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Labaratori lJ1l 1. 54 
Ve rpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Staacks-Fohl 

1. 

1.1 

l.Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3576/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 153 

1.5/43 174 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I , S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S . 1278). 

1.2 S 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 

1.3 

2. 

3. 

4. 

22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBL. I, S.l326). 

S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.1001). 

Antragsteller 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb. D 203 

5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 87/57042-2 voa 03.08.1988 der Bayer AG, 
Zentrales Ingenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2.3, 
Packmittelprüfung in 5090 Leverkusen, einer Bauartprüfung 
nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - "vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl0/S/ .•............. /D/BAM 3576- E.C.A. 
~ (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 9,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den NTechnischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 
erstellen, 
packungen 
erstmalig 

2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 

einsetzt/befül lt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3576/4G vom 30.11.1989, der Firma Bayer AG, 
PH-Packungstechnologie, Geb. D 203, 5090 Leverkusen . 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

dem Vorbehalt des 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Diese 1 . Neufassung wird zu gegebener Zeit im NAmts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~~OJ~-~ 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing. (FH) 
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1. 

1.1 

l.Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 3578/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 151 

1.5/43 176 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 

1.3 

2. 

3. 

4. 

5. 

22 . Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBL. I, S.l326). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl. I, S.l001). 

Antragsteller 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb. D 203 

5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 87/57042-4 vom 27 . 06.1988 der Bayer AG, 
Zentrales I~genieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Uberwachung, Werkstofftechnik 2.3, 
Packmittelprüfung in 5090 Leverkusen, einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - ''vom 
28 . Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind . 

Zulassung: 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Baualt dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl0/S/ ............... /0/BAM 3578- Seyfert 
\_V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 9,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllqüter entsorechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
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Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 
erstellen, 
packungen 
erstmalig 

genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 

einsetzt;befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) den in den Empfehlungen 
der vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3578/4G vom 30.11.1989, der Firma Bayer AG, 
PH-Packungstechnologie, Geb. D 203, 5090 Leverkusen. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

dem vorbehalt des 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 05.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~~ t~(A~ -li. e 
Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

l.Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3580/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 152 

1.5/43 178 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutveror,dnung Straße - GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBL. I, S.l326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.l00l). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb. D 203 

5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Glas) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 



5. 

6. 

Prüfbericht Nr. B7;57042-6 vom 29.06.19BB der Bayer AG, 
Zentrales Ingenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2 . 3, 
Packmittelprüfung in 5090 Leverkusen, einer Baua rtp rüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprtifung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher GUter mi t Seeschiffen - RM 001 - "vom 
2B.Juni 19B5 ( Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 19B5) 
unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung vo n Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(;;) 4G/Yl0/ S/ . ..•... .. ...... /D/BAM 35BO - G + P 
\..::) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6 .2 e), RM 001) 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

B.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

B.4 

Bruttomasse: 9,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

8.5 Wird die zugelassene Ver pa ckungsar t als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8 .6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S . 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein 
Nr. D/ BAM 35B0/ 4G vom 30 .11 .19B9, der Firma Bayer AG, 
PH-Packungstechnologie, Geh. D 203, 5090 Leverkusen. 

10.3 Diese 1. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufs erteilt. 

10.4 Dieser 1. Neufassung liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.5 Diese 1 . Neufassung wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.Nov.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dipl .- Ing. H.W . Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

}1-o.<A~ -<foU 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3624/4G 

für die Bauart einer Verpack un g zur Befdrderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 g15 
1.5/43 41B 

Gernaß Antrag der Fa. Pa ul Emil Hoesch GmbH & Co KG, 5160 Düren vom 
1B.06 .go wird der Pu nkt 4. Anforderu ngen an die Bauart des Zulas
sungsscheines wie folgt erweitert: 

Gernaß 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 022/5/04/Bg vom 1B.06.90 und 
den Anlagen des Sc hreibens GHo/dr vom 24.07.90 de r Fa. HCH Sieger 
GmbH & Co. KG, 5040 Brühl, kann die Bauart auch wahlweise wie dort 
beschrie ben ausgeführt werden. 

Di eser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindu ng mit dem Zulassungsschein Nr. 
U/BAM 3624/41i der Fa. Paul t.mi l Hoesch GmDH & Co. r\G, "e ll~appen
fabrik , Postfach 10 OB 63, 5160 Düren vom 02.04.90. 

Diesem Nachtrag liegt ei ne Rechtsmittelbelehrung Dei. 

Diese r Nachtrag wird zu gegebener Ze it im "Amts- und Mitteilungsblatt de r 
Bundesanstalt für Materialtorschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 
0340-7551) veröttentlicht. 

1000 Berlin 45, den 2B.09.19go 
Unte r den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHU~IG U~D -?R"Fu::G Uii,',) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutlJilschl i eßungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing . H. W. Hübner 
ODerregierungsrat 

Labaratori tm1 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di pl.-Ing. (FH) A. Staacks-Fohl 

1. Nachtrag 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3625/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Befdrderung 
gefahrl i eher Gü ter 

Aktenzeichen 1.5/43 g18 
1.5/43 41g 

Gernaß Antrag der Fa . Paul Emil Hoesch GmbH & Co KG, 5160 Düren vom 
1B.06.90 wird der Punkt 4. Anfo rderungen an die Bauart des Zulas
sungsscheines wie folg t erweitert: 

Gernaß 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr . 023/5/05/Bg vom 1B .06.90 und 
den Anlagen des Sc hrei be ns GHo /dr vom 24.07.90 de r Fa. HCH Sieger 
GmbH & Co. KG, 5040 Brühl, kann di e Ba uart auch wahlweise wie dort 
beschrieben ausgeführt werden. 

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3625/4G der Fa. Paul Emil Hoesch GmbH & Co. KG, Wellpappen
fabrik , Postfach 10 OB 63, 5160 Düren vom 02.04.90. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung Dei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt flir Materialtorschung und -prüfung , Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Be rlin 45, den 28.09.1990 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Ge fahrgutlJilSChl i eßungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Iny. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

I. Nachtrag 

Laboratori lJI1 1. 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di pl.-Ing. A. Staacks-Fohl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3639/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beforderung 
gefahrl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 916 
1 .5 /43 647 

Ge ma ß An trag der Firma HCH . Sieger GmbH & Co. KG, 5000 Kö 1 n I vom 
IB.06.1990 wird der Punkt 4. Anforderungen an die Bauart des Zulas
sungsscheines wie folgt erweitert. 

Gernaß 1. Nachtrag ZlJil Prüfbericht Nr . 04B/2/20/90 vom I B.06.90 der 
Fa. HCH. Sieger GmbH & Co. KG, 5040 Brühl, kann die Bauart auch 
wahlweise wie dort beschrieben ausgeflihrt werden . 
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Di e ser I. Na chtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/BAM 3639/4G der Fa. HCH. Sieger GmbH & Co. KG , Papier- und We ll
pappe nwer ke, Ne umarkt 12, 5000 Köln 1 vom 09 .04.1 990 . 

Di esem Na c htr ag 1 i egt eine Re chtsmitte lbelehrung bei. 

Di e ser Na chtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bunde sanstalt fur Materialforschung und -prüfung , Berlin" II SSN 
03 40- 755 1) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 13.09 . 1990 
Unter den Eichen 87 

BU NDESANST ALT FüR MATER IALFOR SCHUNG UND -PRüF UNG ( BAM) 

Fa chgru ppe 1.5 Laboratoriun 1.54 
Verpackungen Ge fahrgu tunsc hl i eßungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Di pl.-Ing . H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Staacks-Fohl 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM 3668/3Hl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeiche n 1.5/43 995 

1. 5/43 453 

Gemäß Antrag der Fa. E+E Plastic, 7047 Jettingen, vom 10.08.1990 
wird die Nr . 4. Anforderungen an die Bauart und die Auflagen Nr . 
8.3 Dichte der Füllgüter und Nr. 8.7 Chemische Verträglich-
keit des Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 

Nr.4 

Nr.8.3 

Nr . 8 . 7 

Gemäß Prüfbericht Nr . 90 665-110 vom 10.05.1990 der 
Hoechst Aktiengesellschaft, Forschung und Entwicklung 
(GB-H)/Polymerprüfung, 6230 Frankfurt/Main 80 kann die 
Bauart auch mit zu der Standardflüssigkeit Netzmittel
lösung assimilierbaren Flüssigkeiten befüllt werden. 

Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungs
gruppe II und III) nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der 
chemischen Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüf
füllgut 

Netzmittellösung 1, 2 g/ cm 3 

nicht überschreiten . 

Dieser . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3668/3H1 der Fa. E+E Plastic, 7047 vom 29.05.1990. 

Jiesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.0kt.1990 
Unter den Ei chen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftr#tJL.r 
Im Auftrag 

JfAAk-~~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) 
Andrea Staacks-Fohl 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3670/3Hl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/43 969 

1.5/43 832 
1.5/43 465 

Gemäß Antrag der E+E Plastic GmbH & Co. KG, Wildberger Str. 27, 
7047 Jettingen, vom 17.07. 1990 , wird die Nr. 4 Anforderungen 
an die Bauart und die Nr. 8 . 3 Chemische Verträglichkeit, des 
Zulassungsscheines wie folgt erweitert: 
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Nr. 4 Gemäß Prüfbericht Nr. 90 619 - 121 vom 28.06 . 90 und 
Nachtragsprüfbericht vom 09.08 . 90 der Hoechst AG, For
schung und Entwicklung (GB-H)/Polymerprüfung, 
Frankfurt/Main80, Postfach 80 03 20, kann die Bauart 
auch mit zu derStandardflüssigkeit "Essigsäure (98%)" 
assimilierbaren Flüssigkeiten befüllt werden. 

Nr. 8.7 Die bichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemi
schen Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Essigsäure 1, 2 g/cm3 

nicht überschreiten . 

Dieser 2 . Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/ BAM 3670/3H1 der E+E Plastic GmbH & Co . KG, Wild
berger Str. 27, 7047 Jettingen, v om 29.05.1990. 

Diesem Na cht r ag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und Mitteilungs
blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05 . 11.90 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

#-rk r~~v-
Dipl . -Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3679/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 826 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S . 1278) . 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I , S. 1326). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 ( BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2 . Antragsteller 

Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

3. 

4. 

5. 

6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/1/90 vom 22. 06. 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen- RM 001'' vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gem. Pkt. 6.2 
(Seite 6) des o.g. Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (Prüfprotokoll) zu dokumentieren. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8 . 

Die nach der zuge l assenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/X" '/S/ ..... ... .... . . . / D/BAM 3679- •• l 

\.V (Herstellungs-
datum gern . Nr . 6.2 e), RM 001) 

• )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf 
die nächsfolgende ganze Zahl aufzurunden . 

••1An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH für Zewawell AG & Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Minden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG Co. KG; Werk Nördlingen 
ZWA-PU für Zewawell AG Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI für Zewawell AG Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR für Zewawell AG & Co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE für Zewawell AG & Co. KG ; Werk Faderborn 
HJL für H.J . Lichtenberger, 6800 Mannheim 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unC 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 50,0 kg für den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 16,6 kg für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8 . 5 wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpac kungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

*/tu-
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag ~ 

II. /!.,~/ 
Dipl . -Ing.(FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 3680/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Bef ö rderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 928 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü te r 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee ) v om 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS ) vom 
22. Juli 1985 ( BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1326) . 

1 . 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 . 06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/5/90 vom 22. 06. 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gern . Pkt . 6 . 2 
(Seite 6) des o . g . Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede Variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (Prüfprotokoll) zu dokumentieren. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllet muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/X" ' /S/ ............... /D/BAM 3680- ••> 
\.V (Herstellungs-

datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

~)An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf 
die nächsfolgende ganze zahl aufzurunden . 

•· lAn dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH für Zewawell AG & Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Minden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG & Co. KG; Werk Nördlingen 
ZWA-PU für Zewawell AG & Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG & Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR für Zewawell AG & Co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE für Zewawell AG & Co. KG; Werk Faderborn 
HJL für H.J. Lichtenberger, 6800 Mannheim 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unc 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
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gefährli c he Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vo rschriften der GGVSee/ GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8 . 2 Di e Ver pac kungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Fol gend e Gren z daten f ü r den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen n ic ht überschritten werden: 

8 - 4 

Bruttomasse: 26,7 kg für den Kopf der Baureihe 
Bru tt omasse : 3 , 9 kg fü r den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innen verpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AuftlkL 
Im Auftrag 

/! ko0 ~ Dipl . -Ing.~~- Roesler Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3681/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 929 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
( BGB L I , S - 12 7 8 ) . 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBL I S. 1550), in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBL I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBL I, S. 1001). 
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6-

7-

8-

Antragsteller 

Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

6800 Mannheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
( Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/3/90 vom 22. 06. 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gern. Pkt. 6.2 
(Seite 6) des o.g. Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede Variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (Prüfprotokoll) zu dokumentieren. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

fu'\ 4G/X• I /S/ .. ......... . ... /D/BAM 3681 - • • I 

\__::_) (Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

· )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf 
die nächsfolgende ganze Zahl aufzurunden. 

•• 1 An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH für Zewawell AG & Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG & Co . KG; Werk Minden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG & Co . KG; Werk Nördlingen 
ZWA-PU für Zewawell AG & Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG & Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR für Zewawell AG co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE für Zewawell AG & Co. KG; Werk Faderborn 
HJL für H.J. Lichtenberger, 6800 Mannheim 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 40,0 kg für den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 6,8 kg für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 



Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

10. sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~·l.~n;4{{. Roesler 
~L 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3682/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 930 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

6800 Mannheim 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/2/90 vom 22. 06. 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 

5. 

''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilunq der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher GUter mit Seeschiffen- RM 001" vom 28 . Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gern. Pkt. 6.2 
(Seite 6) des o.g. Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede Variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (PrUfprotokoll) zu dokumentieren. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Y' l /S/ .... . .......... /D/BAM 3682- '' l 
'-.::) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

• )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf 
die nächsfolgende ganze Zahl aufzurunden. 

·· I An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH für Zewawell AG Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG Co. KG; Werk Hinden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG Co. KG; Werk Nördl ingen 
ZWA-PU für Zewawell AG Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI für Zewawell AG Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR für Zewawell AG Co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE für Zewawell AG & Co. KG; Werk Paderborn 
HJL für H.J. Lichtenberger, 6800 Mannheim 1 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unC 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8. 4 

Bruttomasse: 70,3 kg für den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 25,0 kg für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrOf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Ve~packungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzei t igen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Re c htsmi tte l be le hru ng 
bei. 

10 . 4 Dieser Zulassung s schein wird zu gegebe ne r Zei t im ''Amt s - und 
Mitteilung sb l a t t der Bunde san sta l t fUr Materialfors c hung und 
-prUfung, Ber l in " (ISSN 03 40-7 55 1 ) v eröff en tlicht . 

1000 Be rli n 45 , de n 30. Ok tobe r 1 990 

Un t e r de n Eichen 87 

BUND ESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM ) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1. 54 
Gefahrgu t umschließungen Verpackungen 
I m Auftrag Im Auftrag 

th?-/1 -/A;L-
Dipl.-Ing. H. W. Hübner Di pl.-Ing.(FH ) A. Roesler 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/ BAM 368 3/4G 
fUr d ie Baua rt e iner Ve rpa ck un g z u r Befö rde rung 

gef ä h r licher GUter 
Aktenzei c hen 1.5/ 43 931 

1 . Rechtsg run d la ge n 

1.1 S 5 der Ver o rdnung Uber d ie Be f ö rderung gefährliche r Güter 
mi t Seeschiffen (Gefahrgutve ro rdnung See - GGVSee) vorn 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s . 962), in der Fassung der 
4 . See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche 
und grenzUberschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutä nderungs ve r o rdnung v om 18.06 . 1990 
(BGBl. I, S . 1326). 

1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3 . Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl. I, S . 1001). 

2 . Antragsteller 

zewawell AG & Co . KG 
Postfach 810 320 

6800 Mannheim 

3. Besc h re ibung der Bauart 

4. 

5. 

6. 
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Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/4/90 vom 22. 06 . 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24 . August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gem . Pkt. 6.2 
(Seite 6) des o.g. Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (PrUfprotokoll) zu dokumentieren . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

7. 

8 . 

Kennzeichnung 

Die nach der zug el assene n Bauart seri e nmäßi g gef e r tigte n 
Verpacku ngen si nd d auerha ft u nd gut si c h t ba r wi e f o l gt zu 
ke nnz eichnen : 

~4G/Y ' 'IS/ .... ...... . . ... / D/ BAM 3683- '' I 

~ · ( He rstellung s -
datum ge rn. Nr . 6. 2 e), RM 001 ) 

')An di e ser S tell e i s t e ntsprechend der Baugr öße d i e 
jewei l ige Brut tomasse un t er BerUcksi c ht igung der 
Gre nzwerte nach Nr. 8.3 e i nzu s etzen ; dabei ist auf 
d ie nä ch s folgende ganze Zahl aufzurunden. 

•• JAn die s er Stelle ist da s entsprechende Kennzeiche n des 
jeweilige n Herstellers einzutragen : 

ZWA-RH fUr Zewawell AG & Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG & Co . KG; Werk Minden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG & Co. KG; werk Nördlingen 
ZWA-PU für Zewawell AG & Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI fUr Zewawell AG Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR fUr Zewawell AG & Co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE fUr Zewawell AG & Co. KG; Werk Faderborn 
HJL für H. J. Lichtenberger, 6800 Mannheim 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/ GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden . 

8 . 3 Fo lgende Gr e nz da t e n für de n Inhalt bzw . d ie Verpackung dür
f e n nicht überschritten werden : 

8 . 4 

Bruttomasse: 56,7 kg fUr den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 9,7 kg fUr den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigen schaften der FüllgUter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgUter entsprechen . 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher GUter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen fUr Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/ befUllt , bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UNI festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuftl~ 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/l/l?/ 
Dipl . -Ing.(~. Ro e sler 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3684/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 932 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGB l. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Zewawell AG & Co. KG 
Postfach 810 320 

6800 Mannheim 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoffolie, Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 111/6/90 vom 22. 06. 1990 der Prüfstelle der 
Zewawell AG & Co. KG, PWA-Verpackungswerke, Essener Straße 
in 6800 Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind; dabei dürfen die Vorgaben gem. Pkt. 6.2 
(Seite 6) des o.g. Prüfberichtes nicht überschritten 
werden. 
Jede Variante (Abweichung) dazu ist durch einen prüf
technischen Nachweis (Prüfprotokoll) zu dokumentieren. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\ 4G/Y' I /S/ ... .•...... .. .. /D/BAM 3684 - ''I 

\,_.::._) (Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

' )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die 
jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf 
die nächsfolgende ganze Zahl aufzurunden. 

••JAn dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des 
jeweiligen Herstellers einzutragen: 

ZWA-RH für Zewawell AG Co. KG; Werk Mannheim 
ZWA-MI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Minden 
ZWA-NÖ für Zewawell AG & Co. KG; Werk Nördlingen 
ZWA-PU für Zewawell AG & Co. KG; Werk Pulheim 
ZWA-HÖ für Zewawell AG & Co. KG; Werk Hövelhof 
ZWA-GI für Zewawell AG & Co. KG; Werk Gießen 
ZWA-TR für Zewawell AG & Co. KG; Werk Traunreut 
ZWA-PE für Zewawell AG & Co. KG; Werk Faderborn 
HJL für H.J. Lichtenberger, 6800 Mannheim 1 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse: 38,0 kg für den Kopf der Baureihe 
Bruttomasse: 6,6 kg für den Fuß der Baureihe 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der 
Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 30. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutum schließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImAufli~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Im Auftrag 

Diii!f(~tfRoesle r 
ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. 0/BAM 3686/JAl 
für die Bauart einer Verpackung zur Betörderung 

getährl icher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 g49 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Getahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1278). 

1.2 § 9 Ahs.3 Nr. 5 der Ve r ordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter aut Straßen 
(Getahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 1B.06.1990 (8GB1. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Be törderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Getahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(8GB1. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Getahr
guUinderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGBl. I, 5.1001). 
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2 . Antraqsteller 

Bleta-Felser GmbH 
Postfach 220 
5 952 Attendorn 

3 . Be sehre i bu ng der Bauart 

Faß aus Stahl mi t nichtabnehmbarem Deckel, wahlweise mit 
Well- oder Rollsicken- auch in containergerechter oder 
restentleerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Antorderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 94 301 Vaab 51 vom 29.02 . 19BO , 1. Nach trag zum Ber icht 
Nr. 94 301 Vgab 51 vom 26 . 05.1981, 2. Nachtra g zum Ber i cht 
Nr. 94 301 Vgab 51 vom 23 . 04.1985, Bericht Nr. 105 082 Vgab 51 
vom 08.09 .1 987 sowie 1. Nachtrag zum Ber icht Nr. 105 082 VgaD 51 
vom 13.04.198B, Ber icht Nr. 108 807 Vgab 51 vom 07.05.1990, 
vom 07.05. 199 0 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, 
Ab teilung für Mecha nik, 495 0 Minden, einer Bauart prü fung ver
gle ichbar mit Dzw. nach den "R ichtlinien tur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Ke nnzeichnung von Verpackungen fUr die 
Beförde rung gefähr licher Güter mit Seeschiften- RM 001 - "vom 
28 . J uni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-· 
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
qefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß Dei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart testge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
k ungen sind dauerhalt und gut sichtbar wie tolgt zu kennzeichnen: 

lAl/X 1.6/250/ .•..... ...... ./D/BAM 687 BFD 
Herstellungs-
datum gern . Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen tür 
gefa:hrl iche Güter verwendet werden , wenn für sie nach den 
Vo rschriften der GetahrgutVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

B.3 Die Dichte der Füllgüter dart 1,6 g/cm• ( Verpackungsgruppe I), 
2,4 g/cm• (Verpackungsgruppe II) Dzw. 3,6 g/cm• (Verpackungs
aruppe I II) nicht überschreiten. 
Die Dichte und der Da mpfdruck der d.., Prüttüllqütern Dezüa lich 
der chemi sehen Verträglichkeit zuzuordnenden Fti l lgüter da"rt die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewiesene 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dalf!)tdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 oc dart 
170 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 -

8.6 Die Übe rwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien tUr die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, Jg87, S. 562, durch
getührt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisDar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen tür Verpackungen 
zur Be törderung gefährl i eher Güter. 

10 . 2 Mit Datum des Inkratttretens dieses Zulassungsscheines kann 
vom Zulassungsschein-Nr. D/03 687/lAl vom 10.07 . 1980 , 
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vom Zulassungs schein- Nr . D/03 839/lAl vom 10.07.1981, sowie 
vom 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein-Nr. D/03 839/lAl vom 14.04.19B6, 

der Bl eta AG, 5910 Kreuztal , 

kein Gebrauch mehr gemacht werden, jedoch ble i be n die voroe
nannten Zulassungen für bis zum Datum des Jnkratttreten s dieses 
Zulassungsscheines gefertigten Verpack ungen rechtswirksam. 

10.3 Diese Zul assuno wird unter dem Vorbehalt des jederzei ti gen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein l iegt eine Rechtsmittelbelehrung Dei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Mater ialforsc hung und 
- p r üfung, Berl in " (JSSN 0340- 7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.07.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATER IAL FORSCHUNG UND -PRüFU NG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl i eßungen 

Im Auftrag 

(Y-~ 
Dr. P. Blümel 
Obe rregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

lJ.uttrag . J!:. 
A. G ick 
Tee n1 eher Angestellter 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3687 I !Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Betörderung 
gefahrl icher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 947 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefahrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Getahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 1989 (BGBl . I S. 1278). 

1.2 § g Abs .3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
g renzUberschreitende Beförderung gefährl i eher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
( BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18.06 . 1990 (BGBl. I, S. 1326) . 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGBl. I, S.1001). 

2. Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
Postfach 220 
5 952 At tendorn 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, wahlweise mit 
Well- oder Rollsicken- auch in containergerechter oder 
restentleerbarer Ausführung. 

Nennvolumen: 216,5 Liter. 

4. Antorderungen an die Ba uart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 94 302 Vgab 51 vom 29.02.1980, 1. Nachtrag zum Bericht 
Nr. 94 302 VgaD 51 vom 23.04.1985, Bericht 105 OB2 Vaab 51 
vom 08.09 . 1987 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 OS2 Vgab 51 
vom 13.04.198B, Bericht Nr . 108 807 Vgab 51 vom 07.05.1g9o 
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, Abteilung für 
Mechanik, 4g5o Minden, einer Bauartprüfung vergleichbar mit Dzw. 
nach den "Richtlinien türdie Bauartprüfung und die Erteilung 
der Ke nnze1 c hnung von Verpackungen für die Betör derung ge tähr-
1 icher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1g35 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfullt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Hersteller muß gewährleisten, daß Dei den 
s eri enmäßi g gefertigten Verpackungen die tür die Bauart Iestge
l egten Anforderungen erfullt sind. 



7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri e nmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

1A1/X 1. 6/300/ ..... . . . ...... /D/B AM 6g7 BFD 
Herstellungs-
datl.m gern. Nr. 6. 2 e), RMD01) 

8. Aufla gen üb e r d i e Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefahrliehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der Ge fahrgutVSee/G GVS/GGVE so 1 ehe Verpackungen 
zul ässig sind. 

8 . 2 Oie Verpackungen dürfen für gefiihrl iche GUter der Verpackungs 
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden . 

8 . 3 Oie Oichte der Füllgüter dart 1, 6 g/c m• (Verpac kung sg ru ppe !) , 
2,4 g/cm• (Verpackungsgruppe II) bzw. 3 ,6 g/cm• (Verpackungs
gruppe I II) nicht überschreiten. 
Die Dich t e und der Dampfdruck der den Prüffullgütern bezüglich 
der chemi sehen Verträ glichkeit zuzuordnenden Füll gUt er darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr . 4 nachgewi e sene 
Leistungs fähi gkei t nicht überschreiten . 

8.4 Der Gesamt überd ruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
e vt l. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 • C darf 
200 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 -

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser Bau
art muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwachung 
der Fertigung von Verpackungen zur Befurderung getährl icher 
GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, duren
gefuhrt werden. 

g_ Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
fUr den Straßenverkehr (ADR), Ei senbahnverkehr (RIO) und See
verkehr ( IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten 
Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Befurderung gefahrlicher GUter . 

10.2 Mit Datum des Inkrafttretens dieses Zulassungsscheines kann 
vom Zulassungsschein-Nr. 0/03 697/1A1 vom 10.07.1980, 
vom Zul assungsschein-Nr. 0/03 840/1A1 vom 10.07.1981 sowie 
vom 1. Nachtrag 
zum Zulassungsschein-Nr. 0/03 840/1A1 vom 11.02.1988, 
vom Zulassunggschein-Nr. 0/03 913/1A1 vom 28 .09 .1981 sowie 
vom 1. Nachtrag 
zum Zulassungsscehin-Nr. 0/03 913/1A1 vom 12.12.1985 

der Bl efa AG, 5910 Kreuztal, 

kein Gebrauch mehr gemacht werden, jedoch bleiben die vorge
nannten Zu lassungen für bis zum Datum des !nkrafttretens dieses 
Zulassungsscheines gefertigten Verpackungen rechtswirksam. 

10.3 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.4 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung Dei. 

10.5 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesa nstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 18.07.1990 
Unter den Eichen 8 7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgu tumschl ießungen 

I~ 
Dr. P. Blümel 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . 0/BAM 3707/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fu rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 735 

1. Rechtsgrund] agen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beforderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27 . Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30 . Juni 19ßg (BGBl. I S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beforderung gefährlicher GUter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18.06.19go (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Befurderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560) , in der Fassung der 3. Eisenbahn-Ge fahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGB1. I, S.1001) . 

2 . Antragsteller 

Ni co-Pyrotechni k 
Postfach 12 27 
2 077 Tri ttau 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Kunststofftel ie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 78/9, Bericht-Nr. 78/9-1 v. 12.03.1990, den Anlagen des Be
gleitschreibens vom Eingang 23.04.1990 sowie den im Schreiben 
vom 16.07.1990 -/mb festgelegten Abmessungen der Europa Carton 
AG, Zentrallabor, Tilsiter Str. 144, 2000 Harnburg 70 

einer Bauartprüfung nach den "Ri chtl i ni en fur die Ba uartprü tung 
und die Erte i 1 ung der Kennzeichnung von Verpackungen fur die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiften- RM 001 - " vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wi r d unter der Voraus
setzung, diil die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
z uge 1 assen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die tUr die Bauart testge-
1 egten Anforder ungen ertiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeicn
nen: 

4G/Y32/S/ ........ . .... . ./0/8AM 3707 E.C.A . 
(Herstellungs-
datum gern . Nr . 6.2 e) , RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schritten der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
si nd. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. -

8.3 Folgende Grenzdaten tur den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 
Bruttomasse 32 kg 

Oie physikalischen Eigenschatten der FüllgUter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrUffull
gUter entsprechen. 

8.4 -

8. 5 Wird die zuge 1 assene Verpackungsbauart a 1 s zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpacku ngsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Befurderung gefährli-
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eher Gü ter ITRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, )g8 7 , S. 562, 
d urchgefüh rt werden. 

9. Der in Nr. 2 ge nannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
l en, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jen igen, de r d ie Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befu llt , bekann t sind. 

lü. Sonstiges 

10.1 Di e Bauart entspricht de n in den internationalen übereinkommen 
fü r den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMOG-Code) sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Natio
nen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Befö rderung gefährlicher Gü ter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zu lassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mi ttei lungsb l att der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0 340-7551) veröffentlicht . 

1000 Be rlin 45, den ll.og.l990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 Laboratorium 1.54 
Verpackungen Ge fahrgutumsc hl i eßungen 

Im Auftrag Tm Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-lng.(FH) A. Staacks-Fohl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3710/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 736 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962), in der Fassung der 4 . See-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 30. Juni 198g (BGBl . I S . 1278) . 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 18 .06.1990 (BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Ge fahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE) vom 22. Juli 1g85 
(BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Efsenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 06.06.1990 (BGBl. I, S.1001). 

2. Antragstell er 

J.: ~cnr,e~ Cl auscn 
Großer Moorweg 13 
2082 Tornesch 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus KunststofffoT ie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr.49/0 vom 05.03.90 und den Anlagen des Begleitschreibens vom 
10.04.90 der Europa Carton Aktiengesellschaft, Zentrallabor, 
Postfach 70 05 2g, 2000 Harnburg 70 

einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiften- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 ertüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge-
1 egten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß ig gefertigten Verpak
k unge n sind dauerha tt un d gut sichtbar wie folgt zu kennzei ch
nen: 

4G/Y55/S/ .............. ./D/BAM 3710- E.C.A. 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM DU !) 

8. Autl agen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn tür sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I II verwendet werden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse 55 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter lli.issen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Oieüberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart mlß nach den "Technischen Richtlinien für die Überwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
d urchge fli hrt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragstell er muß nachweisbar sicherste 1-
l en, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befullt, beKannt sind . 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen übereinkommen 
für den Straßenverkehr IADR), Ei senbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAG-TI) sowie den in den Empfeh-
1 ungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderun
gen für VerpacKungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilunosblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, -Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.09 . 1990 
Unter den Eichen B7 

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Ge fahrgutumsehT ießungen 
Im Auftrag 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Tm Auftrag 

Dipl.-Ing.(FH) A. Staacks-Fohl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3711/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 737 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - G:NSee), van 27 . Juni 
10Ph fP{""P1 Tc ae:...,, , ~"" Oo .r Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung vcxn 30. Juni 1989 (aiBl. I s. l278J. 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
<Gefahrgutverordnung Straße - G:NSl, vcxn 22. Juli 1985, 
(aiBl. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung vcxn 18.06.1990 (aiBl. I, s. 1326) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - G:NE) vcxn 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vcxn 06.06.1990 (EGEl. I, S.lOOll. 



2. Antragsteller 

Orochemie 
Duerr & Pflug GnbH & Co. KG 
Enzstraße 20 
7014 Korn...,stheim 

3 . Beschreibung de r Bauart 

Kiste aus ein...,lliger Wellpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart ruß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 756/90 van 30. L 90 der Forschtmgsstelle des Verbandes 
der Wellpappen-Industrie e. V. e iner Bauartprüftmg nach den 

"Richtlinien für die Bauartprüftmg W1d die Erteiltmg der Kenn
zeichntmg von Verpackungen für die Befördertmg gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" van 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a van 24. August 1985) unterzogen worden s ind. 

5. Zulasstmg 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setZtmg, daß die Anfordertmgen nach Ntmmer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpacktmgen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpacktmgen seriemäßig 
gefertigt ""'rden. Der Hersteller ruß gewährleisten, daß bei den 
seriemäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichntmg 

Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten Verpak
ktmgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

fu\ 4G/Y 7/ S/ •••••••••.••• •• /0/BAM 3711-sr "-V (Herstellungs-
dati.IDl gern. Nr. 6.2 el , RM OOll 

8. Auflagen über die Ve~ung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart seriemäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter v~et werden, ""'M für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/ (7;;VS/G.NE selche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpacktmgen dürfen für gefährliche Güter der Verpacktmgs
gruppe II o:ler III ver...ndet werden. 

8. 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dürfen 
nicht überschritten ...,rden: 
Bruttanasse 6,4 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter nüssen den Ei
genschaften der im Prütbericht gemäß Nr. 4 genaMten Prütfüll
güter entsprechen. 

8. 6 Die Uberwachtmg der Fertigung von Verpacktmgen nach dieser 
Bauart ruß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährli
cher Güter (TRV OOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durct>;reführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genaMte Antragsteller ruß nach...,isbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Ve~ung der Verpacktmgen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkcxrrren 
für den Straßenverkehr (ADRl , Eisenbahnverkehr (RIO), Seeverkehr 
( IMDG-co:le) sowie den in den Enpfehlungen der Vereinten Natio
nen ( UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpacktmgen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulasstmg wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulasstmgsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrtmg bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener zeit im "Amts - und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüftmg, Berlin" ( ISSN 0340-7551 l veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MI\TERIALFORSCHt.JNS UND -ppt~!>r. (BMO 

Fach;rruppe 1. 5 
Gefahrguturrschließtmgen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1. 54 
Verpacktmgen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. (FH) 
A. Staacks-Fohl 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3712/4G 
für die Bauart eine r Ve rpac kung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 644 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährli cher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vo m 27. Juni 198~, (BGBl. I , S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
( BGBl. I, S . 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen ( Gefahrgutverordnung Straße GGVS ), vorn 
22.Juli 1985, (BGBl. I S . 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S.l326 ). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vorn 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 . 06.1990 
( BGBl. I, S . 1001 ) . 

2. Antragsteller 

HCH . Sieger GmbH & Co. KG 
Neumarkt 12 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Säcke aus Textilgewebe ) 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

7 . 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 011/2/03/89 vom 15.11 .1989 der Fa. HCH. 
Sieger GmbH & Co. KG, Zentrallabor, Postfach 13 53 in 
5352 zülpich, sowie den Anlagen der Schreiben der Fa. 
HCH . Sieger, 5040 Brühl vorn 15.06 . 1990 und vorn 24.07.1990 
einec Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von 
Ve rpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen - RM 001 - "vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157a vorn August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4G/X6/S/ ............... / D/ BAM 3712- HS2 
(Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die• nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche verpak
kungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe I, II und III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8 . 4 

Bruttomasse: 5,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 
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8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpa c kung - auch mit anderen als in diesem zulassungs
s c hein bes c hriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Ver pack ung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8 . 6 Die Überwa c hung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwa c hung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
run g geflhrlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 198 7 , S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt; befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
( RID),und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
geflhrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10 . 3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 28.09.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3713/4Cl 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

geflhrlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/42054 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung geflhrlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vorn 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutlnderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung geflhrlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vorn 
22. Juli 1985 (BGBl. I s. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vorn 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. 

3. 
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Antragsteller 

SCHU-KA-Verpackungs GmbH 
Platanenstr. 1 a 
8910 Landsberg a. Lech 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Kunststoff) 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8. 

An f o rderunge n an d i e Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
b e ri c ht (Untersuchungsbericht, 2. Ausgabe) MP 3/ 4588-87 vorn 
19.09.1989 des TÜV Bayern e.v . , D 1-MPW-51-Chr/ si; 
G 4-GGU/ geb-be, Postfach 210420, 8000 München 2 einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförder"ung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vorn 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4Cl/Z49/ S/ . . . ............ /D/BAM 3713- Schuka 
(Herstellungs-
datum gem . Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

Bruttornasse: 49 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgUter entsprechen. 

8.4 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die tiber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft/Ä~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r~~ 
Dipl.-Ing.(FH) W.Taegner 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3714/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/ 43596 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S . 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

HCH. Sieger GmbH & Co. KG 
Papier- und Wellpappenwerke 
Neumarkt 12 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

6. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 012/2/04/89 vom 05.10.1989 der HCH. Sieger GmbH 
& Co. KG, Zentrallabor, Postfach 13 53, 5352 Zülpich einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" 
vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gef'lrtigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforde~ungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu . 
kennzeichnen: 

~4G/Y11/S/ ............... /D/BAM 3714- HS 2 
~ (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unc 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 10,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschei n 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ••Technischen Richtlinien für die Ober
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
s. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Oberein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

~ 
Dip1.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

fJ . ~~? 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3715/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43597 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänd\rungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). : 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) , in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BG.Bl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatl iche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 .06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

HCH. Sieger GmbH & Co. KG 
Papier-und Wellpappenwerke 
Neumarkt 12 
5000 Köln 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 
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4. 

5. 

6. 

7 . 

Anf o rderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsp rechen, die gemäß Prü f
bericht Nr . 013 / 2/05/89 vom 12 .10.8 9 der HCH . Sieger GmbH & 
Co . KG, Zentrallabor, Postfach 13 53 , 5352 Zülpich einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 00 1 -'' 
vo m 28 . Juni 1985 (Bu ndesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 
1985 ) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nr. 4 e rfü llt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelasse nen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den seri enmäßig gefertigten Verpac kungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelasSenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~4G/Yl l/S/ . ...... ........ / D/ BAM 3715- HS 2 
\..::__) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSeejGGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III v erwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 10,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung vo n Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der d ie Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/ befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfan f orderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 12 . 10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auftrlfz,.~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~g fo-t~"-, I 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3716/4G 
fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/ 43 884 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße GGVS), vom 
22.Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06 . 1990 
(BGBl. I, S.l326). 

1.3 S 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
( BGBl. I, S. 1001). . 

2. Antragsteller 

Wellpappenwerk Biebesheim 
GmbH & Co 

3. 

Postfach 12 20 
6083 Siebesheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Vollpappel 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

7. 

8. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 808/ 90 und 809 / 90 vom 11.05.1990 der 
Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
E . v. in 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen RM 001 - "vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 
Die für diese Bauart verwendeten Qualitäten der Pappe 
müssen den im Schreiben hei / bb der Fa . Wellpappenwerk 
Siebesheim GmbH & Co., vom 06.09.1990 und Fax-Nr. 544/90 
vom 01.10.1990 aufgeführten technologischen Daten 
entsprechen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt wer
den, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährlei
sten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/Y24/S/ .. . .......... .. /D/BAM 3716- WEBI 
~~ (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee j GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II und III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden 

8. 4 

Bruttomasse: 24 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 



8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
na chweisbar sichergestellt s ein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wi e die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung vo n Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztl befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenv erkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
( RID),und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zu lassungs s chein liegt eine Rechtsmittelbelehrun " 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 1'Amts 
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfo r· 
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 02.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dip1.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing(FH ) 
Andrea Staacks -Fohl 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. DIBAM 371714G 

für die Bauart einer VerpackUng zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5143 818 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende.Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 ( BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutve rordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl . I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

HCH. Sieger GmbH & Co. KG 
Postfach 18 09 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwe lliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
( Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 050 I 1 I 05 I 90 vom 13.03.1990 der HCH. 
Sieger GmbH & Co. KG, Postfach 13 53, 5352 Zülpich einer 
Bauartprüfung nach den ''Ri cht linien für die Bauartprüfung 

5 . 

6. 

und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vorn 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewäh rleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die na c h der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

fU\ 4GIX161SI ..... .•.... ... . IDIBAM 3717 - HS 1 
W (Herstellungs-

datum gern. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigte n und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee i GGVSIGGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 15,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfber icht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8 .5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
verpackungsbauart . 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den 11 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562 durchgeführt werden . 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztlbefüllt, bekannt sind. 

1 0 . Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
f ür Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verö ffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 15.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuft~~ 

Dipl.-Ing . H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

JJ kk') 
Dipl.-Ing . D. Mertens 
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1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3718/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 827 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, 5. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und gren
züberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Jofrika 
J. Karbe GmbH & Co. KG 
Urbacher Weg 66-68 

5000 Köln 90 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Beutel aus Textilgewebe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 049/5/08/90 vom 15.01.1990 der HCH. Sieger GmbH 
& Co. KG, Zentrallabor, Postfach 13 53 in 5352 Zülpich einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y30/S/ ............... / D/ BAM 3718- HO 
\.!!._) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder Ill verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 30 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen R1chtlinien fur die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12. Oktober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

~.Aa:/ ~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) A. Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3719/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 819 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S . 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I s. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Balthasarstr. 79 
5000 Köln 1 

3. Beschreibung der Bauart 

4 0 

5. 

Kiste aus vollpappe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 01 / 90 vom 17.04.1990 der Firma Hubert von 
Carnap GmbH & Co.,Balthasarstr.79, 5000 Köln einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y27/S/ ............... /D/BAM 3719- HvC 
'\V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 26,4 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen R1chtl1n1en für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuftr~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

1J. ,k~/) 
Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3721/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43434 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27 . Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
( BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Wellpappenfabrik GmbH 
Sausenheim 
Postfach 12 20 
6718 Grünstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Sack aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 18/90 vom 10.08.1990 der der Firma 
Wellpappenfabrik GmbH Sausenheim, Postfach 12 20, 6718 
Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den ••Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefäh~licher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind, dabei 
dürfen die Vorgaben des Masse-Volumen-Diagramms gern. An
lage 7 zum genannten Prüfbericht nicht überschritten werden. 
Jede Variante ist durch einen prüftechnischen Nachweis 
(Prüfprotokoll) zu bestätigen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 4G/X• )/S/ ............... /D/BAM 3721- WSG \..V (Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

• )An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die je 
weilige Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte 
nach Nr. 8.3 einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende 
ganze Zahl aufzurunden. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4,6 kg für den Fuß und 29,4 kg für den 
Kopf der Baureihe nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 
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8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein , daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den '1 Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/ befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

1 0 .1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnve rkehr ( RIO ) , 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Ve reinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zu lassu ngsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfang, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22 . 10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AuftJ~_, 
~ 

Dipl . -Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3722/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 43 878 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl . I, S. 962), in der Fassung der 
4 . See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S . 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1001) . 

2. Antragsteller 

3. 
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HAKAWERKE 
w. Schlotz & H. Kunz GmbH 
Postfach 12 80 
7035 Waldenbuch 

Beschreibunq der Bauart 

Kiste aus massiven Kunstst o ff mit Innenverpackungen 
(Verpackungen aus Kunststoff) 

4. 

5 . 

6. 

Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 168 vom 21.02.1990 der Firma Wellpappe Wiesloch 
Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, Postfach 1260, 
6837 St. Leon-Rot einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien 
für die Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung 
vo n Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
15 7a vom 24. August 19 85) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dür fen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~1H2/Yl 5/S/ ...... ......... / 0/ BAM 3722- UTZ 
\_V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind . 

8.2 Die Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 15 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Mater i alforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.10.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im 2tr:tu~tA' 
Dipl. -Ing. D. Mertens 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3723/6IC2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen l. 5/43 195 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - G3VSee l, van 27. Juni 
1986, <OOBl. I S. 962), in der Fassung der 4. See-Gefahrgut
änderungsverordnung van 30. Juni 1989 (00Bl. I S. 1278). 

l. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - G;;VS), van 22. Juli 1985, 
(0081. I S. 1550), in der Fassung der 3. Straßen-Gefahrgut
änderungsverordnung van 18.06.1990 (00Bl. I, s. 1326). 

l. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - G;;VE) van 22. Juli 1985 
(0081. I Seite 1560), in der Fassung der 3. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung van 06.06.1990 (0081. I, S.lOOll. 

1. 4 Eisenbahn-Gefahrgutausnahlreverordnung van 16. August 1985 < OOBl. 
I, S. 1651), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Vierten Ver
ordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahlreverordnungen, van 01. 
Mai 1990, OOBl. I, S. 849; Ausnahire Nr. E 22 (Zulassung der 
Beförderung bestimnter Peressigsäuren l. 

2. Antragsteller 

Mauser Werke GWH 
Postfach 16 20 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit kistenförmiger Außenverpackung aus 
vollpawe 
Nennvohmen: 30 1 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 104 331Vgab62 van 28.10.87, der Deutschen Bundes
bahn Versuchsanstalt Minden/W., Abt. für Mechanik, 4950 Minden 
und den technischen Daten der Vollpawe gernäß dem Schreiben van 
21.05.1990 der Fa. Sparreboan Kartonnagen, 9665 PN Onde Pekela, 
Holland, einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bau
artprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001 -" van 28. Juni 1985 <Bundesanzeiger Nr. 157a van 
24. August 1985) unterzogen ""rden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nunrrer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser iennäßig 
gefertigt ""'rden. Der Hersteller I!Uß gewährleisten, daß bei den 
serienrräßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienrräßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 6IC2/X/25<t.' •••••••••••••• /D/BAM 3723 - M=SK 
\__.::.) (Herstellungs-

datwn gern. Nr. 6.2 el, RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, ...nn für sie nach den Vor
schriften der G3VSee/G3VS/G3VE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruwe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichlje der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 V::s"ckungsgruppe I, 
1,2 g/cm Verpackungsgruppe II und 1,2 g/cm Verpackungsgruppe 
III nicht überschreiten. 

Die Dichte und der Danpfdruck der den Prüffüllgütern bezüg
lich der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter 
darf die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 
nachgewiesene Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nach...,is der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zwn Prüffüllgut 

Divasan Forte Plus 1,12 g/cm3 * 

nicht überschreiten. 

* Peressigsäurehaltiges Gemisch <Handelsnarre Divasan Forte 
Plus, die chemische Zusamnensetzung ist bei der 81\M-Berlin 
hinterlegt). 

8.4 Der Gesamtüberdruck <Danpfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert wn 100 kPa l bei 55 "C 
darf 170 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart nuß nach den "Technischen Richtlinien für die Uberwa
chung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefähr
licher Güter (TRV OOll" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

8. 6 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbaurt dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 

Prüffüllgut: Peressigsäurehaltiges Gemisch * 

* Peressigsäurehaltiges Gemisch ( Handelsnarre Di vosan Forte 
Plus, die chemische Zusamrensetzung ist bei der 81\M-Berlin 
hinterlegt). 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt ""'rden können. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller IlUß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut erstmalig einsetzt/ 
befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Ubereinkanren 
für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr <RID), Seeverkehr 
LIM!Xi·-<:ode l sowie den in den Elrpfehlungen der Vereinten Na
tionen (UN) festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur 
Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" <ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16.10.1990 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFClRSCHI.JRi UND -PR!JFUN8 (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgut\.Ul\Schließungen 

laboratoriwn l. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing . (FH) 

A. Staacks-Fohl 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3724/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 160 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. August 1985 
(BGBl. I, S. 1651), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Vierten Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahme
verordnungen vom 01. Mai 1990 (BGBL. I , S. 849); Anlage, 
Ausnahme Nr. E 43 

2. 

3. 

4. 

Antragsteller 

WTI 
Wissenschaftlich-Technische Ingenieurberatung GmbH 
Mazartstraße 13 

5177 Titz-Rödingen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel und Innenverpackung 
(dicht verschlossene Dose aus Metall) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 1.5/42 032 vom 29. 02. 1988 und 1. Nachtrag zum 
Prüfbericht Nr. 1.5/42 032 vom 15. 10. 1990 der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 
einer Bauartprüfung nach der Nr. 2.2.2 der Ausnahme Nr . E 43 
unterzogen worden sind. 
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5. 

6. 

7. 

8 . 

Zulassu ng 

Die un ter Nr . 3 bes chriebe ne Bauart wird unter der Vo raus
setz ung , da ß die Anf or der ungen na c h Nr. 4 erfüllt wer den, 
zuge lassen . 

Fertigun g v o n Ve r pa ck ung e n 

Na c h der zugelasse nen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gef e rtigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
de n s erienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
f e stg e legten An f o rd e rungen erfüllt sind. 

Kennzei chnung 

Die na c h der zugelassenen Baua r t serienmäßig gefertigten 
Ver pac kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

GGV E/ GGVS/ 1A2 / TC DD-E 43/ S/ ...... . / D/ BAM 3724- WTI 
( Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 ) 

Auflagen über die Ver wendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter v erwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der Ei senbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung, 
Ausnahme Nr. E 43, sol c he Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter gern . Nr . 2.2.1 
der Ausnahme Nr. E 43 sowie gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

Bruttomasse: 28,5 kg 

8 . 4 

8.5 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d1eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die tiber
wachung der Fertigung v on Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
s t ellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, de r die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/ befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10 . 1 -

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesöpstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berli n 45 , de n 18. Okt ober 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

,~_1.:~~,., Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3725/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/ 44064 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
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27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
un d grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 

"" · - ·" · - ,... l"-.h rnn t- ;>n ~ P T" 1.1 ngsvet 0fdnung VOm 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 1 326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22 . Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Ei senbahn-Gefahrgutä nderungsverordnung v om 06 . 06.1990 
(BGBl . I, S . 1001) . 

2. Antragsteller 

Chemische Betriebe Pluto GmbH 
Postfach 20 05 23 
4690 Herne 2 

3. Beschreibung der Bauart 

4 . 

5. 

6. 

7. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenv erpackungen 
(Flaschen aus Kunstst o ff ) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 844 / 90 v om 24.08.1990 sowie dem Änderungs
antran vo m2 6 .10 . 1990 de m Ve rband der Well oapoen-Industrie 
e . v . Forschungsstelle, Hilpertstr. ~ 2, o1u U Uarmstaat e1ner 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985 ) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y12/S/ ........... . ... /D/BAM 3725- ASSI 
\.V (Herstellungs-

datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unC 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/ GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten ' werden: 

8.4 

Bruttomasse: 11,5 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - a uch mit anderen als in diesem zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden . 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 



10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR ) , Eisenbahnverkehr ( RIO ) , 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
de r Vt:rein l e n l~ a l i Oü'C' fl (UNI f e&L\j ""- ... :::~ '- .... ~· .......... ..:.. ...... ..... ~ \J.e- Luu~ t: t• 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG ( BAM ) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~ . /»~) 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. D. Mertens 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3726/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 882 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S.l326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.l001). 

2. Antragsteller 

Weilpappenwerk siebesheim 
GmbH & Co. 

3. 

4. 

Postfach 12 20 
6083 siebesheim 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 807/90 vom 11.05.1990 der 
Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
E.V . in 6100 Darmstadt einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen RM 001 - "vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

6 . 

7 . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewäh r lei
sten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt 
sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y30/S/ ...... . ....... . /0/BAM 3726- WEBI 
~ (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 29,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle. Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetztjbefüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 24.0kt.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

rf~~--<fou 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing. (FH) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 3727/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1 . 5/ 43611 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4 . See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30 . Juni 1989 
(BGBl . I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I s. 1550) in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

HCH Sieger GmbH & Co. KG. 
Postfach 1809 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Faltschachteln aus Vollpappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 015/2/07/89 vom 19 . 10 . 89 der HCH. Sieger GmbH & 
Co. KG., Zentrallabor, Postfach 1353, 5352 Zülpich einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001'' vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4GjY21/S/ .... . ..... . .... /D/BAM 3727- HS 2 
\..:!_) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 20,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzt~ 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungssche1n 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
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9. 

Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , 
s . 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen , der die Verpac kungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind . 

10. sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt . 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.11.90 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

/Ä~4 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl . -Ing.(FH) w. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3728/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43612 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl . I s. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 S 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4 . 

5. 

6. 

HCH.Sieger GmbH & Co . KG 
Postfach 2152 
6450 Hanau 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Faltschachteln aus Vollpappel 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 016/2/08/89 vom 19.10.89 der HCH. Sieger GmbH & 
Co. KG, Zentrallabor, Postfach 1353 Zülpich einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 



7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen : 

~4G/Y8/S/ .. . .. . . ... .. .. . / 0/ BAM 3728- HS 2 
\...::_) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) , RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden , wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/ GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür 
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 7,2 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt;befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45 , den 01 . 11.90 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

I/tL. 
Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

f14y.-/ 
Dipl . -Ing.(FH) W. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3729/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43613 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1 . 2 § 9 Abs. 3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18 . 06 . 1990 
( BGBl. I , S . 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE ) vom 
22. Juli 1985 (BGBl . I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06 . 06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2 . Antragsteller 

3. 

4. 

5 . 

6 . 

7. 

HCH.Sieger GmbH & Co.KG 
Postfach 1809 

5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenv erpackungen 
( Ka nister aus Kunststoff } 

Anfo rderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 017/2 / 09/89 vom 19.10 . 89 der HCH . Sieger GmbH & 
Co. KG einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi~ 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y23/S/ ......... . .... . /D/BAM 3729- HS 2 
\..V (Herstellungs-

datum gem. Nr . 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unC 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw . die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 22,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr . 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen . 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
ve~packungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfehlungen 
der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanforderungen 
für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfunq, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.11.90 

unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 . 5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

!f;L fa..r-v 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/ BAM 3730/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/ 43 615 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, ( BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985 , (BGBl. I S . 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBL . I, S.1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.l001). 

2. Antragsteller 

Adefo Chemie 
Sprottauer Straße 31-33 
8500 Nürnberg SO 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister und Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 157 vom 02.10.1989 der Firma Wellpappe 
Wiesloch, Zweign. d. Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 
Postfach 12 60 in 6837 St. Leon-Rot 1 einer Bauartprüfung 
nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die Er
teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - "vom 
28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 1985) 
unterzo~en worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

6. Fert igung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/X9/S/ ............... /D/BAM 3730- HOW 
\.::.) (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für ~ ie 

na c h den Vorschriften der GGVSee / GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 8,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen . 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 

9. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, s. 562 durchgeführt werden. 

Der in Nr. 
erstellen, 
packungen 
erstmalig 

2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 

einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinte n Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 19 .Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR . MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAufk 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

u~J0_,;~,f 
Andrea Staacks-Fohl 
Dipl. -Ing. ( FH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3731/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/ 44 000 

1, Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
( BGBl. I, S. 1326). 



1.3 

2. 

3. 

§ 9 Abs.3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 02/90 vom 27.07.1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co. einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" vorn 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi~ 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(;:;\ 4G/Y27/S/ ............... /D/BAM 3731 - HvC 
\.!:) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8. 4 
8.5 

Bruttornasse: 27,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den "Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) , 
und Seeverkehr (IMDG- Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materi~lforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 
Verpackungen 
Im Auftrag 

1. 54 

/J,"Ao 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Di~~k:~H) w. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3732/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/44 001 

l . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I s. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs.3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vorn 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 03/90 vorn 27.07.1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co. einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001'' vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vorn 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden . Der Herstelllet muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(;:;\ 4G/Y28/S/ ............... /D/BAM 3732- HvC 
\.!:J. (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 
8.5 

Bruttornasse: 28,0 kg 

D e physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
E genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
f llgüter entsprechen. 
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8 . 6 Die Überwachung der rertigung vo n Ve rpac kungen na c h di eser 
Bauart muß nac h den ''Tec hn isc hen Ri c ht li nien für die Über
wachung der Fe rti gu ng von Verpac kunge n zur Beförderung ge 
fährlicher GUter (T RV 001) ", Ver kehrs b latt Heft 16, 1 98 7, 
S. 562 durchge f ilh rt werden . 

9 . Der in Nr. 2 gena nnte Antr ags t eller muß nachweisbar si cher
s te l l e n , d aß a lle Au fla gen Uber die Ver wendung der Ver
pa c ku nge n de mj enigen, der die Verpackungen filr Gefahrg u t 
e rstmali g e i ns etzt/ befilllt, b ekannt sind . 

1 0 . S onstiges 

10.1 Die Bauar t e nt spricht den in den inter nationalen Überein
ko mmen f ü r den St raßenv erkehr (ADR ) , Eisenbahnv erkehr ( RID ) , 
u nd See v e rke hr ( IMDG-Code ) und Luftverkehr (ICAO-TI ) 
sowie de n i n den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
festgel e gten Prüfanforderu ngen für Verpackungen zur Beför 
derung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulas s ung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Diesem Zulassungsschein lieg t eine Re chtsmittelbelehrung 
bei. 

1 0 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-prilfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1 0 00 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM ) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

JA~ f "-"-1(--...r-
Dipl.-Ing . H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3733/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/44 002 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 ( BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I s. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs.3 der Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22 . Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5. 
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Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 04 / 90 vom 27.07 . 1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co. einer BauartprUfung nach den ''Richtlinien fUr die 
BauartprUfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen filr die Beförde rung gefährlicher GUter mit See
schiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24 . August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. 

7 . 

8. 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 
8.5 

8.6 

9. 

Fe rtigung vo n Verpa c kungen 

Na ch der zug e lassenen Baua r t dürfen Verpackungen serienmäßig 
gef e rtigt we rd e n . De r Herst e lllee muß gewährlei s ten, daß be i 
de n serienmä ßig ge fertigt en Ve r pac kungen die für die Bauar t 
f e s t gelegte n An f orde r u ngen e rfilllt sind. 

Kenn zeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart se r ienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4G/ Y27 / S/ . . . . . . . . ... . .. . / D/ BAM 3733 - HvC 
(Herstellungs-
datum gern . Nr. 6. 2 e ) , RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dilrfen filr 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/ GGVS/ GGVE solche Verpackungen zuläs
s ig sind . 

Die Verpackunge n dilrfen filr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder III v erwendet werden. 

Folgende Grenzdaten filr den Inhalt bzw. die Verpackung dilr
fen nicht überschritten werden : 
Bruttomasse: 27,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im PrOfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
filllgilter entsprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien ftir die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
flhrlicher GUter (TRV 001 ) ", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S . 562 durchgefilhrt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen Uber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befilllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UNI 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im 11 Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-prilfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) veröffent licht . 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

-IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

r""~ 
Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3734/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/ 44 003 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Uber die Beförderung gefährlicher GUter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutlnderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S . 1278) . 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr . 5 der Verordnung Uber die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 



22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs.3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

3. 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 1 

Beschreibunq der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

~. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 05/90 vom 27.07.1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co. einer Bauartprüfung nach den ''Richtlipien flir die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(?\ 4G/Y27/S/ . . . .. .......... /D/BAM 3734 - HvC 
\..!!.) (Herst ellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8 .2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8.4 
8.5 

Bruttomasse: 27,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Befö rderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO - TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei . 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3735/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderu ng 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 004 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl . I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs.3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 

2. 

22 . Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001 ). 

Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Vollpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr . 06/90 vom 27.07.1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co. einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Ke~nzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

4G/Y28/S/ ... ............ /D/BAM 3735 - HvC 
(Herstellungs -
datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür-
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8.4 
8.5 

fen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 28,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüte r müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nac h den ''Technische n Richtlinien flir die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 dur chg efüh rt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen liber die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/beflillt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RIO), 
und Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesern Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10 .4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

.j{;~ f,.._~/ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/BAM 3736/4G 
für .die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/44 005 

Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung liber die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962) in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzfiberschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550) in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs.3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisen
bahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560) in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Hubert von Carnap GmbH & Co. 
Postfach 1280 

5227 Windeck 

3. Beschrei·bung der Bauart 

Kiste aus vollpappe 

4 . Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 07/90 vom 27.07.1990 der Hubert von Carnap GmbH 
& Co . einer Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die 
Bauartprlifung und die Erteilunq der Kennzeichnung von Ver-

5. 

6. 

7. 

packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen- RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985 ) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erflillt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi 
gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, daß be 
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die flir die Bauart 
festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

(u\ 4G/Y28/S/ ...... ......... / D/BAM 3736 - HVC 
\.V (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten unc 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für 
gefährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den 
Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zuläs· 
sig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden . 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung dür
fen nicht überschritten werden: 

8. 4 
8.5 

Bruttomasse: 28,0 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf 
füllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach d~eser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtl1n1en fur d1e Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr (RID) 
und Seeverkehr (IMDG-Code) und Luftverkehr (ICAO-TI) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beför
derung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- un1 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung un• 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.11.1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ImAuft~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

f'ct~~ 
Dipl.-Ing.(FH) w. Taegner 



ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3738/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 636 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 S 9 Abs . 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.199 0 
(BGBL. I, S.l326). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 

2. 

3. 

3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.l001). 

Antragsteller 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb . D 203 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 89/57095-1 vom 08.01.1990 der Bayer AG, 
zentrales Ingenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2.3, Packmittel 
-prüfung, Geb. B 406 in 5090 Leverkusen einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -
"vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl0/S/ ............... /0/BAM 3738- G+P 
~ (Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGV E solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse : 10 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs-

schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet , muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 20.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 3739/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/43 637 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
( BGB 1 . I , S . 12 7 8 ) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3 . Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBL. I, S.l326). 

1.3 § Q Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 

2. 

3 . 

3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S.l001). 

Antragsteller 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb. D 203 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoff) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
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Prüfberi c ht Nr. 89 / 57095-2 vom 08.01.1990 der Bayer AG, 
Zentra l es I ngenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2.3, Packmittel
prüfung, Geb. B 406 in 5090 Leverkusen einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
f ö rderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -
" vom 28.Juni 1985 ( Bundesanzeiger Nr. 157a v om August 
1985 ) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

6 . 

7. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
ausset z ung, da ß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpack u ngen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllet muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y10/S/ ............. . . /D/BAM 3739- G+P 
\_V ( Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001 ) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 .1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe !I oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 10 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8. 4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den '1 Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung ~efährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragstel ler muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR) , Eisenbahnverkehr 
(RIO) und Seeverkehr (IMDG-Code ) sowie den in den 
Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit i m "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent-
1 i eh t. 

1000 Berlin 45, den 26.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fa chgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Im Auft~'L .. 

Dlpl.-Ing. H.W. Hubner 
Oberregierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im ~~r:k _-r;({ 
Andrea Staacks -Foh l 
Dipl.-Ing.(FH) 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr . D/ BAM 3740/ 4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/ 43 638 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 S 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22 . Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefah rgutänderungsverordnung vom 18 . 06.1990 
( BGBL. I, 5.1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 I BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, 5.1001). 

2. Antragsteller 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb. D 203 
5090 Leverkusen 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr . 89/57095- 3 vom 08.01.1990 der Bayer AG, 
Zentrales Ingenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2.3, Packmittel
prüfung , Geb. B 406 in 5090 Leverkusen einer Bauartprü
fung nach den '' Richt linien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -
11 vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom August 
1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl0/S/ ............... /D/BAM 3740- SEYFERT 
\_V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwende t werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 10 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammenges etz te 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 



nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene Verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher GUter ( TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt;befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver6ffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 26.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftra~~ ·m Auftrag 

}tCAc-k -~~(_ 
Dip1.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Andrea Staacks-Fohl 
Dipl.-Ing.(FH) 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/BAM 374l/4G 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher GUter 
Aktenzeichen 1.5/43 639 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Ober die Bef6rderung gefährl icher GU
ter mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), 
vom 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Ober die innerstaatliche 
und grenzOberschreitende Bef6rderung gefährlicher GUter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.199 0 
(BGBL. I, S .l326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung Ober die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vorn 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3 . Eise nbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S . l001). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
PH-Packungstechnologie 
Geb . D 203 
5090 Leverkusen 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
PrOfbericht Nr. 89;57095-4 vom 08.01.1990 der Bayer AG, 
Zentrales Ingenieurwesen, Anlagensicherheit und 
technische Überwachung, Werkstofftechnik 2.3, Packmittel-

5. 

6. 

prüfung, Geb. B 406 in 5090 Leverkusen einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
f6rderung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -
''vorn 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vorn August 
1985) unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
fUr die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl0/S/ ............... / D/ BAM 3741- SEYFERT 
~) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8 . Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8 . 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpak
koogsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten fUr den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

Bruttomasse: 10 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
PrUffUllgUter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist 
wie die zugelassene verpackungsart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher GUter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befUllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Di~ser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialfor
schung und -prUfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) ver6ffent 
licht. 

1000 Berlin 45, den 26.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Andrea Staacks-Fohl 
Dip.-Ing.(FH) 
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ZULASSUNGSSCHEIN 

Nr. D/ BAM 3742/ 4G 
f ür d ie Bauart einer Ver packung zur Beförderung 

gefährli c her Güter 
Aktenzeichen 1.5/ 43 901 

l . Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 d er Verordnung ü ber die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee ) , 
v om 27. Juni 1986, (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4.See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S . 1278 ) . 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 
22. Juli 1985, (BGBl. I S . 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsv erordnung vom 18 . 06.1990 
(BGBL. I, S.l326) . 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06 . 1990 
( BGBl . I, S.lOOl) . 

2 . Antragsteller 

Carbo-Tech 
Gesellschaft für Bergbau- und Industrieprodukte mbH 
Postfach 13 01 40 
4300 Essen 13 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger We l lpappe 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 801/90 vom 10.04.1990 der 
Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie 
E.V., Hilpertstr. 22 in 6100 Darmstadt einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für die Be
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -
"vom 28.Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom August 
1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Vor
aussetzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt wer
den, zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach ·der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelller muß gewährleis
ten, daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die 
für die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7 . Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Yl6/S/ ............... /D/BAM 3742- Gi 
~ (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dür
fen fü~ gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVSee/GGVS/ GGVE solche verpak
kungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpak
kungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8.4 

8.5 

Bruttomasse: 15,1 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach die
ser Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die 
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 
16, 1987, S. 562 durchgeführt werden . 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sich
erstellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/ befüllt, bekannt sind . 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID) und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den 
Empfehlungen der vereinten Nationen (UN) festgelegten 
Prüfanforderungen für Verpa c kungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter. 

10 . 2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei . 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 27.Nov.l990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im~;:~ :1o~e ~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner Andrea Staacks-Fohl 

Dipl.-Ing.(FH) Oberregierungsrat 

l. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3743/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 . 5/43 844 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. 

3. 

4 . 

Antragsteller 

Dow Corning GmbH 
Postfach 13 03 32 

6200 Wiesbaden 13 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Aluminium) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 9/ 90 vom 26.04.1990 der Weilpappenfabrik 
Sausenheim, Postfach 12 20 in 6718 Grünstadt 1 einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001'' vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllet muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y6/S/ .... ... ........ /D/BAM 3743- WSG 
\.!:._) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6 . 2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8 .3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse: 5,6 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 

8.5 wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
sche in beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Uber
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den int ernationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID), und Seeverkehr (IMDG- Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerru fs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung un d -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 30. November 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Auf~:: ::: 
Dipl.-Ing.(~~Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3744/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 845 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl. I, s. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
( BGB l. I , S . 12 7 8 ) . 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutänderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1 .3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl. I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. Antragsteller 

Dow Corning GmbH 
Postfach 13 03 32 

6200 Wiesbaden 13 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

5. 

6. 

7. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kanister aus Weißblech) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 10/ 90 vom 26.04.1990 der Wellpappenfabrik 
Sausenheim, Postfach 12 20 in 6718 Grünstadt 1 einer 
Bauartprüfung nach den ''Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilunq der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr . 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigu?g von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllet muß gewährleisten, 
daß bei de n serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigt~n 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y6/S/ .......... . .... /D/BAM 3744- WSG 
\V (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II od~r III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 
Bruttomasse : 5,8 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8. 4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs-
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schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8 . 6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher· 
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt / befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart ent spricht den in den internationalen Überein
kommen für de n Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RID), und Seeverkeh r (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 30. November 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
Im Auftrag 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag ~ 

~~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Oberregierungsrat 

D1-~:.~~ Roesler 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3745/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/43 846 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befö rderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen ( Gefahrgutve·rordnung See - GGVSee) vom 
27. Juni 1986 (BGBl . I, S. 962), in der Fassung der 
4. See-Gefahrgutänderungsverordnung vom 30. Juni 1989 
(BGBl. I, S. 1278). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
auf Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 
22 . Juli 1985 (BGBl. I S. 1550), in der Fassung der 
3. Straßen-Gefahrgutlnderungsverordnung vom 18.06.1990 
(BGBl. I, S. 1326). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit 
Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 
22. Juli 1985 (BGBl . I Seite 1560), in der Fassung der 
3. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 06.06.1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2. 

3. 

4. 
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Antragsteller 

Dow Corning GmbH 
Postfach 13 03 32 

6200 Wiesbaden 13 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kisten aus Pappe) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüf
bericht Nr. 11/90 vom 26.04.1990 der Wellpappenfabrik 
sausenheim, Postfach 12 20 in 6718 Grünstadt 1 einer 

5. 

6. 

Bauartprüfung nach den "Richtlinien filr die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für 
die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen -
RM 001" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nr. 4 erfilllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Herstelllee muß gewährleisten, 
daß bei den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für 
die Bauart festgelegten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~4G/Y7/S/ ...... . .... .... /0/BAM 3745- WSG 
\.!:..) (Herstellungs-

datum gern. Nr. 6.2 e), RM 001) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
und entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach 
den Vorschriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen 
zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Folgende Grenzdaten für den Inhalt bzw. die Verpackung 
dürfen nicht überschritten werden: 

8. 4 

Bruttomasse: 6,7 kg 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungs
schein beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß 
nachweisbar sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte 
Verpackung mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach dieser 
Bauart muß nach den ''Technischen Richtlinien für die Über
wachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung 
gefährlicher Güter (TRV 001)", Verkehrsblatt Heft 16, 1987, 
S. 562 durchgeführt werden. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Auflagen über die Verwendung der Ver
packungen demjenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut 
erstmalig einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den internationalen Überein
kommen für den Straßenverkehr (ADR), Eisenbahnverkehr 
(RIO), und Seeverkehr (IMDG-Code) sowie den in den Empfeh
lungen der Vereinten Nationen (UN) festgelegten Prüfanfor
derungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung 
bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

1000 Berlin 45, den 30. November 1990 

Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließunger 
Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Di1.·-I1.~~:~esler 



Zulassungen des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7596/l3H4 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, • 1560) zu
letzt geändert durch die Dritte Verordnung zur 
Änderung der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3 . 
Eisenbahn-Ge fahrgutänderungsverordnung) vom 6. 
Juni 1990 (BGBl. I, S. 1001). 

2 Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

3 Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) entsprechend Prüf
bericht Nr. 102 310 vom 20.08.1985 der Versuchs
anstalt Minden (Westf) jedoch mit Innenfolie 
(Aluminiumfolie nach vorliegender Beschreibung). 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 310 der Bundesbahn
Vers u chsanstalt Minden (Westf) vom 20.08.1985 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf das Volumen 500 
bis 1500 Liter und der Auslaufdurchmesser max. 
57 cm betragen. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u\ 13H4/Y/ .......•..•. /D/BAM 
\_V (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

7596-EMPAC/4000/ 
(Netto
höchst
masse 
in kg) 

Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr . 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

8. l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

8. 2 

8.3 

8. 4 

9 

10 

1 0. l 

l 0. 2 

10.3 

ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind . 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu 
Volumen darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, 
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im 
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter 
sprechen. 

Korn
Prüf
ent-

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt, bekannt 
sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin " 
veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 

4950 Hinden, 18.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

für 
zur 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7649/l3H2 

die Bauart eines flexiblen Großpackmittels 
Beförderung gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

(IBC) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
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2 

3 

4 

5 

6 

der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. 
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. 
(GBGl. I, s. 1001). 

Eisenbahn
Juni 1990 

Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 036 vom 30.05.1985 und 
Prüfbericht Nr. 104182 vom 04.12.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden {Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Prüfberichten dürfen 
die flexiblen Großpackmittel (IBC) mit einer Höhe 
von 120 cm bis 165 cm und einen Auslaufdurchmes
ser von max. 57 cm gefertigt werden. Ferner darf 
das Volumen 500 bis 1500 Liter betragen. Die 
Abmessungen Breite und Länge dürfen nicht geän
dert werden. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen Großpack•itteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 0 l 

8 0 2 

8.3 

8.4 

9 

102 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H2/Z/ ............ /D/BAM 7649-EMPAC/4000/ 
(Herstellungs- (Netto-
datum nach höchst-
Rn 1605 (1) d) masse 
der Anl. zur GGVE) in kg) 

Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packalttel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Vo
lumen darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 bekannt 
sind. 

10 

1 0 0 1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.09.1990 

I 
'-

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7650/l3H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, s. 1001). 

Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 037 vom 05.06.1985 und 
dem l. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 102 037 vom 
24.07.1985 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(llestf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang VI 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf das Volumen 500 
bis 1500 Liter und der Auslaufdurchmesser max. 
57 cm betragen. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 



Großpackmittel (IBC) se ri e nm aßig gefe rtigt we r
den. Der Herstell e r muß gewäh rl e i s t en , daß bei 
den se r ienmäßig gefe rtigt en flexib l en Gr oßpack
mitteln (IBC) di e für die Bauart festgelegten An 
fo rd e rung en e rfüllt sin d. 

Das mit den Antragsunterlagen e ingereichte Quali 
t ätss ich e ru ngsprogramm i s t d abe i einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

~'\ 13H3/Z/ ... ........ . /D/BAM 7650-EMPAC/3500/ 
(Netto
höc hst 
masse 
in kg) 

~ (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

9 

datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE ) 

Die zu kennzeichn e nde Nettohöchstmasse ist je 
weils entsprechend Nr . 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güte r verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee so l
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulassig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge 
fahrliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch ritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels ( IBC) darf 900 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Vo
lumen darf 1,125 kg/Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt, bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

1 o. 3 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 18.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

für 
zur 

1 

2 

3 

4 

5 

1. Neufassung zum 

Z 0 L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 7651/13H2 

die Bauart eines flexiblen Großpackmittels 
Beförderung gefahrlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

(I BC) 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBL I, s. 1560) zuletzt 
geandert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn ( 3 . Eisenbahn
Gefahrgutänderungsvero rdnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemaß Prüfbericht Nr. 102 310 vom 20.08.1985 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 102 310 vom 
24.07.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang VI 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den Prüfberichten darf das Volumen 
500 bis 1500 Liter und der Auslaufdurchmesser 
max. 57 cm betragen. Die Abmessungen Breite und 
Länge dürfen nicht geände rt werden, die Höhe des 
flexiblen Großpackmittels (IBC) darf abweichend 
von den Prüfberichten 115 cm bis 165 cm betragen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Vo raussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmaßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
d en serienmäßig gefertigten f lexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 

.lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ff) 13H2/Y/ ••.•..•.•.• /D/BAM 76 51-EMPAC/4000/ 
(Herstellungs
datum nach 

(Netto
höchst
masse 
in kg) 

8 

8. 1 

Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse 
8.3 zu berechnen. 

ist je-

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmit tel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 
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8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu 
Volumen darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

10. 2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7653/l3H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels ( IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, s. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

2 Antragsteller 

3 

104 I 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

4 . 

5 

6 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, ,die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 312 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf das Volumen 500 
bis 1500 Liter und der Auslaufdurchmesser max. 
57 cm betragen. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ l3H3/Z/ ......... ... /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7653-EMPAC/4000/ 
( Netto 
höchst
mass e 
in kg) 

8 

8. 1 

datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Die zu kennzeichnende 
weils entsprechend Nr. 

Nettohöchstmasse 
8.3 zu berechnen. 

ist je-

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

8.2 Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fahrliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

8. 3 

8.4 

9 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Vo
lumen darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen d~n Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt, bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 



über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18 . 09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7654/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, S. 1001). 

Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmitte l (IBC) 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 313 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 01.08.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf das Volumen 500 
bis 1500 Liter und der Auslaufdurchmesser max. 
57 cm betragen. Die Abmessungen Breite und Länge 
dürfen nicht geändert werden, die Höhe des 
flexiblen Großpackmittels (IBC) darf abweichend 
von dem Prüfbericht 115 cm bis 125 cm betragen. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (1BC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 

8 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Y/ .•...••.•... /D/BAM 7654-EMPAC/4000/ 
(Herstellungs
datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

(Netto
höchst
mas s e 
in kg) 

Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packalttel (IBC) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden. wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

8. 2 Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fahrliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

1 0. 1 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu 
Volumen darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn 
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen , der die f 1 e x i b l e n Groß p a c km i t t e 1 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 bekannt 
sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefäh rli cher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Ma terial
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlich t. 

4950 Minden, 18.09.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7694/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel mit 
einem PE-Innengefäß. 

Fassungsraum: 206 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht 
Nr. 208/85 der Hoechst AG- D 207 -vom 03.07.85, 
Bericht 94 306, l. Nachtrag vom 21.01.83 und 
94 306, 2. Nachtrag vom 05.03.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen 
auch Verschlußstopfen entsprechend den Zeichnun
gen Nr. 060-80, 030-85 und 070-80 der Fa. Mühl
hoff, Köln verwendet werden. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
d e·r Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8.2 

8. 3 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ lAl/Xl-8/250/ •.•..••••......• /D/BAM 7694 - BFD 
::_} (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (l) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,86 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 

4,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale· Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 25.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf} Deutsche 

Bundesbahn 

1. Neufas~ung zum 
Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7695/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung übei die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser GmbH 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel mit 
einem PE-Innengefäß. 



Fassungsraum: 206 Liter. 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht 
Nr. 206/85 der Hoechst AG - D 207 - vom 04.07.85, 
Bericht 94 305, 2. Nachtrag vom 22.12.1986 und 
Bericht 94 305, 3. Nach tra g vom 05.03.90 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

(Westf) ei
de r Anlage 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen 
auch Verschlußstopfen entsprechend den Zeichnun
gen Nr. 060-80, 030-85 und 070-80 der Fa. Mühl
hoff, Köln verwendet werden. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anfocderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1Al/Xl.8/250/ ...•....••....•. /D/BAM 7695 - BFD 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,86 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü1lt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 25.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7789/0Al 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 952 vom 06.10.1986, 
1. Nac htrag zum Prüfbericht 103 952 vom 
11.11.1987 und 2. Nachtrag zum Prüfbericht 
103 952 vom 03.05.1990 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7789/0Al vom 27.11.1986 und dem 1. Nach
trag zum Zulassungsschein 7789/0Al vom 06.01.1988 d'er 
Fa. Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. in 
7110 Öhringen 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7790/1Al 

Nr. 
bzw. 

des Zulassungsscheines 
erweitert: 

wird 

4 Anforderungen an die Bauart 

wie folgt geändert 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
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gemäß PrUfbericht Nr. 103 952 vom 06.10.1986, 
1.Nachtrag zum PrUfbericht 103 952 vom 11.11.1987 
und 2. Nachtrag zum PrUfbericht 103 952 vom 
03.05.1990 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer BauartprUfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7790/1A1 vom 27.11.1986 und dem l. Nach
trag zum Zulassungsschein 7790/lAl vom 06.01.1988 der 
Fa. Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. in 
7110 Öhringen 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7800/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Siechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg (Lahn 1) 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,7 bis 12,1 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrUfbericht 
Nr. 103 944 vom 07.10.1986, 
Nr. 103 944 l. Nachtrag vom 06.03.1989, 
Nr . 103 944 2. Nachtrag vom 14.09.1989 und 
Nr. 103 944 3. Nachtrag vom 23.03.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von den genannten Berichten darf zen
trisch im Deckel ein Kunststoffverschluß entspre
chend den vorgelegten Zeichnungen angebracht wer
den. 

Das Spannringschloß darf in der Ausführung gemäß 
vorgelegtem Muster 2 bzw. entsprechend Anlage 1 
zu Bericht 107 908 verwendet werden. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 
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Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

8 

8.1 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 14/ ............ /D/BAM 7800-BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht Uber
schritten werden. 

8. 4 

9 

Die Bruttohöchstmasse des 
13,8 kg (Verpackungsgruppe 
überschreiten. 

Versandstückes darf 
II und III) nicht 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 0 1 ) " - Verkehrs b 1 a t t Heft 1 6, 1 9 8 7 , S. 56 2 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befällt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.10.1990 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zu111 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7864 / 1A1 

Nr. 4 d e s Zulassungss c heines wir d wie f o lgt g e ä nd e rt 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß d e n Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 234 vom 18.12.1986 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (W e stf) und 
Prüfbericht- Nr. XI / 90 vom 10.04.1990 und Prüf
beri c ht-Nr. XV/ 90 v om 21.08.1990 der Mauser-Wer k e 
GmbH in 5040 Brühl einer Bauartprüf un g na c h dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzog e n worden 
sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein Nr. 7864/ lA1 
Werke GmbH in 5040 Brühl. 

in Verbindung mit dem Zulas
vom 12.01.1987 der Mauser-

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfun g , 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 09.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7882/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 322 vom 15.01.1987, 
1. Nachtrag zum Bericht 104 322 vom 12.05.1987 
2. Nachtrag zum Bericht 104 322 vom 26 . 09.1988 
und 
3. Nachtrag zum Bericht 104 322 vom 27.07.1990 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

(Westf) ei
der Anlage 

Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein Nr. 7882/lH2 
Eisenwerk Streuher & 

22.12.1988 . 

in Verbindung mit dem Zulas-
1. Neufassung der Firma Sulo 

Lohmann, 4900 Herford vom 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 02.10.1990 

Bundesbahn-Zentral a mt 
Hi nden (W est f ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung z um 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7987/0A2 

fti r die Bauart ein e r Ve r packung zur Beförde r un g gefäh r 
liche r Gü t er 

2 

3 

4 

6 

8 

8. 1 

8. 2 

Rec ht s grundl ag en 

Verordnung übe r die inn er staatliche und 
ü be r sch r eitende Beförde run g gefä hr l i che r 
mit E i senbah n en (Gefa hr gu t ve rordn u n g 
bahn- GGVE) vom 22.07 . 1 9 85 
(BGBl. I , S . 1560) 

Antragst e ll e r 

Blech~a r enfab r ik Lim b u r g 
6250 Limb u rg (La h n 1) 

Benennung de! Bauart 

grenz 
Gü t e: r 

Ei sen -

Fe i nst bl echve r pack ung mi t abneh mb ar em Deckel 

Fassungs r a u m: 4 , 8 b is 6 , 5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Di e Ba uar t muß den Bau mu s t e r n en tsp r echen , ciie 
ge mäß P r üfber i ch t Nr . 104 514 vom 02 . 0 4. 1 987 und 
Nr. 104 5 1 4 1. Nacht r ag vom 06 . 03 . 1989 der 
Bu ndesbahn - Versu c hsa nstalt Mi nden ( Westf) eiaer 
Ba u a rt p r üfu n g n ach dem Anh a n g V de r AnLage z u r 
GGVE u n t erzoge n wor den s i nd . 

Das Spannringsch l oß d arf in de r Ausfüh r un g gemä ß 
vo r gel e gtem Mu s ter 2 bz w . en ts p r ec h e n d Anlage l 
zum Beri ch t 10 7 908 v e rw e nd e t we rden. 

Zulassung 

Di e un t er Nr. b esch r i e bene Ba u a rt wird un te r 
der Vo ra iJS S e tzung, d a ß di e An f o rderun g e n na c h 
Nr. 4 e r füllt werd e n, zu gelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
g ewährleisten, daß bei den s e rienmäßig gefertig
ten Verpackungen di e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugel ass enen Bau a rt serienmä ß i g ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
si c htbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 9/S/ ............ /D/BAM 7987-BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-' 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes dar f 
8,2 kg (Verpackungsgruppe II) bzw, 10,1 kg (Ver
pa c kungsgruppe III) nicht überschreiten . 
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8. 4 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7988/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560)-

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg (Lahn 1) 

3 Benennung der Bauart 

4 
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Feinstblechverpackung mit 
abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 8,7 bis 11,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 515 vom 02.04.1987 und 
Nr. 104 515 l. Nachtrag vom 06.03.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Das SpannrinKschloß darf in der Ausführung gemäß 
vorgelegtem Muster 2 bzw. entsprechend Anlage 1 
zum Bericht 107 908 verwendet werden. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
na'ch 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Yl5/S/ ....•.•...•. /0/BAM 7988-BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

9 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
14,7 kg (Verpackungsgruppe II) bzw. 
20,2 kg (Verpackungsgruppe III) 

nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übe ,reinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.10.1990 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7989/0A2 

Nr. 4 und Nr. 8.6 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
104 516 vom 02.04.1987 und 
104 516 1. Nachtrag vom 05.06.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

(Westf) ei
der Anlage 

Das Spannringschloß darf in der Ausführung gemäß 
vorgegebenem Muster 2 bzw. entsprechend Anlage 1 
zum Bericht 107 908 verwendet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7989/0A2 der Blechwarenfabrik Limburg 
GmbH, 6250 Limburg (Lahn 1) vom 16.06.1987. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
lin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.! 

der 
Ber-

4950 Kinden, 01.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7997/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) . vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn ( 3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, s. 1001). 

Antragsteller 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 731 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf der Auslaufdurch
messer max. 57 cm betragen. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpa ck
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( u \ 13H2/Z/ ........••.... /D/BAM 7997-EMPAC/4000/1000 
0 (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8. 4 

9 

datum nach 
Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüf füllgUter ent
sprechen . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

.. dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 18.09.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8243/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

1.1 Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

1.2 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

v. 16.08.85 -Ausnahme E 22 -
(BGBl. I, S. 1612). 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Hühlbach 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit 
nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 30 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht 

Nr. 104 583 vom 11.02.1988, 
Nr. 104 583 1. Nachtrag vom 14.09.1990, 
Nr. 107 188 vom 06.03.1989, 
Nr. 107 640 vom 03.07.1989, 
Nr. 107 640 1. Nachtrag vom 16.10.1989 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) und 
Prüfbericht Nr. 211 189-01 vom 22.01.1990 der 
BASF AG - KTE/WHW-F 206 - einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung. daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r~-) 3H1/X/250/ ............•. /D/BAH 8243-PP 
\_/ (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

112 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Prüffüll
ut 

Netzmittellösung 5 %*) 

Peressigsäure mit 
Tensiden 
"Divosan Forte Plus"**) 
gem. im BZA Hinden 
hinterlegten Rezepturen 
*) Standardflüssigkeit 
**)Originalfüllgut 

Verpackungsgruppe 
I II III 

1,40 1, 40 

1, 12 1, 12 1, 12 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 •c 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zum Prüffüllgut Peressig
säure mit Tensiden ''Divosan Forte Plus'' und 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung 5 % nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gem. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Peressigsäure mit Tensiden "Divosan Forte Plus" 
gem. im BZA Hinden hinterlegten Rezepturen. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Randnummer 3152/1 des An
hangs A.1 der Anlage zur GGVS sein. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungss.chein wird im "Amts 
teilungsblatt der Bundesanstalt für 

und Mit
Material-



forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C 0 E I N 

Zulassungs-Nr. 8248/0AZ 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter· 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Blechwarenfabrik Limburg 
6250 Limburg (Lahn 1) 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 2,7 bis 3,27 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 105 704 vom 27.01.1988 und 
Nr. 105 704 1. Nachtrag vom 06.03.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Das Spannringschloß darf in der Ausführung gemäß 
vorgelegtem Muster 2 bzw. entsprechend Anlage 1 
zum Bericht 107 908 verwendet werden. 

5 Zulassung 

6 

8 

8. 1 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 5/S/ ............ /D/BAM 8248-BL 
(flerstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmä ßig ge
fertigten und entspr echend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu 
lässig sind. 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder lll verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes 
4,2 kg ( Verpackungsgruppe II) bzw. 5, 7 kg 
packungsgruppe III) nicht überschreiten. 

darf 
(Ver -

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güte r. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
t en. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bund esanstal t für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 01.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S 0 N G S S C 0 E I N 

Zulassungs-Nr. 8282/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGBl. I, s. 1001). 

2 Antragsteller 

3 

4 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 
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5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß Prüfbericht Nr. 105 905 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.03.1988 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf der Auslaufdurch
messer max. 57 cm betragen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmaßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmaßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tatssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ l3H2/Z/ .............. /D/BAM 8282-EMPAC/4000/1000 
\V (Herstellungs

datum nach 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

l 0. 1 

Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulassig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fahrliche Güter der Verpackungsgruppe III verwen
det werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
s~hritten werden. 

Die höchstzulassige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt 1 bekannt 
sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Be!öfderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im .. Amts- und Mit-
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teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.09.1990 

\, f. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8 298 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. l 

4. 2 

6 

8 

8.1 

8. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.198S 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Henkel KGaA, 4 0 0 0 DUsseldorf 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und drei 5 !
Kanister aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. l OS 736 vom 18.02.1988 und 
dem 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. lOS 736 vom 
0 2.04.1990 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie 
nannten Prüfberichten 
werden. 

in den unter Nr. 4.1 ge
beschrieben verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

:Jach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se:rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serianmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

u ,., 4G / Y22 / S / ................. / D/ BAM 8298- SEYFERT 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 



8. 3 

8. 4 

8. 5 

8. 6 

9 

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Versandstückes darf 22 kg 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam 
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver 
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Befö r derung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , s . 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve r packung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be 
kannt sind. 

sungsschein 
Felser GmbH , 

8367/1A1 vom 30.06.1988 
5 95 2 At tendo rn . 

der Fa. Blefa-

Dieser Nachtrag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materia lf o r schung und -pr üfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -75 51) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1 . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

10 Sonst i ges Zulassungs-Nr. 8368/1A1 

10 . 1 Die Baua r t entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen übe r die 
nationale Beförderung gefährlicher Gü t e r 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereink ommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf de r 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Na ti onen (UN) 
über die Beförderung gefäh rlic he r Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fü r Verpackungen 
zur Bef ör derung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbe hal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Am t s - und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0 340-7 551) veröffentlicht . 

4950 Hinden, 17 . 09 .1990 

\ 

"'-\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 8367/1A1 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, diE 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 169 vom 10.06.1988 det 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Fässer auch entsprechend Zg. 54227-1 der Fa. 
B1efa-Felser GmbH (restentleerbarer Oberboden) 
gefertigt werden . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 106 170 vom 10.06.1988 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Fässer auch entsprechend Zg. 4227-l der Fa. 
Blefa-Felser GmbH (restentleerbarer Oberbode n) 
gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8368/1A1 vom 30.06.1988 der Fa. Blefa
Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Dieser Nac htrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin " (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

2. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nt. 8456/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geänder J 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, di~ 

gemäß Prüfbericht Nr . 110 288 vom 29.04.1988 un• 
460 589-01 vom 12.07.1989 der BASF AG Awet< 
Thermoplaste einer Bauartprüfung nach dem An· 
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen wardet 
sind. 

Abweichend von den genannten Berichten dürfen dif 
Kunststoffdeckelfässer am oberen Bordurrand einE 
Bohrung gemäß der von der Firma Dynoplast 
Elbatainer GmbH vorgelegten Zeichnung, Durchmes
ser 8 mm, für den Einsatz eines Bunsenventils 
besitzen . 
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Dieser Nachtrag gilt nur 
sungsschein 8456/ lH2 vom 
trag zum Zulassungsschein 
Firma Dynoplast Elbatainer 

in Verbindung mit dem Zulas-
27.09.1988 und dem l. Nach-
8456/lH2 vom 15.09.1989 der 
GmbH in 7505 Ettlingen. 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.10.1990 

,,· \ 
'r 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zur 
1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8628/lH2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
107 323 vom 17.04.1989, 
107 323 vom l. Nachtrag vom 20.12.1989 und 
107 323 2. Nachtrag vom 27.07.1990 

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung 
sungsschein Nr. 8628/lH2 l. Neufassung 
Eisenwerk Streuher & Lohmann, 4900 
03.05.1990. 

mit dem Zulas
der Firma Sulo 

Herford, vom 

Dieser Nachtrag wird im ''Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 02.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8742/l3H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittels (IBC) 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

116 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 (BGBl. I, s. 1560) zuletzt 
geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
der Gefahrgutverordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn
Gefahrgutänderungsverordnung) vom 6. Juni 1990 
(BGB!. I, S. 1001). 

Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

8 

8. l 

8. 2 

Empac Verpackungswerk GmbH 
4407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 501 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 28.06.1989 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend vom Prüfbericht darf der Auslaufdurch
messer max. 57 cm betragen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt wer-

den. Der Herst~ller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die fUr die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das ~it den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

l3H2/Y/ .............. /D/BAM 8742-EMPAC/4000/1000 
(Herstellungs

datum nach 
Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen fUr ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe Il oder 
III verwendet werden. 

8. 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten . 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn 
gröGe usw.) ~üssen d~n Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. :Jr. 4 genannten Prüifüllgliter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 



festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 18.09.1990 

\_\ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Nr. 
bzw. 

4 

!.• Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H ~ I N 

Zulassungs-Nr. 8755I1H2 

des Zulassungsscheines 
erweitert: 

wird 

Anforderungen an die Bauart 

wie folgt geändert 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 347 vom 17.04.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und 
Prüfbericht 13190 vom 05.10 . 1989 der Fa. Siepe 
GmbH einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt 
sungsschein 8755I1H2 
GmbH, 5014 Kerpen 3 

nur in Verbindung 
vom 03.08.1989 

mit 
der 

dem 
Fa. 

Zulas
Siepe 

Dieser Nachtrag wird im '' Amts - und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

4950 Kinden, 23.10.1990 

l l,_, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8780IOA2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 107 749 vom 04.08.1989 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Abweichend von dem genannten Bericht dürfen die 
Verpackungen mit einem im Deckel zentrierten 
Kunststoff-Verschluß, entsprechend der Zeichnung 
41315 der Stolz-Plastic in 5908 Neunkirchen 
(Siegerland), gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 8780IOA2 vom 21.08.1989 der Hermann Opitz 
GmbH in 4900 Herford. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prUfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 11.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Neufassung zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8884I1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Kaut ex-Werke 
5300 Bonn 3 Holzlar 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 220 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
89 472 -113 vom 05.10.1989, 
89 532-116 vom 07.11.1989, 
89 555-117 vom 17.11.1989, 
89 569-130 vom 29.12.1989 und 
90 635-124 vom 26.07.1990 
der Hoechst 
hang V der 
sind. 

AG einer BauartprUfung nach dem An
Anlage zur GGVE unterzogen worden 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

.gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\ 1 H 11 X 1 . 312 50 I ••••••••••••••• I D I B AM 
~ (Herstellungs-

datum nach 

8884 - K 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
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8. 2 

8. 3 

8. 4 

verwendet 
schritten 

werden, wenn für sie nach 
der GGVS/GGVE/GGVSee solche 

den Vor
Verpackun-

gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Guter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Netzmittellösung 
Kohlenwasserstoffgemisch 
Salpetersäure (55 %) 
n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 

Verpackungsgruppe 

1 '2 6 

II III 

1 '90 
1,40 
1,40 
1' 50 
1 '2 0 

1 '9 0 
1,40 
1,40 
1,50 
1 '2 0 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 oe 
darf 

166 kPa bei ZJ..! r_ , Standardflüssigkeit 
Wasse·r, 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellösung, 
166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Netzmittellösung, 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Kohlenwasserstoffgemisch und 
133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Salpetersäure (55 %) 
nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35. oe muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gem. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesättigte Netz
mittellö•ung als Standardflüssigkeit gem. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflüssigkeit gem. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch als 
gem . Id) der Beilage zum Anh. 

Wasser als Standardflüssigkeit 
lage zum Anh. V/GGVE. 

Standardflüssigkeit 
V/ GGVE, 

gern. If) der Bei-

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nac.h dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführ~ werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Befötderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

Übereinkommen des Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsb1att der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 17.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr: 9162/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schmalbach - Lubeca AG 
3370 Seesen 

Benennung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,07 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 000 028 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 17.10.1990 einer . Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



RID/ADR/OA1/Y 2/S/ .. . ... ... .. /D/BAM 
(He rst ellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9162 - SLW 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zug elass enen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Ve rpa cku ngsgrupp e II o der III verwendet wer
d e n. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden.Die Bruttohöchstmasse des 
Versandstückes darf 1,58 kg nicht über sc hreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technis chen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Gü ter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 24.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9169/6HG2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh rli che r Güte r 
mit Eisenbahnen (Ge fahr gutve r o r dn un g Eisen-
bahn - GGVE) vom 22 . 07 .1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dynoplast/Elbatainer GmbH, 7505 Ettlingen 

Benennung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Kunststoff), 
gefäß mit eine r Außenverpackung aus 
Kistenfo r m 

Nennvolumen: 5 1 

Kuns ts toff 
Pappe in 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

7 . 1 

CD 

7. 2 

8 

8.1 

8. 2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 107 953 de r Bundesbahn - Ver
suchsanstalt Minden (Wes t f) vom 02 . 01.1990 einer 
Bauartp rü fung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Vo r aussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen di e für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sin d. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fe rt ig t en Ve rpa ckungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

Ausführung 1 

6HG2/Y 1.5/60/ ..•••.......•. /D/BAM 9169-DYNOPLAST 
Elbatainer/WEBI 

Ausführung 2 

(He rst ellungs 
datum nach 
Rn 1 51 2 ( 1) e) 
der An 1. zur 
GGVE 

6HG2/Y 1 .5 /50/ .......•...... /D/BAM 9 169 -DYNOPLA ST 
Elbatainer/AWK 

(Hers t ellungs 
datum na ch 
Rn 1 51 2 ( 1) e) 
der An 1. zur 
GGVE 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und en t sprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter 
ve rwe nde t werden, wenn für sie na c h den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rpa c ku n 
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III ve rwendet 
werd e n. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,5 0 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
•tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf bei Ausführung 1 40 kPa bzw. 

bei Ausführung 2 33 kPa 
nicht überschreiten. 

8 . 5 Entfällt 

8 .6 Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart h a t die Bau
artprüfung mit f olg ende n Sto ffen bestanden: 

Bezeic h n un g 

Rostlöser 
MoS*) 

Rostschutz 
"top"*) 

UN - Nr . 

Stof f der Anlage 
Konzcn- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

3 31c) 

3 2c) 
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8 • 7 

9 

10 

10 . 1 

Universal
spray*) 
11 Supc r 6 11 

3lc) 

Alu Felgen
reiniger*) 

Ke in S t o f f d e r 
Anl. zur GGVE 

Freie Sicht*) - Ke in S t o f f d er 
Anl . zur GGVE 

*)Füllgüter der Firma Berner gemäß beim SZA 
Minden hinterlegter Rezeptur. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562 , 
durchgeführt werden . 

Dei in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ve r wendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fü r Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem in ternationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter 
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsb latt der Bundesanstalt für Material 
fo rschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9239/1G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

120 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Pappe mit einem PE-Innensack 

4 

s 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern en tsprech en , di e 
gemäß Prüfb e richt Nr. VI/90 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl vom 25 . 01 . 1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr . beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fe rti gten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 1G/Y 258/S/. ,,, , ...••.•.••• /D/BAM 9239- M 
(Herstellungs-

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

10 

10. 1 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zug elassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 258 kg nicht überschreiten. 

Die Uberwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den 11 Techn ischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährl i chet Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Befördert1ng gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
au f der 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prü fanforde rungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt f ür Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.08.1990 

h 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9240/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

5 

6 

8 

8. l 

8. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BCBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht Nr. XIII/90 aus dem Werkstoff 
Lupolen 526ll der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, 
vom 09.05.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.3/250/ •.......•...•. /D/BAM 9240- M 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8. 4 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Netzmittellösung 

Verpackungsgruppe 

1 • 3 3 

I I I II 

1. 8 5 
1,40 

1. 8 5 
l. 40 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 'C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und Netzmittellösung nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

l 0. l 

l 0. 2 

10. 3 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 'C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht starker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. lf) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis 
träglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

•Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hiodeo, 21.08.1990 
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Bu~desbahn-Zentralamt 

Hi!lde!l (Westf) 
Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 
Zulassungs-Nr. 924l/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnu!lg über die i'lnerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eise~bah!len (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22 .07 .1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff 

Ne:tnvolume!l: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit 'lichtab!lehmbarem 

Die Bauart muß de!l Baumustern ent.sprechen, die 
gemäß Bericht Nr. XIII/90 aus dem Werkstoff 
Hostale~ GM 7255 der Mauser-Werke GmbH, 5040 
Brühl, vom 09.05.1990 ei~er Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
de'1 sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird u!lter 
der Voraussetzu'lg, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfül lt werden, zugelassen. 

6 F~rtigung von Verpackungen 

8 

8. 1 

8. 2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Ve rpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Xl.3/250/ .............. /0/BAM 9241 - M 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt 
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Die Dichte der FUllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8. 4 

Standard 
flüssigkeit 

Wasser 
Netzmittellösung 

Verpackungsgruppe 

1,33 

I I I II 

1 '8 5 
1' 4 0 

1 '85 
1' 40 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und Netzmittellösung nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8 . 6 

8. 7 

8. 8 

9 

10 

1 0. 1 

10. 2 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 'C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als. Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.08.1990 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9242/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07 .1 985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht Nr. XIII/90 aus dem Werkstoff 
Finathene 56020S der Mauser Werke GmbH, 
5040 Brühl, vom 09.05.1990 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährl~isten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(][) 3Hl/X1.3/250/ •.....••..•••. /D/BAM 9242- M 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

8.4 

8. 5 

8. 6 

8. 7 

8.8 

9 

10 

1 0. 1 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Netzmittellösung 

Verpackungsgruppe 

1 '3 3 

I I lll 

1,85 
1' 4 0 

1 '8 5 
1' 4 0 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und Netzmittellösung nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 oc muß sichergestellt sein, daß bei betriebs-
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro-
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter: 

Netzmittellösung als Standardflüssigkeit gern. Ia) 
der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis 
träglichkeit 
Wissenschaft 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 
und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassung:l::ischein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.08.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hindeo (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9243/4G 

fUr die Bauart eine r Verpackung zur Beförder ung gefähr
li cher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn - Gefah r gu t ausnahmevero rdnung vom 
16. August 1985 (BGL. I, S . 1651) zuletzt geän 
dert durch die Vi er t e Ve r ordnung zur Änderung von 
Gefahrguta usnah meve r ordnungen vom 01. Ma i 1990 
(BGBL. I, S. 849) 
- Ausnahme E 44 -

Antragsteller 

Dalli -Werke Mäurer + Wirtz 
5190 S t o lberg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe a l s Außenverpackung mit vorver
packten Parfümerieprodukten 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 1 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 99 846 d e r Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.10.1983 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sin d. 

Zulassung 

Die unter Nr. besc hriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anf orde rungen 
Nr. 4 erfüllt werd e n, z ugel assen . 

Fertigung von Verpackungen 

unt e r 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se.rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar · wie folgt zu kennzeichnen: 

Größe 1: 
( ~) 4G/Y8/S/ ....•.•....... / D/ BAM 9243- SEYFERT 
~ (Herstellungs-

Größe 2: 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

4G/Yl3/S/ •............. /D/BAM 9243- SEYFERT 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden let z ten 
Ziffern) 

Un . Größe 3: 
4G/Y21/S/ .............. /D/B AM 9243- SEYFERT 

(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8 . 2 

8. 3 

sch ri f t en der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Ve rp ackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I I ode r 
den. 

gefährliche GUte r 
Ill ve rw en det wer-

Die Bruttomasse des Ve r san dstUckes darf 
7,5 kg (Größe 1), 
13 kg (Größe 2) bzw. 
21 kg (Größe 3) 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Ve rp ack ungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 

diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
s tellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für di~ Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
fo rschung und -prlifung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 
Zulassungs-Nr. 9244/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dalli-Werke Mäurer + Wirtz 
5190 Stolberg 1 

3 Benennung der Bauart 

4 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung mit vorver
packten Parfümerieprodukten. 

Anforderungen an die Bauart 



4. 1 

4. 2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 468 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.12.1984 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8. 3 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y40/S/ .••.••...•..•. /D/BAM 9244 - SEYFERT 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 
den. 

Verpackungen dürfen für 
Verpackungsgrupp II oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Versandstückes darf 40 kg 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21.08.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9245/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 30/0 und 30/0 -1 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
vom 04 . 04.1990 der 
einer Bauartprüfung 
zur GGVE unterzogen 

Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
nach dem Anhang V der Anlage 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungeri 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelasse n . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

"Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festge l egten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 4G/X *) /S/ .... .. ..... . ... /D/BAM 9245- E.C.A . 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 
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8 

8 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10 .1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt e n und entsprechend Nr. 7 geken n ze ichne
ten Ver packun gen dürfen für gefähr liche Güter 
ver wendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen z ulässi g sind. 

Die Verp a cku ngen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 

zu Innenvolumen 

0,82 kg/Liter (V erpackun gsgruppe 
1,00 kg / Liter ( Verpackungsgruppe 
1,22 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

I) bzw. 
II ) bzw. 

I II) 

W1rd die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackun gsbauart . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den " Technisc hen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(T RV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 19 87 , S. 562, 
d urchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragstel ler muß nachweis
bar sicherstellen, daß a ll e Auflagen über die 
Verwend un g der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt /befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat1onale Eis~nbahnbe

förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährl icher Güter 
Str3ße (A DR-übereinkommen) 

i nter
auf der 

d~~ in ternationalen übere i nkommen des Seever 
kehrs ( IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
f orschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9246/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 
mit Eisenbahnen 

die innerstaatliche und grenz
Beförderung gefährlicher Güter 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn-

2 

GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den 
gemäß Prüfbericht 
vom 04.04.1990 der 
einer Bauartprüfung 
zur GGVE unterzogen 

Baumustern entsprechen, die 
Nr. 30/0 -II und 30/0 -III 

Fa . Europa Carton AG, Harnburg 
nach dem Anhang V der Anlage 
worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~'4G/X *) /8/ ............... /D/BAM 9246- E.C.A. 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen . 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 
0,82 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,00 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,22 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

zu Innenvolumen 

I) bzw. 
II) bzw. 

I I I ) 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 

10 01 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 10.09 . 1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9247/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 32/0 und 32/0 -1 
vom 04 . 04.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4. 1 ge
verschlossen 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(;_) 4G/X *) /S/ .... . ... . ...... /0/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 

9247 - E . C . A. 

8 

8 01 

8.2 

8.3 

masse) beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöc hstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennze i chne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpac k un
gen zulässig sind : 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 
0,77 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0,95 kg/Liter ( Verpackungsgruppe 
1,16 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten . 

zu Innenvo l umen 

I ) bzw. 
II ) bzw . 

I I I ) 

8.4 Entfällt 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet , muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam i st wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001 ) " - Verkehrsb 1 at t Heft 1 6, 198 7, S. 562 , 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-überei n kommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
~ur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 10.09.1990 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9248/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 32/0 -2 und 32/0 -3 
vom 03.08.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen 
werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

128 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(
..-., .... 
,: ) 4G/_X *) /S/ ............... /D/BAM 9248- E.C.A. 

·-~ (Brutto- (Herstellungs-
höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 
0,77 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0,95 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,16 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

zu Innenvolumen 

I) bzw. 
II) bzw. 

III) 

8.5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9249/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 33/0, 33/0 -1 und 33/0 -2 



4.2 

5 

6 

vom 03.08.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden . 

Zulassung 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart ser i enmäß i g ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzei c hnen: 

fU \ 4G/X * ) / S/ .. . . .. .... . . .. . / D/ BAM 9249 - E. C. A. 
\,!!_! (Brutto- (Herstellungs-

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse is t 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I , II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 

zu Innenvo lumen 

0,61 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0,75 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0,92 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

I) bzw. 
II) bzw. 

I I I ) 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fert i gung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

10 .2 

10 . 3 

festgelegten Prüfanfo rderungen für Verpac kungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ei n Widerr uf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und M i t~ 

teilungsblatt der Bundesanstalt fü r Mate ri al 
f o rs c hung und -prüfung, Berl in" ( ISSN 03 40-7 5 51) 
ve röffentli c ht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9250 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11 , 
2000 Harnburg 1 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

4.2 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr.33/0 -3, 33 / 0 -4 und 33 / 0 -5 
vom 03.08.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der An lage 
zur GGVE unterzogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4. 1 ge
verschlossen 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

• gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

@n 4G/X *) /S/ . ..... . ........ /D/BAM 9250- E.C.A. 
(Brutto- (Herstellungs-
höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr . 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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8. 1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8 . 5 

8 . 6 

9 

10 

10 . 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
s c hriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläss i g sind. 

Di e Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 

zu Innenvolumen 

0 ,61 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0 , 75 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
0 ,92 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
n i cht überschreiten. 

Entfällt 

I ) bzw. 
II) bzw. 

I I I) 

Wi r d die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschr i ebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mi t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richt l inien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001 )"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den i n 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Gode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 10 . 09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9251/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr-
1 i eher Güter 

130 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 

die innerstaatliche und grenz
Beförderung gefährlicher Güter 

2 

mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Garton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

4 . 2 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 35/0 , 35/0 -1 und 34/0 -1 
vom 19.04.1990 der Fa. Europa Garton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4 . 1 ge
verschlossen 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r·u) 4G/X *) /S/ ............... /D/BAM 9251 - E.G.A. 
~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8 . 3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 
0,82 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,00 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,22 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

zu Innenvolumen 

I) bzw. 
II) bzw. 

III) 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Gode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S G H E I N 

Zulassungs-Nr. 9252/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Garton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 36/0 und 36/0 -1 
vom 25.04.1990 der Fa. Europa Garton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Zulassung 

Nr. 4. 1 ge
verschlossen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,./-U'· 
n 4G/X *) / S/ ...... . ........ /0/BAM 

(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 

9252 - E.G.A. 

masse) beiden letzten 
Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse zu Innenvolumen 
darf 
1,22 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,50 kg/Liter ( Verpackungsgruppe 
1,84 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

I) bzw. 
II) bzw. 

I I I ) 

8 . 4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Gode) 

übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
~ur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9253/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB l . I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 36/0 -2 und 36/0 -3 
vom 25.04.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Zulassung 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt. werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X *) /S/ ... ............ /0/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

9253 - E.C.A. 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

132 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE /GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse zu Innenvolumen 
darf 
1,22 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,50 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,84 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

I) bzw. 
II) bzw. 

I I I ) 

8.5 

8 . 6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (A DR-übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Code) 

übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9254/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 



4.2 

gemäß Prüfbericht Nr. 36/0 vom 25.04.1990 und 
37/0 -1 vom 21.05.1990 der Fa. Europa Garton AG, 
Harnburg einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10 . 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß i g ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/X *) /S/ ............... / 0 / BAM 9254 - E. C. A. 
··--_!' / (Brutto- ( Herste 11 ungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse zu Innenvolumen 
darf 
0,82 kg/Liter ( Verpackungsgruppe I ) bzw. 
1 ,00 kg/Liter ( Verpackungsgruppe I I ) bzw. 
1 '22 kg/Liter ( Verpackungsgruppe II I) 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonst i ges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Gode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpack unge n 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbe ha l ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- u nd Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mate r i a l
forschung und -prüfung, Berl in " (ISSN 03 40-75 51 i 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10. 09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S G H E I N 

Zulassungs-Nr. 9255/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Garton AG, Spital er Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 36/0 -2 vom 25.04.1990 und 
37/0 -3 vom 21.05.1990 der Fa. Europa Garton AG, 
Harnburg einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Zulassung 

Nr. 4. 1 ge
versch 1 ossen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig

"ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: .. . 

: ft )4G/X *) /S/ ............... /0/BAM 9255- E.G.A. 
, ___ / (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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·::-. 

9 

D1 a nach der zugelassenen Bauart ser1enmäßig ge
fart ;8 ten und entsprechend Nr . 7 ge kennz eichne
te n \erpackungen dürfen für gefährliche Güter 
v~rwendet werden, wenn für sie nach den Jcr
~~hr• ften der GGVS/GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen :uläss1g sind . 

[ 1e Verpackun gen dürfen für gefährliche Güter der 
~erpackungs gruppe I,II oder III verwendet werden. 

Dr.ts 
darf 

Verhältnis von Bruttomasse 

0 , 22 kg/Llter (Verpackungsgruppe 
1,00 kg/Liter (Ver packungsgruppe 
• ,22 kg / Liter (Verpackungsgruppe 
n1:~t überschreiten . 

Entf.!tllt 

zu Innen volumen 

I) bzw. 
II) bzw. 

I I I ) 

w••d d•e zugelassene Verpackungsbauart als zusam
met·lgesetzte Verpackung - auch mit anderen a ls in 
d•esem Zulassungsschein beschrie be nen Innenver
pacfu~gen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt se1n, daß die zusammengese tzte VerpacKung 
m•t de~ Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

D•e Überwachung der Fertigung von Verpackung e n 
nach d•eser Bauart muß nach den - Technischen 
P- c~tl,ni en für die Überwachung der Fert1 gu ng von 
Verpackungen :ur Beförderung gefährlicher Güter 
(TR·.; 001 i" - ·,• erkehrsblatt Hef t 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Cer 1n Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachwe ;s
bar s1cherstellen , daß alle Auflag e n ü be r die 
Verwendu~g der Verpackung demJenigen, der d1e 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
hannt sind . 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspr1cht den in 

der Ordnung für d1e 1nternational e Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter ( RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über di e 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße ( ~DR-übe re inkommen) 

inter
auf der 

dem in ternationalen übere1nkommen de s Seever
kehrs (IMDG-Code ) 

den Empfehlungen der Verei nt en Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährl1cher Güter 

festgele gten Prüfan f or derunge n für Verpackungen 
zur Beförderung gefährl icher Güter. 

10.2 Ei~ Widerruf d i eser Zulassung b le ibt vorbehalte n . 

10.3 Dieser Zulassun gsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsb latt der Bu ndesanstalt für Material
forschun g und -prüfung, Berlin" ( ISSN 03 4 0 -7551 ) 
veröffentlicht. 

49 50 Minden, 10.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S G H E I N 

Zulassungs-Nr. 9256 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

134 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über 
überschreitende 
mit Eisenbahnen 

die innerstaatliche und grenz
Beförderung gefährlicher Güter 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn-

2 

3 

4 

4 . 1 

4 .2 

5 

6 

GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Garton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpack ung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 38/0, 38/0 -1 und 38/0 -2 
vom 21.06.1990 der Fa. Europa Garton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden . 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderunßen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( u·-, 
' "f\ ) 4G /X *) /S/ ... . . ... ....... / D/ BAM 9256 - E.G .A . 

8 

8. 1 

8 . 2 

(Brutto- ( Herstellungs
höchst- jahr , nur die 
masse ) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden . 

8.3 Das Verhältnis von Bruttomasse zu Innen vo lumen 
darf 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

1,06 kg / Liter (Verpackungsgruppe 
1,30 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
1,59 kg/Liter (Verpa~kungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

I) bzw. 
II ) bzw. 

III) 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenv er
packun gen - verwendet, muß nachweisbar si c herge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart . 

Die Überwachung der Fertigung v on Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den " Technischen 
Richtlinien für die Überwac hung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987 , S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befüllt , be
kannt sind. 



10 

10.1 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des See ver
kehrs (IMDG-Gode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9257/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Garton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr.38/0 -3, 38/0 -4 und 38/0 -5 
vom 21.06.1990 der Fa. Europa Garton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4. 1 ge
verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\! 4G/X *) /S / . .. . ......... . . /0/BAM 9257- E.G.A. 
\_ ft / (Brutto- (Herstellungs-

- · höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

* ) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr . 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähr l iche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden . 

Das Verhältnis von Bruttomasse 
darf 
1,06 kg / Liter (Verpackungsgruppe 
1,30 kg / Liter ( Verpackungsgruppe 
1,59 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

zu Innen vo 1 umen 

I) bzw. 
I I ) bzw. 

I I I ) 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpac kungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innen ver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den " Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV oon··- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen 
kehrs (IMDG-Gode) 

übereinkommen des 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9258/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 40/0 , 40/0 -1 und 40/0 -2 
vom 02.06.1990 der Fa. Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Zulassung 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X *) /S/ ............... /0/BAM 
(Brutto- (Herstellungs
höchst- jahr, nur die 
rnasse) beiden letzten 

Ziffern) 

9258 - E .C .A. 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

136 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zuläss1g sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomagse 
darf 
1,22 kg/Liter ( Verpackungsgruppe 
1,50 kg/Liter ( Verpackungsgruppe 
1,84 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

zu Innenvolumen 

I) bzw. 
II) bzw. 

III) 

8.5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar Slcherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackung en zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Or dnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9259/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn
GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragste 11 er 

Europa Carton AG, Spitaler Str. 11, 
2000 Harnburg 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus 
ken und 

Pappe als Außenverpackung mit PE-Säk
Kunststoffflaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 



4.1 

4.2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 42/0 und 42/0 -1 
vom 02 .06.1990 der Fa. Europa Garton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter 
nannten Prüfbericht beschrieben 
werden. 

Nr. 4.1 ge
verschlossen 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

c~~4G/X *) /S/ ............... /0/BAM 9259- E .C. A. 
-~ (Brutto- (Herstellungs

höchst- jahr, nur die 
masse) beiden letzten 

Ziffern) 

*) Die zu kennzeichnende Bruttohöchstmasse ist 
jeweils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I,II oder III verwendet werden. 

Das Verhältnis von Bruttomasse zu Innenvolumen 
darf 
2,45 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
3,00 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
3,67 kg/Liter (Verpackungsgruppe 
nicht überschreiten. 

I ) bzw. 
I I) bzw. 

II I) 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

10.2 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mlt
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin' ' (ISSN 0340-7551 I 
veröffentli cht. 

4950 Minden, 10.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (West f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9260/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dr. Becher GmbH, 3016 Seelze. 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und zehn 1 !
Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 • 1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 996 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.07.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß, wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben, verschlossen 
werden. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

' Ü' ' u )4G/Yl2/S/ •. .......... • . /D/BAM 9260- HS4 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

ge
gut 
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8 

8. l 

8 . 2 

8. 3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fer t igten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe 11 oder 
den. 

gefahrliehe Güter 
III verwendet wer-

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 11,5 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfallt. 

8. 5 

8. 6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von 
nach dieser Bauart muß nach den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Bef ö rderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffe'ntlicht. 

4950 Minden, 24.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9261/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

138 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dr. Becher GmbH, 3016 Seelze. 

3 Benennung der Bauart 

4 

4 • 1 

4. 2 

5 

6 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und zehn l 1-
Flaschen aus Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gernaß Prüfbericht Nr. 108 997 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.07.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß, wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben, verschlossen 
werden. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

U 4G/Yl2/S/ ..•.••••••...• /D/BAM 9261 - HS4 
\~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder 111 verwendet wer
den. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 11,5 kg 
nicht überschreiten. 

8 . 4 

8. 5 

8. 6 

9 

Entfällt. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 



10 Sons~iges 

10.1 Die Bauart entspric h t den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.08.1990 

Bundesbahn-Zen~ralamt 

Hinden (Westf) 
Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 
Zulassungs-Nr. 9262/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4 . l 

4. 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschrei~ende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

An~ragsteller 

Dr. Becher GmbH, 3016 Seelze. 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als 
0,5 1-Flaschen aus 
packung. 

Außenverpackung und zwanzig 
Kunststoff als Innenver-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 998 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 02.07.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß, wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben, verschlossen 
werden. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

9 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werd en. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Yl4/S/ .............. /D/BAM 9262 - HS4 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die na ch der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die 
der 
den. 

Ver packungen dürfen 
Verpackungsgruppe II 

für 
oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 14 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt .. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mir-. anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'. - Verkehrsblatt. Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sons~iges 

l 0. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereint.en Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.08.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 
Zulassungs-Nr. 9263/4G 

tur die Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. l 

4 . 2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dr. Becher GmbH, 3016 Seelze. 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als 
0,75 1-Flaschen aus 
packung. 

Außenverpackung 
Kunststoff als 

Anforderungen an die Bauart 

und zehn 
Innenver-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 999 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 02.07.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß, wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben, verschlossen 
werden. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~) 4G/Yl0/S/ .......•.•...• /D/BAM 9263- HS4 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 . l 

8.2 

8. 3 

8. 4 

140 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schrif~en der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 10 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt. 

8. 5 

8. 6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherg'e
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Biförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 24.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 
Zulassungs~Nr. 9264/4G 

für die Bauart 
licher Güter 

einer Verpackung zur Beförderung gefähr-

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Dr. Becher GmbH, 3016 Seelze. 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und zehn l !
Flaschen aus Kunststoff als Innen.verpackung. 



4 

4. 1 

4. 2 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart. muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 000 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Wes tf) vom 02.07.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V d e r Anlage zur 
GGVE unt e rzogen worden sind. 

Die Verpackung muß, wie in dem unter Nr . 4.1 ge 
nannt en Prüfbericht beschrieben, verschlossen 
werden. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unt er 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe rti gt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart: festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen: 

I u) 4G/Yl4/S/ ...•....•..... /D/BAM 9264 - HS4 
\_~ (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 13,7 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Ve rpackunget1 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt: der Bundesanstalt für Material 
forschung und - prUfung , Berlin'" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 24.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9265 /lA l 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
lich er Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Ve r o rdnung über die innerstaar-. liche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Gür-er 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Von Leer Verpackungen GmbH 
2102 Harnburg 93 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 216 bis 25l Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 356 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 19.02.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden~ zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/X/250/ ... ···· ..•.••. /D/BAM 9265- VL 
(Herstellungs -
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

ge 
gut 
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8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

10 

l 0. l 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet". 

w>erden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen 
überschritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

nicht 

Der gemessene Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck 

des Füllgutes und Partialdruck von Luft oder 
sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPA) 
bei 55 "C darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam 
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe -

dem Europäischen Übereinkommen über d.ie inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR - Übereinkomrnen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG - Code) 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt flir Material
forschung und -prüfun g, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.08.1990 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9266/IAI 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitend e Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 öhringen 

Benennung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 6 bis 13 Liter 
Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
103 148 vom 10.03.1986 und 
103 148 l. ,Nachtrag vom 10.02.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bau·artprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

(u )1A1/Y/l20/ •.•....•...•• /D/BAM 9266- KHV 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8 . 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht üb erschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 80 kPa nicht überschreiten . 



8.5 

9 

Di e Überwachung d e r Fertigung von Verpackun ge n 
n ac h di ese r Bauart muß nach den "Techni sehen 
Richtlinien für di e Überwachung der Fertigung vo n 
Ve rp ackungen zur Beförderung gefährlicher Güt e r 
(TRV 001)" - Verk e hrsblatt Hef t 16, 1987, S . 562, 
durchg ef ührt werden. 

De r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstell e n, daß alle Auflagen üb e r die 
Ve rwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung fü r Gefahrgut e insetzt/bef üllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

d e r Ordnung für di e international e Eise nbahnb e 
förde run g gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Bef örderung gefährlicher GUter 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Obereinkommen des Seeve r
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf di eser Zulassung bl e ibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Mat e rial
fo rschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 28.08.1990 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (li'estf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C H E I N 
Zulassungs-Kr. 9267/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefihrlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
Deckel. 

Fassungsraum: 5,7 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 475 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.02.1990 einer 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 bes c hriebene Bauart wird 
d e r Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werde n , zugelassen. 

unrer 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe r tigt werden. Der Herstelle r muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA1/Y/l50/ .............. /D/BAM 9267- BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach d e r zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichn e 
ten Verpackungen dürfen für gefälltliehe Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rpackun
gen zulässig sind. 

Die Ve rpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

fü r 
oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht 
überschritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht über schreiten. 

Der Gesamtüberdruck ( d. h. Dampfdruck 
Füllgutes und Partialdruck von Luft 
sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 
bei 55 •c darf 100 kPa nicht überschreiten. 

des 
oder 
kPa) 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zu r Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 28.08.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9268/lAl 

für di~ Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
Lic he r Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Vero rdnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Lirnburg 

Benennung der Bauart 

Flachkanne aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel . 

Fassungs raum: 5,7 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 475 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 26.02.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

un te r 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
s~rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährl~isten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

-"., 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

144 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lAl/Y/150/ • ...•...••..•. /D/BAM 9268 - BL 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe ll oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen 
überschritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

nicht 

8. 4 

8 . 5 

Der Gesamtüberd ru ck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft ode r sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
ddrf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpa ckungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''T echnisc hen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUte r 
(TRV 001 )" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
du rchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen üb e r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den i n 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkomrnen) 

den internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) über 
die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 28 . 08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9269/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vorn 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Jokey-Plastik, 5270 Gurnmersbach 31 

Benennung der Bauart 

Eimer aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 10 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 



gemäß Prüfbericht Nr. 108 603 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.03.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(;) 1H2/Yll/S/ ................ /0/BAM 9269- Jokey 
(Herstellungs-

8 

8. l 

8. 2 

8.3 

8.4 

9 

10 

l 0. l 

datum nach 
Rn 1512 (l) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Baua rt serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dü r fen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 10,5 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Übe rwa chung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefah rgut einsetzt/befül lt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen üb er die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 9270/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8. l 

8 . 2 

8 . 3 

8 .4 

9 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Jokey-Plastik, 5270 Gummersbach 31 

Benennung der Bauart 

Eimer aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 26 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 604 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 22.03.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve rpa ckungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie fo l gt zu kennzeichnen: 

iH2/Y27/S/ ................ /D/BAM 9270- Jokey 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn lSl2 (l) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
~en z uläs sig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güte r 
11 oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch ritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 26,6 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpack ungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
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10 

l 0 0 l 

Verpacku~g für Gefal1rgut einaetzt/beflillt, be 
ka!lnt si'ld. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die inter'lat ionale Eise!1bahnbe
förderu~g gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
Straße (ADR - Überei~kommen) 

dem interna tionalen Über einkommen des 
kehrs (IMDG - Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Ve reinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verp ackunge n 
zur Bef ö rderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Wide rru f dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Hit
teilungsb la tt der Bunde sanstalt für Material
fo rsc hung und -prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 30.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 927l/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
li cher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Henkel KGaA 
4000 Düsseldorf 

3 Benennung der " Bauart 

Kiste aus Pappe als 
5 , 6 1- Ka n i s t er aus 
packung. 

Außenverpackung 
Kunststoff als 

und drei 
Innenver-

4 Anforderungen an die Bauart 

4 0 1 

4. 2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 465 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.02.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

146 

8 

8 0 l 

8. 2 

8 0 3 

Nach der zugelassenen Bauart. dürfen Verpackungen 
serienmäßig geferr. igt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäß ig gefertig 
ten Verpackungen die für die Baua r t festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die r1ach der zuge l asserlen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u \ 4 GI y 2 3 I s I •••••••.•••••• I D I B Al1 

\!!_.) (Herstellu~gs -
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9271-SEYFERT 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge 
gut 

Die nach der zugelassenen Bauar t serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
te~ Verpack unge~ dürfen für gefäh rlich e Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rpa ck un
ge~ zulässig sind. 

Die Ve r packungen dürf en für gefährliche Güter der 
Ve rp ack ungsgrup pe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versa~dstückes dar f 22,5 kg 
nicht überschreiten. 

8 .4 Entfä llt 

8 0 5 

8. 6 

9 

10 

Wi rd die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Ve rpackung - auch mit anderen als i n 
diesem Zulassungsschein bes ch riebenen Innen ver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stell t sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mi t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflage~ über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderu~g gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 05.09.1990 

·• ' \ 



Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9272/13H2 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittel (IBC) zur 
Befö~derung gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutve~ordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, $ •• 1560) 

Antragsteller 

Empac Verpackungs-GmbH 
Postfach 15 13 
4407 Emsdetten 

3 Benennung der Bauart 

4 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 817 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 14.05.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel ( IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (IBC) die für die Bauart festgelegten An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind dauerhaft und gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ ·,') 13H2/Y/ •••...•.•.•.. /D/BAM 9272-EMPAC/2000/1000 
-~ (Herstellungs-

datum nach 

8 

8. 1 

8. 2 

Rn 1605 (1) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (IBC) zulässig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche GUter der Verpackungsgruppe II oder 
111 verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn-

9 

10 

10. 1 

größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gern. Nr. 4 genannte!l Prüffüllgüter e'1t: 
sprechen. 

Der i'1 Nr. 2 genannte Ant~agsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (IBC) 
demje!1igen, der die flexiblen Großpackmittel 
(IBC) für Gefahrgut e i~setzt/befUllt beka'1'1t 
sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internat io11ale Eise'1bahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförde~ung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschei n wird im · .\mis - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fü r Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffe!1tlicht. 

4950 Kinden, 03 . 09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Nr. 9273/13H3 

für die Bauart eines flexiblen Großpackmittel (IBC) zur 
Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnu'1g Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Empac Verpackungs-GmbH 
Postfach 15 13 
~407 Emsdetten 

Benennung der Bauart 

Flexibles Großpackmittel (IBC) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 816 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minde'l (Westf) vorn 14.05.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang VI der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von flexiblen Großpackmitteln (IBC) 
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8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

10 

l 0. l 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible 
Großpackmittel (IBC) serienmäßig gefertigt wer
den. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei 
den serienmäßig gefertigten flexiblen Großpack
mitteln (1BC) die für die Bauart festgelegte~ An
forderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten fle><iblen 1BC sind dauerhaft uad gut 
lesbar wie folgt zu kennzeichnen: 

l3H3/Y/ .••..•....... /D/BAM 9273-EMPAC/2000/1000 
(Herstellungs

datum nach 
Rn 1605 (l) d) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen Groß
packmittel (IBC) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen Großpackmittel (1BC) dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie 
nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee sol
che flexiblen Großpackmittel (1BC) zulässig 
sind. 

Die flexiblen Großpackmittel (IBC) dürfen für ge
fährliche Güter der Verpackungsgruppe II oder 
III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Die höchstzulässige Ladung des flexiblen Groß
packmittels (IBC) darf 1000 kg nicht überschrei
ten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gem. Nr. 4 genanatea Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen Großpackmittel (1BC) 
demjenigen, der die flexiblen Großpackmittel 
( 1BC) für Gefahrgut einsetzt/befüllt bekannt 
sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung. gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Großpackmittel 
(1BC) zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Der Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.09.1990 

V I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (WestE) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9274/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

vom 
zuletzt ge

zur Änd·erung 
0 l. Mai l 9 9 0 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) 
ändert durch die Vierte Verordnung 
von Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
(BGB!. I, S. 849) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Thera Cosmetic GmbH 
4060 Viersen ll 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Aerosoldosen. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. l 

4.2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 714 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.04.1990 einer 
Bauar.tprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von. Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ , 4G/Yl6/S/ ..••.••.....•. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9274-WR 1917 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. l 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe 11 oder I11 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15,5 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinie~ für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 



9 

(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . genannte Anrragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein I-lider ruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 03.09.1990 

\_~ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9275/lHl 

für die Bauart ein~r Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dynoplast Elbatainer GmbH 
7505 Ettlingen 

Benennung der Bauart 

Flasche
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 1,2 1 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 301 089-01 der BASF Aktien
gesellschaft Al-/ETA Thermoplaste in 6700 Ludwigs
hafen vom 18.12.1989 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

0 1Hl/Xl.9/250/ •....•••.. /D/BAM 

(Herstellungs
datum nach 

9275 - DYNOPLAST 
ELBATAINER 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

8. 7 

8.8 

9 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
ll 

Die Grenzdaten für den Inhalt 

gefährliche GUter 
oder III verwendet 

Die Dichte der Ftillgtiter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Standard
fllissigkeit 

Wasser 

Verpackungsgruppe 
ll III 

1,90 1. 90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 °C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

166 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser, 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackunger; 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - V~rkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüfftillgtiter: 

I-lasser als Standardflüssigkeit gem. lf) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

1 0. 2 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher GUter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäisc·hen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanford erungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
t e n. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-
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10.3 Dieser Zulassung sschein wird im ".\mts- und Mit 
teilungsblatt der Bundesanstalt für ~aterial 
torschung und - prü fung, Berlin" (ISSN 0340 - 7551) 
ve r öfientlicht . 

4950 Minden, 17 . 0 9. 1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 9278/5H4 

fü r die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

Rechtsgrundlagen 

Vero rdnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Nordenia Verpackungswerke AG 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bau a rt muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 765 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~5H4/Y26/S/ ................. /D/BAM 9278 - N 
\!2.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 

8 . 1 

8.2 

8 . 3 
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Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden . 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver-

sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 

8.7 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf fü llgUt e r ent
sprechen. 

Die Übe rw achung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 

10 

Ve rwendung 
Verpackung 
kannt sind. 

Sonstiges 

der 
für 

Ve rpackung 
Gefahrgut 

demjenigen, der 
einsetzt/befüllt, 

die 
be-

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fö rderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 9279/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Carl Edelmann GmbH 
7920 Heidenheim/Brenz 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe 

Anforderungen an die Bauart 



4. l 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 552 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 20.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/X2/S/ .........•.... /D/BAM 9279- CE 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
beiden letz t en 
Ziffern) 

ge 
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

10. l 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II ode r III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Versandstückes darf 1,20 kg 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richt linien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"'- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz t/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart en tspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem int ernationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver -

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

fes tgel egten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungssche i n wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forsch ung und -prü fung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 17.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9280/4Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefältr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

6 

8 

8. l 

8. 2 

8 . 3 

8 . 4 

8. 5 

8 . 6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

NUKEM GmbH 
8755 Alzenau 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Stahl 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 731 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 23.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 er f ü 11 t werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve rpa ckungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtba r wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4A1/X425/S/ ... ....... . ..... . /D/BAM 

~ (Herstellungs -
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9280 - PT 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
•chriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
Verpackungsgruppe I , II 
werden. 

gefährliche Güter der 
ode r III verwendet 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 425 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 
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9 

10 

l 0 . l 

Der in ~r. 2 genannte A~tragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, d~r die 
Ve r pack ung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be 
~annt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entsp ri cht den in 

der Ordnung für die internationale 
törderung gefah rli cher Güter (RID) 

Zisenbahnbe -

dem Europäischen Übe r einkommen über die 
nationale Bef ö rderung gefährlicher Güte r 
Straße (A DR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinko~men des Seever
keh rs (I~DG - Code) 

den Empfehlungen der Ve reinten ~ationen (UN) 
über die Befö rderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfan forderungen für Ve rpack:..1n gen 
zur Beförderung gefährlicner Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Di eser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin " (ISSN 0340-7551) 
ve r ö ff entli cht. 

4950 Minden, 17 . 09.1990 

\., 
I. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 
Zulassungs-Ne. 9281/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr-
1 ich e r G ü.t er 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Plastikpack GmbH 
7519 Eppingen-Mühlbach 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 12,5 l 

mit nichtabnehmbarem 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 20 11 89-00 vom 08.03.90 
der BASF Aktiengesellschaft AWETA Thermoplaste, 
6700 Ludwigshafen einer Bauartprüfung nach dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

8.8 

9 

1.1 
n 

Nach der zuge l assenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewäh rleist en , daß bei den serienmäßig gefe rti g 
ten Ve rpackung en die für die Bauart festgelegt7n 
Anforderungen e r füllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Yl.6/200/ ......•. • ..... /D/BAM 9281-PP 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge 
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten. 

Standard
flüssigkeit 

Wasser 
Essigsäure (98 - 100 %) 

Verpackungsgruppe 
II III 

1,60 
1. 35 

1. 60 
1 • 3 5 

Der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 'C auf der Grundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

133 kPa bei Zuordnung zur Standardflüssigkeit 
Wasser und Essigsäure (98 % - 100 %), 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 'C muß sichergestellt sein, daß bei betri ebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Prüffüllgüter : 

Essigsäure 98 % bis 100 % als Standardflüssigkeit 
gem. Ib) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Wasser als Standardflüssigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 



dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güte r 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförder un g gefährlicher Güter. 

Ve rp ackungen 

l 0 . 2 Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal -

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
t eilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
forschung und - p rü fung , Berlin" ( ISSN 0340 -7 551) 
veröffentlic ht . 

4950 ~nden, 1 7 . 09 .199 0 

h '-I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9282/1A2 

für die Bauart einer Ve rpa ck ung zur Beförderung gefähr
l icher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Bef ö rderung gefährlicher Gü ter 
mit Eisen bahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 .07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rietbergwerke GmbH & Co. KG 
4835 Rietberg 1 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Dec kel . 

Fassungsraum: 420 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern ents prechen, di e 
gemäß Prü f b e richt Nr. 108 438 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.03.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unt er 
der Voraussetzung, daß die Anf o rd e rungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der He rsteller muß 
gewährleisten, daß bei den seri e nm äßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgel egten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugela ssenen Bauart se ri e nmäßi g ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennze ichn en: 

~ lA2/Y1.8/200/ .. . .... ...... /D/BAM 9282- rietberg 
n (He r stellungs-

dat um nach 
Rn 151 2 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8 . 4 

8. 5 

9 

Auflagen über die Ve rwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den 
schritten werden. Die 
nicht überschreiten. 

Inhalt dürfen nicht über
Nettomasse darf 400 kg 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll 
gutes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 'C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
fö rd erung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die i nter 
nationale Beförderung gefährlicher Güte r auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem in t e r nationalen Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Gü ter. 

1 0 . 2 Ein Widerr u f dieser Zulassung b l e i bt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zul ass ungsschein wird im "Amts- und Mit
t e ilungsblatt der Bundesanstalt für Material
fo r sch ung und -prü f ung, Berlin" (ISSN 0340 -7551) 
veröffent l icht. 

4950 Hinden, 14.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden .(Westf) 

\ ) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9283/4H2 

für die Ba ua rt einer Verpackung zur Beförderung ge fähr
li che r Güte r 

Rechtsgrundlagen 

Verordn u ng über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB1. I, s. 1560) 
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3 

Antragsteller 

Karstadt AG 
4300 Essen 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Kunststoff als Außenverpackung. 
Ausführung 1: 32 1 - l - Flaschen aus Kunststoff , 

die mit Brennspiritus gefüllt 
sind, als Innenverpackung 

Ausführung 2: 110 verpackte "Flinke Flaschen" 
(UHU) aus Kunststoff als Innenver 
packung 

4 An fo rderungen an d ie Bauart 

4 0 1 

4 . 2 

5 

6 

7 

8 

8 0 1 

8 0 2 

8 0 3 

t./ 
tl 

// u 
n 

Die Bauart muß den Baumustern der Bauart I ent 
sprechen, die gemäß Prüfbericht Nr. 108 553 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
23.03.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
de r Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung , daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe.rtigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Ve rpa ck ung en die für die Bauart festgelegte n 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Ve rpa ck ungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie fo lgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

Ausführung 1: 32 1-l-Kunststoffflaschen mit 
Spiritus gefüllt als Innenver
packung 

4H2/Y34/S/ ............ /D/BAM 9283 - Lin Pac F. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Ausführung 2: 110 Kunststoffflaschen mit UHU 
Alleskleber als Innenverpackung 

4H2/Y17/S/ ............ /D/BAM 92 8 3- Lin Pac F. 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziff e rn) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes 
Ausführung 33,5 kg und in der 
17 kg nicht überschreiten. 

darf in der 
Ausführung 2 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 
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Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 

9 

(TRV 001)" - Ve r kehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefäh rli che r Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem inter nationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nat ionen (UN) 
über die Beförderung gefähr licher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fü r Ve rpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 0 2 Ein 
ten. 

Wider ruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forsch ung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffe ntli ch t . 

495dKinden, 10.0 9.1990 

I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9284/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 120 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XII/90 der Mauser-Werke 
GmbH in 5040 Brühl vom 19.04.1990 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un 
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 



Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

CD1H2/X 156/S/ ............... /D/BAM 9284-M 
(Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 156 kg nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 01.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9285/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Gefahrgutver
ordnung Eisenbahn (3. Eisenbahn Gefahrgutände
rungsverordnung) vom 06. Juni 1990 (BGBl. I, S. 
l 00 l) 0 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Benennung der Bauart 

Eimer aus Weißblech mit abnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 2,1 bis 6,0 Liter. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
105 763 vom 04 . 03.1988, 
lOS 763, l. Nachtrag, vom 13.05.1988, 
106 007 vom 13.04.1988 und 
106 007, 2. Nachtrag, vom 09.09.1989 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

r;_,-
~~1A2/Y/50/ ........•....•.. /D/BAM 9285- RABA 

(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 0 l 

8 0 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten 
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8. 4 

8. 5 

9 

10 

l 0. l 

Der Gesamtü berdruck (d. h. Dampfdruck des 
Füllgutes und Partialdruck von Luft oder 
sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c darf 33 kPa nicht überschreiten 

Die Übe rwa chung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ve rwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpa ckung für Gefah rgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mind~n, 21.09.1990 

i 

I ~_.... , t'- ., 
; . i 

l' ~'"--

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9286/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Fissler GmbH 
6580 Idar-Oberstein 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Fassungsraum: 20 bis 50 Liter. 

4 Anforderungen an die Bauart 
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Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 lll der Bundesbahn-Ver-

5 

6 

7 

suchsaustalt Minden (Westf) vom 01.08.1990 einet 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterz ogen worden sind. 

Abweichend von 
Fässer auch aus 
fertigt werden. 

dem genannten Bericht 
austenitischem Stahl 

dürfen 
1.457 1 

die 
ge-

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfo rderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

".-~ ' \ 
( n J lAl/X2.3/900/ ................ /D/BAM 9286-Fissler 
'-.:J (Herste llungs-

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8.5 

9 

10 

datum nach 
Rn 1512 (l) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten ;;nd entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
2,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 "C 
darf 600 kPa nicht überschreitEn. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Am t s - und Mit
t eil u ngsbla tt der Bundesanstalt für Ma terial
forschung und -prüfu ng, Berlin .. (ISSN 0340-7551) 
ve r öffentlicht. 

4950 Minden, 25.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9287/0A1 

fü r die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderun g gefäh rli c her Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke Gm b H + Co. 
7110 Öhringen (Württ.) 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,06 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108276 vom 10.01.1990 und 
108276 l. Nachtrag vom 17.09.90 der Bundesbahn
Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8. 1 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anf o rderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Ve rpackungen 
serienmäßig gefertigt werden . Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y2/S/ • ..•••.•. • . . /D/ BAM 9287-KHV 
(He rst e llung s -
jahr, nur die 
letzten beide n 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart se rienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für 
der Ve r packungsgruppe II oder 
den. 

gefäh rl iche Güter 
III verwendet wer -

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8 . 4 

9 

Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
1,42 kg nicht überschreiten. 

Die Übe rwa chu n g der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien fü r die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) .. - Verkehrsb l att Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . genannte Antragsteller muß nachweis
bar s iche r stellen, daß alle Auf lag en über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart e nt spricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förder ung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übe r einkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve r packungen 
zur Beförderung gefäh rli c h er Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung ble ibt vo r behal 
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9288/4G 

für die Bauart einer Ver packung z ur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geän
dert durch die Vierte Verordnung zur Änderung von 
~efahrgutausnahmeverordung vom Ol.Mai 1990 
(BGBl. I, S. 849). 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Beiersdorf AG 
2000 Hamburg 20 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Druckgaspackungen. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 2787/90 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Verpackung e.v. (BFSV) 
Institut für Export-Verpackung an der Fachhoch-
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4. 2 

5 

schule Harnburg ( IFE) in 2000 Harnburg 20 vom 
04 . 04 . 1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig g efertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ '! 4G /Y 2/S/ ........•...•. /D/BAM 9288- *) 
\....:.:_/ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

*) An dieser Stelle ist das Kennzeichen 
weiligen Herstellers einzusetzen. 

E.C.A. 
AW 

für Europa Garton AG, Harnburg 
für Altonaer Wellpappenfabrik, 

des je-

Torrresch 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1,90 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Ent.fällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Üherwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden . 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 01.10.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9289/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 40 ml
Polyethylen-Flaschen als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 1 

4 . 2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-1 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen word~n sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu--'\ 4G/Y 4/ S/ .•..•••.••••.. / D/ BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9289 - G + P 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 3, 79 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 



8.6 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auf lagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

l 0. l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minder, oz.10.199o 

.~~J-'---

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9290/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

4 .1 

4. 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über · die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gis s ler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kist e aus Pappe als Außenverpackung und 100 ml
Polyethylen-Flaschen als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Di e Bauar t muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-2 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~ ') 4G/Y5/S/ •..••.....•.•. /D/BAM 
"~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9290 - G + P 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe 1I oder 111 verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,24 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (1MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.10.1990 

/' 
I i •· U' : ' 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C 8 E I H 

Zulassungs-Kr. 9291/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt ge
ändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, s. 849) 
- Ausnahme E 18 -

2 Antragsteller 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

3 Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 100 ml-Aerosoldosen 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4. 2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsp.rechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-3.1 der Bayer AG 
in 5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassi.nen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

r---
( U \ 4G/Y5/S/ .............. /D/BAM 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

92 91-G + P 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,96 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

160 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 02.10.1990 

I ·l ./ ' ( ' · ' ' ' ' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I H 

Zulassungs-Nr. 9292/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. 
August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Vierte Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, s. 849) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 200 ml-Aerosoldosen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen :, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-4 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
feDtigten Verpackurigen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~~\ 4G/Y7/S/ .. . ..•...... .• /D/BAM 9292-G+P 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

ge
gut 



8 

8. l 

8. 2 

8 . 3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelass e n e n Bauart s e rienmäßig ge
fertigten u n d entspr ec hend Nr. 7 gekennzeichne
ten Ver pack 11 ngen dür f en f ür gefährliche Güter 
verwendet we rden, we nn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GG VE/G GVS ee solche Verpackun
gen zulässi g sind. 

Die Verpackungen dürfen f ür g efährliche GUter der 
Verpackungsgruppe II oder Ill verwendet werden. 

Die Bruttomas se des Ver s a nds tückes darf 6,01 kg 
nicht überschreiten. 

Entf ä llt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsbla t t He f t 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fUr Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.10.1990 
I 

/ /- ( Lu{', , lr, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9293/4G 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. 
August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Vierte Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, S. 849) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 
Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülicb 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 520 ml-Aerosoldosen. 

4 Anforderungen an die Bauart 

4. 1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrOfbericht Nr. 90/57012-5 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer BauartprU
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8 . 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

Zulassung 

Die unter Nr . beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu \ 4G / Y5/S / .....•..•.•... /D / BAM 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9293-G+P 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,28 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 02.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9294/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

161 



2 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gissle r + Pass GmbH 
5170 Jülich 

3 Benennung der Bauart 

4 

4 0 1 

4 0 2 

5 

6 

Kiste aus Pappe 
Glasflasc hen als 

als Außenverpackung 
Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

und 25 ml-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87 I 57042-6 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 29.06.1988 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Oie Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 0 1 

8 0 2 

8 0 3 

8 0 4 

8 0 5 

8.6 

9 

10 
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Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu ', 4G/Yl0/S/ •...........•. /D/BAM 9294-G+P 
\.!!._) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge 
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefäh rliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsg ruppe II o de r III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 9,70 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Ve rpa ckungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackung en ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technis chen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Ve rkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/ befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über di e inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straß~ (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden/ ' 02.10. 1990 

I< ''--"1_ ·, \.{ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z V L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9295/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn - Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. 
August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt geändert 
durch die Vierte Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, S. 849) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 200 ml-Aerosoldosen 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 0 1 

4 0 2 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-8 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die un ter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßi g gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve rpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



fertigten Verpackungen sind dauerhaft 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

und gut 

(7;\4G/Y5/S/ ....•.•....•.. /D/BAM 9295-G+P 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 0 l 

8 0 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,99 kg 
nicht überschreiten. 

8 0 4 

8.5 

8 0 6 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)""- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfällt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

l 0 0 3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Mindfn, . 02.10.1990 

/kc-4_:-... \ ' 
r· 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9296/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 500 ml
Polyethylen-Flaschen als Innenverpackung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4 01 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 

4 0 2 

gemäß Prüfbericht Nr. 90/57012-6 der Bayer AG in 
5090 Leverkosen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 0 l 

8 0 2 

8 0 3 

8.4 

8 0 5 

8.6 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

,' -~ \ 4 GI y 5 I s / •••••••••••••• I D I BAM 9296-G+P 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Versandstückes darf 4' 2 8 kg 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sei.n, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von 
nach dieser Bauart muß nach den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 ~e Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

163 



lJ . ) Dieser Zul as sungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034 0-7551) 
ve r 0ffen tli cht . 

4950 Minden, 02.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9297 / 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16. 
August 1985 (BGBl. I, S. 1651) zuletzt geändert 
durch die Vie rte Verordnung zur Änderung von 
Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, S. 849) 
- Ausnahme E 18 -

Antragsteller 

Gissler + Pass GmbH 
5170 Jülich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit 520 ml-Aerosoldosen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemaß Prüfbericht Nr. 90/57012-7 der Bayer AG in 
5090 Leverkusen vom 03.04.1990 einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wi rd 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8. 2 

164 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ \ 4G/Y9/S/ .......•..•... /D/BAM 9297-G+P 
~~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun-
gen zulässig sind. · 

Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der 

8 . 3 

Ve rpa c kungsgru ppe II o d e r III verwendet we rden. 

Die Bruttomasse des Ve rs a ndstückes darf 8,89 kg 
nicht überschreiten. 

8. 4 Entfallt 

8.5 Entfallt 

8 . 6 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Ri c htlinien für die Üb e rwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförd e rung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Entfallt 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 1 02.lO.l990 
I 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9299/lAl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg l 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 216 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemaß Prüfbericht Nr. 108 970 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.06.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpackJngen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Ba u art serie nm äßig ge 
fertigten Verpackungen sin d dauerhaft und gut 
sicht b a r wie folgt zu kennze i ch nen: 

( u \ l AliX2 . 0/700I ... • .. . . •. . IDIBAM 9299 - SCH 
~ (Herstellungs-

jahr ) nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 

8 0 l 

8.2 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart ser ienmäßi g ge
fertigten und entsp r ec hend Nr. 7 ge kennz eic hn e 
ten Verpackungen dürfen für gefäh rliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee so lch e Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
ode r III ve rwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritt e n werden. 

8 0 4 

8.5 

9 

10 

Die Dichte der Füllgüter darf 
2,0 glcm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,0 glcm 3 

( Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,4 glcm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 466 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpac kunge n 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

l 0 0 3 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin"" 
veröffentlicht. 

Hinden, 10.10.1990 
I 
I 
j;'- __ J.·, ~: 

""Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bund e sbahn-Zentralamt 
Hinden (W e stf) 

Z U L A S S U N G S S C H E 1 N 

Zulassungs-Nr. 9350I4G 

für die Bauart einer Ve r packung zur Beförderung gefähr
licher Güte r 

Rechtsgrundlag e n 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitend e Beförd e rung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bah n - GGVE) vom 22.07 . 1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

2 Antragst e ller 

3 

4 

4 . 1 

4. 2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

Georg Geyer GmbH & Co. KG 
Kurfürstenstraße 18 
7140 Ludwigsburg 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenv e rpackun gen (acht 
Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

1 -

Die Bauart muß den Baumustern en t sprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 077 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wes t f) 
vom 15.08.1990 ei n e r Bauartprüfung nach dem An 
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
si nd. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen we r
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unt er Nr . 3 b eschriebene Bauart wird unt er 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpack ungen 
serienmäßig gefer tigt werden. Der He rste l ler muß 
gewährleisten, daß bei d en serienmäßig gefertig
t e n Verpackun ge n die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erf üllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart s e ri e nmäßig 
fertigten Ve rpackungen sind dauerhaft und 
sic htbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

(~ \4 GI Z 1 1 I s I •••••••••••••• I D I B AM 9 3 50 - AWK 
\!!..) (H e rstellung s-

jahr, nur die 
beiden let z t en 
Ziffern) 

Apflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Baua rt serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen f ür gefährliche Güter 
verwendet we rden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solch e Ve rpackun
ge n zuläs sig sind . 

Die Verpackungen dürf en für gefä hrlich e Güter der 
Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Brutt o ma sse des Versandstückes darf 10,3 kg 
nicht üb ersc hrei ten. 

8.4 Entfällt 

B.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Ver packun g - auch mit anderen al s in 
di esem Zulassungsschein besch rieb enen Innenver
packungen - verwend et , muß nachweisbar sicherge-
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8. 6 

10 

10. 1 

stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) " - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnu ng fü r die internationale Eisenbahnbe
förderung gefäh rlich e r Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Obe r einkommen des Seever
kehrs (IMDG -C ode) 

den Empfehlu ng en der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güte r 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen fü r Verpackungen 
zur Beförderu n g gefährlicher Güte r. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesansta l t für Material
fo rschun g und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7 551) 
veröffentlich t. 

4950 Minden, 28 . 08 .1990 

l 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9351/4G 

für die Bauart eine r Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güte r 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
üb erschrei tende Beförderung gefährlicher Güter 
mi t Eisenbahnen (Gefahrgutv e rordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07 .19 85 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Geo r g Geyer GmbH & Co. KG 
Kurfürstenstraße 18 
7140 Ludwigsburg 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

166 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (zwei 1 I
Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumust ern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 078 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 

4 . 2 

5 

6 

7 

8 

8 . 1 

vom 16.08.1990 e iner 
hang V der Anlage 
sind. 

Bauartprüfung nach 
zur GGVE unterzogen 

dem An 
worden 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ve rpackun gen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sich tbar wie folgt zu kennzeichnen: 

('~4G/Z 3/S/ ....••....•• • • /D/BAM 9351 - AWK 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

8.2 Die Ve rpackungen dür fen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe III verwendet werden, 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 2,6 kg 
nicht überschreite n. 

8. 4 

8. 5 

8.6 

9 

En t f ä 11 t 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetz te Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß di e zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

1 0 Sonstiges 

1 0.1 Die Bauart e.ntspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Obereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seeve r -

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförd erung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 



10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit 
t e ilungshlatt d e r Bundesanstalt für Mat e rial
forschung und - prüfung, Berlin" (ISSN 0340 -7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.08.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zen~ralamt 

Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9352/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
licher Gü ter 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güte r 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
5474 Brohl-Lützin g 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (zwanzig 
Faltenbeutel aus Papier) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 672 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
vom 11.04.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefert ig t werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennz e ichnen: 

m4G/X 13/S/ •...•••• . ••••• /D/BAM 9352- BRüHL 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
beiden letzt e n 
Ziffern) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die na c h der zu gelassene n Bauart serienmäßig ge
fer tigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fü r gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8. 2 

Schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
g e n zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter der 
11 oder III verwendet 

8 . 3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8 . 5 

8 .6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - ve rwend et, muß nachweisba r sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Übe r wach ung de r Fertigung von Ve rpa ckungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Ve rp ackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Ant ra gsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, de r die 
Verpa ckun g fü r Gefah rgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart en tspri cht den in 

der Ordnung f ür die internationale Eisenbahnbe
fö rd e run g gefährlic her Güter (RID) 

dem Europäischen Übe reink ommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güt e r 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inte r
auf der 

dem internationalen Über einkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empf ehl ungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährliche r Güter 

festge le gten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährliche r Gü ter. 

10.2 Ein Wid erruf di ese r Zulassung bl eibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
t ei lun~sbl a tt d e r Bundesanstalt für Material
fo rschung und -prüfung, Berli n" (ISSN 0340-7551) 
ve röffentlicht. 

4950 Minden, 28.08.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9353/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

167 



2 Antragsteller 

Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG 
5474 Brohl-Lützing 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

4. 2 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (vier 5-1-
Kanister aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 961 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 15.08.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den .. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

10 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~~)· 4G/X 24/S/ .••••••••••••• /D/BAM 9353- BROHL 
\..! (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen. zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 24 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beforderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
forderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter-

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-!Jbereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfeh l ungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veroffentlieht. 

4 9 50 Mi nd e n , 2 8 • 0 8 • I 9 9 0 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9354/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beforderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Brohl Weilpappe GmbH & Co. KG 
5474 Brohl-Lützing 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (zehn 
1,2-l-Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 962 V gab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 15.08.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 



~nU 4G/X 15/S/ ..••••.••. •• .. /0/BAM 9354- BRüHL 
\.!!) (Herstellungs-

8 

8 0 1 

8 0 2 

8.3 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung d er Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fe rt igten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe I, II oder III verwendet 
we r den. 

Die Brutt omasse des Versandstückes darf 15 kg 
nic ht übe r schreiten . 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird di e zugelassene Ve rpackungsbauart als zusam
mengesetzte Ve rp ackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - ve rwendet , muß nachweisbar sicherge
s t ell t sein, daß die zusammengesetzte Verpacku n g 
mit den Inn enve r packungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 Die Uberwachung der Fertigung von Verp a ckungen 
nach dieser Bauart muß na ch den ''Technis chen 
Richtlinien fü r die Ube rwa chung der Fer t igung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährliche r Gü ter 
( TRV 001) " - Verkehrsblat t Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwe is 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gef ahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10 0 2 

10 0 3 

der Ordnung für di e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 11 Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.08.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 9355/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

3 

4 

4 0 1 

4 0 2 

5 

6 

7 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

Antragsteller 

A . M. Ramp & Co . GmbH 
Lorsbacher Str. 28 
6239 Eppstein 

Benennung d e r Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (zwölf Ein 
steckdeckeldosen aus Weißblech) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Ba uart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 108 959 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 03.07 .19 90 einer Bauartprüfung nach dem An 
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind . 

Die Ve r packung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anfo r derungen nach 
~r . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werd en . Der Herst elle r muß 
gewä hrleist en, daß bei den serienmäßig gefe rtig
ten Ve rpackun gen die für die Bauart festgeleg ten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~4G/Y 23/S/ •••... .•. •.•.. /0/BAM 9355- BROHL W (Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

~uflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fe rti g ten und en tsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackung en dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach d e n Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
ge n zulässig sind. 

8.2 Die Verpackung e n dürfen für gefährliche Güter der 
Ve rpackungs g ruppe II oder III v erwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 23 kg 
nicht überschreite n. 

8 . 4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam 
mengesetzte Ve rpackung - auc h mit andere n als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Inn enve r
packunge n - verwe ndet, muß nachweisbar sicherge-
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8. 6 

10 

10. 1 

stellt sein, daß die zusammengesetzte Ve rp ackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam is t wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Übe rwachung der Fertigung von Ve rpackun gen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien fü r die Übe rwa chung der Fertigung von 
Ve r packungen z ur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 0 1 ) " - Ve r kehr s b l a t t He f t 1 6, 1 9 8 7, S . 56 2 , 
durchgefüh rt werden. 

De r in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den i n 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Cod e) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.08.1990 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z D L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 9356/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr 
liche r Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenböllnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

A. M. Ramp & Co. GmbH 
Lorsbacher Str. 28 
6239 Eppstein 

3 Benennung der Bauart 

4 

4. l 
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Kiste aus Pappe und Innenverpackungen (zwölf 
Flach-Flaschen aus Weißblech) 

A~forderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 960 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 03.07.1990 einer Bauartprüfung nach dem An-

4. 2 

5 

6 

7 

hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind . 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr . 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen we 'r
den. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden , zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpack'lngen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

@ 4G/Y 14/S/ .............. /D/BAM 9356 - BRüHL 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 14 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Befö r derung gefährliche r Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit-



teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.08 .199 0 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9357/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

ESTEE LAUDER COSMETICS GmbH & Co. oHG 
Bannstraße 
5020 Frechen 

3 Benennung der Bauart 

4 

4. 1 

4. 2 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 155 Vgab 62 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
22.08.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 

der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

8 

8.1 

8. 2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(lA\4G/Y8/S/ ..•..•........ /D/BAM 9357- StabL 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 

8. 3 

8.4 

Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

darf 8 kg 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als i n 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Ve rpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

8.6 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkeh rsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackung für Gefah rgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9358 /5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
lich er Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papie rverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 
3426 Wieda (Südharz) 
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3 

4 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 157 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Wes tf) vom 
06 .09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Uie 
der 
~ r. 

u:-~ter ~r. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

~ach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefe:tig
:en Ve rpackungen die für die 3auart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar ~ie folgt zu kennzeichnen: 

( u . \ n / 5 H 4 I Y 2 6 I SI ................ I D l B AM 9 3 58 - s a 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

8 . 6 

8. 7 

9 

10 

l 0. 1 
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Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen 
größe usw.) müssen 
bericht gemäß Nr. 
sprechen. 

Eigenschaften (Masse, Korn
den Eigenschaften der im Prüf-

4 genannten Prüffüllgüter ent-

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

~er in ~r. genannte Antragstellar muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materiil
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (\lestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 935911A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

8 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch 

Benennung der Bauart 

Faß mit abnehmbarem Deckel 

Nennvolumen: 50 1 bis 65 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht :;r . 108 837 Vgab 50 der 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
22.08.1990 ei~er Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zar GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter :Jr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
~r. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

~ach der zugelassenen Bauart dürfen Ver9ackungen 
scrien:nä.ßig gefertigt werde:-1. Der Herstel:.-=r muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Ver?ackungen die für die Bauart fest3elegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\1A2IX35ISI ................ IDIBA:1 9359- GDH 
~ (Herst~llungs-

datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäß i g ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 



8. 2 

8. 3 

8.4 

9 

10 

10. l 

l 0. 2 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 
35 kg (Verpackungsgruppe I) bzw. 
45 kg (Verpackungsgruppe II oder III) 
nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16 , 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkornrnen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

int-=r
a uf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vere inten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 12.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 936l/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachs GmbH 
Südstraße 4-6 
3426 Wieda (Südharz) 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 

4 

5 

6 

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 279 Vgab 90 der Bun
desbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Di e nach der zugelassenen Ba '.1art sericn;näßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sicntbar ~ie fol~t zu kennzeichne~: 

5M2/Y26 / S / ............ .. .. / ~ / BA~ 935: - Sa 
(Herstellungs -
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

ge 
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

8 .4 Entfällt 

8.5 Entfäll~ 

8. 6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füllgUter en-t
sprechen. 

8.7 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

9 

10 

l 0 . l 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sich'2rstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung de!Iljenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/be!üllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG - Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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i.0.3 Dic::s~?:r Zulassungsschei~ wird im "Amts - und ~lit 

t~?:ilungsb l at t der Bundesanstalt iu r ~aterial 

forschung und - p rüfung , Be r lin" (ISS~ 034ü - 755l) 
veröffentl i ch t . 

4950 Hinden, 12 . 09.1 99 0 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 936215M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
Südstraße 4-6 
3426 Wieda (Südharz) 

3 Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 280 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
11.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gef e rtigt werden. De r Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( U '\ 5 M 21 y 5 11 SI oo oo oo oo oo oo .. oo I D I B AM 9 3 6 2 - s a 
~ (Herstellungs-

8 

8 0 1 

8.2 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

8 0 3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen ni c ht über
schritten werd e n. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes da rf 5 0 ,6 kg nicht überschr e it e n. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8 0 6 

8 0 7 

9 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpa c kungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Be f örderung gefährlicher Güter 
(TR V 001)" - Verke h rsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefül1t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 12.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9363140 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayern Chemie GmbH 
8261 Asehau am Inn 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz mit Inneneinrichtung 



4 

4. 1 

4. 2 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 936 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (~estf) vom 
24.07.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ii\ 4D/Y310/S/ .............. /D/BAM 9363 - SchLe 
\..!!) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet w~rden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe ll oder lll verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 310 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein ~iderruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9364/40 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bayern Chemie GmbH 
8261 Asehau am lnn 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz und Innenverpackungen 
(20 Kisten aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 937 Vgab 54 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (~estf) vom 
24.07.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben ver~chlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

®n
~ichtbar wie folgt zu kennzeichne

9

n

36

:

4 

- SchLe 

4D/Y50/S/ .........•.... /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsp.rechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder lll verwendet werden. 
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8. 3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 50 kg 
nicht übersch rei ten . 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8 . 6 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Ve rpa cku ng - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
pack ungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge 
stellt sein, daß di e zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassen e Verpac ku ngsbaua rt . 

Die Übe rw ach u ng der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Ve r pack ungen zur Befö rderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Ver keh r sblatt He ft 16 , 1987, s. 562 , 
durchgeführt werden . 

De r in Nr . genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ver wendun g der Ve rpackung demjenigen, der die 
Ve rpac k un g fü r Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Ba uart entspricht den in 

10. 2 

der Ordnung für die internati o nale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übere i nkom men über die inter
nationale Beförderung gefährli ch er Güter auf der 
Straße (ADR - Über e ink o mmen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG -Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Ve reinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten . 

Wide rru f dieser Zulassung bleibt vorbehal-

1 0.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht . 

4950 Minden, 18.09 .1 99 0 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9365/1A2 

für die Bauart einer Ve rpac kung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

176 

Rechtsgrundlagen 

Ve rordnung über die inner s taatli che und g renz
überschreitende Befö rderun g gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co . oH 
Auf der Höhe 20 
4100 Duis bu rg 1 

Benennung der Bauart 

Faß mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 1 . 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern en t sprechen, äie 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 316 Vgab 51 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
18.09 . 1990 einer Bauartp r üfung nach dem Anhang 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr . 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefe rt igt werden. De r Hersteller muß 
gewäh rleisten, daß bei den serienmäß i g gefertig
t en Verpackungen die für die Bauart festgelegte n 
Anfo rderun gen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach d e r zuge lass en en Bauart serienmäßig ge
fertigten Ve rpackung en sind dauerhaft und gut 
sich tbar wie folgt zu k ennz eich nen : 

~ 1A2/Y2 1 2/S/ ................ /D/BAM 9365- SCH 
\_'!) (He rstel lu ngs-

8 

8 . l 

8. 2 

8. 3 

8 . 4 

9 

datum nach 
Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe li oder ·III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für de n Inhalt dürfen nicht über
schritten we rden. Die Bruttohö c hstmasse des Ver
sandstückes darf 212 kg nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach die se r Bauart muß nach den '' Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001).' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Ant ra gsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ve rpackun g für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kann t sind. 

10 Sonstiges 

l 0. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die , internationale Eisenbahnbe
förde rung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR - Übereinkommen) 

dem intern a tional en Übereinkommen des Seever 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nat i o nen (UN) 
über die Bef ö rderung gef ährlicher Güter 

festge legten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GU ter. 

1 0.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vo rbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· (ISSN 0340 -755 1) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 21. 0 9.1990 

I / 
,/)A:. ~~ .:.._ . ): 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9366/lH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl . I, S . 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Jokey - Plastik Gummersbach GmbH 
Gutenbergstraße 9 
5270 Gummersbach 

Benennung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel und 
lose eingestelltem PE - Flachsack. 

Nennvolumen: 30 1. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Baua r t muß den Baumustern entspreche:1, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 109 173 Vgab 1.0 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt ;Iinden (Westf) vom 
14.09.1990 eine r Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Vo raussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpac~ungen 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig 
ten Ve r packungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Baua r t serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
s1ch tbar w1e folgt zu kennze1chnen: 

~ 1H2/Y32/S/ .. ... ........... /D/BAM 9366- Jokey 
(Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

datum nach 
Rn 1512 ( 1 ) e 
der An l. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die na c h der zugelassen en Bauart se rienmäßig ge
fe rtigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Ve rpac k un
gen zulässig sind. 

Die Verpack ungen dü r fen 
der Verpackungsgruppe II 
we rd en. 

fü r gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
sch ritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sands tüc kes darf 32 kg nicht überschreiten. 

8 .4 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Ve rpackun gen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Ve rpack ungen zur Beförderung gefährliche r Güter 
(TRV 001)" - Ve rkehrs blatt Heft 16, 1987 , s. 562, 
durchgeführt werden. 

De r in Nr . genannte Antragsteller muß nachweis-

bar sicherstellen, daß alle Auflagen übe r 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befül lt, 
kannt sind. 

die 
diE 
be -

10 Sonstiges 

l 0 . l 

l 0. 2 

Die Bauart entspricht den in 

de r Ordnung für die internationale 2:ise!10a hn:=.e 
förde rung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int-:r
nationale Beförderung gefährliche:- Güter auf der 
Straße (ADR - Üborei~kommen) 

de~ internationalen Obereinkommen des Seever 
kehrs (I;tDG - Code) 

den Empfehlungen der 1ereinten 
über die Beförderung gefährlicher 

~iat io<1e;1 
GJ.t e ::-

Eestgelegten ?rUfanforderungen fJr ~erpac~ungen 

zur 3e~örderung ~efährlicher Güter . 

E:in :~iderruf dieser Zulassung blei::.t vor'oe~al 

t e n. 

10.3 Dieser Zulassungsschei>1 wird im ".-\;nts- und ~!i:: 

teilungsblact der Bundesanstalt ftir ~aterial 

forschung und - prüfung, Berlin" (ISS~ 03lo0 -i 55l) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.09.1990 

.1 --t,_ -

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 9367/lAl 

für die Bauart einer Ve r packung zur Beförderung gefähr 
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blefa-Felser Gm bH 
Wassertor 13 
5952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 201 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 293 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
18.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nac h der zug elassen en Bauart dürfen Verpackungen 
se rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(un\ 
~ 1Al/X2.0/600/ .•....••...• • /D/ BAM 9367-BFD 

8 

8 0 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 0 5 

9 

10 

10 0 1 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
2,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
3,00 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 400 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 .2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

l o. 3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden ~ 27.09.1990 
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Bundesbahn-Zen~ralamt 

Kinden (Westf) 
Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9368/3Hl 

für die Bauart einer Verpack ung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22 .07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

STELIOPLAST, Roland Stenge! 
Industriestraße 6-8 
5561 Binsfeld 

Benennung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff 
mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 2, 75 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 973 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

@ 3Hl/Y 1,9/100/ ••.•••••.•.••• /D/BAM 9368-STP 
(Herstellungs-

8 

8 0 1 

8 0 2 

8 0 3 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Dichte der Füllgüter, die den Prüffüllgütern 
bezüglich der chemischen Verträglichkeit zuge
ordnet werden können, darf die in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichten der Prüffüllgüter 
nicht überschreiten . 

Standard
flüssigkeit 

n-Butylacetat/mit 
n-Butylacetat gesättigte 
Netzmittellösung 

Verpackungsgruppe 
I I I II 

1,00 1 '00 



8.4 

Kohlenwasserstoffgemisch
(Whit e Spir it) 

Salpetersäure 55 %ig 

Wasser 

1,00 1, 00 

1, 4 0 1, 4 0 

1. 90 1,90 

Der gemessene Gesamtüberd ruck in der Ve r packung 
(d. h. Dampfdruck des Fullgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase, vermindert um 10 0 kPa) 
bei 55 •c auf d e r Gr undlag e des maximalen Fu1-
lung sgrades und eine r Fülltemperatur von 15 °C 
darf 66 kPa nicht uberschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 

8.7 

8. 8 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien fur die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart durfen 
durch die Fullgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgende Pruffullguter: 

n-Butylacetat/mit n-Butylacetat gesät tigte Netz
mittellösung als Standardflussigkeit gem. Ic) der 
Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Salpetersäure 55 % als Standardflussigkeit gem. 
Ie) der Beilage zum Anh. V/GGVE, 

Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit) als Stan
dardflussigkeit gem. Id) der Beilage zum Anh. V/ 
GGVE, 

Wasser als Standardflussigkeit gem. If) der Bei
lage zum Anh. V/GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefuhrt werden können. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fur Gefahrgut einsetzt/befullt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Guter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Guter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
uber die Beförderung gefährlicher Guter 

festgelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Guter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt fur Material
forschung und -prufung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9369/0A2 

fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Gute r 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

8. 1 

8.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die inner s taatliche und grenz
uberschreitende Beförderung gefährli che r Guter 
mit Eisenbahnen (GefahTgutverordnun g Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Heinz Abram GmbH ~ Co. KG 
Industriestraße 5 
3123 Bodenteich 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 7 1 bis 13,2 l 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prufbericht Nr . 109 220 Vgab 53 der 
Bundesbahn- Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
vom 14.09.1990 einer Bauartprufung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Ve rpackung en sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y 16/S/ •.....•.... . /D/BAH 9369 - AB 
(Herstellungs-
jahr, nu r die 
letzt e n beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fur gefährliche Guter 
\rcrwendet we rden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen durfen fur 
der Verpackungsgruppe I! oder 
den. 

gefährliche Guter 
III verwendet wer-

8.3 Die Grenzdaten fur den Inhalt durfen nicht über
schritten werden. 

Die Bruttohöchstmasse des 
16,0 kg nicht uberschreiten. 

Versandstückes darf 

8.4 Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien fü r die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
dur chgefuhrt werden. 
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9 

10 

10. 1 

10.2 

10.3 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin" 
veröffentlicht. 

.. Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 

4950 Kin~en, 27.09.1990 

Bundesbabn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9370/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne 
Kölner Straße 75 
5052 Artendorn 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 306 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

180 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(un --\ 
~ 1A2/Y/100/ .......•.•...... /D/BAM 9370-M+S 

(Herstellungs
datum nach 

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

Rn 1512 (1) e 
der Anl. zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d.h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder ' sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 •c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 

9 

10 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001) .. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 27.09.1990 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 937l/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelm Dietzel KG 
Farmstraße 108, 6082 Mörfelden-Walldorf 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffgewebe 
mit 2 PE-Innensäcken 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 203 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minde,n (Westf) vom 
24.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die AnforderUngen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~) 5H3/Y 26/S/ •..•••.••.•••••• /D/BAM 9371-Diwa 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

9 

10 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.09.1990 

' " 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 9372/lAl 

fü~ die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Blefa-Felser GmbH 
Wassertor 13 
~952 Attendorn 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 216,5 1 bis 250 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 292 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zuge l assenen Ba uart dürfe n Ve r pa ckungen 
serienmäßig gefe r tig t we r den . Der Hers t e l l er mu ß 
gewäh r le i s t en, daß b e i de n seri e nm äß i g gef er tig 
t en Ve r pa ck u n gen di e fü r di e Ba ua rt f est ge l eg ten 
Anfo r de ru nge n erf ü ll t si n d . 

Kennzeichnung 

Di e nac h der zugelassenen Bauart serienmäßig 
f ertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
si c htbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

( ~ ) l Al / X/ 250 / . . ·· .. •• ... •. / D/ BAM 9372-BFD 
\!!._} (Herstellungs-

8 

8. l 

8.2 

8 . 3 

8 . 4 

8.5 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Di e nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sc h riften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach die s er Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Ver·packung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

l 0. 2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
5traße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein w;_derruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin" 
veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 9373 / 0 Al 

f ü r die Bau a rt e i ner Ve rp a ck u n g z ur Befö rd e rung g e f ähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl ic he und 
überschreitend e Bef ö rderung gefährlicher 
mi t Ei senoahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(B GBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Aubach 
Aubachstraße 71-75 
5450 Neuwied 1 3 (Niederbieber) 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit 
nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 6,4 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz 
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 337 Vgab 53 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 19.09.1990 .;iner Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr . 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Na c h der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RI D/ADR/OA l /Y/ 1 20 / . • . ,,,, , ,,,,J D/ BAM 93 73 -H B 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verw'endung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

für 
oder 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 80 kPa nicht überschreiten. 



8 0 5 

9 

10 

l 0 0 l 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr4 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetz t/b efüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Kinden, 27.09.1990 

~,ß_c_/ . :;;; 
.// .11 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9374/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller Kunststoffverarbeitung 
GmbH & Co. KG 
Gadelander Straße 137 
2350 Neumünster 

Benennung der Bauare 

Kanister aus Kunststoff mit 
nicht abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,060 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen) die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 013 Vgab 40 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen . 

6 

8 

8 0 l 

8 0 2 

8 0 3 

8 0 4 

8 0 5 

8 0 6 

8 0 7 

8.8 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewähcleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Vecpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anfocderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fectigten Vecpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y/l00/ .............. /D/BAM 9374-HM 
(Hecstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
dec Anl . zur GGVE) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Vecpackungen dürfen für gefahrliehe Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

Die Grenzdaten füc den Inhalt 

gefäh rl iche Gütec 
III verwendet wer-

Die Dichte der Füllgüter, die dem Pcüffüllgut be
züglich der chemischen Vertcäglichkeit zuge-
ordnet werden können, darf der in folgender 
Tabelle aufgeführten Dichte des Prüffüllgutes 
nicht überschreiten . 

Pcüffüll
ut 

Thinner 

Verpackungsgcuppe 
I II III 

0 ,9 0,9 

Der gemessene Gesamtübe rdru ck in der Verpackung 
(d. h. Dampfdcuck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl . vorhandener Gase, vermindert um 100 kPa) 
bei 55 •c auf der Gcundlage des maximalen Fül
lungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C 
darf 

66 kPa bei Zuocdnung zum Prüffüllgut Thinner 

nicht überschreiten. 

Entfällt 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technisc hen 

Rich tlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlichec Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 •c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen 
durch die Füllgüter nicht stärker geschädigt wer
den, als durch folgendes Prüffüllgut: 

Thinner gemäß der im BZA Minden hinterlegten Re
zeptur, Stoff der Klasse 3 Ziffer 3.b) der Anla
ge zur GGVE. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-
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dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U S G S S C H E I S 

Zulassungs-Sr. 9375/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
GUter 

Eisen-

2 Antragsteller 

Akzo Chemieals GmbH 
Industriestraße 10 
4240 Emmerich 

3 Benennung der Bauart 

4 

4.1 

4. 2 

5 

6 

7 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(12 Tuben aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 313 Vgab 62 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ül\n 4G/Y 1/S/ •..•.•.•....•. /O/BAM 9375-DHE 
\!!) (Herstellungs-

184 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GU~er 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 0,460 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8 . 6 

9 

10 

10. 1 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Min,en,.::. 27.09.1990 

/'rt .... ......t: ...... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U S G S S C H E I S 

Zulassungs-Sr. 9376/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährliche~ Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 



3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

6 

Akzo Chemieals GmbH 
Industriestraße lO 
4240 Emmerich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(6 Tuben aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 329 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(}[) 4G/Y l/S/ .•..•.••.•..•• /D/BAM 9376-DHE 
(Herstellungs-

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

lO 

l 0. l 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe ll oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 0,440 kg 
nicht über~chreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
( T R V 0 0 l)" - Verkehrs b 1 a t t Heft l 6 , l 9 8 7 , S • 56 2 , 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kin~en, 27.09.1990 

I 

·" ..{_ '""'A:~ -. 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9377/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

grenz
Güte r 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

4. l 

4. 2 

5 

6 

7 

Akzo Chemieals GmbH 
Industriestraße lO 
4240 Emmerich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(6 30-ml-Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 330 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
N r. 4 er f ü 11 t werden, z ug e 1 as s e n. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
~erienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y l/S/ ......•..••..• /D/BAM 9377-DHE 
\!!__} (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-
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8. 2 

8. 3 

fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Ve rpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften der GGVS /G GVE /GG VSee solche Ve rpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 0,250 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8.6 

9 

10 

10. 1 

Wird die zugelassene Verpackungsbaua rt als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Ve rpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter 
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nat ionen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Kin~en, 27.09.1990 

.A-t:- -.}. o_ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z 0 L A 5 S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 9378/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

186 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Akzo Chemieals GmbH 
Industriestraße 10 
4240 Emmerich 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(3 100-ml-Flaschen aus Kunststoff) 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4. 2 

6 

7 

8 

8.1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

Die Baua1:t muß den Baumustern entsprechen, J.ie 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 331 V gab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter N'r. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(1L)4G /Y 1/S/ ..•.•••....... /D/BAM 9378-DHE 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe Il oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 0,400 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fert igung von 
Verpackungen zur Befötderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. l Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 



über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zu r Befö rd erung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf diese r Zulassung bleibt vo r behal 
ten . 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts - und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material 
fo r schung und - prüfung, Berlin'" (ISSN 0340 - 7551) 
veröffentlicht. 

4950 Min~en, 27.09 . 1990 

~,_ __ ,.._:, 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mlnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nt. 9379/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef ö rderung gefähr
licher Güter 

l 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die i nnerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Gü ter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Akzo Chemieals GmbH 
Industriestraße 10 
4240 Emmerich 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(3 Schachteln aus Pappe) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 447 Vgab 62 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
18.09 . 1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bau a rt festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y 26/S/ .. . . •........• /0/ BAM 9379-DHE \.!2J (Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 0 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gek enn zei chne -

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10 0 1 

ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor 
schriften de r GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden . 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 26 kg 
nicht überschreiten . 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit a>1deren als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar siche r ge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wi r ksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s . 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordn ung für die internationale Eisenbahnbe 
förderu n g gefährlicher Güter (RIO) 

dem Eu r opäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung ge fäh rli cher Gü ter 
Straße (ADR - Übe rein kommen) 

inter 
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever -
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güte r 

festgelegten Prüfanfo rd erungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- un d Mit
teilungsblatt der Bundes an stalt für Material
fo rs ch un g und - p rüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Mindpn, 27.0 9.1990 

)!t .-,\.', ..... 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9380/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Well a AG 
Berliner Allee 65 
6100 Darmstadt 

187 



3 

4 

4. 1 

4. 2 

Benennung der Bauart 

Kiste auf Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 260 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
14.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: CD 4G/Y 4/S/ ..••...•...... /D/BAM 9380-REKA 

(Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

10. 1 

188 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 27.09.1990 

Bundesbahn-Zentra~amt 

Minden (Westf) 
Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9381/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Wella AG 
Berliner Allee 65 
6100 Darmstadt 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 262 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
14.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen , Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y 9/S/ •••.•.•...•••• /D/BAM 9381-REKA 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-



8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

9 

10 

10. 1 

schritten der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 9 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß na eh 

von 
den 

Verpackungen 
''Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code ) 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minde1, 27.09.1990 

~-tJ-/ l.~i! 
{ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9382/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter' 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

7 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 264 Vgab 61 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
14.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 4G/Y 15/S/ ...•.......... /D/BAM 9382-REKA 
\.!!.) (Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

9 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verp~ckun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetz,te Verp ackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
.bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

Rechtsgrundlagen 10.1 Die Bauart entspricht den in 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Wella AG 
Berliner Allee 65 
6100 Darmstadt 

·der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 
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10. 2 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minde.n, 27.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9383/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Bahnhofstraße 100 
6733 Haßloch 

Benennung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 
und Kunststoffeinsatz 

Fassungsraum: 119 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 164 Vgab 51 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
21.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

flül\ lA2/Y/l30/ •...•..•.•.•..•• /D/BAM 9383-GDH 
~ (Herstellungs-

datum nach 
Rn 1512 (l) e 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

190 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

10 

l 0. l 

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 86 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefahrlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.09.1990 

t-~ .... ·< ··;, 

Bundesbahn-Zentralamt 
M.inden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9384/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

4711 Ferd. Mülhens 
Venloer Straße 241-245 
5000 Köln 30 



3 

4 

4. l 

4 . 2 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 929 Vgab 60 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt ~inden (Westf) vom 
20.06.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge 
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
de r 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Vora ussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

4G/Y 30/S/ .............. /D/BAM 9384-HSl 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 30 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8. 6 

9 

10 

1 0. 1 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackun gs bauart . 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der di~ 

Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

1 0 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

1 0. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts
teilungsblatt der Bundesanstalt für 
forsch u n g und - prüf u n g , Be r 1 in·· ( ISS 1< 
veröffentlicht. 

und :1i t
:1a t .er i a l -

0340 - 7551) 

4950 Minden, 28.09.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9385/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

7 

4711 Ferd. Mülhens 
Venloer Straße 241-245 
5000 Köln 30 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 038 Vgab 60 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4 . 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr.. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung , daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y 25/S/ .......... . ... /D/BAM 9385-*) 
~ (Herstellungs- Kurzzeichen des 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Kistenher 
stellers) 

*) G+P = Gissler & Pass in Jülich 

8 

WPLA/80 = Weilpappenwerk Lamersdorf in 
Inden-Lamersdorf 
HSl = Hch. Sieger in Brühl 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 
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8. 1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8. 6 

9 

10 

10.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig oe
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeich~e
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 24,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweis bar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
forschung und -prüfung, Berlin'" 
veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Material

(ISSN 0340-7551) 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U H G S S C H K I H 

Zulassungs-Nr. 9386/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

192 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

3 

4 

4. 1 

4.2 

5 

6 

7 

4711 Ferd. Mülhens 
Venloer Straße 241-245 
5000 Köln 30 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 039 Vgab 60 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
21.09.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 

(~i::;:a:2~:~.~~~~~-~~-~~~~~:~:::e::86-HS1 
\:!:..) (Herstellungs-

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder Ill verwendet werden. 

Die Bruttomasse des 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Versandstückes darf 12 kg 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der 'Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'. - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 



dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Verein ten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "' Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin " (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9387/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) "vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH 
Papiersackfabriken 
Im Rottfeld 1-3 
4019 Monheim 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 276 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
01.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5M2/Y 26/S/ .••.•.••.•••..•• /D/BAM 9387-Wi 
\.!!) (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-

8. 2 

8. 3 

8.4 

fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 

8. 7 

9 

10 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenige~, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 02.10 . 1990 

/J--e -J;e..., " 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9389/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

193 



2 Antragsteller 

Dürbeck GmbH & Co. KG 
Am Brennerwasser 14 
6420 Lauterbach l 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

Sack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 336 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

ge
gut 

~s:::~:::/:~~-~~~~~-~~-~~~~~~:~:::n:389-D 
~ (Herstellungs-

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8. 7 

9 

10 

l 0. l 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,6 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn 
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seeve r-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackung,en 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 08.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9390/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dürbeck GmbH & Co. KG 
Am Brennerwasser 14 
6420 Lauterbach l 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 357 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, · zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Y51/S/ •••••••••••.•... /D/BAM 9390-D 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8. 2 

8.3 

fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10. 1 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 08.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9393/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
GUter 

Eisen-

2 

bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
Am Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

3 Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 304 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
09.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 5H4/Y 26/S/ ••......•.••.... /D/BAM 9393- N 
\!!_) (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

10.1 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale ~BefÖrde-rung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 
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10. 2 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 9394/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
Am . Tannenkamp 21 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 305 Vgab 90 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
09.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 5H4/Y 51/S/ • .••••••.•. • ..•• /D/BAM 
(Herstellungs-

9394 - N 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güt'er 
verwendet werden, wenn für s i e nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

8. 7 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw . ) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr . 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
verö ffentlic h t . 

4950 Minden, 10.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 9396/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-



2 

3 

4 

4. 1 

4.2 

5 

überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Güter 
Eisen-

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4520 Melle l 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(36 Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 233 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y 2/S/ .•••••••••.••••••• /D/BAM 9396- E.C.A. 
\V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 2 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

8.6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
naeh dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nation~n 

über die Beförderung gefährlicher Güter 
(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlieht. 

4950 Minden, 18.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 9397/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4520 Meile 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(3 Koffer mit je 14 Flaschen aus Kunststoff) 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 234 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Mi nden (Wes tf) vom 
15.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. · 

Kennzeichnung 

197 



Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~4G/ Y 4 / S/ ....•...•••.•• • •• ( D/ BAM 9397- E.C.A. 
n ) (Herstellungs

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8. 5 

8.6 

10 

10. 1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes 
nicht überschreiten. 

darf 4 kg 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

deiD internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im '"Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.10.1990 

, ,... 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9398/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. 1 

4. 2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4520 Melle 1 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(24 Pappschachteln mit je 2 Flaschen aus Kunst
stoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 235 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
15.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 4G/Y 2/S/ •••••••••••••••.• /D/BAM 9398- E.C.A. 
\ _n _J (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1,6 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 



8. 6 

9 

die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereink~mmen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 9399/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4. l 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

grenz
GUter 

Eisen-

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4520 Melle l 

Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(Pappschachteln mit Flaschen aus Kunststoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 236 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) vom 
15.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 

6 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. l 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8. 6 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 4G/Y 6/S/ ••••........••.••• /0/BAM 9399- E.C.A. 
\___r:_} (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe ll oder Ill verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 5,3 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ""Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7 551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.10.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9400/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

l Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrenteich 78 
4502 Melle 1 

3 Benennung der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(72 Pappschachteln mit je 2 Flaschen aus Kunst
stoff) 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 237 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
ser.ienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sic htbar wie f o lgt z u kenn z e i ch n en : 

0 4G/Y 5/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 9400- E.C.A. 
'\_V (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

200 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 4,8 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 

8.6 

9 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technisch~n 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10. 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 18.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9401/4G 

f ür die Bauar t eine r Verpac k ung zu r Befö r d erung ge f ä h r 
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4 . 1 

Verordnung über die i'nnerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S . 1560) 

Antragsteller 

Tetra Werke Dr. rer. nat. Ulrich Baensch GmbH 
Herrentei.ch 78 
4502 Melle 1 

Benennu~g der Bauart 

Kiste aus Pappe und Innenverpackungen 
(36 Pappschachteln mit je 1 Flasche aus Kunst
stoff) 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 109 285 Vgab 62 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
17.10.1990 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 



4.2 

5 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

0 4G/Y 2/S/ •••••.•.••••..•.•• /D/BAM 9401 - E.C.A. 
\!}__) (Herstellungs-

8 

8.1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 1,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)'' - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

1 o. 2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf 
ten. 

dieser Zulassung bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9451/4C2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4. 2 

5 

6 

7 

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Re·chtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

WNC-Nitrochemie GmbH 
8261 Asehau am Inn 

Benennung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und Säcke 
aus Polyethylenfolie als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern der Ausführung 1 
entsprechen, die gemäß Prüfbericht Nr. 108 742 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 08.06.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(· ~·\ 4C2/Y42/S/ ....•.•..•..•. /D/BAM 9451-DVG 
\!}__) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse 
Ausführung eins 

des Versandstückes darf in 
42 kg nicht überschreiten. 

der 

8.4 Entfällt 

8. 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusamm·engesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 
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8. 6 

9 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

1 0. I Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prUfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.10.1990 

l . 
Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Kr. 9452/4C2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

WNC-Nitrochemie GmbH 
8261 Asehau am Inn 

3 Benennung der Bauart 

4 

4. 1 

4.2 

5 

202 

Kiste aus Naturholz als Außenverpackung und Säcke 
aus Polyethylenfolie als Innenverpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern der Ausführung 2 
entsprechen, die gemäß Prüfbericht Nr. 108 742 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 08.06.1990 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß 
nannten Prüfbericht 
den. 

Zulassung 

wie in dem unter Nr. 4.1 ge
beschrieben verschlossen wer-

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~ ) 4C2/Yl21/S/ .•.••••••••••. /D/BAM 
"-..::../ (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

9452-DVG 

ge
gut 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse 
Ausführung zwei 

des Versandstückes darf in der 
121 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8. 5 

8.6 

9 

10 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prUfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 12.10.1990 
I 

/k--.?-: 



Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9457/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Dürbeck GmbH & Co~ KG 
6420 Lauterbach 1 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 264/90 der Hoechst AG in 
6230 Frankfurt (Main) 80 vom 18.04. 90 einer Bau
artprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~0u 5H4/Y 4/S/ ••...........•.• /D/BAM 9457- D 
\.V (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.5 

8.6 

8. 7 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 4,02 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von 
nach dieser Bauart muß nach den 

Verpackungen 
"Technischen 

9 

10 

10.1 

Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die . 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befül1t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 17.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9458/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, s. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia Verpackungswerke AG 
2841 Steinfeld 

Benennung der Bauart 

Sack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 90/11 FS der BASF Aktienge
sellschaft in 6700 Ludwigshafen vom 28.03.1990 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 
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7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~"'\ 5H4/Y 51/S/ •••••.••.••.•••• /D/BAM 9458- N 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,2 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wi.rd im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 18.10.1990 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9459 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16. August 1985 (BGBl. I, s. 1651) zuletzt 
geändert durch die Vierte Verordnung zur Änderung 
von Gefahrgutausnahmeverordnung vom 01. Mai 1990 
(BGBl. I, s. 849) 
- Ausnahme E 40 -

2 Antragsteller 

Alfred Schladerer 
Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH 
7813 Staufen /Breisgau 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 608 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 659 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Min.den (Westf) vom 08.05.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Enfällt 

Kennzeichnung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden 
packungen sind dauerhaft und gut sichtbar 
folgt zu kennzeichnen: 

unter 
nach 

Ver
wie 

GGVE/GGVS/Y/250/ ..•.......... /D/BAM 
(Herstellungs-

9459 - ASS 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die der zugelassenen Bauart entsprechenden und 
nach Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen 
für gefährliche Güter verwendet werden, wenn für 
sie nach den Vorschriften der GGVS/GGVE/GGVSee 
solche Verpackungen z~lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für Äthylalkohol und 
seine wässerigen Lösungen mit mehr als 70 % 
Äthylalkohol der Randnummer 301 Ziffer 3 Buch-
stabe b verwendet werden 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig3n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Entfällt 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10 . 1 Entfällt 

10.2 Ein Wide rr uf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 . Diese r Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
teilung sblatt der Bundesanstalt flir Material
focschung und -prlifu ng, Berün·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.10.1990 

h 
Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9460/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 

2 

3 

.4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
Güter 

.Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S • . 1560) 

Antragsteller 

Hermann Winkel 
2000 Hamburg 53 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 10,3 bis 11,9 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 293 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 19.03.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 0 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA2/Y/80/ . •••...•••• /0/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9460 - WINKEL 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne-

8.2 

8.3 

8.4 

8 0 5 

9 

10 

ten Verpackungen dürfen 
verwendet werden, wenn 
schriften der GGVS/GGVE 
lässig sind. 

für gefährliche Güter 
für sie nach den Vor
solche Verpackungen zu-

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 53 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien flir die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001) '" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
. förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen flir Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt flir Material
forschung und -prlifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs~Nr. 9461/lA2 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung liber die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hermann Winkel 
2000 Hamburg 53 

grenz
Güter 

Eise'n-
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3 Benennung der Bauart 

Eimer aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 10,3 bis 11,9 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 293 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden '(Westf) vom 19.03.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

f ~\ 1A2/Y/80/ ............. /D/BAM 9461 - WINKEL 
~ (Herstellungs-

8 

8. 1 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10. 1 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der "zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigßn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 53 kPa nicht überschreiten . 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Ve rpa ckungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9462/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7710 Öhringen (Württ.) 

Benennung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 580 ml 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß de~ Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 716 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichne~: 

u '\ 1A1/Y/200/ •••.••••••••. /D/BAM 9462 - KHV 

ge
gut 

., n ) (Herstellungs-...... _.,.. 
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8. 1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge-



8.2 

fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8. 4 

8.5 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den HTechnischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befü1lt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
n~tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

See ver-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten .. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9463/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7710 Öhringen (Württ.) 

3 Benennung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 580 ml 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 716 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Al}hang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/200/ ........•.. /D/BAM 9463 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
4urchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
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zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U K G S S C H E I K 

Zulassungs-Kr. 9464llA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Benennung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1, 55 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 717 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u'',\ lAl IY I 1001 ••.•••••••••• I Dl BAM 9464 - KHV 
~ (Herstellungs-

8 

8.1 
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jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefähLliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwend~t 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 glcm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 glcm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig 0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahn 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inte 
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf d 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seeve 
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U~ 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackunge 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal· 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U K G S S C H E I K 

Zulassungs-Kr. 9465IOA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uher die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 



3 

4 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 1,55 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 717 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

10. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y/100/ ... ••• •.•• /D/BAM 9465- KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe II oder 
den. 

gefährliche Güter 
III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigSn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin·· (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H K I N 

Zulassungs-Nr. 9466/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Benennung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Feinstblech mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 5,2 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 718 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sinda 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zu·gelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 1Al/Y/100/ .•..•..•..••• /0/BAM 
\_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

9466 - KHV 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

ge
gut 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 
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8. 2 

8. 3 

8. 4 

8. 5 

9 

10 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)''- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9467/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschrei~ende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH + Co. 
7110 Öhringen 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

4 

Fassungsraum: 5,2 1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d'ie 
gemäß Prüfbericht Nr. 108 718 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.04.1990 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8. l 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

9 

10 

l 0. 1 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/100/ •..••..•... /D/BAM 9467 - KHV 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw . 
1,80 g/cm' (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be-
kannt sind. ' 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 19.10.1990 



Bundesbahn-Zentralamt 
IHnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9468 / 5M2 

für di e Bauart einer Ve rpackung zur Beförderung ge f ähr
licher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güte;r 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier, wasserbeständig 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 90 279 der Fa. Bischof + 
Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerieb vom 19.09.1990 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~5M2/Y 21/S/ •••..••.•••••... /D/BAM 9468-B + K 
\.V (Herstellungs-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

8.6 

8. 7 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche GUter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 21,0 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der 
nach dieser Bauart 

Fertigung 
muß nach 

von 
den 

Verpackungen 
"Technischen 

Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)"- Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind . 

10 Sonstiges 

1 0 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
f ö rderung gefährlicher Güter ( RIO) 

dem Europ ä ischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.10.1990 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9469 / 5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein GmbH & Co. 
4540 Leugerich 

Benennung der Bauart 

Sack aus Papier, wasserbeständig 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. G 90 281 der Fa. Bischof + 
Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerich vom 20.10.1990 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~5M2/Y 26/S/ ...•.....•...... /D/BAM 9469- B + K \V (Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .l 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8. 6 

8. 7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstlickes darf 25,8 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

Entfällt 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher GUter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/beflillt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "'Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

4950 Kinden, 22.10.1990 
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Bundesbaha-Zentralaat 
Hinden (Westf) Deutsche 

Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9470/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8. 4 

8. 5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

Antragsteller 

grenz
GUter 

Eisen-

Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH, 
3300 Braunschweig 

Benennung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem Deckel 

Fassungsraum: 0,53 bis 1,07 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
108 820 vom 18.05.1990 und 
108 820 1. Nachtrag vom 21.06.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/150/ ••••••..•.• /D/BAM 9470 - BMG 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen . dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 



9 

10 

nach dieser Bauart muß nach den "Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
ten. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Kinden, 22.10.1990 

l~<-J'-/ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 9471/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Braunschweiger Metallverpackungsgesellschaft mbH 
3300 Braunschweig 

Benennung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 

Fassungsraum: 0,53 bis 1,07 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 
108 820 vom 18.05.1990 und 
108 820 1. Nachtrag vom 21.06.1990 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 

serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~3Al/Y/150/ ••••.••.•.••. /0/BAM 9471 - BMG 
~) (Herstellungs-

8 

8. 1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8.5 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe 

werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Die Überwachung der Fertigung von Verpackungen 
nach dieser Bauart muß nach den ''Technischen 
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von 
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
(TRV 001)" - Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562, 
durchgeführt werden. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart eatspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

Kinden, 22.10.1990 

/ ' . 
/)<cul· 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

3. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 97 582 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
- TK - zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Lever Sutter GmbH 
6800 Mannheim 81 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Enthält der Prüfbericht 97 582 vom 27.08.1982 der 
Versuchsanstalt Minden - Abt. für Mechanik -

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 582 vom 27.08.1982 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (West f) - Abt. 
für Mechnik die Bauartprüfung nach den 
"Technischen Richtlinien für den Bau, die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147) .. und 
gemäß Prüfbericht 108 517 vom 08.03.1990 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) die 
Innendruck- und Fallprüfung nach Pkt. 4.10 und 
4.11 der "TRTK 001" bestanden haben. 

5 Zulassung 

6 

7 

7.1 

7 • 2 

Die unter Nr. beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 
erfüllt werden für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/97 582 jedoch mit einer 
Dichte von~ 1,40 g/cm 3 zugelassen. 

Die Gebrauchsdauer darf insgesamt höchstens 8 
Jahre betragen. 

Kennzeichnung 

Die Transportgefäße müssen wie folgt gekennzeich
net sein: 

1. Name oder Kurzzeichen des Herstellers 

2. "Füllung mit Gefahrgut nur gemäß D/BAM/97 582" 
Herstellungsdatum (Monat und Jahr) 

Auflagen 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/97 582 auszurüsten. 

Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehen 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden P r üfungen 
zu u n t ·e r ziehen : 

7.2.1 Visuelle Prüfung 

7. 2. 2 

7. 3 

7. 4 
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Entsprechen die Transportgefäße den unter Pkt. 
beschriebenen Gefäßen. Überprüfung nach vor
handenen Mängeln, wie z. B. Haarrisse an der 
Oberfläche des Kunststoffbehälters. 

Dichtheitsprüfung 
Dichtheitsprüfung nach Pkt. 4. 9 der 
abweichend mit einem Prüfdruck 
(0,02 bar) Überdruck über 5 Minuten. 

"TRTK 
von 2 

001 '' 
kPa 

Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw. nicht 
bestandener Dichtheitsprüfung ist eine Weiterver
wendung nicht zulässig. 

Über die Durchführung der Stück-für-Stück-Prüfung 
sind Aufschreibungen zu führen, die über den 
Zeitraum der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 

7 • 5 

und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
sind. 

Die Stück-für-Stück-Prüfungen 
Sachkundigen, der 

sind von einem 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbildung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonnenen Er
fahrungen die Gewähr dafür bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgemäß durchführt, 

7.5.2 die erforderliche persönliche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prüftätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 

7 • 6 

8 

9 

9. 1 

9. 2 

durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der Zulassungsstelle benannt 
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen. 

Dieser Zulassungsschein gilt nur in Verbindung 
mit den in Nr. l genannten Rechtsgrundlagen. 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Änderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassung zu ändern oder neu zu erstellen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehalten. 

Dieser Zulassungsschein wird im 
teilungsblatt der Bundesanstalt 
schung und -prüfung, Berlin .. 
veröffentlicht. 

"Amts- und Mit
für Materialfor

(ISSN 0340-7551) 

4950 Minden, 25.09 . 1990 

Bundesbahn-Ze~tralamt 

Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S 5 U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. l01J 180/ l . );ach trag 

für die Baua:: eines Tran s?o rrgefäßes d~5 Kunsrsto:: 
- TK - zur Se~5rJerung ge:Jhrli~her Gii:~ = 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Eisenba~n-Gefahrgutaus~ahmevero=dnung vom 
16 .08.~'135- Ausnah:':'l~ Nr. E 15-
(BG Bl. i, S. 1651) 

Antragsteller 

Hüls AC, \~erk Lülsd o : f 
5216 Ncede rkassel 3 

Beschreibung der Bauart 

Enthält der Prüfberic :1 t 
100 18 0 vam 20.02.198• 
d e r V e ::- s 'J c h s a n s t a l c. :·:i n d ~ n 
:techani~ -

(Westf J -Abt. füt 

Anforderungen an die Bauart 

Die Ba:.:drc. muß den 3d:J:il!.1Stern e::.:s?:::-ec.hen, :1:.; 

gemäß ?:Ufoericht X:. 
l OJ 18 ~ vom 20 . 02 . 19S~ 

de r Bu::-:: :::s ':>ahn -Ve rs J...:.:lSJ.:l S talt :-!~ :-:.:e:1 
und Raoo o t: ~r . 83 •. : ! J vom 06 • . - •. 93 
l nstit -...:. :es T:\ 0 für ·:e: : ::>dck.u ns De: ~=: .--' 
3auart :; : i :ung nach -i;:: "Te:chnis:--:==: ~ 

(\~es t: i 
des 

e 
chtli-:. ::.==:-t 



6 

für de~. 3a·J , die Pr:.!:" J.:-1; , die ZuL::ssJng , di·= 
K.:!nnze:. ~i1nung und d~2 '/t rw·endun 6 ro:-t Trans
portge~iJen aus Kun 3:stoffen - TJT~ 001 - (~/~~l. 
Heft l-<, 1985 , Nr. 1~7)" und ge:nJ3 Prüfberic:1t 
108 200 vum 18 . 01.1991J de r Bunde~':lahn-Versuchsan

stalt ~!inden (Westf) die Innendruck- und Fall?rU
fung n.::. .:D ?kc. 4 . 1 •; :1:1d 4 . 11 der ~~~~TK 001 " 6<::
;;tander. :1:l.Jen . 

Zulassung 

Die unter ~r . 3 bes.:hriebene Ba .Ja rt wird unter 
der Voraussetzung, daß die Auflagen nach Pkt. 7 
e rfüllt we r den , für die Beförderung von Stoffen 
gemäß Zulassung D/BAM/100 180 jejoch mit einer 
Dichte von ! 1,5 0 g/cm 3 zugelasse:1. 

Die Gebrauchsdauer d~rf insgesa~t höchstens 8 
Jah re b2:ra:3en . 

Kennzeichnung 

Die Transportgefäße müsse n wie folgt geken nz eich
net se in : 

1. Name ode r Kurzzeichen des Hers telle rs 

2. "Fül lung mit Gefahrgut nur gemä:3 
D/BAM /100 18 0 " 
Herste ll ungsdatu m (Monat un d J ahr) 

Auflagen 

7.1 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jahren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehe n 
ist, mit einem neuen Schraubdeckel gern. Zulassung 
D/BAM/100 180 auszurüsten. 

7.2 Nach Ablauf der Gebrauchsdauer von 5 Jah ren ist 
jedes Gefäß, das zur Weiterverwendung vorgesehe n 
ist, jährlich wiederkehrend folgenden Prüfungen 
zu unterziehen: 

7.2.1 Visuelle Prüfung 
Entsprec~e~ die Transportgefäße d2n unter Pkt . 
beschriebenen Gefäßen. Üb~rprtifung nach vor
handenen :längeln, wie z. B . Haa:-risse an der 
Obe rfläc he des Kunststo ffbehält e rs. 

7.2 . 2 DichtheitsprUfung 
Dichthei:sprüfung nach Pkt. 4.9 der "TRTK 001 " 
abweichend mit einem Prüfdruck von 2 kPa 
(0,02 bar) Übe rdruc k über 5 Minuten . 

7.3 Bei erkennbaren Schäden und Mängeln bzw . nicht 
bestandener Dichtheitsprtifung ist eine Weiterver
wendung ~icht zulässig. 

7 .4 über di~ Durchführung der Stück-für-StUck-Prüfung 
sind Au:schreibungen zu führen , die. über den 
Zeit rau m der Gebrauchsdauer aufzubewahren sind 
und der Zulassungsstelle auf Verlangen vorzulegen 
s ind. 

7.5 Die Stück-fUr-StUck-Prlifungen sind vo n einem 
Sachkundigen, der 

7.5.1 aufgrund seiner Ausbi~dung, seiner Kenntnisse und 
seiner durch praktische Tätigkeit gewonn enen Er
fah run gen die Gewähr jaftir bietet, daß er die 
Prüfungen ordnungsgem ä 3 durchführt , 

7.5.2 die erfarder~iche pe r~ 3n liche Zuverlässigkeit be
sitzt und 

7.5.3 hinsichtlich der Prili:~tigkeit keinen Weisungen 
unterliegt, 
durchzuführen. 
Der Sachkundige muß der :ulassun~sscelle benannt 
werden. Die Sachkunde ist der Zulassungsstelle 
auf Verlangen nachzuweisen . 

7.6 Dieser Zulassungss~hei n gil t nur in Verbindung 
mi t den in ~r . 1 genannten Rechtsgr~ndlagen. 

8 

Mit Ablauf der Rechtsgrundlagen erlischt auch 
diese Zulassung. 

Bei Anderung der Rechtsgrundlagen ist auch diese 
Zulassun~ zu ändern oder neu zu erstellen . 

Der i~ ~r. 2 gena:1nte Antra6stellcr 
bar sicherstellen, daß alle Auflase 
Verwendung der TK demjenigen, der d 
fahrgut einsetzt/befti llt , bekannt s 

:nuß nachweis
über die 

2 TK für Ge
nd. 

9 

9 . l 

9 . 2 

Sonstiges 

Ein Widerru~ dieser z~~ass:J~g bl~~j: vorbe~alt~n . 

Dieser Zulassu:1gssche :1 ·..; ird im 11 A:ilts- und Yli t-

teilun~sblatt der 3un 
Materialforsch~ng- un 
03C.0-7 551) ·re röf fenc l 

:2sanstal.t für 
-;:Jrüiung, Be:-lin' 1 (ISS:~ 

:: n: • 

495 0 Hi nden , 08 . 03 . 1990 
( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 102 22l/lA2 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw . erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr . 1 02 221 vom 13.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch ent 
sprechend Zeichnung Nr . 3 - 2718 der Firma Schütz 
Werke, Selters, gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas -
s u n g s s c h e i n N r • l 0 2 2 2 1 /l A 2 d e r F i rm a De 11 b r ü c k e r 
Emballagen - Gesellschaft, 5090 Leverkusen 1, vom 
24. 0 1.1986. 

Dieser Nachtrag wird im 11 Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340 -7 55 1) veröffentlicht. 

4950 Mindl''\• 14.05.1990 

( 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-OOr. 102 222/lA2 

Nr. des Zulassungsscheines wird wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 222 vom 19.12.1985 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zu r 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch ent
sprechend Zeichnung Nr. 3-2717 der Firma Schütz
Werke, Selters, gefertigt werden. 
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Dieser Nacht rag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas-
sungsschein Nr . 102 222/1A2 der Firma Dellb rüc ker 
Emballagen - Gesellschaft , 5090 Leverkusen 1, vom 
24 . 0 1.1~86. 

Dieser Nacht ra g wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt fü r Mate rial forschung und -pr üfung, 
8erlin" (ISSN 0340 -75 51) veröffentlicht. 

4950 Mind~~· 14. 05.1990 

/(:- :, ~-~ ,t:f 
I 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

1 . Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I ~ 

Zulassungs-Nr. 102 223/1A2 

Nr . des Zulassungsscheines wi rd wie folgt geändert 
bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 223 vom 19.1 2 .1985 der 
Bundesbahn - Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Wahlweise dürfen die Verpackungen auch ent
sprechend Zeichnung Nr. 3 - 2718 der Firma Schütz
Werke, Selters, gefertigt werden. 

Dieser Nachtrag gil t nur in Verbindung mit dem Zulas -
sungsschein Nr. 102 223/1A2 der Firma Dellbrücker 
Emballagen - Gesellschaf t, 5090 Leverkusen 1, vom 
24.01.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Hundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 14.05.1990 

l'" ( V~ 
I \_., 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. !Oe "S8 ! 6HH 

Nr . 4 und Nr. 9.7 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert: 

4 

8' 7 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfber ic h t Nr. 102 288 vom 09.09.1385 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind , 

Wahlweise darf die Verpackung auch in der Ausfüh
rung entsprechend den folgenden Zeichnungen ge 
fertigt werden: 

Zchng, Nr. A 2 I 129-0!0a d~r Fa. Merck 
A 2 I 129-015a der Fa. Merck 
FK-160.3-2-10.01 der Fa. M + K 

Andere Flanschausführungen als Verschluß - und 
Entnahmesystem diirfen verwendet werden, wenn 
nachweisbar sichergestellt ist, daß die 
Verpackungen mit 
wirksam sind, w1e 
bauart. 

diesen 
die 

Die Armaturen dürfen 
Schutzzarge hinausr·agen. 

Flan schsystemen ebenso 
zugelassene Verpackungs -

nicht über die obere 

Dieser Nachtrag 
songssc hein Nr. 
stadt. I, 

gilt nur in Ver bindung mit 
102 288/6HH der Fa. Merck, 

d em Zulas-
6100 Darm-

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
Berlin" IISSN 0340 - 7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.01.1990 
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Nr. 2/1970 (vergriffen) 
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Nr. 3/1970 
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Nr. 7/1971 
H.-J. Petrowitz 
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H. Feuerberg 
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Auslegung technischer Systeme gegen den Lastfall 
Erdbeben. 

Nr. 139/ISBN 3-88314-658-7/1987 
J. Olschewski, S.-P. Scholz 
Numerische Untersuchung zum Verhalten des Hoch
temperaturwerkstolles Nimonic PE 16 unter monoto
ner und zyklischer Belastung bei Verwendung ver
schiedener plastischer und viskoplastischer Mate
rialmodelle 

Nr. 140/ISBN 3-88314-643-9/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 

Nr. 141/ISBN 3-88314-694 -3/1987 
I' Buchhardt, w Matthees. G. Magiera, F Mathiak 
Zum Einfluß des Sicherheits- und Auslegungserdbe
bens auf die Bemessung von Kernkraftwerken 

Nr. 142/ISBN 3-88314-695-1/1987 
H. Treumann , G. Krüger, N. Pfeil , S. von Zahn-UIImann 
Sicherheitstechnische Kenndaten und Gefahrzahlen 
binärer Mischungen aus oxidierenden und verbrennli
ehen Substanzen 

Nr. 143/ISBN 3-88314-701-X/1987 
K. Brandes, E. Limberger, J. Herler 
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belaste
ten Stahlbetonbauteilen 
Kinetic Load Bearing Capacity of lmpulsively Loaded 
Reinforced Concrete Members 
Experimentelle und numerische Untersuchungen 
zum Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbe
tonbauteilen bei Stoßbelastung 
Experimental und numericallnvestigations concern
ing Load Bearing Behaviour of Reinforced Concrete 
Members under Impact Load 

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-8/1987 
F Buchhardt, G. Magiera, W Matthees, M. Weber,J.Aites 
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum Pene
trationsverhalten des AVR-Reaktorgebäudes 

Nr. 145/ISBN 3-88314-711-7/1987 
U. Holzlöhner 
Untersuchung selbstähnlicher Systeme zur Bestim
mung von Materialeigenschaften von Reibungsböden 

Nr. 146/ISBN 3-88314-714-1/1987 
w Schön, M. Malion 

Untersuchungen zur Wirksamkeit von Wasserberie
selungseinrichtungen als Brandschutzmaßnahme 
für Flüssiggas-Lagertanks 

Nr. 147/ISBN 3-88314-720-6/1987 
H.-D. Kleinschrodt 
Lösung dynamischer Biege- und Torsionsprobleme 
von Stabsystemen aus dünnwandigen elastischen 
Stäben mit offenem Querschnitt mittels frequenzab
hängiger Ansatzfunktionen 

Nr. 148/ISBN 3-88314-774-5/1988 
W Müller 
Theoretische Untersuchung von Variationsprinzipien 
für elastoplastisches Materialverhalten sowie Ent
wicklung und numerische Erprobung von Finite-Ele
ment-Verfahren für den ebenen Spannungszustand 

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988 
U. Holzlöhner 
Bestimmung baugrunddynamischer Kenngrößen aus 
der Untersuchung von Bodenproben 

Nr. 150/ISBN 3-88314-776-111988 
M. Weber 
VG30 Zeichenprogramm für Vektorgraphische Dar
stellung dreidimensionaler Strukturen 

Nr.1 51/ISBN 3-88314-785-0/1988 
L . Auersch-Saworski 
Wechselwirkung starrer und flexibler Strukturen mit 
dem Baugrund insbesondere bei Anregung durch Bo
denerschütterungen 

Nr.152/ISBN 3-88314-796-6/1988 
G. Plauk, G. Kretschmann , R.-G. Rohrmann 
Untersuchung des baulichen Zustandes und derTrag
fähigkeitvorgespannter Riegel von Verkehrszeichen
brücken der Berliner Stadtautobahn 

Nr.153/ISBN 3-88314-797-4/1988 
H. Sander, W-W Maennig 
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei mecha
nischer Wechselbeanspruchung 

Nr. 154/ISBN 3-88314-822-9/1988 
K. Breitkreutz, R. Uttech, K. Haedecke 
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes Ref~renz
material für die Spektrometrie 

Nr. 155/ISBN 3-88314-825-3/1988 
L. Auersch 
Zur Entstehung und Ausbreitung von Schienenver
kehrserschütterungen: Theoretische Untersuchun
gen und Messung am Hochgeschwindigkeitszug In
tercity Experimental 

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/1989 
G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe, K. Schmidt, 
J. Hundt 
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von Faserze
menten 

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-1/1989 
E. Limberger, K. Brandes 
Versuche zum Verhalten von Stahlbetonbalken mit 
Übergreifungsstößen der Zugbewehrung unter stoß
artiger Belastung 

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/1989 
R. Wäsche, K.-H. Habig 
Physikalisch-chemische Grundlagen der Fesistoff
schmierung - Literaturübersicht -

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/1989 
R. Müller, R. Rudolphi 
Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes und 
der Temperaturverteilung im Querschnitt von Haus
schornsteinen nach DIN 18160 Teil 6 

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/1989 
w Matthees 
Entwicklung eines Makroelementes durch Kondensa
tion am Beispiel der Lastfälle Flugzeugabsturz und 
Erdbeben bei Boden-Bauwerk-Wechselwirkung mit 
biegeweichen Fundamenten 

Nr. 161/ISBN 3-88314-920-9/1989 
G. Mellmann, M. Maultzsch 
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefestigkeit von 
Flachglas für bauliche Anlagen 

Nr. 162/ISBN 3-88314-921-7/1989 
w Brünner 
Untersuchungen zur Tragfähigkeit großer Glasa
scheiben 

Nr. 163/ISBN 3-88314-922-5/1989 
W Brünner, G. Mellmann, W Struck 
Biegefestigkeit und Tragfähigkeit von Scheiben aus 
Flachglas für bauliche Anlagen 

Nr. 164/ISBN 3-88314-934-9/1989 
R. Helms, B. Jaenicke, H. Wolter, C.-P. Bark 
Zur Schwingfestigkeit großer geschweißter Stahl
träger 
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Nr. 165/ISBN 3 -88314-935-7 /1989 
P. Göbel , L. Mec kel , W. Schiller 
Untersuchung zur Erarbeitung von Kennwerten bei 
Einrichtungsmaterialien (Holzwerkstoffen, Möbeln 
und Textilien) hinsichtlich der Formaldehyd
Emission. 
Teil B: Textilien 

Nr. 166/ISBN 3-88314-936-5/1989 
K. Breitkreutz 
Modelle für Stereologische Analysen 

Nr. 167/ISBN 3-88314-937-3/1989 
A. Mitakidis, W. Rücker 
Erschütterungsausbreitung Im elastischen Halbraum 
bei transienten Belastungsvorgängen 

Nr. 168/ISBN 3-88314-958 -6/1990 
F-J . Kasper, R. Müller, R. Rudolphi 
Numerische Untersuchung geometriebedingter Wär
mebrücken (Winkel und Ecken) unter Einsatz hoch
auflösender Farbgraphik bei Berücksichtigung der 
Tauwasserproblematik und des Mindestluftwechsels 

Nr. 169/ISBN 3-88314-959-4/1990 
Chr. Kohl , W. Rücker 
Integration der Untergrunddynamik in das Programm
system MEDYNA, dargestellt am Belspiel des Intercity 
Experimental (ICE) 

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990 
P. Studt, W. Kerner, Tin Win 
Untersuchung der mikrobiologischen Schädigung 
wassergemischter Kühlschmierstoffe mit dem Ziel 
der Verbesserung der Arbeitshygiene, der Minderung 
der Geruchsbelastung und der Menge zu entsorgen
der Emulsionen 

Nr. 171/ISBN 3 -88314-997-7/1990 
F Buchhardt 
Ein Operator zur Koppelung beliebig benachbarterdy
namischer Systeme am Beispiel der Boden-Bauwerk
Wechselwirkung 

Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990 
J.Vielhaber, G. Plauk 
Grenztragfähigkeit großer Verbundprofilstützen 

Nr. 173/ISBN 3 -88314-999-3 /1990 
8. Droste, J. Ludwig, 8. Schulz-Forberg 
Höherwertige Transporttechnik und ihre Konsequen
zen für die Beförderung gefährlicher Güter 

Nr. 17 4/ISBN 3-89429-021-8 /1990 
D. Aurich 
Analyse und Weiterentwicklung bruchmechanischer 
Versagenskonzepte 

Nr. 175/ISBN 3-89429-022-6/1990 
W. Bracks, D. Klingbeil, J. Olschewski 
Lösung der HRR-Feld·Gieichungen der elastisch
plastischen Bruchmechanik 

Nr. 176/ISBN 3-89429-035-6/1990 
W. Matthees: G. Magiera 
Iterative Dekonvulation der seismischen Basis
erregung für den Zeitraum 



Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wi rtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)* vom 1. September 1964 
(Auszug aus : Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964. S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung derdeutschen Wirtschaft 
fördern . 1ndem sie Bundesaufgaben nach den§§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande 
Berlin nach § 7 erfüllt . 

§ 2 Aufgabe 

( 1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung 
entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie 
die chemische Sicherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden . Jedes Ergebnis ih rer Arbeit sol l 
auf der Erkenntnis aller von ih r gepflegten. fachlich beteiligten Wissensgebiete 
beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die 
Bundesanstalt zu sammeln. zu ordnen und der Allgemeinheitzugänglich und nutzbar 
zu machen. 

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

(1) D1e Bundesanstalt berat d1e Bundesministerien . 

(2) S1e fuhrt die Aufgaben durch , die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im 
E1nvernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden . 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll s1e in den Grenzen 
1hrer Aufgaben entsprechen . 

§ 5 Aufträge 

Ci€ Bundesanstalt ubernimmt Auftrage aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen 
der Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der 
§§ 2 und 3 erfullen. Sie kann Aufträge ablehnen. deren Ausführung nach ihrer 
Auffassung keine w issenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren 
Ergebn1sse weder volksw~rtschaftlich noch für die Schaden- und Un fallverhütung von 
Be lang smd 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfu llung 1hrer Au fgaben halt die Bundesanstalt Verbindung zum 
Bun desmintster fu r Wirtschaft und w1rkt mit in den technischen AusschUssen der 

Bundesministerien, dem Deutschen Normenausschuß (DNA) •• . der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen . in ternationalen ode r supran a
tiona len Stellen , die für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind . 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten . 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§ 7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufga ben eines 
staatlichen Matenalprüfungsamtes. 

§ 8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbei tung von Aufträgen Geb ühren nach einer 
Gebührenordnung , welche der Z ustimmung des Bundesminis ters fü r Wi rtsc haft 
bedar f . 

§ 9 Leitung und Vertretung 

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsidenten und im Falle seiner Verhinderung vo n 
dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsident bestimmt die Arbeitsprogra mme. 

(2) Der Präsident- und im Falle seiner Verhinderung der Vize prasident- vert ritt die 
Bundesrepublik Deutschland gerichtlich und außergerichtlich in all en Angeleg enhe i
ten. welc he die Bundesanstalt betreffen. 

§ 12 lnkrafttreten 

D1eser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft : gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20 . August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 (Bundesan zei
ger Nr. 36 vom 21 . Februar 1956, BWM Bl 1956 S. 114) und vom 6. November 1962 
(Bundesanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962 . BWM B! 1962 S. 241 ) außer Kraft . 

Bonn, den 1 September 1964 
z 4 - 44 02 19-

Der Bundesminister für Wi rt schaft Schmücker 

· Seit 1. 1.1 987 Bundesanstalt !ur Matenallorschung und ·prulung (BAM) 

· • Se111 . 7. 1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 
l A uszugaus Bundesgesetzblatt 1969. Te1l II , S. 1489) 

Artikel 1 

Dem rn Genl am 13 Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichneten Europa1schen Uberemkommen vom 30 . September 1957 Uber die 
In ternatr onale Beforderung gefahrl1cher Güter auf der Straße (AD R) ei nschließl ich 
dec An lagen '" 1hrer am 29 Juli 1968 geanderten Fassung wi rd zugestimmt. Das 
Ube re1nkommen w1rd nachstehend . die Anlagen A und B werden in einem 
Anlagenband veroffentlieht 

Artikel 4 

t 1) Z us tand1g fur d1e Ausfuhrung des Ubereinkommens sind 

3. die Bundesanstal t fur Materialprüfung fur die Zulassung der Bauart von 
Verpackungen und für die Genehmigung der Befö rderu ng oh ne Schutzbehäl ter : 

Das vo rstehende Gesetz wird hiermit verkündet 

Ban n . den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler K iesi nger 

Für den Bundesministe r für Ve rk ehr 

Der Bundesministe r fü r das Post- und Fernmeldewesen Oollin ger 

Der Bundesm inister des Auswarlige n Brandt 

Sprengstoffgesetz vom 13. September 1976, geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Sprengstoffgesetzes vom 
18. Februar 1986 
(Auszug aus: Bundesgesetz blatt 1986, Tei l I, S. 275) 

Abschnitt IX 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt 
(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nich t rechtsfähige Anstalt des 
öffen tlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist 
eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt 
Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer Prüfungen von 

Stoffen und Konstruktionen, 
2. d1e Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der Zweckbestimmung der 

Bundesanstalt , die Weiterentwicklung der Materialprüfung sowie der chemischen 
Sicherhei tstechn i k. 

3. die Durchfü hrung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

Artike14 
lnkraflreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1987 in Kraft. Artikel1 Nr. 6, 7 und 11 treten abweichend 
von Satz 1 am Tage nach der Verkündigung in Kraft . 

Waffengesetz vom 19. September 1972, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes vom 
14. Juli 1980 
(Auszug aus : Bundesgesetzb latt 1980, Teil I, S. 956) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Mun1 tion einschließlich der mi t ihr fest verbunde nen 
Antriebsvornchtung darf nur eingefüh rt . sonst in den Gel tun gsbereich dieses 
Gesetzes verbracht oder gewerbsmEißig hergestellt werden. wenn sie 1hrer 
Beschaffenheit. Z usammensetzung und Bezeichnung nach von der Bundesans talt 
fü r Materialpru fung zugelassen ist . 

(2) D1 e Zulassu ng ist zu versagen . 
1 sowe1 t der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgü tern des Benutzers oder 

Dritter bei bestimmungsgemäßer Ve rwe ndung nicht gewäh rle istet ist. 
2. we nn die Munition den An forderungen an die Zusammensetzu ng. Beschaffenheit. 

Maße. den höchstzulässigen normalen oder überhohlen Gebrauchsgasdruck und 
d ie Bezeichnung (§ 26 Abs . 1) nich t entspricht , 

3. soweit dte Munition in rhrer Wirkungswe ise. Brauchbarkeit u nd BestEindigkeit dem 
jewei ligen Stand der Technik n icht en tspr ic ht. 

Änderung des Namens der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM): 
Bundesanzeiger Nr. 122 vom 09.07.1 986, S. 8733 

(3) Ab satz 1 ist n1ch t anzuwenden au f pyrotechnische Muni t1on. die für die 
Bundeswehr, den Bundesg ren zschutz , die Bundeszoll verwaltun g oder die Polizeien 
der Länder hergestellt und ihnen über lassen wird 

(4) Die Bundesanstalt für Matena lprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von de m 
Erfordernis der Z ulassung nach Ab sa tz 1 bewi ll igen . wenn offentliehe Interes sen 
n icht entgegenstehen . insbeso ndere wenn die in Absatz 1 bezeichneten 
Gegenstande zur Aus fuhr oder zum sonst1gen Verbringen aus dem Geltungsberei ch 
dieses Gesetzes bestimmt sind . 

(5) § 21 Abs 5 1st en tsp rec hen d anzuwenden . 

Bonn , den 14. Juli 1980 

Der Bundesprasident Carstens 

Der Bundeskanzler Schm1dt 

Der Bundesminister des lnnern Baum 
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